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Planzeichenerkldrung

GemaR Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 |, S. 68) in der aktuell glltigen Fassung und der
Baunutzungsverordnung vom 21.11.2017 (BGBI. |, S. 3786) in der aktuell gilltigen Fassung.

Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet (gem. § 11 BauNVO)

Zuldssig sind Vorhaben gewerblicher Tierhaltung im Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB
(Betriebsstellen gewerblicher Tierhaltung) sowie Vorhaben landwirtschaftlicher Tierhaltung im Sinne von
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 201 BauGB (landwirtschaftliche Betriebsstellen der Tierhaltung)

siehe Punkt 2 und 3 der textlichen Festsetzungen

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, i. V. m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

—————  BaUGrenze (gem. § 23 Abs. 3 BauNVO)

15. Sonstige Planzeichen

FR 23b | Beiblatt Nummer (Standortbezeichnung)

Eemmmmmm  Crenze des raumlichen Geltungsbereiches der 2. Anderung des Bebauungsplanes
(gem. § 9 Abs. 7 BauGB)

Planunterlage

Gematkungagrenze 20 Hauptgebéaude mit Hausnummern

Flurgrenze

! offentliche Gebaude
Flurstlicks- bzw. Eigentumsgrenze

mit Grenzmal

Wirtschaftsgebaude, Garagen

Flurstlicksnummer

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN gemiB § 30 Abs. 3 BauGB

1. Regelungsinhalt (gem. § 30 Abs. 3 BauGB)

Der einfache Bebauungsplan bezieht sich nur auf die Regelung von Tierhaltungsanlagen gem. § 35 Abs. 1
Nr. 1 (Landwirtschaftliche Tierhaltung) i.V.m. § 201 BauGB und § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB (gewerbliche
Tierhaltung) sowie von Tierhaltungsanlagen, die einer Pflicht zur Durchfilhrung einer standortbezogenen
oder allgemeinen Vorpriifung oder einer Umweltvertraglichkeitspriifung nach dem Gesetz Uber die
Umweltvertraglichkeitspriifung unterliegen. Alle weiteren Vorhaben gem. § 34 und 35 BauGB im
Geltungsbereich sind von diesem Bebauungsplan nicht betroffen.

2. Zuldssigkeit Tierhaltungsanlagen sonstige Sondergebiete (gem. § 11 Abs. 1 BauNVO) -
Ausschlusswirkung

Tierhaltungsanlagen gem. § 35 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4 BauGB einschlieBlich der Tierhaltungsanlagen, die
einer Pflicht zur Durchfilhrung einer standortbezogenen oder allgemeinen Vorprifung oder einer
Umweltvertraglichkeitspriifung nach dem Gesetz liber die Umweltvertraglichkeitspriifung unterliegen, sind
nur innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten sonstigen Sondergebiete innerhalb der dort
festgesetzten ({berbaubaren Grundstiicksflichen zuldssig und im {brigen Geltungsbereich des
Bebauungsplanes ausgeschlossen (siehe hierzu Punkt 5 dieser Festsetzungen). Ausgenommen hiervon
ist eine landwirtschaftliche Tierhaltung nach § 35 Abs.1 Nr. 1 BauGB bis zu einer GréRenordnung von
max. 10 GroRvieheinheiten sowie Pferdehaltung.

3. Nutzungsbestimmung Tierhaltungsanlagen (sonstige Sondergebiete gem. § 11 Abs. 1 BauNVO
i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Im Sinne der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes sind Tierhaltungsanlagen bauliche Anlagen einschl.

dazugehdriger Lagerstétten fiir tierische Ausscheidungen (Festmist, Jauche, Gille) sowie der dazu

erforderlichen Anlagen zur Abluftreinigung und Futterlagerung. Zweckgebundene Nebenanlagen wie

Einzdunungen, befestigte Hofflédchen, Stellplatze sind ebenfalls zuléssig.

4. Immissionsschutz (Festsetzung gem. § 11 Abs. 1 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Innerhalb der festgesetzten Sondergebiete sind Tierhaltungsanlagen nur in der Art und in dem Umfang
zulassig, wie sie die gesetzlichen Immissionsschutzanforderungen der umgebenden Wohnbebauung und
sonstiger Nutzungen (wie z.B. Waldflachen) erfilllen. Entsprechende MaRnahmen zur Einhaltung der
entsprechenden Grenzwerte zu Geruchs- und Staubimmissionen sowie zum Larmschutz wie Filteranlagen
sind im notwendigen Umfang vorzusehen. Die entsprechenden Priifungen und Nachweise sind im
Baugenehmigungsverfahren unter Berlicksichtigung der Richtlinien wie z.B. der TA Luft, der TA Larm, etc.
vorzulegen.

5. MaBnahmen Naturschutz - AusgleichsmafRnahmen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) i.V.m. § 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB

a. Mit der Errichtung von Tierhaltungsanlagen sind die notwendigen Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen
fur Eingrifie in den Naturhaushalt auf dem Betriebsgrundstiick nachzuweisen. Ersatz- und
AusgleichsmaBnahmen auflerhalb des Betriebsgrundstiicks sind zuléssig. Jedes Baugrundstiick einer
Tierhaltungsanlage ist auf mindestens 2 Grundstlickseiten mit einer mind. 5-reihigen liickenlosen
Bepflanzung mit heimischen, landschafts- und standortgerechten Laubgehdlzen einzugriinen.

b. Die Baufeldraumung/der Baubeginn ist zur Vermeidung der Verbotstatbestédnde nach § 44 BNatSchG
nur auBerhalb der Brutzeit, also ab Ende August bis Mitte Februar zuldssig.

6. Verhiltnis zum rechtskréftigen Bebauungsplan

Die 2.Anderung des Bebauungsplanes Nr. 26 ergénzt und ersetzt fir die hier erfassten
Anderungsbereiche die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 26 inkl. seiner 1, Anderung.
Alle weiteren Regelungen des Bebauungsplanes Nr. 26 inkl. seiner 1. Anderung gelten unveréndert.

B. NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN gemiB § 9 Abs. 6 BauGB und sonstige Hinweise

1. Archéologische Bodenfunde

Soliten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder friilhgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden,
sind diese unverziiglich einer Denkmalschutzbehérde, der Gemeinde oder einem Beauftragten fir die
archaologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).

Die Untere Denkmalschutzbehtrde des Landkreises Emsland ist telefonisch unter den Rufnummern
(05931) 44-4039 und 44-4041 erreichbar.

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverandert zu
lassen bzw. fiir ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehérde vorher die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen
sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverandert zu
lassen, bzw. fir ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehérde vorher die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

2. Verhiltnis zu Bundesautobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstralen
Entlang der Bundes-, Landes, und KreisstraBen gelten auflerhalb der Ortsdurchfahrten folgende
Anbauverbote und -beschrankungen nach § 9 BundesfernstraRengesetz (FStrG) fiir die Bundesstrafen
sowie nach § 24 Niedersachsisches StraRengesetz (NStrG) fiir die Landes- und Kreisstrallen:

— 20 m Bauverbotszone gem. § 9 Abs. 1 FStrG / § 24 Abs. 1 NStrG

— 40 m Baubeschrénkungszone gem. § 9 Abs. 2 FStrG / § 24 Abs. 2 NSirG
jeweils gemessen vom aueren Rand der befestigten Fahrbahn.

AuRerhalb der Ortsdurchfahrten diirfen ldngs der Bundes-, Landes- und KreisstraRen gemaRl § 9 Abs.
1 Nr. 1und 2 FStrG / § 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 NStrG Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m,
gemessen vom auBeren Rand der fiir den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn und bauliche
Anlagen im Sinne der Niederséchsischen Bauordnung, die lber Zufahrten unmittelbar oder mittelbar
angeschlossen werden sollen, nicht errichtet werden. Fiir die Bundesautobahn (BAB) 31 gelten die
vorgenannten Bestimmungen entsprechend, hier gilt allerdings eine Bauverbotszone von 40 m.

Die Tierhaltungsbetriebe sind grundsétzlich iber vorhandene Gemeindestralen an das klassifizierte
StraBennetz anzuschlieBen. Hierbei muss es sich um verkehrsgerecht ausgebaute Gemeindestrafien
handeln, die zumindest im Einmiindungsbereich zu den klassifizierten StraRen entsprechend dem
Musterblatt - Einmiindung eines Wirtschaftsweges - der Nds. Landesbehodrde fiir StraRenbau und Verkehr
(NLStBV) ausgebaut sind.

Von den Uberértlichen StraRen (Bundesautobahnen, Bundes-, Landes- und KreisstraRen) gehen
erhebliche Emissionen aus. Fir die geplanten Bauvorhaben kdnnen gegeniiber dem Trager der
StraBenbaulast keinerlei Entschadigungsanspriiche - hinsichtlich Immissionsschutz - geltend gemacht
werden. Es ist sicherzustellen, dass von den einzelnen Anlagen (u.a. Tierhaltungsanlagen etc.) keine
Einwirkung durch Licht, Rauch und Sonstiges auf Uberortliche StraBen (Bundesautobahnen, Bundes-,
Landes- und Kreisstrallen) eintreten, die die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs beeintrachtigen
kénnten.

Der Geschaftsbereich Lingen der Niederséchsischen Landesbehorde fir StraRenbau und Verkehr
(NLStBV) wie auch der Fachbereich Stralenbau beim Landkreis Emsland sind bei der Errichtung oder der
Anderung von Tierhaltungsanlagen, die iiber Zufahrten unmittelbar oder mittelbar an Bundes- und
Landesstralen angeschlossen werden sollen, am Genehmigungsverfahren zu beteiligen.

3. Verhdltnis zum Naturschutzrecht

a. Fir die sonstigen Sondergebiete, bei denen sich der Betrieb der Stallanlagen auf FFH-Gebiete
auswirken kénnte, kann die Erklérung der Zulassigkeit erst nach Durchfiihrung einer entsprechenden
FFH-Vertraglichkeitspriifung erfolgen. Diese ist mit Stellung eines Bauantrages durchzufiihren.

b. Flir die sonstigen Sondergebiete, die nicht als Erweiterung vorhandener Anlagenstandorte
anzusprechen sind, kann die Zuldssigkeit erst nach Durchfiihrung einer speziellen
artenschutzrechtlichen Priifung geklart werden. Diese ist mit Stellung eines Bauantrages durchzufiihren.

c. Fir die sonstigen Sondergebiete, in deren Einflussbereich sich Biotoptypen befinden, die gegen
Stickstoffeintrage besonders empfindlich sind, kann die Zuldssigkeit erst nach Ermittlung der Vor- und
Zusatzbelastung der Stickstoffdeposition geklart werden. Diese ist mit Stellung eines Bauantrages
durchzufiihren.

d. Die Abarbeitung der Eingriffsregelung fiir die einzelnen sonstigen Sondergebiete kann erst auf der
Grundiage der Projektplanung erfolgen, da erst zu diesem Zeitpunkt die zur Beurteilung erforderlichen
Daten vorliegen. Diese ist mit Stellung eines Bauantrages durchzufiinren. Mit der Errichtung von
Tierhaltungsanlagen sind die notwendigen Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen fiir Eingriffe in den
Naturhaushalt und das Landschaftsbild auf dem  Betriebsgrundstiick nachzuweisen.
Tierhaltungsanlagen sind auf mindestens 2 Grundstiickseiten mit einer mind. 5-reihigen llickenlosen
Bepflanzung mit heimischen, landschafts- und standortgerechten Laubgehdlzen einzugriinen. Darliber
hinaus gehender Kompensationsbedarf kann auch auf externen Flachen erfolgen.

.e. Die Baufeldréumung / der Baubeginn ist zur Vermeidung der Verbotstatbesténde nach § 44 BNatSchG

nur aulBerhalb der Brutzeit, also ab Ende August bis Mitte Februar zulassig.

4. Verhiltnis zu Telekommunikationsanlagen und Versorgungsleitungen

Die genaue Lage der Anlagen (Telekommunikationslinien und Versorgungsleitungen) ist im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens, beim zustandigen Versorgungstréger zu erfragen.

Die Anlagen sind bei der Bauausfiihrung zu schiitzen bzw. zu sichern, dirfen nicht Uberbaut und
vorhandene Uberdeckungen nicht verringert werden.

Bei der Bauausfilhrung ist darauf zu achten, dass Beschadigungen der vorhandenen
Telekommunikationslinien und Versorgungsleitungen vermieden werden und aus betrieblichen Griinden
(z.B. im Falle von Stérungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien und
Versorgungsleitungen jederzeit maéglich ist.

Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausfiihrenden vor Beginn der Arbeiten Uber die Lage der zum
Zeitpunkt der Bauausfiihrung vorhandenen Telekommunikationslinien und Versorgungsleitungen
informieren. Die Kabelschutzanweisungen der Versorgungstrager sind zu beachten. Bei den weiteren
Planungen ist zu beachten, dass kein Anspruch besteht, die Tierhaltungsanlage an das offentliche
Telekommunikationsnetz anzuschliefRen.

Sollte eine Verlegung der vorhandenen Telekommunikationsanlagen und Versorgungsleitungen
erforderlich werden, so ist der zusténdige Versorgungstrdger mindestens drei Monate vor Baubeginn
darliber zu informieren.

5. Altablagerungen / Bodenkontaminationen

Eine Uberbauung oder Umnutzung der ggf. im Plangebiet befindlichen und im Altlastenverzeichnis des
Landkreises Emsland registrierten Altlastenverdachtsflachen ist nicht zuléssig.

Sollten sich bei Baumafnahmen visuelle / geruchliche Hinweise auf Bodenverfiillungen mit Abfallstoffen
oder schédliche Bodenveranderungen (Bodenverunreinigungen) ergeben, ist der Landkreis Emsland,
Fachbereich Umwelt, dariiber unverziiglich in Kenntnis zu setzen und die weitere Vorgehensweise mit
dem Landkreis Emsland abzustimmen.

Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Brauchwasser oder auch im Rahmen von
Grundwasserabsenkungen sind nur zuldssig, wenn dieses Wasser vorher auf mdégliche
Verunreinigungen/Kontaminationen untersucht und durch ein entsprechendes Gutachten nachgewiesen
wird, dass das Wasser unbelastet ist. Antrdge auf wasserrechtliche Erlaubnis sind zwingend unter
Einbindung eines geeigneten Sachverstédndigen mit Referenzen in der Bearbeitung abfall- und
bodenschutzrechtlicher Fragestellungen zu fertigen.

6. Photovoltaikanlagen
Die Gemeinde fordert die Nutzung regenerativer Energien. Auf den Stallanlagen sind Photovoltaikanlagen
zulassig, soweit keine sonstigen gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen.

7. Verhiltnis zum SchieBplatz der WTD 91

Teile des Planungsgebietes befinden sich in der Nahe des SchieBplatzes der Wehrtechnischen
Dienststelle (WTD) 91. Von dem dortigen Erprobungsbetriecb gehen machteilige Immissionen,
insbesondere Schiellarm, auf das Plangebiet aus. Es handelt sich um eine bestandsgebundene Situation
mit ortsiiblicher Vorbelastung. Fiir die in Kenntnis dieses Sachverhaltes errichteten baulichen Anlagen
kdnnen gegen die Betreiber dieses Platzes (WTD 91 Meppen) keinerlei Abwehr- und
Entschadigungsanspriiche wegen der Larmemission geltend gemacht werden.

Es wird empfohlen, den Immissionen durch geeignete Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung sowie
durch bauliche Schallschutzmafnahmen zu begegnen.

8. Abfallwirtschaft

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abféille erfolgt entsprechend den abfalirechtlichen
Bestimmungen sowie den jeweils gliltigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Landkreises Emsland.
Trager der 6ffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland.

Praambel und Ausfertigung

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634)

in der aktuell giiltigen Fassung und der §§ 10 und 58 des Niedersachsischen

Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) in der aktuell
gultigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Fresenburg diesen Bebauungsplan Nr. 26

~Sonderbaufldchen zur Regelung von Tierhal

tzung beschlossen.

nlagen“, 2. Anderung, bestehend aus der

Der Rat der Gemeinde Fresenburg hat in seiner Sitzung am 19.11.2024 die Aufstellung des

Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellun
25.03.2025 ortsiiblich bekannt gemacht wor Qﬁ‘

ist gemaR § 2 Abs.

1 BauGB am

Birgermeister

Planunteriage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
MaRstab: 1:2000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersédchsischen

Vermessungs- und Katasterverwaltung

“ LGLN

Landesamt fiir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Osnabriick-Meppen ©2024

Planunterlage erstellt von:

Offentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Bernd Haarmann
Forst-Arenberg-Str. 1

26892 Dérpen

Tel.: 04963-919170

e-mail: info@vermessung-haarmann.de

Gemarkung: Fresenburg Flur: 44

Auftragsnummer: 241091

Die Planunteriage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Stralen, Wege und Platze vollsténdig nach (Stand vom
14.10.2024). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch

einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei mdglich.

ObVI Haarmann, Dérpen
(Amtliche Vermessungsstelle)

(Unterschrift)

Veroffentlichung

Der Rat der Gemeinde Fresenburg hat in seiner Sitzung am 17.06.2025 dem Entwurf des
Bebauungsplans und der Begriindung nebst Anlagen zugestimmt und die Veréffentlichung geman §

3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Verdffentlichung wurden am 22.07.2025 ortstiblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begriindung nebst Anlagen und die wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden vom 30.07.2025 bis einschliefilich

02.09.2025 gemaR § 3 Abs. 2 BauGB verdéffentlicht.

GemaR § 4a Abs. 2 BauGB sind gleichzeitig die Stellungnahmen der Behérden und sonstigen

Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs

Fresenburg, den £5.02..2.026

Birgermeister

Der Rat der Gemeinde Fresenburg hat den Bebauungsplan nach Priifung der Stellungnahmen
gemal §§ 3 Abs.2 und 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 28.10.2025 als Satzung (§ 10 BauGB)

sowie die Begriindung nebst Anlagen beschlo
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Der Satzungsbeschluss liber den Bebauungsplan Nr. 26 ,Sonderbaufldchen zur Regelung von
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Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes sind Verletzungen von
Verfahrens- und Formschriften gemafR § 214 Abs. 1 BauGB oder beachtliche Verletzungen unter
Berucksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB der Vorschriften liber das Verhaltnis des
Bebauungsplanes und des Flachennutzungsplanes oder beachtliche Mangel des
Abwagungsvorganges gemal § 214 Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht worden. Entsprechende
Verletzungen oder Mangel werden damit unbeachtlich.
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1 Vorbemerkung — Veranlassung — Planungserfordernis

Die Gemeinden haben Bauleitpldne aufzustellen, sobald und soweit es firr die stéadtebauliche
Entwicklung einer Gemeinde notwendig ist. Vor dem Hintergrund dieser zentralen Aussage zu
den Grundsétzen der Bauleitplanung aus dem Baugesetzbuch (siehe § 1 BauGB) hat die
Samtgemeinde Lathen die Planungen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen erarbeitet und
abgeschlossen. Nach rd. vier Jahren Arbeit und Beratung in den einzelnen Réten und Gremien
haben inzwischen alle sechs Mitgliedsgemeinden rechtsgiitige Bebauungspléne tiber die Zu-
Iassigkeit von Tierhaltungsanlagen. Im Vorfeld dazu wurden tber 190 landwirtschatftliche Be-
triebe im Samtgemeindegebiet nach ihren Erweiterungs- und Entwicklungswiinschen befragt.
In der 25. Anderung des Flachennutzungsplanes wurden Fléchen als ,Sonderbaufiiche fiir
Tierhaltungsanlagen® ausgewiesen. Im Parallelverfahren zur o.g. Bauleitplanung wurden in
den sechs Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Lathen Bebauungspléne aufgestellt. Die
zuvor in der 0.g. Flachennutzungsplanénderung ausgewiesenen Flachen wurden in den jewei-
ligen sechs Bebauungsplénen als so genannte ,sonstige Sondergebiete fir Tierhaltungsania-
gen" festgesetzt.

Nur innerhalb dieser Flachen ist der Neubau von Stéllen zuléssig. Ziel dieser Planung ist es,
den Betrieben eine Zukunftsperspektive zu geben und dabei gleichzeitig die Interessen der
Anwohner und der Gemeinden zu beriicksichtigen. Wesentliches Planungsziel ist dabei gewe-
sen, neue Stallanlagen vorrangig lediglich auf den bestehenden Hofstellen zuzulassen. Nur in
Ausnahmeféllen, wo eine weitere Entwicklung am Standort nicht méglich ist oder die Bestim-
mungen des Immissionsschutzgesetzes nicht einzuhalten gewesen seien, ist ein zusitzliches
so genanntes Baufenster im AufRenbereich entsprechend ausgewiesen worden.

Die hierzu aufgestellte 25. Anderung des Fléchennutzungsplanes ist mit Verfiigung des Land-
kreises Emsland vom 15.05.2012 genehmigt worden. Mit Bekanntmachung der Erteilung der
Genehmigung im Amtsblatt des Landkreises Emsland, Nr. 14/12, ist die 25. Anderung des Fl&-
chennutzungsplanes am 15.06.2012 wirksam geworden. Zu den Bebauungsplénen in den ein-
zelnen Mitgliedsgemeinden ist der jeweilige Satzungsbeschluss der Gemeinderate jeweils am
15.08.2012 im Amtsblatt des Landkreises Emsland bekannt gemacht worden. Damit sind auch
alle Bebauungspléne rechtskraftig geworden.

Bereits im Zuge des Aufstellungsverfahrens zeichnete sich ab, dass zusatzliche Baufenster
bzw. geringfiigige Anderungen notwendig werden.

Folgende Griinde sind zu nennen:

e Wihrend des Planaufstellungsverfahrens waren bereits in einzelnen Fallen Bauantriage
bzw. Antrage nach BimschG gestellt worden, wo sich abzeichnete, dass im Ergebnis der
konkreten Objektplanung die im Planverfahren erarbeitete Abgrenzung der Baufliche aus
Grinden notwendiger Absténde, des tatséchlich geplanten Vorhabens oder aber des
Grundstiickszuschnittes nicht mit der konkreten Vorhabenplanung (ibereinstimmte.

¢ In einzelnen Félien sind inzwischen Baugenehmigungen erteilt worden, wo sich heraus-
gestellt hat, dass aufgrund der Gutachten oder anderer Anforderungen im Baugenehmi-
gungsverfahren Abweichungen vom dargestellten Baufenster erforderlich wurden

[
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* Weiterhin liegen einzelne Félle vor, wo seinerzeit im Ergebnis der Befragung kein Bau-
fenster dargestellt worden ist bzw. werden konnte, weil seinerzeit die an die Planung ge-
steliten Kriterien nicht erfiillt waren.

Grundlage fiir die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 26 bzw. der 25.4 Anderung des Fla-
chennutzungsplanes ist die Zusage der Gemeinde Fresenburg und der Samtgemeinde Lathen
im urspriinglichen Aufstellungsverfahren, dass eine Anderung der Planung dann vorgenom-
men wird, wenn aufgrund begriindeter Antrage bzw. sich verénderter Grundlagen die beste-
henden Darstellungen veréndert werden missen. Die in der Begriindung zur 25. Anderung
des Flachennutzungsplanes bzw. des Bebauungsplanes Nr. 26 genannten Planungsziele gel-
ten dabei unverandert:

Das grundlegende Planungsziel besteht in der positiven Absicherung der Standorte fur land-
wirtschaftliche und gewerbliche Tierhaltungsbetriebe, unter Abwégung aller einzustellender
Belange gem. § 1 Abs. 6 BauGB.

In der Abwégung zur 25. Anderung des Flachennutzungsplanes und in der Behandlung sei-
nerzeit in Einzelféllen abgelehnter Antrdge von Betrieben oder Grundstiickseigentiimern auf
Darstellung einer Baufléche ist grundsatzlich seitens des Samtgemeinderates entschieden
worden:

Sollte eine konkrete Entwicklung eintreten und beantragt werden, die das Abwégungsergebnis
mit dem Feststellungsbeschluss zur 25. Anderung des FNP veréndern und eine Notwendigkeit
zur Planénderung aufzeigen, haben Samtgemeinde und alle Mitgliedsgemeinden erklart, dass
sie dann bereit sind, (iber eine Anderung der Bauleitplanung zu befinden, soweit das Vorhaben
mit den Planungszielen und Planungsieitlinien vereinbar ist.

Auch wenn eine Betriebserweiterung erfolgen sollte, ist dann zu gegebener Zeit liber eine
Anderung des Bebauungsplanes zu entscheiden. in der hierzu erfolgten Abstimmung ist dann
weiter entschieden worden, auch im Sinne der Gleichbehandlung sonstiger Antrége, dass erst
dann Uber die Ausweisung eines Baufensters entschieden wird, wenn sich die Planungen kon-
kretisiert haben.

Soweit zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zur 25. bzw. 25.1 Anderung des FNP die Anga-
ben zu Art und Umfang der Tierhaltung noch zum geplanten Zeitpunkt hinreichend konkret
vorlagen, sind seinerzeit Antrége abgelehnt worden, ausdriicklich mit dem Zusatz, dass bei
sich verandernden Gegebenheiten im Sinne der Zielsetzungen und Planungsleitlinien neu zu
befinden ist. So ist in allen Féllen entschieden worden bzw. jeder einzelne Fall mit entspre-
chenden Antrédgen oder Anregungen von Betrieben ist gesondert gepriift worden.

Unter diesen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen hat die Samtgemeinde Lathen da-
her inzwischen die Anderung 25.1 und 25.3 des Flachennutzungsplanes durchgefiihrt. Diese
sind nach Feststellungsbeschluss durch den Samtgemeinderat durch den Landkreis Emsland
genehmigt worden und durch Bekanntmachung wirksam geworden.
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Nunmehr liegen in den Gemeinden Oberlangen, Sustrum und Fresenburg einerseits Antréige
zur Errichtung weiterer Staligebaude im Bereich von bisher vorgesehenen Standorten vor. An-
dererseits missen der Zuschnitt und die Festlegung bisher ausgewiesener Standorte aus im-
missionsschutzrechtlichen Grinden ge&ndert werden. Weiterhin soll mit diesem Anderungs-
verfahren in Sustrum und Fresenburg ein neuer AuRenstandort als Sonderbauflache darge-
stellt werden, um den Standort planungsrechtlich zu sichern. Unter Beachtung der o.g. Pla-
nungsgrundsétze haben die Betriebe in Abstimmung mit den Gemeinden daher gepriift, ob ein
Alternativstandorte bzw. eine Baufensteranpassung in Betracht kommen.

2 Verfahren

Mit Vorbereitung der 25.4 Anderung des Flachennutzungsplanes sind alle jetzt vorliegenden
Antrége neu gepriift und entschieden worden, mit dem Ergebnis der nunmehr vorgesehenen
Anderungen im Verhéltnis zum Ursprungsplan.

Die Anderung 25.4 des Flachennutzungsplanes befindet sich kurz vor dem Abschluss. Daher
soll nun in der Gemeinde Fresenburg die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 26 ,Sonder-
baufldchen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen® durchgefiihrt werden. Der Rat der Ge-
meinde Fresenburg hat am 19.11.2024 den entsprechenden Aufstellungsbeschluss gefasst.

Die Anderung des Bebauungsplanes wird im zweistufigen ,Normalverfahren” aufgestelit.

Der Gemeinderat der Gemeinde Fresenburg hat daher in seiner Sitzungam ................ be-
schlossen, in einem ersten Verfahrensschritt die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit ge-
méR § 3 Abs. 1 BauGB durchzufilhren. Diese erfolgte in der Zeit vom .................. bis zum
................... Parallel dazu wurden die Behdrden und sonstigen Tréger &ffentlicher Belange
mit Schreiben vom .................. Uber die Planung gemaR § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet und
2u einer Stellungnahme aufgefordert.

Nach Auswertung der Ergebnisse aus der friihzeitigen Beteiligung und Erarbeitung des Be-
bauungsplanentwurfs der 2. Anderung wurden die Unterlagen gem. § 3 Abs.2 BauGB nach
vorheriger Beschlussfassung fiir die Dauer eines Monats vom 30.07.2025 bis einschlieBlich
zum 02.08.2025 verdffentlicht. Innerhalb dieses Zeitraums bestand ereut fir jedermann die
Mébglichkeit, Anregungen zur Planung vorzutragen. Hiervon wurde seitens der Offentlichkeit
kein Gebrauch gemacht. Parallel dazu wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB erneut die Behérden
und sonstigen Tréger &ffentlicher Belange beteiligt, von deren Seite ebenfalls keine (grund-
sétzlichen) Bedenken vorgetragen wurden.

Vor diesem Hintergrund hat der Rat der Gemeinde Fresenburg in seiner Sitzung am
28.10.2025 den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 26 ,Sonderbauflichen zur Re-
gelung von Tierhaltungsanlagen®, 2. Anderung gefasst.
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3 Aligemeines - Grundiagen

31 Rechtsgrundiagen

Rechtliche Grundlagen der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 26 ,Sonderbauflichen zur
Regelung von Tierhaltungsanlagen“ sind das Baugesetzbuch (BauGB), die Verordnung tber
die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung (BauNVO0)), die Niederséch-
sische Bauordnung, die Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpl&ne und die Darstel-
lung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung (PlanzVO 90)), die Niederséchsische Gemein-
deordnung (NGO), das Gesetz liber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG)) und das Nieders&chsische Naturschutzgesetz (NNatG), jeweils in der zur-
zeit geltenden Fassung.

3.2 Verhiltnis zum Ursprungsplan

Diese 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 26 betrifft ausschlieBlich die in der Planzeich-
nung dargesteliten Anderungsbereiche. Alle Aussagen in der Begriindung des Bebauungspla-
nes Nr. 26 und die von dieser 2. Anderung nicht bertihrten Darstellungen des Bebauungspla-
nes Nr. 26 gelten unveréndert weiter.

Insoweit wird auf die Begriindung des Bebauungsplanes Nr. 26 Bezug genommen.

Hier sind insbesondere hervorzuheben: Die grundséatzliche Problemlage und die sich daraus
ergebenden Anforderungen an die Planung sowie die stadtebaulichen Zielsetzungen einschi.
der anzuwendenden Kriterien gelten unveréndert:

= Mdoglichst keine weitere Zersiedelung des AuRenbereichs:

= Eine weitere Zersiedelung des AuRenbereichs ist grundsétzlich zu vermeiden, hier wird
vorrangig angestrebt, die Zersiedlung durch Tierhaltungsanlagen einzuschréanken und
zu steuern. GemaR § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpléne dazu beitragen, eine
menschenwirdige Umwelt zu sichern und die natiirlichen Lebensgrundlagen zu schit-
zen und zu entwickeln.

* Neue Betriebsstandorte fiir Tierhaltungsanlagen im Auenbereich sollen nur dann aus-
gewiesen werden, wenn eine Entwicklung am vorhandenen Standort nicht mehr még-
lich ist. Sie sollen nur dort ausgewiesen werden, wo eine Vereinbarkeit mit den Ubrigen
Planungszielen gewéhrleistet ist.

= Génzlich bzw. weitestgehend unbebaute, landwirtschaftlich genutzte Flachen im Au-
Renbereich/in der freien Feldmark mit einem gréReren Fldchenzusammenhang solien
auch kdnftig von einer baulichen Entwicklung freigehalten werden. Hierdurch sollen
bisher weitgehend ungestdrte Lebensrdume fiir Pflanzen und Tiere in ihrer Funktion
erhalten und entwickelt werden. Damit sollen aber auch zusammenhéngende Bewirt-
schaftungsflachen fiir die Landwirtschaft, vornehmlich auch fiir die nicht-tierhaltenden
Betriebe, erhalten werden.

* Schutz der vorhandenen und geplanten Siedlungsrinder und Freizeiteinrichtungen
vor Emissionen, (Geruchsbelidstigungen, Keimausbreitung) und Schutz des Ortsbil-
des:

>
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Sicherung einer Luftqualitét, die einen angemessenen Sicherheitsabstand zur Schad-

lichkeitsgrenze bildet.

Die (Wohn-)Siedlungsentwicklung in den einzelnen Mitgliedsgemeinden muss in die-

sem Rahmen mit angemessener Gewichtung in die Planung eingestelit werden, eine

weitere Entwicklung muss erhalten bleiben. Die vorhandenen Wohnsiedlungsbereiche
und Wohnstandorte sowie Standorte der Freizeitinfrastruktur miissen vor einer weite-
ren Intensivierung von Geruchsimmissionen geschiitzt werden, von daher miissen
kunftige Standorte von Tierhaltungsanlagen Uber die gesetzlichen Anforderungen des

Immissionsschutzes hinaus (Mindestabsténde) ausreichende Absténde einhalten.

Hierzu sollen Mindestabsténde festgelegt werden, um auch die Anforderungen an ei-

nen siedlungsbezogenen Freiraum und hier vorhandene Naherholungsaspekte mit an-

gemessenem Gewicht in die Planung einzustellen (siehe nachfolgend) sowie das be-
stehende Konfliktpotential aufzuzeigen.

Freihaltung der Ortsrénder von baulichen Anlagen

GroRere gewerbliche Tierhaltungsanlagen sollen in Ortsrandlage vermieden werden.

Hierzu werden folgende Mindestabsténde erwogen:

= Es wird ein 400 m tiefer Vorsorgeabstand zum zusammenhéngenden Siedlungs-
bereich und zu den im Flachennutzungsplan dargesteliten Wohnbaufl&chen fest-
gelegt. In diesem Bereich (Zone ) soll keine Bebauung durch gréRere Stallanlagen
erfolgen. Damit sollen fiir diesen Bereich Geruchsemissionen ausgeschlossen wer-
den.

= In einem weiteren Bereich in einem Abstand zwischen 400 m und 800 m zu den
Wohngebieten (Zone ll) ist die Ansiedlung von Intensivtierhaltungsanlagen nur
innerhalb der hierfir gesondert ausgewiesenen Sondergebiete zulédssig, wenn die
von der Stallanlage ausgehenden Geruchsemissionen derart gering sind, dass
innerhalb des Vorsorgebereiches (Zone I) nur Geruchsimmissionen einwirken, die
den gesetzlichen Immissionsrichtwerten eines Wohngebiets entsprechen. Die
innerhalb der Zonell auszuweisenden Sondergebiete erhalten hierflir eine
Beschridnkung der zuldssigen Geruchsemissionen.

= Mit dem sich hieraus ergebenen zuséatzlichen Abstandspuffer zur Zone | wird si-
chergestellt, dass groRere Intensivtierhaltungsanlagen mit erheblichen Ge-
ruchsemissionen i.d.R. einen Abstand von mehr als 800 m zu den Wohngebieten
halten.

» Farin diesen Bereichen bereits vorhandene Tierhaltungsanlagen sind im Zuge der
weiteren Planungen die Bestandssicherung / die weitere Entwicklung zu untersu-
chen. Soweit erforderlich, sind Ausnahimen von den o.g. Absténden festzulegen,
wenn keine Standortalternativen bestehen.

= Sicherung von Naherholungsqualititen:

Freihaltung von Wald- und MalRnahmenflachen fiir Naturschutz sowie potentiellen Nah-
erholungsflachen vor schadlichen Geruchsbelastungen.

Landschaftsschutzgebiete, Uberschwemmungsgebiete, Waldflachen, Erholungsge-
biete, Angebote der Freizeitinfrastruktur und des Tourismus und Entwicklungsbereiche
fur den Naturschutz einschl. von Naturschutzgebieten sind génzlich von Tierhaltungs-
anlagen freizuhalten.

Zu diesen Flachen und Angeboten miissen ausreichende Abstidnde eingehalten wer-
den. Hierzu sollen Mindestabsténde festgelegt werden.
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= Ausnahmen fiir bereits vorhandene Betriebe miissen geregelt werden.

= Existenzsicherung der Landwirtschaftlichen Betriebe und der vorhandenen Be-
triebsstandorte:

= Fr kinftige Tierhaltungsstandorte und Betriebe sind Mdglichkeiten und Anforderun-
gen der Steuerung des Emissionsverhaltens zu untersuchen und festzulegen.

» Die kiunftige bauliche Entwicklung von Tierhaltungsanlagen soll vorrangig an vorhan-
denen Hofstellen und bestehenden Standorten konzentriert werden, sie soll an diesen
Standorten aber auch ermdglicht werden. Insoweit sind die Belange einer angemesse-
nen und standortgerechten Entwicklung der drtlichen Landwirtschaft mit angemesse-
nem Gewicht in die Planung einzustellen.

* Der Ausweisungsumfang neuer Standorte und die Erweiterung bestehender Standorte
soll sich auf den Umfang beschrénken, der unter Wiirdigung der mitgeteilten Entwick-
lungsabsichten als angemessen fUr einen Uberschaubaren Planungszeitraum (max.
bis zu 10 Jahre) angesehen werden kann.

= Ubergemeindliche Planungsziele:
= Vorgaben z.B. aus der Regionalplanung oder kreisweiten Landschaftsplanung sind bei
der Planung entsprechend zu bericksichtigen.

Diese Planungsziele sind als Entwicklung aus der Aufstellung der 25. Anderung des Flachen-
nutzungsplanes ebenso die Planungsziele fiir die Aufstellung der Bebauungspléne in den Mit-
gliedsgemeinden. Auf die Erfassung und Bewertung der einzelnen Betriebe als Grundlage fiir
die getroffene planungsrechtliche Entscheidung im Ursprungsplan wird verwiesen.

Die im Rahmen der 25. Anderung Fl&chennutzungsplan durchgefiihrte Restriktionsanalyse gilt
unveréndert und wurde mit den Anderungen 25.1 und 25.3 bestétigt, wobei hinsichtlich der
Qualifizierung der Radwanderwege inzwischen Differenzierungen vorgenommen worden sind
- hier sind aus Sicht der Samtgemeinde Lathen nur einige wenige Hauptwanderrouten zu be-
achten und nicht alle Radwegverbindungen im Samtgemeindegebiet.

In der Gegenuberstellung der erarbeiteten Planungsziele mit der 25. Anderung FNP und der
ermittelten Restriktionen und Nutzungsanspriiche wurden folgende Anforderungen in die wei-
tere Planung und Standortentscheidung eingestellt, die unveréndert geiten:

Art der Nutzung Tabufléche (X) fiir neue | Nur in Au'snahmgfﬁllen
Tierhaltungsanlagen Standort fiir neue Tier-
haltungsanlagen

Ausnahme:  Darstellung
Sonderbauflache Tierhal-

::L?lu?‘a“galgete It. wirksamer Dar- X tung in SO-Flache Wind-

g kraft bei vorhandenem
Standort

Standortausweisung Son-

derbaufléche nur bei vor-

Vorsorgeabstand 400 m X handenem  Tierhaltungs-

standort
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Standortausweisung  Son-
derbauflache nur in Ausnah-

Standortausweisung Son-
derbauflache nur bei vor-

Vorsorgeabstand 800 m meféllen, wenn kein alterna- -
tiver Standort zur Verfugung | "@ndenem - Tierhaltungs-
standort
steht
Waldflaichen sowie Abstandsfliche X
150 m )
Naturschutz-, Landschaftsschutz-,
FFH-, EU-Vogelschutzgebiete sowie X -
Abstandsfliiche 150 m
Radwanderrouten/sonstige touristi- | Auerhalb vorhandener Standortausweisung _Son-

sche Angebote sowie Abstandsfla-
che 300 m

Ortslagen oder vorhandener
Tierhaltungsstandorte = X

derbauflaiche nur bei vor-
handenem Tierhaltungs-
standort

Uberschwemmungsgebiete

X

Standortausweisung Son-
derbauflache nur bei vor-
handenem Tierhaltungs-
standort

MaBnahmenflachen Naturschutz It.
wirksamer Flachennutzungspland-
-arstellung einschl. der dargestellten
Such- und Entwicklungsbereiche

Standortausweisung Son-
derbaufldche nur bei vor-
handenem Tierhaltungs-
standort oder wenn kein al-
ternativer Standort zur Ver-

fiilgung steht

Tab.01:  Anforderungen an die Darstellung als Ergebnis der Restriktionsanalyse

Dieses gilt auch fir die Anforderungen, die an die Darstellung der kinftigen Sonderbauflachen
(FNP) bzw. Sondergebiete (Bebauungsplan) als Ergebnis der Betriebsbefragung und Auswer-
tung dieser Befragung in Gegenlberstellung zu den o.g. Planungszielen formuliert worden
sind (siehe Begriindung 25. Anderung FNP und Anderung 25.1, 25.3 und 25.4 sowie Bebau-
ungsplan Nr. 26 inkl. 1. Anderung). Im Ergebnis ist hervorzuheben, dass gerade die Belange
der (landwirtschaftlichen) Betriebe sehr umfassend in die Planung eingestellt worden sind. Es
ist in einem umfassenden Untersuchungs- und Abwégungsprozess jeder Betrieb befragt wor-
den; unter Berlicksichtigung der mitgeteilten Tierhaltung, der geduferten Entwicklungsabsich-
ten und unter Berlicksichtigung der Planungsziele (siehe Ausfilhrungen oben) sind entspre-
chende Nutzungsdarstellungen fiir Sonderbaufldchen getroffen worden.

Dabei ist auch insbesondere die Konkretheit der mitgeteilten Planungsabsichten, die Frage
des Umfangs im Sinne einer angemessenen Entwicklung im Verhéltnis zur bestehenden Tier-
haltung sowie die betriebliche Situation (Haupt- oder Nebenerwerb), vorhandene Tierhaltung
etc., siehe Planungsziele oben und in der Begriindung gepriift, mitgeteilt und nach Eingang
der Stellungnahmen der Betriebe nochmals gepriift worden, mit der dann letztlich beschlosse-
nen Planfassung der 25. Anderung des Flachennutzungsplanes.

Mit den dann im Ergebnis dargestellten Sonderbaufldchen erhalten die vorhandenen Betriebe
angemessene und ausreichende Entwicklungsmdoglichkeiten fiir einen Uiberschaubaren Pla-
nungszeitraum, insoweit sind die Interessen der vorhandenen Betriebe, aber auch der tibrigen
Landwirtschaft einschl. bekannter Investitionsinteressen, sehr umfassend in die Abwagung
und damit das Planungsergebnis eingestellt worden.
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Zu den Radwanderrouten wurde im Rahmen der Anderungen des Flichennutzungsplanes
eine Konkretisierung erforderlich: Der 0.g. Abstand von 300 m ist urspriinglich zu allen vor-
handenen Radwanderwegen in die Restriktionsanalyse eingestellt worden. Dabei wurde aller-
dings nicht differenziert zwischen Ubemregional bedeutsamen und sonstigen Radwanderwegen
oder auch einfachen &rtlichen Radwegen. Insoweit wird bei Einzelfallpriifungen kiinftig der
Abstand von 300 m nur zu den Radwanderwegen eingestellt, die Gbergemeindlich bedeutsam
sind; ansonsten wird nur noch ein Abstand von 100 m angesetzt. Diese Differenzierung ist mit
Blick auf die unterschiedliche Bedeutung der unterschiedlichen Qualitét der eingesteliten Rad-
wanderwege erforderlich und begriindet.

Die jetzt durchgefilhrte 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 26 folgt diesen Anforderungen
weitgehend uneingeschrénkt, die Anderungsnotwendigkeit wird nachfolgend beschrieben.

3.3 Neufassung des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

1. 25. F-Plan-Anderung der Samtgemeinde, (einfache) Bebauungspline der
Mitgliedsgemeinden

Zur Steuerung der gewerblichen Tierhaltungsanlagen und als Vorbereitung fiir evtl. folgende
Bebauungspiéne (Entwicklungsgebot) hat der Rat der Samtgemeinde Lathen im Jahre 2012
fur den Geltungsbereich des gesamten Samtgemeindegebietes die 25. Anderung des Fla-
chennutzungsplans beschlossen, welche am 15.06.2012 in Kraft getreten ist. Mit der 1. Und
3. Anderung ist der Flachennutzungsplan in Teilbereichen im Jahre 2015 und 2019 angepasst
worden, um neue, bzw. verénderte Vorhaben zu erméglichen. Die Anderung 25.4 steht kurz
vor dem Abschluss.

In der 25. F-Plan-Anderung wurden ,Sonderbaufléachen fiir Tierhaltung® als Art der baulichen
Nutzung dargestellt. Dartiber hinaus wurden gem. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB die gewerblichen
Tierhaltungsanlagen auRerhalb der dargesteliten Sonderbauflachen ausgeschlossen.

Um auch die Zul&ssigkeit der landwirtschaftlichen Tierhaltungsanlagen zu regeln, wurden von
den sechs Mitgliedsgemeinden jeweils einfache Bebauungspléne gem. § 30 Abs. 3 BauGB,
jeweils mit dem Geltungsbereich des gesamten Gemeindegebietes, aufgestelit.

In den Bebauungsplénen wurden als Art der baulichen Nutzung jeweils festgesetzt ,sonstiges
Baugebiet gem. § 11 BauNVO*, die wie folgt definiert sind:

~Zulassig sind Vorhaben gewerblicher Tierhaltung i.S. von § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB (Betriebs-
stellen gewerblicher Tierhaltung) sowie Vorhaben landwirtschaftlicher Tierhaltung i. S. von §
35 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. § 201 BauGB (landwirtschaftliche Betriebsstellen der Tierhaltung), s.
Punkt 2 und 3 der textlichen Festsetzungen®

Im Ubrigen wurde festgesetzt:

1. Regelungsinhalt (gem. § 30 Abs. 3 BauGB)
Der einfache Bebauungsplan bezieht sich nur auf die Regelung von Tierhaltungsanlagen
gem. § 35 Abs. 1 Nr. 1 (Landwirtschaftliche Tierhaltung) i.V.m. § 201 BauGB und § 35 Abs.
1 Nr. 4 BauGB (gewerbliche Tierhaltung). Alle weiteren Vorhaben gem. § 34 und 35 BauGB
im Geltungsbereich sind von diesem Bebauungsplan nicht betroffen.
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2. Zulassigkeit Tierhaltungsanlagen Sondergebiete (gem. § 11 Abs. 1 BauNVO) — Aus-
schlusswirkung Tierhaltungsanlagen gem. § 35 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4 BauGB sind nur
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Sondergebiete und nur innerhalb der dort
festgesetzten (iberbaubaren Grundstiicksfldchen zuléssig und im Ubrigen Geltungsbereich
des Bebauungsplanes ausgeschlossen (siehe hierzu Punkt 5 dieser Festsetzungen). Aus-
genommen hiervon ist eine landwirtschaftliche Tierhaltung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
bis zu einer GréRenordnung von max. 10 Grof3vieheinheiten sowie Pferdehaltung.

3. Nutzungsbestimmung Tierhaltungsanlagen (SO-Gebiete Tierhaltungsanlagen gem. § 11
Abs. 1 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Im Sinne der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes sind Tierhaltungsanlagen bauliche

Anlagen einschl. dazugehdriger Lagerstétten fir tierische Ausscheidungen (Festmist, Jau-
che, Gllle) sowie der erforderlichen Anlagen zur Abluftreinigung und Futterlagerung.
Zweckgebundene Nebenanlagen wie Einzdunungen, befestigte Hofflachen, Stellplatze sind
ebenfalls zuléssig.

2. BauGB-Novelle 2013 und 2017
Im Jahre 2013 wurde der § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB dahingehend geéndert, dass gewerbliche
Tierhaltungsanlagen, die einer Pflicht zur Durchfiihrung einer Vorpriifung oder einer Umwelt-
vertréglichkeitspriifung nach dem UVPG unterliegen, nicht mehr vom Privilegierungstatbe-
stand der Nr. 4 erfasst werden.

Eine weitere Novellierung erfoigte im Jahr 2017, mit dieser wird u.a. die Flache (im Sinne des
Flachenverbrauches)im § 1 Abs. 6 Nr. 7a als zu bertiicksichtigender Belang des Umweltschut-
zes aufgenommen.

3. Anderung 25.1, 25.3 und 25.4 des Flichennutzungsplanes der SG
Lathen
Erforderlich wurden (siehe oben) diese Anderungen des FNP aus folgenden Griinden:

Mit dieser Anderung sollen unter Beibehaltung des Planungskonzeptes und der eingestellten
Kriterien

. einzelne Baufenster geringfiigig verandert werden (Zuschnitt)
. einzelne Baufenster verschoben werden
. einige Baufenster neu ausgewiesen werden

In diesem Zusammenhang war die Frage zu stellen, welche rechtlichen Auswirkungen sich
aus der BauGB-Novelle 2013 fur die Planungen der SG Lathen bzw. deren Mitgliedsgemein-
den zur Steuerung der Tierhaltungsanlagen ergeben.

a) Auswirkungen auf die 25. F-Plan-Anderung

§ 245a Abs. 3 BauGB:

Darstellungen im Fldchennutzungsplénen, die vor dem 20. September 2013 in Bezug auf bau-
liche Anlagen zur Tierhaltung im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 4 die Rechtswirkungen des § 35
Abs. 3 Salz 3 erzielt haben, haben diese Rechtswirkungen auch in Bezug auf bauliche Anlagen
zur Tierhaltung im Sinne der ab dem 20. September 2013 geltenden Fassung des § 35 Abs.

»
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1 Nr. 4. Wenn ein Fortgelten der Rechtswirkungen nach Satz 1 der urspriinglichen planeri-
schen Zielsetzung widerspricht, stellt die Gemeinde dies in einem Beschluss fest, der ortsiib-
lich bekannt zu machen ist. Mit der ortsiblichen Bekanntmachung des Beschlusses gelten die
entsprechenden Darstellungen als aufgehoben; der Flédchennutzungsplan ist im Wege der Be-
richtigung anzupassen.

Insoweit ergab sich die Fragestellung, was die vg. Regelung fiir die 25. F-Plan-Anderung
bedeutet:

Der Regelungsgehalt der 25. F-Plan-Anderung liegt primar auf der Ausschlusswirkung des
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB. Es wird durch die F-Plan-Anderung kein neues Baurecht fiir Tier-
haltungsanlagen geschaffen, sondern die nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB privilegiert im Auen-
bereich zuléssigen gewerblichen Tierhaltungsanlagen werden fiir groRe Teile des SG-Gebie-
tes ausgeschlossen und hierdurch auf die verbleibenden Gebiete (Baufenster, Sonderbaufl3-
chen) gelenkt. Die Zuléssigkeit der konkreten Tierhaltungsanlage richtet sich nach der aktuel-
len Fassung des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB.

Die Ausschlusswirkung der 25. F-Plan-Anderung bleibt gem. § 245a Abs. 3 Satz 1 BauGB
erhalten. Sie wirkt natirlich nur fiir alle Tierhaltungsanlagen, die zum Zeitpunkt der Genehmi-
gung auch vom § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB beglinstigt werden (also Tierhaltungsanlagen unter-
halb der Vorprifungspflicht UVPG).

Die gewollte Steuerungswirkung mit der 25. Anderung FNP bleibt somit aber uneingeschrankt
erhalten: Es sind weiterhin nur Tierhaltungsanlagen (im Rahmen des FNP - gewerbliche Tier-
haltungsanlagen) innerhalb der dargestellten Sonderbaufldchen zuléssig. Oberhalb der nun-
mehr mit der BauGB-Novelle eingefiihrten Schwelle entsprechend UVPG sind sie zunachst
ohnehin nicht privilegiert, sie sind nach dem Willen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsge-
meinden aber auch auBerhalb der dargesteliten Sonderbauflachen nicht gewolit, da dort eine
Zulassigkeit nur Ober eigensténdige Bauleitplanung begriindet werden kénnte. Die Samtge-
meinde Lathen hat aber mit dem Planungskonzept der 25. Anderung FNP ausdriicklich fest-
gelegt, dass auBerhalb dieser Sonderbaufldchen Tierhaltungsanlagen nicht zugelassen wer-
den sollen. Lediglich fur Alt-Antrége, die vor Ablauf des 4. Juli 2012 eingegangen sind, gilt § 35
Abs. 1 Nr. 4 BauGB in der bis 20.09.2013 geltenden Fassung (§ 245a Abs. 4 BauGB).

b) Auswirkungen auf die bestehenden Bebauungspléidne der Gemeinden
Gem. § 233 Abs. 3 BauGB gelten auf der Grundlage bisheriger Fassungen des BauGB wirk-
same oder (ibergeleitete Pléne, Satzungen und Entscheidungen fort.

Die Rechtsfolge des § 233 Abs. 3 BauGB besteht aus Folgendem:

Die Plane, Satzungen und Entscheidungen gelten fort. lhre Geltung wird nicht dadurch in
Frage gestellt, dass die gesetzlichen Grundlagen fiir ihren Erlass geandert worden oder fort-
gefallen sind. Die Plane, Satzungen und Entscheidungen gelten mit dem Inhalt fort, mit dem
sie erlassen wurden (Ernst/Zinkahn/Bielenberg, Kommentar BauGB, RdNr. 71 zu § 233).

Mit den einfachen Bebauungsplénen wurden u.a. Festsetzungen getroffen zur Art der bauli-
chen Nutzung (,Zuléssig sind Vorhaben gewerblicher Tierhaltung i.S. von § 35 Abs. 1 Nr. 4
BauGB sowie Vorhaben landwirtschaftlicher Tierhaltung i.S. von § 35 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. § 201

Y
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BauGB*). Es wurde mit den einfachen Bebauungsplédnen Baurecht geschaffen hinsichtlich der
zulassigen Art der baulichen Nutzung. Dieses gilt fort.

Die Zulassigkeit einer Tierhaltungsanlage richtet sich somit hinsichtlich der Art der baulichen
Nutzung nach den getroffenen Festsetzungen des wirksamen Bebauungsplans und im Ubri-
gen nach den §§ 35 oder 34 BauGB (§ 30 Abs. 3 BauGB).

Der § 245a Abs. 4 BauGB gilt ausschlieBlich fiir Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB.

§ 245a Abs. 4 BauGB gilt nicht fr Vorhaben, deren Zuléssigkeit sich auf die Festsetzung eines
Bebauungsplanes begrindet. Der Zeitpunkt der Antragstellung der Baugenehmigung ist hier-
bei unmaRgeblich. Gleichwohl wird hierzu die Einschétzung vertreten, dass selbst fiir den Fall
einer gewerblichen Tierhaltungsanlage oberhalb des Schwellenwertes nach UVPG ja ein (ein-
facher) Bebauungsplan besteht, der seiner weiteren Ausfilllung im baurechtlichen Zulassungs-
verfahren bedarf.

c) Auswirkungen auf die durchgefiihrte F-Plan-Anderung Nr. 25.1, 25.3 und die jetzt
vorgesehene Anderung 25.4

Die Ausschlusswirkung der F-Plan-Anderung Nr. 25.1, 25.3 und 25.4 entfalten — wie ja die 25.
F-Plan-Anderung auch (s. oben Punkt a) — nur noch eine Ausschlusswirkung gem. § 35 Abs. 3
Satz 3 BauGB fir Tierhaltungsanlagen, die von § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB erfasst werden (also
unterhalb der Vorprifungspflicht UVPG). Insgesamt setzt jedoch eine sich auf § 35 Abs. 3
Satz 3 BauGB stiitzende Ausschlusswirkung fiir gewerbliche Tierhaltungsaniagen i.S. des
§ 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB ein einheitliches Gesamtkonzept voraus.

Dieses bedingt, dass fiir die geplante Flachennutzungsplanénderung Nr. 25.4 zwingend die
gleichen Kriterien anzuwenden sind, wie bei der bereits wirksamen 25. F-Plan-Anderung und
Anderung 25.1 und 25.3 auch. Dieses ist geschehen, insoweit gilt auch hier die oben vorge-
nommene Einschétzung:

Die Ausschlusswirkung der 25. F-Plan-Anderung bleibt gem. § 245a Abs. 3 Satz 1 BauGB
erhalten. Sie wirkt natlrlich nur fiir alle Tierhaltungsanlagen, die zum Zeitpunkt der Genehmi-
gung auch vom § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB beginstigt werden (also Tierhaltungsanlagen unter-
halb der Vorprifungspflicht UVPG).

Die gewollte Steuerungswirkung mit der 25. Anderung FNP bleibt somit aber uneingeschrankt
erhalten: Es sind weiterhin nur Tierhaltungsanlagen (im Rahmen des FNP - gewerbliche Tier-
haltungsanlagen) innerhalb der dargestellten Sonderbauflachen zuléssig. Oberhalb der nun-
mehr mit der BauGB-Novelle eingefiihrten Schwelle entsprechend UVPG sind sie zunéchst
ohnehin nicht privilegiert, sie sind nach dem Willen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsge-
meinden aber auch auRerhalb der dargestellten Sonderbauflachen nicht gewolit, da dort eine
Zulassigkeit nur Uber eigenstandige Bauleitplanung begriindet werden kénnte. Die Samtge-
meinde Lathen hat aber mit dem Planungskonzept der 25. Anderung FNP ausdriicklich fest-
gelegt, dass auerhalb dieser Sonderbauflachen Tierhaltungsanlagen nicht zugelassen wer-
den sollen.

Insoweit wird die Samtgemeinde auch kiinftig Antrédgen oberhalb der Zul4ssigkeitsschwelle
nach UVPG im Sinne des § 35 (1) Nr. 4 BauGB n.F. ihr Einvernehmen versagen bzw. hier die
Durchflihrung einer Bauleitplanung unter Hinweis auf das Gesamtkonzept ablehnen.

EY
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d) Bebauungspléne der Mitgliedsgemeinden

Zielsetzung der bereits bestehenden Bebauungspléne ist die Steuerung der landwirtschaftli-
chen Tierhaltungsanlagen gem. § 35 (1) Nr. 1 BauGB (durch Ausschlusswirkung auBerhalb
der festgesetzten Sondergebiete). Zwar gelten die bereits wirksamen Bebauungspléne mit der
dort festgesetzten Ausschlusswirkung vollumféanglich fort (siehe oben Punkt b)), allerdings ist
seitens der Mitgliedsgemeinden beabsichtigt, jeweils die Bebauungspléane hinsichtlich der
Sondergebietsfestsetzungen anzupassen. Dieses bedeutet, dass schon die mit der Anderung
25.1 und 25.3 des FNP modifizierten Sonderbaufldchen auch jeweils in dem betroffenen Be-
bauungsplan der jeweiligen Mitgliedsgemeinde angepasst worden sind. DemgemaR werden
in der Folge dieser Anderung 25.4 ebenfalls die Bebauungspléne der Mitgliedsgemeinden ge-
andert. Dartiber hinaus sollen die B-Pléne Baurecht schaffen fiir die gréReren gewerblichen
Tierhaltungsanlagen, die nicht mehr durch § 35 (1) Nr. 4 BauGB privilegiert sind.

Insoweit war erdrtert worden, ob das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB gewahrt
werden kann, wenn die Fldchennutzungsplandnderungen Nr. 25, Nr. 25.1 und Nr. 25.3 ledig-
lich kleinere Tierhaltungsanlagen, welche unter den Privilegierungstatbestand des § 35 (1) Nr.
4 BauGB fallen, durch Ausschlusswirkung gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB steuern.

3.3.1 Zusammenfassung — Entwicklungsgebot

Flachennutzungspléne mit den Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB haben im Re-
gelfall auch die Rechtswirkungen des § 8 Abs. 2 S. 1, d.h. aus ihnen kdnnen Bebauungspléne
entwickelt werden. Zur Vermeidung von Auslegungsfragen sind insofern eindeutige Darstel-
lungen, d.h. in der Darstellung — ergénzt um Darlegungen in der Begriindung des Flachennut-
zungsplans - wird zum Ausdruck gebracht, dass der Flachennutzungsplan beide Rechtswir-
kungen hat (Ernst/Zinkahn/Bielenberg, Kommentar BauGB, RdNr. 18d zu § 5).

Aus-der Darstellung des F-Planes und Begriindung muss sich also ergeben, dass der F-Plan
— neben der Ausschlusswirkung gem. § 35 (1) S. 3 BauGB) — der Vorbereitung eines entspre-
chenden Bebauungsplans dient, mit dem auch Vorhaben zugelassen werden, die nicht mehr
gem. § 35 (1) Nr. 4 BauGB privilegiert im AuBenbereich zuléssig sind. Dieser folgende Bebau-
ungsplan, mit dem Baurecht geschaffen wird, kann auch ein einfacher sein i.S. des § 30 Abs.
3 BauGB (siehe hierzu auch die Ausfiihrungen oben).

Hierbei kénnen jedoch die bisherigen Einschatzungen zu den Planungsméglichkeiten in Uber-
schwemmungsgebieten nicht unverandert bleiben, diese waren anzupassen. Mit der Ande-

rung 25.4 des Flachennutzungsplanes sowie der hier anstehenden 2. Anderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 26 sind keine Uberschwemmungsgebiete betroffen.

4 Vorgesehene Anderungen Bebauungsplan Nr. 26, 2. Anderung

4.1 Ubersicht und Begriindung der einzelnen Anderungsbereiche

a) Standort FR 23b
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An der bestehenden Hofstelle (FR 23) ist ein Schweinebetrieb mit Mastschweinehaltung vor-
handen. An diesem nun vorgesehen neuen AulRenstandort FR 23b ist ein zweiter Betriebs-
zweig, die Legehennenhaltung in Freiland geplant. Im Hinblick auf neue gesetzliche Anforde-
rungen sowie zur Sicherung des Familieneinkommens, ist eine Erweiterung des Betriebs er-
forderlich. Fir eine Legehennenfreilandhaltung werden zusétzlich zur Stallflache fiir jedes
Huhn 4 m? Auslaufflache benétigt. Das bedeutet, dass fiir den geplanten Legehennenstall mit
insgesamt rd. 15.000 Platzen 6 ha Flache nur fir den Auslauf vorgehalten werden miissen.
Dazu kommen noch Eingriinungsflichen zum Sichtschutz und der Stall mit seinen Verkehrs-
flachen. Diese Erweiterung ist am bestehenden Standort aus Platzgriinden nicht méglich, wes-
halb der neue AuRenstandort ausgewiesen werden soll. Ein weiterer Grund dafiir das der Le-
gehennenstall abseits der Hofstelle geplant wird, begriindet sich darin, dass die hygienische
Trennung (z.B. fur Anlieferverkehr, etc.) zwischen den beiden Betriebszweigen (Schweine-
und Legehennenhaltung) durch die réumliche Trennung besser eingehalten werden kann. Der
Standort FR 23b liegt auBerhalb der Restriktionsfldchen, weshalb keine Ausnahme erforder-
lich ist.

Abb. 1: Luftblld Standort FR 23b

4.2 Zusammenfassende Abwigung des Planungsergebnisses

Fur die Planungs- und Abwégungsentscheidung sind die im Rahmen der 25. Anderung und
der Anderung 25.4 des FNP getroffenen maRgeblichen Abwigungsgrundsitze weiterhin maR-
geblich:
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» MabRvolle Entwicklung im Verhiltnis zur vorhandenen GroRe des Betriebes sowie
2um vorhandenen Umfang der Tierhaltung

* Konkretheit der Entwicklung: Die von den Betrieben mitgeteilten Entwicklungsab-
sichten miissen hinsichtlich Art, Umfang und Zeitraum absehbar sein.

» Standortausweisung nur fiir vorhandene Tierhaltungsbetriebe; Entwickiungsab-
sichten, die nur aus dem Eigentum heraus ohne Verkniipfung zu einem vorhande-
nen Betrieb im Gemeindegebiet vorgetragen wurden, werden nicht beriicksichtigt.

* Standortausweisung nur fiir (in der Regel) Haupterwerbsbetriebe. Bei Nebener-
werbsbetrieben erfoigt eine Darstellung vorhandener Tierhaltung sowie eine Erwei-
terung nur dann, wenn die Absichten hinreichend konkret sind und schon Tierhal-
tung vorhanden ist.

Es ist wesentliche Zielsetzung der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden, mit dieser
Planung steuernd auf den Umfang und die Anzahl kinftiger Tierhaltungsanlagen im Gemein-
degebiet einzuwirken, es missen unter Berticksichtigung der oben geschilderten Rahmenbe-
dingungen Freirdume auch fiir andere Nutzungen des AuRenbereichs verbleiben.

Dabei sind aus der Auswertung der Befragung heraus vor allem die vorgetragenen Entwick-
lungsabsichten der Betriebe umfassend geprlift worden; hierzu sind mehrere Abstimmungs-
termine zwischen den Blrgermeistern der Mitgliedsgemeinden, der Samtgemeindeverwaltung
und dem beauftragten Planungsbiro durchgefiihrt worden, um die vorgetragenen Entwick-
lungsabsichten auch unter Berlicksichtigung der o.g. Kriterien zu prifen.

Es sind vorgetragene Absichten von Flacheneigentimern, die nicht als Landwirt tétig sind oder
nicht im Gemeindegebiet anséssig sind, ausdriicklich nicht beriicksichtigt worden, da diese
Mitteilungen bzw. angemeldeten Entwicklungsabsichten weder hinreichend konkret waren
(keine zeitliche Angaben, keine Angaben (ber Art und Umfang der geplanten Tierhaltung),
nicht den o. g. Planungszielsetzungen entsprachen oder aber aufgrund der vorhandenen be-
trieblichen Nebenerwerbssituation / fehlenden Hofnachfolge eine Realisierungsfahigkeit in
Frage stand. Zudem sind in diese Entscheidungen auch die Ergebnisse der Restriktions- und
Potentialanalyse aus der Anderung 25.4 des Flachennutzungsplans eingeflossen. Die Ge-
meinde hat insoweit die vorgetragenen Investitionsinteressen sehr umfangreich geprift und in
ihre Planungsentscheidung einbezogen.

Die Gemeinde Fresenburg hélit es hier nicht fiir inre Aufgabe, im Rahmen der Bauleitplanung
Flachensicherungen flir unkonkrete Betriebsentwicklungen planungsrechtlich zu sichern, mit
der offenkundigen Absicht, Grundstiicke im Sinne einer Werterhéhung als Baufléche auszu-
weisen. Diese wiirde dem Grundgedanken der Planung, Freirdume auch fir andere Nutzun-
gen freizuhalten, im Sinne einer Abwagung aller Belange, widersprechen.

5 Festsetzungen der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 26

Auf Grundlage der vorgesehenen Darstellungen der 25.4 Anderung des Flachennutzungspla-
nes der Samtgemeinde Lathen sieht die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 26 die Fest-
setzung von sonstigen Sondergebieten gemé&R § 11 der Baunutzungsverordnung (BauNVO)
vor. Diese Festsetzungsmdglichkeit ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts im o. g. ,Laupheim-Urteil* als zuldssig erkannt worden, wenn der Planbereich ein Gebiet
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umfasst, das sich von den Baugebieten nach §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterscheidet
und der Festsetzungsgehalt sich keinen der in den § 2 ff. BauNVO geregelten Gebietstypen
zuordnen lésst.

Dies gilt auch fiir die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 26 mit der Bezeichnung: ,,Son-
derbaufldchen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen®. Neben der Sondergebietsfestset-
zung, auf die im Folgenden noch néher eingegangen wird, werden auch durch Baugrenzen
bestimmte Uberbaubare Bereiche im Bebauungsplan festgelegt und damit die rdumliche Aus-
dehnung dieser Art der baulichen Nutzung geregelt.

In der Planzeichnung erfolgt die Festsetzung von Sondergebieten fiir Tierhaltungsaniagen -
sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO: SOr.

Diese beziehen sich ausdriicklich auf den schon vorhandenen bzw. zum Teil noch geplanten
Standort von Tierhaltungsanlagen als Ergebnis der durchgefiihrten Befragung der Betriebe
einschl. von dort mitgeteilter Entwicklungsabsichten unter Beriicksichtigung der o.g. Abwé-
gung und Planungsziele sowie den gesteliten Antrdgen mit konkreten Erweiterungsabsichten.
Auf die einzelnen Standorte wird im Rahmen des Umweltberichts zu dieser Begrtindung ein-
gegangen. Mit der Sondergebietsfestsetzung erfolgt zudem die Festsetzung von Baugrenzen,
siehe nachfolgend:

@ Sonstiges Sondergebiel (gem. § 11 BauNVO)

Zuigseig sind Vorhaben gewerbilicher Tierhaltung im Sinne von § 35 Abs. 1 Nr, 4 BauGB
{Betriabssialien gewarbiichser Tierhaliung) sowls Yorhaben landwinschafilichear Tierhattung im Sinne von
§ 35 Abs. 1 Nr 1 1.Y.m. § 201 BauGB {fendwirlschattiche Betriebsstelien der Terhaliung)

slahe Purkl 2 und 3 dor textlichen Festsetungen

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, I V. m. §§ 22 u. 23 BaulVO)

emesseseses  Baygrenze (gem. § 23 Abs, 3 BayNVQ)
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Abb. 2: Auszug aus der 2. Anderung des B-Plan Nr. 26. ,Sonderbaufliichen zur Regelung von
Tlerhaltungsanlagen®

Die weiteren Regelungen dieses einfachen Bebauungsplanes nach § 30 Abs. 3 BauGB erfol-
gen Uber Festsetzungen in Textform:

Textliche Festsetzungen

1. Regelungsinhalt (gem. § 30 Abs. 3 BauGB)

Der einfache Bebauungsplan bezieht sich nur auf die Regelung von Tierhaltungsanla-
gen gem. § 35 Abs. 1 Nr. 1 (Landwirtschatftliche Tierhaltung) i.V.m. § 201 BauGB und
§ 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB (gewerbliche Tierhaltung) sowie von Tierhaltungsanlagen,
die einer Pflicht zur Durchflihrung einer standortbezogenen oder allgemeinen Vorpri-
fung oder einer Umweltvertraglichkeitspriifung nach dem Gesetz Uber die Umweltver-
traglichkeitspriifung unterliegen. Alle weiteren Vorhaben gem. § 34 und 35 BauGB im
Geltungsbereich sind von diesem Bebauungsplan nicht betroffen.

2. Zuldssigkeit Tierhaltungsanlagen sonstige Sondergebiete (gem. § 11 Abs. 1
BauNVO) - Ausschlusswirkung
Tierhaltungsaniagen gem. § 35 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4 BauGB einschlieBlich der Tier-
haltungsanlagen, die einer Pflicht zur Durchfilihrung einer standortbezogenen oder all-
gemeinen Vorprifung oder einer Umweltvertraglichkeitspriifung nach dem Gesetz
Uber die Umweltvertréglichkeitspriifung unterliegen, sind nur innerhalb der im Bebau-
ungsplan festgesetzten sonstigen Sondergebiete innerhalb der dort festgesetzten
Uberbaubaren Grundstiicksflachen zuldssig und im lbrigen Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes ausgeschlossen (siehe hierzu Punkt 5 dieser Festsetzungen). Ausge-
nommen hiervon ist eine landwirtschaftliche Tierhaltung nach § 35 Abs.1 Nr. 1 BauGB
bis zu einer GréRenordnung von max. 10 GroRvieheinheiten sowie Pferdehaltung.

3. Nutzungsbestimmung Tierhaltungsanlagen (sonstige Sondergebiete gem. § 11
Abs. 1 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
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Im Sinne der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes sind Tierhaltungsanlagen bau-
liche Anlagen einschl. dazugehd&riger Lagerstétten fUr tierische Ausscheidungen (Fest-
mist, Jauche, Gille) sowie der dazu erforderlichen Anlagen zur Abluftreinigung und
Futterlagerung. Zweckgebundene Nebenanlagen wie Einzdunungen, befestigte Hof-
flachen, Stellpldtze sind ebenfalls zuléssig.

4. Immissionsschutz (Festsetzung gem. § 11 Abs. 1 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr.
24 BauGB)
Innerhalb der festgesetzten Sondergebiete sind Tierhaltungsanlagen nurin der Art und
in dem Umfang zulassig, wie sie die gesetzlichen Immissionsschutzanforderungen der
umgebenden Wohnbebauung und sonstiger Nutzungen (wie z.B. Waldflachen) erfiil-
len. Entsprechende MafRnahmen zur Einhaltung der entsprechenden Grenzwerte zu
Geruchs- und Staubimmissionen sowie zum Larmschutz wie Filteranlagen sind im not-
wendigen Umfang vorzusehen. Die entsprechenden Priifungen und Nachweise sind
im Baugenehmigungsverfahren unter Berlicksichtigung der Richtlinien wie z.B. der TA
Luft, der TA Larm, etc. vorzulegen.

5. Mafnahmen Naturschutz - AusgleichsmaBnahmen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a
BauGB) i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
a. Mit der Errichtung von Tierhaltungsanlagen sind die notwendigen Ausgleichs-
und ErsatzmaBnahmen fiir Eingriffe in den Naturhaushalt auf dem Betriebs-
grundstick nachzuweisen. Ersatz- und AusgleichsmaBnahmen auBerhalb des
Betriebsgrundstlicks sind zuléssig. Jedes Baugrundstiick einer Tierhaltungsan-
lage ist auf mindestens 2 Grundstiickseiten mit einer mind. 5-reihigen lickenio-
sen Bepflanzung mit heimischen, landschafts- und standortgerechten Laubge-.
hélzen einzugriinen.
b. Die Baufeldrdumung/der Baubeginn ist zur Vermeidung der Verbotstatbestinde
nach § 44 BNatSchG nur auerhalb der Brutzeit, also ab Ende August bis Mitte
Februar zuldssig.

6 Verhdltnis zum rechtskriftigen Bebauungsplan
Die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 26 erganzt und ersetzt fir die hier erfass-
ten Anderungsbereiche die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 26.
Alle weiteren Regelungen des Bebauungsplanes Nr. 26 gelten unveréandert.

Die Festsetzung als sonstiges Sondergebiet i.V.m. den textlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes bewirkt, dass Tierhaltungsanlagen gemaf § 35 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4 BauGB nur
innerhalb und im Rahmen der Festsetzungen der Sondergebiete (SO-Gebiete) zuléssig und
im Ubrigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ausgeschlossen sind.

Im Sinne einer Begrenzung des Eingriffs in die Nutzung bestehender landwirtschaftlicher Ge-
bdude im Geltungsbereich des Bebauungsplanes soll auch in Zukunft untergeordnete Tierhal-
tung, z.B. zur Eigenversorgung oder im Nebenerwerb, ermdglicht werden; daher wird die Aus-
nahmeregelung getroffen, dass eine solche bis zur GréRenordnung von 10 GroRvieheinheiten
(Eine GroRvieheinheit = 500 kg Lebendmasse) auch zukiinftig zul&ssig ist.

Der Umfang der méglichen Tierhaltung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird aus-
schlieBlich Uber die Grée der zugewiesenen lUberbaubaren Bereiche geregelt. Diese Baufla-
chen reglementieren den Umfang der mdéglichen baulichen Anlagen und damit den Umfang
der Tierhaltung.
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Mit diesen Regelungen wird eine eindeutig nachvollziehbare GréRenordnung méglicher Erwei-
terungen festgelegt, die allerdings auch noch gewisse Spielrdume an den einzelnen Standor-
ten belasst, um hier die betriebliche Entwicklung nicht zu sehr einzuengen.

Fur die weiteren Flachen des AuRenbereichs wird mit den Festsetzungen klargestelit, dass
hier nur landwirtschatftliche Nutzung (ohne Bebauung) zugelassen werden soll, wobei beste-
hende Baurechte nach § 35 BauGB (wie die vorhandene Wohnbebauung oder aber die ggf.
erforderliche Errichtung einer Remise oder eines Altenteilerwohnhauses etc.) unbertihrt blei-
ben. Nicht zuléssig sind hier jedenfalls Tierhaltungsanlagen. Mit diesen Regelungen wird zu-
sétzlich den o.g. Planungszielen entsprochen.

Die weiteren textlichen Festsetzungen beziehen sich auf die notwendigen Regelungen zum
Naturschutz sowie zum Immissionsschutz (siehe die entsprechenden Nr. 7 und 8 in dieser
Begrtindung).

Eine detaillierte Erlduterung zur Standortfestlequng der einzelnen Baufidchen ist der Anlage
zur Begriindung der 25 Anderung FNP bzw. Anderung 25.4 des FNP sowie der hier anstehen-

den Bebauungsplané&nderung beigefiigt. Dort ist dargelegt und dokumentiert, wie die Samtge-
meinde einschl. der Mitgliedsgemeinden zur Festlegung und Abgrenzung der einzelnen Bau-

flachenstandorte gelangt ist. Eine entsprechende Darlegung und Dokumentierung der im Rah-

men dieser 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 26 betreffenden Baufléichen findet sich im
Kapitel 3 dieser Begriinung.

Diese Unterlagen werden auch Bestandteil des jetzigen Beteiligungsverfahrens und Planver-
fahrens.

6 Auswirkungen der Planung

Durch die Aufstellung der 25. Anderung des Fliachennutzungsplanes und des Bebauungspla-
nes Nr. 26 wurden bereits Beschrénkungen der bisher méglichen baulichen Entwicklung im
AuBenbereich im Bereich der Errichtung von Tierhaltungsanlagen bewirkt: Gewerbliche Tier-
haltungsbetriebe sind auferhalb der dargesteliten Standorte im Sinne des
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB nicht zuléssig.

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 26 wurden darUber hinaus in dem MaRe
Schranken des Eigentums gesetzt, als es sich um Fléchen handelt, auf denen unter Beachtung
des Planungsrechtes sowie sonstiger relevanter Vorschriften vorher tierhaltende Anlagen zu-
lassig waren. Durch die Ausschlusswirkung der 25. Anderung des Flachennutzungsplanes
einschlieRlich der Anderungen 25.1, 25.3 und 25.4 fir Anlagen gewerblicher Tierhaltung im
Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB wird die Auenbereichsprivilegierung fiir einen GroRteil
der Flachen des Planbereiches bereits auf den landwirtschaftlichen Privilegierungstatbestand
des § 35 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. § 201 BauGB begrenzt.

Der Begriff der Landwirtschaft gem. § 201 BauGB schreibt als Wesensmerkmal die unmittel-
bare Bodennutzung vor. Tierhaltungsanlagen kénnen daher insbesondere nur dem vorge-
nannten Privilegierungstatbestand zugeordnet werden, soweit das Futter lberwiegend auf den
zum landwirtschaftlichen Betrieb gehdrenden, landwirtschaftlich genutzten Flachen erzeugt
werden kann.
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Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Erweiterungsmdoglichkeiten an denkbaren
externen landwirtschaftlichen Betriebsstandorten im Plangebiet sich fir einen (iberwiegenden
Teil der landwirtschaftlichen Betriebe auf Gréenordnungen beschréankt, die sich auRerhalb
der Wirtschaftlichkeit bewegen, da die dafiir benétigten Fl&chen im Sinne des Landwirtschafts-
begriffs nicht verfigbar sind, der gréRere Teil der in den letzten Jahren beantragten oder er-
richteten Tierhaltungsanlagen also gewerblicher Natur ist, demnach gem. § 35 Abs. 1
Nr. 4 BauGB genehmigt wird oder worden ist. insoweit ist schon bisher die tatséchliche Be-
baubarkeit von AuRenbereichsflachen im Sinne des Landwirtschaftsbegriffs begrenzt und der
durch diese Planung bewirkte eigentumsrechtliche Eingriff ist durchaus (iberschaubar.

Demgegentiber bietet die Flachenausstattung einiger landwirtschaftlicher Betriebe durchaus
die Méglichkeit der Errichtung gréRerer Tierhaltungsaniagen, die im Hinblick auf die vorhan-
dene und geplante Siedlungsstruktur zu bereits beschriebenen stédtebaulichen Problemen
fihren kénnen, die zudem eine weitere Konfliktlage erreichen kénnen, wenn an vorhandenen
Standorten eine Entwicklung wg. z.B. immissionsschutzrechtlicher Rahmenbedingungen oder
anderer Gegebenheiten (wie Uberschwemmungsgebiet) nicht mehr méglich ist und daher
Standortverlagerungen erforderlich werden.

Der (weitgehende) Ausschluss von weiteren Betriebsstellen landwirtschaftlicher Tierhaltung ist
im Plangebiet vor dem Hintergrund der Zielerreichung der o.g. Planungsziele aber
unumganglich, wobei hervorzuheben ist, dass jedem tierhaltenden Betrieb in der Gemeinde
auch eine Standortsicherung und angemessene Entwickiung zugestanden wird. Hierbei ist auf
die durchgefiihrten Befragungen und deren Auswertung zu verweisen, wobei hervorzuheben
ist, dass nach der Vorentwurfsphase bzw. wéhrend des friihzeitigen Beteiligungsverfahrens
ein weiterer Abstimmungsprozess durchgefiihrt worden ist, da es an einzeinen Standorten
noch Abstimmungsbedarf hinsichtlich Grée und Umfang der Entwicklung am Standort / der
Zuweisung neuer AuRenstandorte gab und die Betriebe Gelegenheit bekommen haben, hierzu
noch einmal Stellung zu beziehen. Diese Stellungnahmen sind dann erneut umfassend gepruft
und entschieden worden.

Insoweit ist eine Standortfestlegung unter intensiver Beteiligung der Landwirtschaft vorgenom-
men worden. Die Einschréankungen der Entwicklung fiir einzelne Betriebe durch diese Planung
sind auch deshalb eher geringerer Art, als dass sie jetzt schon auf Grund der Lage zu den
vorhandenen Siedlungslagen in ihrer Entwicklungsfahigkeit eingeschrénkt sind. Erweiterun-
gen sind weitgehend heute bereits nur unter Einsatz von moderner Filtertechnik méglich. Hie-
raus ergibt sich mithin kein erheblicher Eingriff in bestehende Rechte.

Soweit die vorgetragenen betrieblichen Entwicklungsziele nicht an der Hofstelle realisiert wer-
den k&nnen, sind fiir einzelne Betriebe neue AuRenstandorte festgesetzt, diese sind (in der
Regel) mit den Betrieben abgestimmt. Ohnehin sind aber Einschrénkungen fur die Entwicklung
landwirtschaftlicher Betriebe im AuRenbereich insgesamt bereits durch die Entwickiungsbe-
schréankungen der gewerblichen Tierhaltung im AuRenbereich im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 4
BauGB vorhanden; sie sind zudem bereits auf Ebene der 25. Anderung des FNP vorbereitet
und dort im Sinne eines stadtebaulichen Gesamtkonzepts vorgegeben.
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Die Aufstellung der Bauleitplédne beriicksichtigt vornehmlich auch das Planungsziel, die kiinf-
tige Bauentwicklung auf den vorhandenen Hofstellen oder eines bereits bebauten Bereiches
weiterhin zu ermdglichen und eine angemessene Entwickiung der bestehenden Tierhaltungs-
betriebe zuzulassen. Die Samtgemeinde Lathen und Gemeinde Fresenburg verkennt nicht,
dass nur eine leistungsfahige Landwirtschaft die Arbeitsplatze, die Einkommens- und die Le-
bensverhéltnisse im landwirtschaftlichen Bereich sichern kann. Hierbei ist der Samtgemeinde
und Gemeinde durchaus bewusst, dass die Landwirtschaft und mithin auch die Tierhaltung zu
den tragenden Bestandteilen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Struktur in der Region
gehort. Hierzu gehdren auch die vor- und nachgelagerten Produktionsbereiche der Landwirt-
schaft, also auch die Tierhaltung.

Insoweit stellt die Samtgemeinde Lathen und die Gemeinde Fresenburg auch ausdriicklich in
die Gesamtabwégung ein, dass die vorgesehene Regelung der Zulassigkeit von Tierhaltungs-
anlagen fur einzelne Standorte eine besonders einschneidende Bestimmung von Inhalt und
Schranken des Grundeigentums im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz (GG) ist.
Diese ist jedoch aus den genannten Griinden erforderlich, da die Gemeinde im Sinne des
§ 1 Abs. 3 i.V.m. Abs. 6 und 7 BauGB eine geordnete stadtebauliche Entwicklung unter Ab-
wégung aller Belange sicherzustellen zu hat und insoweit Planungserfordemis besteht, wenn
durch Nutzungsentwickiung wie im Bereich der Tierhaltungsanlagen dieses Gleichgewicht ge-
fahrdet ist.

Die Planung erhélt dabei grundsatzlich die Gebietspragung als landwirtschaftliche Fliache. Die
nicht Gberbaubaren Flachen im Bebauungsplan sind weiterhin als landwirtschaftliche Flache
nutzbar, soweit nicht andere Nutzungsbeschrénkungen wie Wald oder Bindungen des Natur-
schutzes entgegenstehen. -

Es ist dargelegt, dass die vorgenannten Beschrankungen im Sinne einer geordneten stadte-
baulichen Entwicklung und zur Sicherstellung der Planungsziele unumgénglich sind.

7 Umweltbelange - Eingriffsregelung - Griinordnung

71 Umweltpriifung

Nach § 2a BauGB (i. d. F. vom 20. Juli 2017) hat die Gemeinde im Aufstellungsverfahren dem
Entwurf des Bauleitplans eine Begriindung beizufiigen. Gesonderter Bestandteil der Begriin-
dung ist der Umweltbericht. Der Umweltbericht umfasst die nach § 2 Abs. 4 ermittelten und
bewerteten Belange des Umweltschutzes.

In § 1 Abs. 6 Nr. 7 werden die verschiedenen Belange des Umweltschutzes einschlieRlich des
Naturschutzes und der Landschaftspflege genannt. Uber die folgenden Schutzgiiter kénnen
diese Belange erfasst werden: Tiere, Pflanzen, Fldche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Land-
schaft, biologische Vielfalt, Schutzgebiete und -objekte, Natura 2000-Gebiete, Mensch (inkl.
Gesundheit), Kulturglter / sonstige Sachgiter und die Wechselwirkungen zwischen den zuvor
genannten Schutzgitern.

Es werden allerdings mit dieser Planung keine Vorhaben ermdglicht, die aufgrund ihrer GréRe
oder ihres Standortes erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben kénnen
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(siehe § 3 UVPG), es werden im Rahmen dieser 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 26
lediglich die Standorte aus der Aufstellung der Anderung 25.4 des FNP festgelegt.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Samtgemeinde Lathen im Rahmen der 25. Anderung des
Flachennutzungsplanes und die sechs Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Aufstellung von
vereinfachten Bebauungsplénen entschieden einen Umweltbericht zu erarbeiten, der sich mit
der Ausweisung der Standorte, der Standortauswanhl an sich als Gegenstand der Umweltprii-
fung befasst.

Die primére Aufgabe des Umweltberichtes besteht darin, fiir Planungstrager, Trager &ffentli-
cher Belange und die betroffene bzw. interessierte Offentlichkeit, die fir das Planungsvorha-
ben notwendigen umweltspezifischen Informationen so aufzuarbeiten, dass die Auswirkungen
des Vorhabens auf die Umwelt zusammenfassend dargestelit werden.

Die Inhalte des Umweltberichtes ergeben sich aus dem § 2a des BauGB.

Zur Anderung 25.4 des FNP ist der bestehende Umweltbericht fiir die hier erfassten An-
derungsbereiche erginzt worden. Dieser Umweltbericht wird auch Bestandteil dieser
Begriindung zur 2. Anderung des B-Planes Nr. 26. Dieser wird mit der Entwurfsfassung
des Bebauungsplanes vorgelegt.

Im Zusammenhang mit der Aufstellung der einfachen Bebauungspline nach
§ 30 Abs. 3 BauGB ergibt sich:

Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht erfiillt
(einfacher Bebauungsplan), richtet sich die Zuléssigkeit von Vorhaben im Ubrigen nach § 34
oder § 35 BauGB.

Durch die in diesem Bebauungsplan aufgenommene Regelungen (siehe textliche Festsetzun-
gen) mit der dort verknipften Ausschlusswirkung wird vielmehr eine Riicknahme grundsétzlich
bestehenden Baurechtes im dort definierten Umfang bewirkt und einer zusétzlichen Zersied-
lung der Landschaft mit Anlagen der Tierhaltung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
vorgebeugt bzw. zumindest begrenzend eingegriffen.

Hervorzuheben ist, dass mit der Anderung dieses vereinfachten Bebauungsplanes nur die
Standortauswahl und die Standortfestiegung an sich Gegenstand der Planung ist und somit
auch nur Gegenstand der Beriicksichtigung und Abwégung der Umweltbelange im Rahmen
der gegenseitigen Abwégung aller Belange sein kann. Eine ggf. erforderliche weitere Umwelt-
priifung wird auf die nachfolgende Zulassungsebene (Baugenehmigungsverfahren) verlagert
bzw. abgeschichtet.

Prof. Dr. Séfker fiihrt in seiner Ausarbeitung vom Mai 2010 (Die Steuerung der Standorte fiir
Tierhaltungsbetriebe durch Bauleiplanung — Ausarbeitung fir den Landkreis Emsland -)
hierzu aus:

Bei der Darstellung von Standorten fiir landwirtschaftliche und gewerbliche Tierhaltungsbetriebe sind
auch die Auswirkungen auf die Belange des Umweitschutzes zu berticksichtigen (insbesondere § 1
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Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB). Sie sind Gegenstand der Umwelipriifung (§ 2 Abs. 4 BauGB).

Grundsétzlich bedarf es auf der Ebene des Fldchennutzungsplans nicht einer solchen Intensitét der
Umweltprifung wie auf der Ebene des Bebauungsplans. ... Bei einer Fldchennutzungsplanung, die
den Steuerungszweck des § 35 Abs. 3 Saiz 3 BauGB bezweckt), geniigt es, dass der Errichtung von
Anlagen der Tierhalftung auf den ausgewiesenen Standorten die Anforderungen des § 35 Abs. 1 und
3 BauGB und die fachgesetzlichen Anforderungen (insbesondere des Immissionsschutzrechts und des
Naturschutzrechts) grundsétzlich nicht entgegensitehen.

Ahnlich verhélt es sich mit den Darstellungen von Sonderbaufidchen / Sondergebieten fir Tierhal-
tungsbetriebe, aus denen Bebauungspléne zu entwickein sind, die nicht lediglich die Steuerungswir-
kung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB haben.

Im der EAG Bau-Mustereriass der Fachkommission Stadtebau der Lander (Fachkommission
Stadtebau, 1.Juli 2004) ist zur Abschichtungsregelung festgelegt:

§ 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB/§ 17 UVPG (Abschichtungsregelung):

Doppelpriifungen auf den verschiedenen Planungsebenen (Raumordnungs-, Fldchennutzungs- oder
Bebauungspléne) und bei der Vorhabengenehmigung werden vermieden. Ist eine Umweltprifung auf
einer Planungsebene durchgefiihrt worden, wird die Umweliprifung und/oder Umweltvertréglichkeits-
priifung in einem zeitlich nachfolgenden oder sonst darauf aufbauenden Plan- und Genehmigungsver-
fahren auf zusétzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschrénkt,

Weiter wird dort unter Punkt 2.4.2.5 ausgefiihrt:

c) Abwégungsbeachtlichkeit der Umweltauswirkungen

Fur Untersuchungsumfang und -tiefe im Rahmen der Ermittlung der voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen ist dartiber hinaus die Vorschrift des § 2 Abs. 4 Satz 2 malRgeblich. Danach bestimmt
die Gemeinde Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung der Umweltbelange im Hinblick darauf,
inwieweit die Ermittlung fiir eine sachgerechte Abwégung erforderlich ist. Entscheidendes Kriterium ist
damit die Abwégungsbeachtlichkeit. Hiermit wird dem Ziel der Umweliprilfung Rechnung getragen, die
Abwégungsentscheidung im Hinblick auf die Umweltbelange sachgerecht und systematisch vorzube-
reiten.

Bei der Vorschrift handelt es sich um eine Konkretisierung des allgemeinen planerischen Grundsatzes,
nur dasjenige ,in die Abwégung an Belangen einzustellen, was nach Lage der Dinge in sie eingestelit
werden muss“ (BVerwG, Urteil vom 12. Dezember 1969, Az. 4 C 105.66, BVerwGE 34, 301). Dieser
Grundsatz wird nunmehr in § 2 Abs. 3 generell fiir alle stédtebaulichen Belange als Verfahrensgrund-
norm geregelt; danach sind bei der Aufstellung von Bauleitplénen die Belange, die fiir die Abwégung
von Bedeutung sind (Abwégungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten. Wie § 2 Abs. 4 Satz 2 klar-
stollt, gift fiir die Ermittlung und Bewertung im Rahmen der Umwellipriifung nichts Anderes.

Weiter wird dort ausgefthrt:

e) Abschichtung

§ 2 Abs. 4 Satz 5 enthélt eine Bestimmung, die eine Beschrénkung des Umfangs der erforderlichen
Ermittlung im Hinblick auf Umweltpriifungen in anderen Planungsstufen erméglicht. Nach dieser sog.
Abschichtungsregelung soll die Umweltprifung innerhalb einer Planungshierarchie in dem nachfolgen-
den Verfahren auf andere oder zusétzliche Auswirkungen beschrénkt werden. Eine Umweltpriifung auf
der Ebene der Raumordnungsplanung kann abschichtende Wirkungen fir die Fldchennutzungspla-
nung haben, die integrierte Umwelipriifung auf der Ebene der Fldchennutzungsplanung kann wiede-
rum zur Abschichtung auf der Ebene der Bebauungsplanung genutzt werden. Die Abschichtungsrege-
lung kann auch Auswirkungen bei der Aufstellung von héherstufigen Planungen haben, indem die Er-
gebnisse einer vorgenommenen Umweltprifung auf der sich anschlieBenden Stufe beriicksichtigt wer-
den. So kénnen fiir die Neuaufstellung eines Fldchennutzungsplans insbesondere aktuelle Umwelt-
priifungen fir Bebauungsplédne fir das entsprechende Gebiet der Planung genutzt werden.

Eine entsprechende Regelung enthélt § 17 [heute § 50, IPW] Abs. 3 UVPG im Hinblick auf die Ab-
schichtung zwischen Bebauungsplan und nachfolgendem Zulassungsverfahren.

SchlieBlich ergibt sich aus der Abschichtungsregelung im Zusammenhang mit der MaBgeblich-
keit von Umfang und Detaillierungsqgrad des betreffenden Plans auch die Mdglichkeit, die
schwerpunktmaBige Ermittlung bestimmter Umweltauswirkungen einer nachfolgenden Pla-

-
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nungsebene oder einem nachfolgenden Zulassungsverfahren zu iiberlassen, soweit die Prii-
fung aus fachlicher Sicht dort angemessener erscheint.

Hiermit kann dem unterschiedlichen Konkretisierungsgrad der Planungen auf den verschiedenen Ebe-
nen Rechnung getragen werden. So kénnen z.B. einige immissionsschutzrechtliche Fragen nicht auf
der Planungsebene gekiért werden und kénnen daher dem nachfolgenden Zulassungsverfahren iiber-
lassen werden.

Eine Uberlastung héherstufiger Planungsebenen mit — dort nicht sachgerecht durchzufiihren-
den - Detailpriifungen ist ebenso zu vermeiden wie eine unsachgeméBe Verschiebung der Prii-
fung von iibergreifenden Auswirkungen auf nledrigere Planungsstufen oder das Zulassungs-

verfahren.

Die Abschichtungsregelung dient insgesamt dazu, Doppelpriifungen zu vermeiden und Verfahren zu
beschleunigen. Von ihr sollte daher in der Praxis umfangreich Gebrauch gemacht werden.

Ubertragung der vorgenannten Ausfiihrungen auf das Verfahren der 2. I"\nderung des
Bebauungsplanes Nr. 26 ,,.Sonderbaufléchen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen“:

Wie in der Begriindung ausgefiihrt, erfolgt mit dieser Anderung eines einfachen Bebauungs-
planes nach § 30 Abs. 3 BauGB lediglich die Standortfestlegung fir Tierhaltungsanlagen, es
wird kein unmittelbares Baurecht geschaffen.

Nach geltendem Recht war vor diesem Bauleitplanverfahren — mit Genehmigung auf Grund-
lage des § 35 Abs. 1 oder 4 BauGB - die Standortentscheidung flir Tierhaltungsbetriebe
gleichsam beliebig ohne weitergehende Einflussméglichkeit der Gemeinde auf den Standort
und ohne umféngliche Prifung und Beriicksichtigung aller Belange und Nutzungsanforderun-
gen, die an den Freiraum bzw. Auflenbereich im Sinne einer gemeindlichen Gesamtkonzep-
tion gestellt werden mlssen. Die Umweltpriifung im Rahmen der Einzelfallgenehmigung war
auf das jeweilige Baugenehmigungsverfahren bzw. Verfahren nach dem BimschG beschrénkt.
Daran verandert sich zunéchst einmal durch diese Planung nichts — die Umweltprtifung fur das
Einzelverfahren ist entsprechend den gegebenen gesetzlichen Bestimmungen weiterhin auf
dieser Ebene angesiedelt.

7.2 Gesamtabwéigung

Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens sind die nachfolgend genannten Umweltbelange wie
folgt in die Gesamtabwégung im Hinblick auf die Standortauswahl und Standortfestlegung ein-
geflossen:

a. Im Rahmen einer Umweltpriifung sind entsprechend den Bestimmungen des BauGB fol-
gende Aspekte bzw. Schutzgliter zu berticksichtigen:

Tiere,

Pflanzen,

Fliche

Boden,

Wasser,

Luft,

Klima,

Wirkungsgefiige untereinander

die Landschaft und

[
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o die biologische Vielfalt;

b. die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes,

¢. Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevblkerung insgesamt,

soweit diese umweltbezogen sind;

Auswirkungen auf Kulturgliter und sonstige Sachgtiter, soweit diese umweltbezogen sind;

. die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abféllen und Ab-
wéssern;

f. die Nutzung erneuerbarer Energien sowie der sparsame und effiziente Umgang mit Ener-
gie;

. die Darstellungen von Landschaftsplénen sowie von sonstigen umweltbezogenen Plénen;

. die Erhaltung der bestmdglichen Luftqualitét in bestimmten Gebieten.
die Wechselwirkung zwischen den Belangen nach den Buchstaben a bis d
unbeschadet des in § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkun-
gen, die aufgrund der Anfélligkeit der nach dem Bebauungsplan zuldssigen Vorhaben fiir
schwere Unfélle oder Katastrohen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben
abisdundi

o Q

-~ >Q

Im Rahmen der Erarbeitung des stéadtebaulichen Konzeptes zur Steuerung von Tierhaltungs-
anlagen - im Gebiet der Gemeinde Fresenburg — und der damit verbundenen Standortfestle-
gungen von ,sonstigen Sondergebieten fur Tierhaltungsbetriebe” werden die zuvor aufgefiihr-
ten Belange und Schutzgiiter dargestelit. Dies erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung. Sie flieBen folglich in die Planungs- und Abwégungsentscheidungen ein. Die Belange
werden somit im Verfahren ausreichend beriicksichtigt.

In Folge der getroffenen Planungsentscheidung wird zunéchst erreicht, dass die Anzahl und
der Umfang kinftig m&glicher Tierhaltungsbetriebe — im Verhéltnis zur méglichen Ansiedlung
ohne planerische Steuerung — erheblich reduziert und damit beschrénkt werden. Umfang und
Intensitdt maglicher Beeintrachtigungen der Schutzgiter werden erheblich minimiert. Hierbei
ist hervorzuheben (siehe oben), dass mit diesem Bauleitplanverfahren nur die Standortfestle-
gung an sich vorgenommen wird und damit auch nur Gegenstand der Abwégung und Bertick-
sichtigung der Umweltbelange sein kann, nicht jedoch die eigentliche bauplanungsrechtliche
Zulassung der Einzelanlage. Diese ist dem einzelnen Zulassungsverfahren vorbehalten.

Es ist in der Gesamtabwégung aller Belange festzustellen, dass in der Gegenliberstellung der
zu beriicksichtigen Schutzgiiter entsprechend der o.g. Auflistung gem. BauGB sowie der be-
rechtigten Interessen der ortlichen Landwirtschaft sowie der tierhaltenden Betriebe nach Si-
cherung der vorhandenen Standorte sowie angemessener Entwicklungsméglichkeiten die
Umweltbelange in angemessenem und dieser Planungsebene mit einer reinen Standortfestle-
gung gerecht werdenden Tiefenschérfe der Betrachtung Beriicksichtigung gefunden haben:

Durch
= dije Standortentscheidung auBerhalb geschiltzter Biotope und ausreichendem Abstand zu ge-
schiltzten Biotopen und Schutzgebieten
=  mit ausreichendem Abstand zu Wéldern und sonstigen geschiitzten Biotopen,
= auf ausschlieBlich Acker- oder intensiv genutzten Griinlandfléchen,
= schutzwiirdige Béden mit einer besonders hohen Leistungsféhigkeit im Hinblick auf die Lebens-
raum- und die Archivfunktion werden beachtet; hier ist im Einzelantragsverfahren bei Hinweisen
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auf schutzwiirdige Bbden eine Einzelfallpriifung in der dort vorzulegenden Umweltvertréglichkeits-
priifung vorzunehmen.

= mit ausreichendem Abstand zu Wohnsiedlungsgebieten und zu Gewéssern,

= Jetztlich durch die Begrenzung der Anzahl der méglichen Tierhaltungsbetriebe im Verhéltnis zum
Zuldssigkeitsumfang der mdglichen Anlagen ohne planungsrechtliche Steuerung

=  Beriicksichtigung méglicher Auswirkungen auf Menschen (Gesundheit, Immissionsschutz) durch
ausreichend bemessene Absténde zu Wohnsiedlungsbereichen, ggf. durch den Einsatz entspre-
chender Filtertechnik

=  Standortentscheidung ohne Beeintrchtigung von Kulturgitern,

= Beriicksichtigung der Belange des Immissionsschutzes (Abschétzung der méglichen Immissions-
radien, Hinweis auf potenzielle Inmissionskonflikte sowie Optimierung der Stalltechnik)

ist den genannten Belangen umfanglich Rechnung getragen worden.

Mit der anliegenden Betrachtung der Einzelstandorte ist zudem ergénzend eine Priifung im
Planungsmafstab dieses Bauleitplanverfahrens erfolgt. Zudem waren folgende Belange in die
Abwégungsentscheidung einzustellen:

= das Investitions- und Erweiterungsinteresse des einzeinen tierhaltenden Betriebes

= die Belange der Landwirtschait und der 6rilichen Wirtschaft (2.B. Zulieferbetriebe und Verarbei-
tungsbetriebe) nach Sicherung vorhandener Arbeitspléize

= die Anforderungen der Naherholung und des Naturschutzes nach Sicherung von Freiraumfunkti-
onen ohne bauliche Beeinirdchtigung

= die Sicherung von nuizbaren Ackerfléchen fiir nicht-tierhaltende Betriebe.

Im Ergebnis erfolgt ausschlieRlich eine Standortfestlegung fiir folgende Falle:

=  Sicherung der bereits vorhandenen Standorte von Tierhaltungsbetrieben

= Sicherung von (angemessenen) Erweiterungsméglichkeiten an bereits vorhandenen Tierhaltungs-
slandorten

= Schaffung einer zusétzlichen (angemessenen) Entwicklungsméglichkeit auBerhalb der beiden
vorgenannten Standorte nur fir den Fall und die Betriebe, wo eine Entwicklung am vorhandenen
Standort nicht mehr méglich ist (fehlende Fléche, entgegenstehende Belange des Immissions-
schutzes u.a.)

Dabei werden mit dieser Planungsentscheidung Umweltbelange nur bedingt betroffen, und
zwar in der Form, wie die eigentliche Standortentscheidung getroffen worden ist. Diese Be-
trachtung der Umweltbelange ist im Rahmen dieses Berichts erfolgt. Eine unmittelbare Beein-
trachtigung und damit Prifung der Umweltbelange kann aber erst dann eintreten, wenn ein
Standort tatsachlich umgesetzt werden soll (wobei eine Vielzahl der Standorte schon besteht)
und dann die eigentliche Umweltpriifung — soweit erforderlich — stattfinden muss. Eine weiter-
gehende Umweltprlfung ist aber aus folgenden Grinden auf der Ebene der Bauleitplanung
weder mdglich noch sachgerecht:

* Es wird im Rahmen der Bauleitplanung nur der mégliche Standort fir eine Tierhaltungsanlagen
festgelegt. Weder Gréf3e, Art der Tierhaltung, Umfang noch die einzusetzende Technik sind be-
kannt. Von daher kann eine sachgerechte Umweltpriifung zum derzeitigen Zeiipunkt gar nicht
durchgefilhrt werden.

= Der Zeitpunkt fiir die Errichtung einer Tierhaltungsaniage ist nicht bekannt. Es wére daher mehr
als spekulativ, wenn iber die o. g. grundsétzliche in die Abwégung eingestelite Behandlung der
Umweltbelange hinaus zum derzeitigen Zeitpunkt eine tiefergehende Umwelltpriifung durchgefiihrt
wiirde.

.
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= Es enispricht daher den o. g. Anforderungen, die schwerpunktméBige Ermittlung bestimmter Um-
weltauswirkungen einer nachfolgenden Planungsebene oder einem nachfolgenden Zulassungs-
verfahren zu iiberlassen, soweit die Priifung aus fachlicher Sicht dort angemessener erscheint.
Erst in einem Einzelantragsverfahren (Baugenehmigungsverfahren bzw. Verfahren nach dem
BimschG) kann daher die sachgerechte Umweltpriifung erfolgen, so wie in der Begriindung zur
25.4 Anderung des FNP bzw. der Begriindung dieses Bebauungsplanes dargestelif.

= Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass dber die hier erfassten und bewerteten Umweltbelange
hinaus sowie aufgrund der getroffenen Gesamtabwégung eine weitergehende Umweltpriifung als
hier geschehen im Rahmen der Aufstellung dieses Bauleitplanverfahrens nicht sachgerecht und
nicht angemessen ist, sondem auf die Ebene des nachgeordneten Zulassungsverfahrens zu ver-
lagem ist.

Die vereinfachte artenschutzrechtliche Abschétzung kommt zu dem Ergebnis, dass aus Sicht
des speziellen Artenschutzes zurzeit keine zwingenden Ausschlusskriterien oder Versagungs-
grinde fur das Vorhaben in den Anderungsbereichen erkennbar sind. Eine spezielle arten-
schutzrechtliche Prifung und Ableitung konkret erforderlicher MaRnahmen kann erst kann erst
auf der Ebene des Einzelgenehmigungsverfahrens beurteilt werden. In einer (ersten) Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehdrde wéren folgende Artgruppen zu betrachten bzw. fiir
folgende Artgruppen faunistische Erfassungen erforderlich:

| Standort FR 23b | 4 Begehungen Avifauna - Wiesenviégel [

Im Zusammenhang mit der Aufstellung der einfachen Bebauungspldne nach § 30 Abs. 3
BauGB ergibt sich: Abs. 3: Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der die Voraussetzun-
gen des Abs. 1 nicht erfilllt (einfacher Bebauungsplan), richtet sich die Zuléssigkeit von Vor-
haben im Ubrigen nach § 34 oder § 35 BauGB.

Dies ist unter ékologischen Gesichtspunkten grundsétzlich als Vorteil einzustufen, da der Um-
fang kunftiger Tierhaltungsanlagen im Sinne der Umweltvorsorge im Plangebiet beschrankt
wird. Die Ricknahme mdoglicher Baurechte beriihrt ebenfalls keinen Tatbestand des UVPG.

Gesamthafte Beurteilung:

Unter Berlcksichtigung der eingesteliten bzw. noch im Einzelgenehmigungsverfahren umzu-
setzenden Vermeidungs- und Kompensationsmalnahmen, ggf. im Einzelgenehmigungsver-
fahren noch festzulegender weiterer KompensationsmaRnahmen sowie ggf. der dort zu be-
rlicksichtigender sensiblen Punkte (Grundwasserschutz, angrenzende Fléchen fir Natur-
schutz, VermeidungsmafRnahmen) in den weiteren Planungsschritten innerhalb und auRerhalb
des Plangebietes ist die Abschétzung auf Ebene der Bauleitplanung zu treffen, dass fiir keines
der betrachteten Schutzgiiter negative Auswirkungen verbleiben.

7.3 Eingriffsregelung

Festzustellen ist derzeit, dass durch die festgesetzten iberbaubaren Flachen ein Eingriff in
Natur und Landschaft nicht unmittelbar vorbereitet wird, da sich die tatsachlichen Bauméglich-
keiten erst nach § 35 BauGB ergeben.

Die (iberbaubaren Fléchen dienen nach MafRgabe der textlichen Darstellungen bzw. Festset-
zungen (Bebauungsplan) lediglich dazu, zu kldren, dass ein Bauvorhaben im AuRenbereich
nicht auRerhalb der Uberbaubaren Flachen zuléssig ist. Ein konkret definiertes Baurecht, das
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mit einer Eingriffsregelung zu flankieren wére, wird mit diesem Bebauungsplan nicht begriin-
det. Das Abarbeiten der Eingriffsregelung bleibt dem Einzelgenehmigungsverfahren iiberlas-
sen, zumal die Ausformung beabsichtigter Vorhaben zurzeit nicht bekannt ist.

Durch diese Planung werden Anderungen der Umweltbedingungen nicht planungsrechtlich
neu zugelassen, sondern gemaR § 35 BauGB zuléssige Vorhaben lediglich stéadtebaulich hin-
sichtlich ihrer Lage gesteuert. Die Eingriffe durch Bauvorhaben erfolgen auRerdem nur in der
Weise, wie sie bisher gemaR § 35 BauGB zulassig waren.
Die zu erwartenden Eingriffe bestehen in der Regel in:

=  Versiegelung von Flédchen

= Auswirkungen auf benachbarte Biotope/Freirdume durch Verkehr/Geriiche

=  Beeintréchtigungen des Bodens und des Grundwassers
Diese Eingriffe kdnnen, wie bisher auch (Genehmigungsverfahren nach § 35 BauGB oder
nach BimschG) durch MaBnahmen der Eingriinung sowie sonstige KompensationsmaRnah-
men (Aufwertung von Flachen an anderer Stelle) ausgeglichen werden. Im Gutachten von
Herrn Prof. Dr. Séfker' wird hierzu ausgefihrt:
»Zur Anwendung der Eingriffsregelung:
Zur Frage, ob die Eingriffsregelung bei der Bauleitplanung hier stets oder nur eingeschrénkt oder nicht
anzuwenden ist, wird auf Folgendes hingewiesen:
Nach § 18 Abs. 2 BNatSchG ist die Anwendung der Eingriffsregelung nach dem Naturschutzrecht nicht
auf Vorhaben nach §§ 30, 33 und 34 BauGB, wohl aber nach § 35 BauGB anzuwenden. Dementspre-
chend sieht § 1a Abs. 3 BauGB bei Aufstellung von Bebauungsplénen die Eingriffsregelung nach den
Vorschriften des BauGB vor. Dies kann hier unter folgenden Gesichtspunkten nur eingeschrénkt erfor-
derlich oder sogar entbehrlich sein:
Da § 35 BauGB weiterhin Anwendung findet, soweit nicht die Festsetzungen des einfachen Bebauungs-
plans greifen § 30 Abs. 3 BauGB, ist von Bedeutung, wo der Schwerpunkt der Eingriffe in Natur und
Landschatt liegt: auf Grund der im Bebauungsplan vorgesehenen Nutzungen oder bei Anwendung des
§ 35 BauGB. Insofern kann auch von Bedeutung sein, ob sich der Bebauungsplan als einfacher Bebau-
ungsplan im Sinne des § 30 Abs. 3 BauGB auf wenige Festsetzungen beschrénkt.

Nach diesen Uberlegungen kann die Anwendung der Eingriffsregelung entbehriich sein, wenn der Be-
bauungsplan mit seinen Fesisetzungen fiir Tierhaltungsbelriebe (Festselzung eines entsprechenden
Sondergebiets fiir die Tierhaltung) im Vergleich zu der sich aus § 35 BauGB ergebenden Zuléssigkeit
von Tierhaltungsbetrieben keine zusétzlichen ,Baurechte” (keine zuséizlichen planungsrechtlichen Zu-
ldssigkeiten) herbeifiihrt. Dabei sind die sich aus § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB fir landwirtschaftliche Tier-
haltungsbetriebe und die sich aus § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, gegebenenfalls in Verbindung mit einer
Fléchennutzungsplanung gem. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, fiir gewerbliche Tierhaltungsbetriebe jeweils
ergebenden Zulédssigkeiten zu beriicksichtigen.”

Zur Berlicksichtigung artenschutzrechtlicher Verbote des Naturschutzrechts:

Zu berlcksichtigen ist, dass ein Bebauungsplan/Bauleitplan nicht aufgestellt werden darf,
wenn in seinem Gebiet die Verwirklichung von Vorhaben an artenschutzrechtlichen Verboten
scheitern wiirde. Soweit daher Anhaltspunkte fiir mégliche Beeintrachtigungen von besonders
oder streng geschutzten Arten vorliegen und dem nicht noch im Genehmigungsverfahren
Rechnung getragen werden kénnte, bedarf es weitergehender Priifungen und ‘gegebenenfalls
MaBnahmen.

1 Stfker: a.a.0.
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Hinweise dazu liegen bisher nicht vor. Es kann nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausge-
gangen werden, dass im konkreten Fall hier im Einzelfall im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens dem Artenschutz Rechnung getragen werden kann.

Hierzu ist zudem folgender Hinweis aufgenommen:

Hinweise

4. Verhdltnis zum Naturschutzrecht
e).Die Baufeldraumung / der Baubeginn ist zur Vermeidung der Verbotstatbe-
sténde nach § 44 BNatSchG nur auRerhalb der Brutzeit, also ab Ende August
bis Mitte Februar zuléssig.

7.4 Griinordnung

Zur Griinordnung und damit auch im Hinblick auf die Bereitstellung von AusgleichsmaRnah-
men fiir Eingriffe in den Naturhaushalt sind folgende Regelungen und Hinweise, in den Textli-
chen Festsetzungen, beriicksichtigt:

Textliche Festsetzungen

6. MaBnahmen Naturschutz — AusgleichsmaRnahmen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a
BauGB) i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

a. Mit der Errichtung von Tierhaltungsanlagen sind die notwendigen Ausgleichs-
und ErsatzmaRnahmen fiir Eingriffe in den Naturhaushalt auf dem Betriebs-
grundstiick nachzuweisen. Ersatz- und AusgleichsmaRnahmen auferhalb des
Betriebsgrundstiicks sind zuléssig. Jedes Baugrundstiick einer Tierhaltungsan-
lage ist auf mindestens 2 Grundsttickseiten mit einer mind. 5-reihigen lickenlo-
sen Bepflanzung mit heimischen, landschafts- und standortgerechten Laubge-
holzen einzugriinen.

b) Die Baufeldraumung/der Baubeginn ist zur Vermeidung der Verbotstatbestinde
nach § 44 BNatSchG nur auBerhalb der Brutzeit, also ab Ende August bis Mitte

Februar zulassig.

Mit diesen Vorgaben wird den Anforderungen der Griinordnung sachgerecht entsprochen,
siehe hierzu auch die Gliederungsziffer Nr. 4 der textlichen Hinweise zur 2. Anderung des Be-
bauungsplanes Nr. 26.

8.1 Landwirtschaft

Mit der Errichtung von Tierhaltungsanlagen sind in aller Regel Belange des Immissionsschut-
zes, vorwiegend Gerliche und Stiube, ggf. Bioaerosole betroffen, ggf. treten auch Anforde-
rungen des L&rmschutzes auf. Eine konkrete Beurteilung kann jedoch erst im jeweiligen Ein-
zelfall vorgenommen werden. Im Rahmen dieser Bauleitplanung wurde, wie bei den FNP-An-
derungen 25, 25.1 und 25.3, zu einer ersten Uberschlégigen Einschatzung auf Grundlage der
veralteten Richtlinie VDI 3474-E eine Ermittlung des Mindestabstandes zur Vorsorge gegen
erhebliche Geruchsbeléstigungen (Tierhaltung gegeniliber Wohnbebauung) durchgefiihrt. Die
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veraltete Richtlinie VDI 3474-E wurde verwendet, da diese mit operationalisierbaren Parame-
tern arbeitet. Auf diese Weise konnten bereits in einer frihen Planungsphase Erkenntnisse
Uber die grundsatzliche Zuléssigkeit oder besondere Anforderungen an den Immissionsschutz
eines Planvorhabens gewonnen werden konnten.

Hier ist auf folgende Informationsquelle zu verweisen

»Die Mindestabstandsregelung der Nr. 5.4.7.1 TA Luft zur Vorsorge gegen erhebliche Geruchsbelisti-
gungen gilt nur fdr die Errichtung von Schweine- und Gefligelhaltungen gegeniber Wohnbebauung.
Die Absténde werden auf Grundlage der Tiermasse in GroBvieheinheiten (GV) ermittelf. Die Abstands-
regelung wurde aus den VDI-Richtlinien ,Emissionsminderung Tierhaltung® (VDI 3471 — 3474) abgelei-
tet. Dabei wird deutlich, dass die Unterschiede hinsichtlich der Geruchsemissionen verschiedener Tier-
haltungen, wie sie z. B. zwischen der Schweinemast und -zucht bestehen, nicht berticksichtigt wurden.
Auch sind Rinder ausgenommen, obwohl sie in den Geltungsbereich der TA Luft fallen. Hier sollen die
Behérden den Abstand, wie fiir andere Tierarten auch, im Einzelfall festlegen. Dies geschieht in der
Praxis auf Grundlage der VDI-Richtlinien.
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Abb. 3: Kurven zur Ermittlung des Mindestab-
standes nach TA Luft mit Angabe der zugrunde-
liegenden Abstandsfunktion (foq = Geruchséqui-
valenzfaktor nach VDI 3474/E). Die Kurve fir Rin-
o Wwo 2 M0 4 K0 80 70 gor st nicht in der TA Luft enthalten. Sie wurde
Tierkebendmasse My in GroBviehsinhelten [GV) anhand der VDI 3474/E fir foq = 0,2 ermittelt
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Entsprechend der TA Luft 2021 soll neben dem Geruchsabstand bei der Errichtung von Tier-
haltungsanlagen ein Mindestabstand zu stickstoffempfindlichen Pflanzen und Okosystemen
von in der Regel 150 m nicht unterschritten werden. Die Regelung bezieht sich auf die Erster-
richtung von Anlagen und gilt nicht fiir bestehende Anlagen und die Formulierung +in der Re-
gel” lasst Ausnahmen zu. Auf immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedurftige Anla-
gen darf sie ohnehin nicht pauschal angewendet werden. Allerdings ist es grundsétzlich emp-
fehlenswert, bei Stallneubauten einen gréReren Abstand einzuhalten, um Entwicklungsmég-
lichkeiten offen zu halten.

Diese grobe Abschétzung ermdglicht zumindest eine Einschatzung und Hinweise darauf, ob
im Rahmen der geplanten Umsetzung von Tierhaltungsstandorten besondere Anforderungen
an den Immissionsschutz gestellt werden missen. Hieraus ergibt sich, dass die grob definier-
ten Absténde bei den neu geplanten AuRenstandorten nach derzeitigem Stand wohl ausrei-
chend sind. Bei den Bestandserweiterungen ist aufgrund der bestehenden Nutzungen im Um-
feld bereits heute mit immissionsschutzrechtlichen Erfordernissen zu rechnen, sodass dies
hier eine immissionsschutzrechtliche Vereinbarkeit im Weiteren nachzuweisen ist. Dieses ist
aber erst im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren méglich. Eine heutige Immissionsbeurtei-
lung einzelner Standorte wiirde zwangsléaufig nur eine Momentaufnahme darstellen. Diese

HALATHE-SG\219350\TEXTE\BP\Fresenburg\bgr-B-Plan Fresenburg_251018_Urschrift.docx =



30/36 Bebauungsplan Nr. 26, ,.Sonderbaufléchen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen” 2. Anderung Gemeinde Fresenburg

wdére mit vielen Unwégbarkeiten verbunden. Die Ausnutzung einer festgesetzten iberbauba-
ren Grundstiicksflache fir Tierhaltungsanlagen ist von vielen Punkten abhangig, die sich im
Laufe der Jahre sehr unterschiedlich entwickeln kdnnen und werden.

Gegebenenfalls kbnnen Fragen des Larmschutzes aufgeworfen sein, z.B. wegen des zu er-
wartenden Zu- und Abgangs-Verkehrs zum Tierhaltungsbetrieb, wenn dadurch eine benach-
barte Wohnnutzung oder andere schutzbediirftige Nutzungen beeintrachtigt werden kénnen/
kénnten. Auch dieses kann nur einzelfallbezogen im Baugenehmigungsverfahren in Kenntnis
des konkreten Vorhabens ermittelt werden.

Weitergehende Regelungen in einem aufzustellenden Bebauungsplan kénnen sein:

* Absténde zwischen den sich sonst beeintréchtigenden Nutzungen
o Festsetzungen flir MaBnahmen des aktiven und passiven Schallschutzes (Anwendung
des § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).

Gleiches gilt fir mégliche Beeintrachtigungen durch Bioaerosole, die ggf. im Weiteren festzu-
stellen sind. Die Anwendung und Ergebnisbeurteilung kann erst im Einzelfallgenehmigungs-
verfahren erfolgen. Durch die gewéhlten Abstandsregelungen, gerade bei den AuRRenstandor-
ten, ist aber auch diesem Aspekt der menschlichen Gesundheit bereits umfénglich Rechnung
getragen worden. Die (ber den Geruchsabstand ermittelten Abstandskreise geben (berdies
Hinweise darauf, wo ggf. Konflikte bestehen und im Einzelgenehmigungsverfahren ggf. erhéh-
ter Immissionsschutzaufwand zu betreiben ist.

Insgesamt ist festzuhalten, dass mit der Errichtung von Tierhaltungsanlagen in aller Regel
Belange des Immissionsschutzes, vorwiegend Gerliche und Stéube, ggf. Bioaerosole betrof-
fen sind, ggf. treten auch Anforderungen des Larmschutzes auf. Das hier anstehende Vorha-
ben umfassten einen neuen AuRenstandort, der sich in gréBerer Entfernung zu schiitzenswer-
ten Strukturen/Nutzungen befindet. Eine konkrete Beurteilung kann jedoch erst im jeweiligen
Einzelfall vorgenommen werden. Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass das Vorhaben aus
Grinden des Immissionsschutzes nicht umgesetzt werden kann. Zur Einhaltung der Grenz-
werte, auch im néheren Umfeld von Restriktionen wie Wohnbebauung, kénnen durch den Ein-
bau von neuster Filtertechnik (Uber dem geforderten Mindeststandard) die Emissionen stark
reduziert werden, sodass ausnahmsweise zulassige Tierhaltungsanlagen auch bei geringe-
rem Abstand und innerhalb von Restriktionsflachen zuléssig sind.

8.1.1 Gesundheitswesen

Der Fachbereich Gesundheit des Landkreises Emsland sowie das Nieders&chsische Landes-
gesundheitsamt (NLGA) haben im Rahmen der 25. Anderung in ihrer zusammenfassenden
Stellungnahme darauf hingewiesen, dass hinsichtlich des Immissionsschutzes u.a. die Maf3-
gaben der TA-Luft 2021, der GIRL und im Zusammenhang mit Tierhaltungsstéllen auch die
Richtlinien-Reihe VDI 4250, sowie der Erlass zu Abluftreinigungsanlagen in Schweinehal-
tungsanlagen und Anlagen fiir Mastgefliigel sowie Bioaerosolproblematik in Schweine- und
Gefligelhaltungsanlagen vom 02.05.2013 in der aktuell giiltigen Fassung angewendet wer-
den. In der VDI 4250 (August 2014) wird der aus umweltmedizinischer Sicht aktuell beste-
hende Wissensstand adéquat beriicksichtigt.
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Fiir die Prifung der Bioaerosolbelastungen empfiehlt es sich die nachstehenden Priifkriterien /
Hinweise zu beriicksichtigen:
o Ein geringer Abstand zwischen Wohnort/Aufenthaltsort und Anlage (Beispiel: < 500 m
zu Gefliigelhaltungen, < 350 m zu Schweinehaltungen);
Unglinstige Ausbreitungsbedingungen (Kaltluftabflisse in Richtung Wohnbebauung);
Weitere bioaerosolemittierende Anlagen in der Nahe;
Empfindliche Nutzungen in der Umgebung (z. B. Krankenh&user);
Gehé&ufte Beschwerden der Anwohner lber gesundheitliche Beeintrachtigungen;
Die benachbarte Wohnbebauung liegt in Hauptwindrichtung in weniger als 1.000 m von
der emittierenden Anlage entfernt.
o Es liegt eine gegenlber der natlrlichen Hintergrundkonzentration an Bioaerosolen be-
reits erhéhte Bioaerosolkonzentration vor.

8.1.2 Einhaltung der Grenzwerte

Zur Einhaltung der Grenzwerte, auch im néheren Umfeld von Restriktionen wie Wohnbebau-
ung, kdnnen durch den Einbau von neuster Filtertechnik (liber dem geforderten Mindeststan-
dard) die Emissionen stark reduziert werden, sodass ausnahmsweise zuldssige Tierhaltungs-
anlagen auch bei geringerem Abstand und innerhalb von Restriktionsflachen zuléssig sind.

9 Verkehrliche ErschlieBung

Die Tierhaltungsbetriebe sind grundsétzlich Giber vorhandene GemeindestraRen an das klas-
sifizierte Stralennetz anzuschliefen. Hierbei muss es sich um verkehrsgerecht ausgebaute
GemeindestralRen handeln, die zumindest im Einmindungsbereich zu den klassifizierten Stra-
Ren entsprechend dem Musterblatt - Einmindung eines Wirtschaftsweges — der Nds. Landes-
behdrde fiir StraBenbau und Verkehr (NLStBV) ausgebaut sind (siehe Anlage).
Entsprechende Anforderungen sind bei der Anbindung der Standorte zu beachten und ggf.
baulich umzusetzen. GeméaR § 8a Abs. 1 (FStrG) / § 20 Abs. 2 NStrG gelten Zufahrten und
Zugédnge zu Bundes- Landes- und Kreisstraen als Sondemutzung im Sinne des
§ 8 FStrG/§ 18 NStrG, wenn sie neu angelegt oder geéndert werden. RechtmaRig bestehende
Zufahrten und Zugénge zur Bundes-, Landes- und Kreisstrale haben nur dann Bestands-
schutz, wenn die Nutzung des dazugehdrigen Grundstickes und damit auch die Nutzung von
Zufahrt und Zugang nicht geéndert werden. Zufahrten oder Zugénge werden geéndert, wenn
sie baulich veradndert (z.B. verlegt oder verbreitert) werden oder gegentiber dem jetzigen Zu-
stand einem erheblich gréReren oder einem andersartigen Verkehr dienen sollen.

Sollten Zufahrten oder Zugénge, die von alters her unwiderruflich oder Kraft Gemeingebrau-
ches bestehen, so gedndert werden, dass dies einer Neuanlage gleichkommt, so verlieren die
Zufahrten oder Zugénge ihren Bestandsschutz und gelten als Sondernutzung. Entsprechend
gilt, wenn Zufahrten oder Zugénge eine erhebliche Kapazititserweiterung erfahren oder eine
andere funktionelle Zweckbestimmung erhalten. Neuen Einmiindungen zu Bundes-, Landes-
und KreisstraBen kdnnen seitens der StraBenbaulasttrager aus Griinden der Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs nicht zugestimmt werden.

-
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Von den Uberdrtlichen StraRen (Bundesautobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraen) ge-
hen erhebliche Emissionen aus. Fir die geplanten Bauvorhaben kénnen gegeniber dem Tra-
ger der StralRenbaulast keinerlei Entschadigungsanspriiche — hinsichtlich Immissionsschutz —
geltend gemacht werden. Es ist sicherzustellen, dass von den einzelnen Anlagen (u.a. Tier-
haltungsanlagen etc.) keine Einwirkung durch Licht, Rauch und Sonstiges auf tibertrtliche
StraBen (Bundesautobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstral3en) eintreten, die die Sicher-
heit und Ordnung des Verkehrs beeintrachtigen kénnten.

Der Geschéftsbereich Lingen der Niederséchsischen Landesbehdrde fiir Straenbau und Ver-
kehr (NLStBV) wie auch der Fachbereich Stralenbau beim Landkreis Emsland sind bei der
Errichtung oder der Anderung von Tierhaltungsanlagen, die tber Zufahrten unmittelbar oder
mittelbar an Bundes- und Landesstralen angeschlossen werden sollen, am Genehmigungs-
verfahren zu beteiligen.

10 Ver- und Entsorgung — ErschlieBung und vorhandene Leitungen

101 ErschlieBung der Einzelstandorte

Die Wasser- und Elektrizitdtsversorgung sowie die Versorgung mit Telekommunikationsanla-
gen erfolgen durch den Anschluss bzw. Ausbau des vorhandenen Netzes. Die erforderlichen
ErschlieBungs- und SicherungsmafBnahmen sind mit den Versorgungsunternehmen vor Bau-
beginn rechtzeitig zu koordinieren.

Die zentrale Wasserversorgung des Plangebietes wird durch den Wasserverband Hiimmling
mit Sitz in Werlte gewéhrleistet. Im Zuge der Realisierung von Bauvorhaben ist zu prifen, ob
der Léschwasserbedarf aus der Trinkwasserversorgung sichergestellt werden kann. Ggf. sind
weitere MalBnahmen zu treffen. Die im Merkblatt der Hauptamtlichen Brandschau aufgefiihrten
Anforderungen an Feuerwehrzufahrten und L&schwasserversorgung zur Sicherstellung des
abwehrenden Brandschutzes sind zu beachten. Der Landkreis Emsland Brandschutz weist in
seiner Stellungnahme zur frihzeitigen Beteiligung zur FNP-Anderung auf folgende Punkte hin,
welche im Rahmen der nachfolgenden ErschlieBung der Einzelstandorte zu beachten sind:

¢ Fdir die geplanten Vorhaben ist die Léschwasserversorgung so zu erstellen, dass ein
Léschwasserbedarf von 1600 I/min. (96 m¥h) vorhanden ist. Der L&schbereich umfasst
i. d. R. alle Léschwasserentnahmemaéglichkeiten in einem Umkreis von 300 m. Dabei
sind in einem Umkreis von 150 m mindestens 50 % der L&schwasserversorgung si-
cherzustellen, die restlichen 50 % sind dann in einem Radius von 300 m um die bauli-
chen Anlagen sicherzustellen. Als Léschzeit werden 2 Stunden angesetzt. Fiir den Fall,
dass Ldschwasser (ber das Rohrnetz der 6ffentlichen Trinkwasserversorgung bezo-
gen wird, dient das DVGW-Arbeitsblatt W 405 (Deutscher Verein des Gas- und Was-
serfaches e.V.) als planerische Grundlage.

e Der Abstand der einzelnen Léschwasserentnahmestellen von den Geb&uden darf 150
m nicht Uiberschreiten. Die Standorte der einzelnen Hydranten bzw. Wasserentnahme-
stellen sind mit dem zustiandigen Gemeinde - oder Ortsbrandmeisterfestzulegen.

e Die Zuwegung und Aufstell- und Bewegungsfldchen der Feuerwehr sind gemanR §§ 1
und 2 der Aligemeinen Durchfllhrungsverordnung zur Niederséchsischen Bauordnung
(DVO-NBauO) fiir jedes Gebaude herzustellen.

¢ Samtliche erste und zweite Rettungswege missen ungehindert fur die Feuerwehr er-
reichbar sein.
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¢ Die erforderlichen Strafen sind vor Fertigstellung der Geb&ude so herzustellen, dass
Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge ungehindert zu den einzelnen Geb&uden gelangen
kénnen.

Nachstehend genannte Netzbetreiber werden im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens betei-
ligt, um festzustellen, ob eine Betroffenheit gegeben ist:

E-ON Netz GmbH Betriebszentrum (Eisenbahnléngsweg 2a; 31275 Lehrte);
EWE Netz GmbH - Netzregion Cloppenburg/Emsland
(Emsteker Strale 60; 49661 Cloppenburg);

e Open Grid Europe GmbH (KallenbergstraBe 5; 45141 Essen);

e TenneT Transpower Stromiibertragungs-GmbH Betriebszentrum
(Eisenbahnldngsweg 2a; 31275 Lehrte);

e Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG (Postfach 2107, 30021 Hannover),

¢ BExxonMobil Production Deutschland GmbH (Riethorst 12; 30659 Hannover).

e Amprion GmbH (Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund)

Bauvorhaben innerhalb des Leitungsschutzbereiches von Hochspannungsfreileitungen sind
mit dem betroffenen Energieversorgungstréger abzustimmen, Dessen Beteiligung an den ein-
zelnen Baugenehmigungsverfahren ist zwingend erforderlich. Die Hinweise der Versorgungs-
unternehmen bzw. Leitungstréger sind zu beachten, folgende Hinweise sind zu den bisherigen
FNP Anderungsverfahren ergangen:

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Anderung 25.4 des Flachennutzungsplanes sei-
tens der Bundesnetzagentur sind die folgenden Vorhaben des Bundesbedarfsplangesetzes
(BBPIG)-zu bertiicksichtigen:

- BBPIG-Vorhaben Nr. 1, Héchstspannungsleitung Emden Ost - Osterath (A-Nord)
- BBPIG-Vorhaben Nr. 78, Grenzkorridor 1| — Hanekenfahr (DolWin4)
- BBPIG-Vorhaben Nr. 79, Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (BorWin4)

Die Belange des Netzausbaus sind vor dem Hintergrund des Uberragenden offentlichen Inte-
resses im Weiteren zu beriicksichtigen. Festzuhalten ist, dass sich der geplante Standort FR
23b auflerhalb der verbindlich festgelegten Trassenkorridors liegt. Da sich die Standort FR
23b somit in ausreichender Entfernung zu den beantragten Trassen befindet, ist nach derzei-
tigem Planungsstand ein Konflikt zwischen den in Rede stehenden Planungen nicht absehbar.

10.2 Erdgastransportleitungen

Im Leitungsschutzbereich von Erdgastransportleitungen (ETL) und im Schutzbereich von
Ubertagigen bergbaulichen Anlagen (Erdél- und Erdgasférderpléatze, Bohrungen, Schlammgru-
ben etc.) besteht ein grundsatzliches Bauverbot und ein Verbot sonstiger leitungsgefshrden-
der MaRnahmen. Dazu z&hlen auch das Anpflanzen von Badumen und Strauchern sowie das
Setzen von tiefwurzelnden Pflanzen. Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen sind auRerhalb des
Schutzstreifens der Erdgastransportleitungen / Begleitkabel durchzufiihren. Zur Gewahrleis-
tung der Sicherheit missen der Schutzstreifen sowie die Stationen sowohl zur Uberwachung
als auch zu Reparaturzwecken uneingeschrankt zugénglich sein. Daher sind Material, Gerat
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und Erdaushub auerhalb des Schutzstreifens zu lagern. Bauwagen und dergleichen sind au-
Rerhalb des Schutzstreifens aufzustellen. Das vorhandene Geldndeniveau im Schutzstreifen
darf nicht verandert werden.

Die genaue Lage / H6henlage der Erdgastransportleitung(en) / Begleitkabel sowie deren Ver-
lauf und Deckung ist vor Beginn der Detailplanung durch den betroffenen Energieversorgungs-
tréger zu ermitteln. Die Beteiligung des betroffenen Energieversorgungstriagers an den einzel-
nen Baugenehmigungsverfahren ist erforderlich.

Sollte sich durch ein Bauvorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung der Versorgungsanla-
gen, wie z.B. Anderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Verset-
zung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafiir die gesetzlichen Vorgaben und die
anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch fur die Neuherstellung, z.B. Bereit-
stellung eines Stationsstellplatzes.

10.3 Telekommunikationsanlagen

Fr die sich im Plangebiet befindenden Telekommunikationsanlagen ist der zusténdige Ver-
sorgungstréger Ansprechpartner fiir die Bauherren. Die genaue Lage der Anlagen (Telekom-
munikationslinien) istim Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu erfragen.

Die Anlagen sind bei der Bauausflhrung zu schiitzen bzw. zu sichern, diirfen nicht tberbaut
und vorhandene Uberdeckungen nicht verringert werden. Die Kabelschutzanweisungen der
Versorgungstrager sind zu beachten.

Sollte eine Umverlegung der Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, so ist der zu-
sténdige Versorgungstréger rechtzeitig vor Baubeginn dariiber zu informieren.

1 AbschlieBende Erlduterungen

1.1 Altablagerungen / Bodenkontaminationen

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Altablagerungen oder Altlastenflichen durch diese
Planénderung nicht betroffen. Soliten sich bei BaumafR3nahmen visuelle / geruchliche Hinweise
auf Bodenverfilllungen mit Abfallstoffen oder schédliche Bodenverénderungen (Bodenverun-
reinigungen) ergeben, ist der Landkreis Emsland, Fachbereich Umwelt, dartiber unverziglich
in Kenntnis zu setzen und die weitere Vorgehensweise mit dem Landkreis Emsland abzustim-
men.

Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Brauchwasser oder auch im Rahmen
von Grundwasserabsenkungen sind nur zulédssig, wenn dieses Wasser vorher auf mégliche
Verunreinigungen/Kontaminationen untersucht und durch ein entsprechendes Gutachten
nachgewiesen wird, dass das Wasser unbelastet ist. Antrdge auf wasserrechtliche Erlaubnis
sind zwingend unter Einbindung eines geeigneten Sachverstéandigen mit Referenzen in der
Bearbeitung abfall- und bodenschutzrechtlicher Fragestellungen zu fertigen.
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11.2 Archéologische Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frilhgeschichtliche Bodenfunde (das
kdnnen u.a. sein: TongeféRscherben, Holzkohleansammiungen, Schlacken sowie auffillige
Bodenverfarbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht
werden, sind diese gemaR § 14 Abs. 1 des Niederséchsischen Denkmalschutzgesetzes
(NDSchG) meldepflichtig und missen der Bezirksregierung Weser-Ems, Dez. 406 — Archéo-
logische Denkmalpflege — oder der unteren Denkmalschutzbehérde des Landkreises unver-
zlglich gemeldet werden.

Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und
Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der
Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fiir inren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die
Denkmalschutzbehdrde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

12 Bearbeitungs- und Verfahrensvermerk

Der Bebauungsplan Nr. 26 ,Sonderbaufldchen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen*, 2. An-
derung wurde im Auftrag und im Einvernehmen mit der Gemeinde Fresenburg ausgearbeitet.

Wallenhorst, 28.10.2025
IPW INGENIEURPLANU GmbH & Co. KG

Diese Begriindung zur 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 26 ,Sonderbauflachen zur Re-
gelung von Tierhaltungsanlagen® der Gemeinde Fresenburg hat gemaR § 9 Abs. 8 BauGB
dem Satzungsbeschluss vom 28.10.2025 zugrunde gelegen.

Blrgermeister
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Anlage: Musterblatt Einmiindung
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1 Beschreibung des Planvorhabens
1.1 Anlass und Angaben zum Standort

Die Gemeinden haben Bauleitplane aufzustellen, sobald und soweit es fiir die stadtebauliche
Entwicklung einer Gemeinde notwendig ist. Vor dem Hintergrund dieser zentralen Aussage zu
den Grundsatzen der Bauleitplanung aus dem Baugesetzbuch (siehe § 1 BauGB) hat die
Samtgemeinde Lathen die Planungen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen erarbeitet und
abgeschlossen. Nach rd. vier Jahren Arbeit und Beratung in den einzelnen Réten und Gremien
haben inzwischen alle sechs Mitgliedsgemeinden rechtsgiltige Bebauungspléne tUber die Zu-
lassigkeit von Tierhaltungsaniagen. Im Vorfeld dazu wurden Gber 190 landwirtschaftliche Be-
triebe im Samtgemeindegebiet nach ihren Erweiterungs- und Entwicklungswiinschen befragt.
In der 25. Anderung des Flachennutzungsplanes wurden Flachen als ,Sonderbaufléche fiir
Tierhaltungsanlagen® ausgewiesen. Im Parallelverfahren zur o.g. Bauleitplanung wurden in
den sechs Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Lathen Bebauungspléne aufgestellt. Die
zuvor in der 0.g. Fldchennutzungsplandnderung ausgewiesenen Flachen wurden in den jewei-
ligen sechs Bebauungsplénen als so genannte ,sonstige Sondergebiete fir Tierhaltungsania-
gen" festgesetzt.

Nur innerhalb dieser Flachen ist der Neubau von Stéllen zuldssig. Ziel dieser Planung ist es,
den Betrieben eine Zukunftsperspektive zu geben und dabei gleichzeitig die Interessen der
Anwohner und der Gemeinden zu berlicksichtigen. Wesentliches Planungsziel ist dabei gewe-
sen, neue Stallanlagen vorrangig lediglich auf den bestehenden Hofstellen zuzulassen. Nur in
Ausnahmefiéllen, wo eine weitere Entwicklung am Standort nicht méglich ist oder die Bestim-
mungen des Immissionsschutzgesetzes nicht einzuhalten gewesen seien, ist ein zusatzliches
so genanntes Baufenster im AuRenbereich entsprechend ausgewiesen worden.

Die hierzu aufgestelite 25. Anderung des Flachennutzungsplanes ist mit Verfugung des Land-
kreises Emsland vom 15.05.2012 genehmigt worden. Mit Bekanntmachung der Erteilung der
Genehmigung im Amtsblatt des Landkreises Emsland, Nr. 14/12, ist die 25. Anderung des Fl4-
chennutzungsplanes am 15.06.2012 wirksam geworden. Zu den Bebauungspldnen in den ein-
zelnen Mitgliedsgemeinden ist der jeweilige Satzungsbeschluss der Gemeinderate jeweils am
15.08.2012 im Amtsblatt des Landkreises Emsland bekannt gemacht worden. Damit sind auch
alle Bebauungsplane rechtskraftig geworden.

Bereits im Zuge des Aufstellungsverfahrens zeichnete sich ab, dass zusétzliche Baufenster
bzw. geringfigige Anderungen notwendig werden.

Folgende Griinde sind zu nennen:

e Wahrend des Planaufstellungsverfahrens waren bereits in einzelnen Fallen Bauantrage
bzw. Antrdge nach BimschG gestellt worden, wo sich abzeichnete, dass im Ergebnis der
konkreten Objektplanung die im Planverfahren erarbeitete Abgrenzung der Bauflache aus
Grunden notwendiger Abstdnde, des tatséchlich geplanten Vorhabens oder aber des
Grundstuckszuschnittes nicht mit der konkreten Vorhabenplanung tibereinstimmte.
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¢ In einzelnen Fallen sind inzwischen Baugenehmigungen erteilt worden, wo sich heraus-
gestellt hat, dass aufgrund der Gutachten oder anderer Anforderungen im Baugenehmi-
gungsverfahren Abweichungen vom dargestellten Baufenster erforderlich wurden

e Weiterhin liegen einzelne Falle vor, wo seinerzeit im Ergebnis der Befragung kein Bau-
fenster dargestellt worden ist bzw. werden konnte, weil seinerzeit die an die Planung ge-
stellten Kriterien nicht erfiillt waren.

Grundlage fir die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 26 bzw. der 25.4 Anderung des Fla-
chennutzungsplanes ist die Zusage der Gemeinde Fresenburg und der Samtgemeinde Lathen
im urspringlichen Aufstellungsverfahren, dass eine Anderung der Planung dann vorgenom-
men wird, wenn aufgrund begriindeter Antrége bzw. sich verdnderter Grundlagen die beste-
henden Darstellungen verandert werden mussen. Die in der Begriindung zur 25. Anderung
des Flachennutzungsplanes bzw. des Bebauungsplanes Nr. 26 genannten Planungsziele gel-
ten dabei unverandert:

Das grundlegende Planungsziel besteht in der positiven Absicherung der Standorte fir land-
wirtschaftliche und gewerbliche Tierhaltungsbetriebe, unter Abwédgung aller einzustellen be-
lange gem. § 1 Abs. 6 BauGB.

In der Abwégung zur 25. Anderung des Flachennutzungsplanes und in der Behandlung sei-
nerzeit in Einzelfallen abgelehnter Antrdge von Betrieben oder Grundstlckseigentiumern auf
Darstellung einer Bauflache ist grundsétzlich seitens des Samtgemeinderates entschieden
worden:

Sollte eine konkrete Entwicklung eintreten und beantragt werden, die das Abwégungsergebnis
mit dem Feststellungsbeschluss zur 25. Anderung des FNP veréndern und eine Notwendigkeit
zur Planénderung aufzeigen, haben Samtgemeinde und alle Mitgliedsgemeinden erklart, dass
sie dann bereit sind, Uber eine Anderung der Bauleitplanung zu befinden, soweit das Vorhaben
mit den Planungszielen und Planungsleitlinien vereinbar ist.

Auch wenn eine Betriebserweiterung erfolgen sollte, ist dann zu gegebener Zeit Uber eine
Anderung des Bebauungsplanes zu entscheiden. In der hierzu erfolgten Abstimmung ist dann
weiter entschieden worden, auch im Sinne der Gleichbehandlung sonstiger Antrage, dass erst
dann Uber die Ausweisung eines Baufensters entschieden wird, wenn sich die Planungen kon-
kretisiert haben.

Soweit zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zur 25. bzw. 25.1 Anderung des FNP die Anga-
ben zu Art und Umfang der Tierhaltung noch zum geplanten Zeitpunkt hinreichend konkret
vorlagen, sind seinerzeit Antrdge abgelehnt worden, ausdricklich mit dem Zusatz, dass bei
sich verdndernden Gegebenheiten im Sinne der Zielsetzungen und Planungsleitlinien neu zu
befinden ist. So ist in allen Féllen entschieden worden bzw. jeder einzelne Fall mit entspre-
chenden Antragen oder Anregungen von Betrieben ist gesondert geprift worden.

Unter diesen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen hat die Samtgemeinde Lathen da-
her inzwischen die Anderung 25.1 und 25.3 des Flachennutzungsplanes durchgefiihrt. Diese

°
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sind nach Feststellungsbeschluss durch den Samtgemeinderat durch den Landkreis Emsland
genehmigt worden und durch Bekanntmachung wirksam geworden.

Nunmehr liegen in den Gemeinden Oberlangen, Sustrum und Fresenburg einerseits Antrage
zur Errichtung weiterer Stallgebdude im Bereich von bisher vorgesehenen Standorten vor. An-
dererseits missen der Zuschnitt und die Festlegung bisher ausgewiesener Standorte aus im-
missionsschutzrechtlichen Griinden geéndert werden. Weiterhin soll mit diesem Anderungs-
verfahren in Sustrum und Fresenburg ein neuer AuRenstandort als Sonderbauflache darge-
stellt werden, um den Standort planungsrechtlich zu sichern. Unter Beachtung der o.g. Pla-
nungsgrundsétze haben die Betriebe in Abstimmung mit den Gemeinden daher geprift, ob ein
Alternativstandorte bzw. eine Baufensteranpassung in Betracht kommen.

1.2 Aufgabenstellung und Scoping

Nach § 2a BauGB hat die Gemeinde im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans
eine Begriindung beizufligen. Gesonderter Bestandteil der Begriindung ist der Umweltbericht.
Der Umweltbericht umfasst die nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange des Um-
weltschutzes.

In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden die verschiedenen Belange des Umweltschutzes einschlief3-
lich des Naturschutzes und der Landschaftspflege genannt. Uber die folgenden Schutzgiter
kénnen diese Belange erfasst werden: Mensch (inkl. Gesundheit), Tiere, Pflanzen, Flache,
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Kulturglter / sonstige Sachguter
und die Wechselwirkungen zwischen den zuvor genannten Schutzgitern. Des Weiteren sind
die Auswirkungen auf die Umweltbelange, die aufgrund der Anfélligkeit der nach dem Bebau-
ungsplan zuldssigen Vorhaben fur schwere Unfélle oder Katastrophen zu erwarten sind, zu
berlicksichtigen.

Die Inhalte des Umweltberichtes nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 ergeben sich aus der
Anlage zum BauGB, wobei nach § 2 BauGB die Gemeinde mit den Behérden (§ 4 Abs. 1
BauGB) fur jeden Bebauungsplan festlegt, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Er-
mittlung der Belange fur die Abwagung erforderlich ist. Dieses Vorgehen wird Scoping ge-
nannt. Die Behdrden wurden im Rahmen einer frihzeitigen Beteiligung der Behérden und
sonstiger Trager 6ffentlicher Belange von der Planung und den beabsichtigten Untersuchun-
gen unterrichtet und zur AuBerung im Hinblick auf Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-
prifung aufgefordert. Die in diesem Rahmen eingegangenen Anregungen werden zur Kennt-
nis genommen bzw. im weiteren Verfahren bertcksichtigt.
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1.3 Art und Umfang des Vorhabens sowie Angaben zum Bedarf an Grund und
Boden sowie Festsetzungen des Bebauungsplanes

Die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 26 sieht folgende Festsetzungen vor:

Festsetzung gemaR B-Plan Nr. 26 Festsetzung gemiR B-Plan Nr. 26, 2. Anderung
e Flachen flr die Landwirtschaft 9.224 m? ¢ Sonstiges Sondergebiet 9.224 m?
Summe 9.224 m? Summe 9.224 m?

Festzustellen ist derzeit, dass durch die festgesetzten Gberbaubaren Fldchen ein Eingriff in
Natur und Landschaft nicht unmittelbar vorbereitet wird, da sich die tatsédchlichen Baumég-
lichkeiten erst nach § 35 BauGB ergeben. Das Abarbeiten der Eingriffsregelung bleibt dem
Einzelgenehmigungsverfahren (berlassen, zumal die Ausformung beabsichtigter Vorhaben
zurzeit nicht einmal bekannt ist. Aus diesem Grund wird auf dieser Bauleitplanungsebene (ein-
facher Bebauungsplan) von einer konkreten Berechnung des Bedarfes an Grund und Boden
abgesehen.

1.4 Regenerative Energien und Nutzung von Energie

Nach § 1 Abs.6, Nr.7f BauGB, sind bei der Aufstellung der Bauleitpl&ne die Nutzung regene-
rativer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu beriicksichtigen.
Bei der vorliegenden Planung kommen regenerative Energien (z.B. Solaranlagen) nicht expli-
zit zum Tragen. Bzgl. des sparsamen und effizienten Umgangs von Energie ist anzumerken,
dass die Gebaude nach dem Stand der Technik unter Beachtung der geltenden Warmeschutz-
verordnung gebaut werden.

Die Anwendung weitergehender MaRnahmen bleibt den zukinftigen Eigentimern vorbehal-
ten, wird seitens der Gemeinde aber nicht vorgeschrieben.

L ]
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2 Untersuchungsmethodik und Fachziele des Umweltschutzes

2.1 Untersuchungsmethodik

| Bestandbeschreibung und -bewertung

GemaR der Anlage 1 Punkt 2 des BauGB umfasst der Umweltbericht u. a. eine Beschreibung
und Bewertung der Umwelt und ihrer Bestandteile.

In den Kapiteln 3.1 bis 3.7 erfolgt diese Bewertung jeweils schutzgutspezifisch, wobei ein be-
sonderes Gewicht auf die Herausstellung der Wert- und Funktionselemente mit besonderer
Bedeutung gelegt wird (Methode der Bewertung). Im Rahmen der Bestandsbeschreibung und
-bewertung werden ebenfalls Vorbelastungen berlcksichtigt.

I Wirkungsprognose l

Gleichfalls hat der Umweltbericht gem. Anlage 1 Pkt. 2.b) zum BauGB eine Prognose Uber die
Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfilhrung der Planung (= Status-Quo-Prog-
nose, vgl. Kapitel 7) und bei Durchfuihrung der Planung (> Auswirkungsprognose) zu enthal-
ten. Hierzu erfolgt eine Beschreibung der erheblichen Umweltauswirkungen. Grundséatzlich
betrachtet, fuhrt nicht jeder Wirkfaktor zu einer erheblich nachteiligen Umweltauswirkung. Es
ist davon auszugehen, dass je wertvoller oder je empfindlicher ein Umweltbereich (« Funkti-
onsbereiche mit besonderer Bedeutung) ist und je starker ein Wirkfaktor in diesem Bereich ist,
desto sicherer ist von einer erheblichen nachteiligen Umweltauswirkung auszugehen.

| Wirkfaktoren

Bei der Ermittlung und Beschreibung der Wirkfaktoren ist zwischen bau-, anlage- und betriebs-
bedingten Wirkfaktoren und deren Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgtter sowie auf de-
ren Wechselwirkungen zu unterscheiden.

Im Anhang (Kapitel 11.1) sind die potentiellen Beeintrachtigungen auf die verschiedenen Um-
weltgiter aufgelistet. In den jeweiligen Schutzgutkapiteln werden die planungsrelevanten Be-
eintrachtigungen behandelt.

| UmweltmaBinahmen |

Zu den umweltrelevanten MaRnahmen gehéren:
VermeidungsmaBnahmen (inkl. Schutzmafnahmen),
Verminderungsmalnahmen,

AusgleichsmaRnahmen (inkl. Ersatzmafnahmen) bzw.
MaBnahmen zur Wiederherstellung betroffener Funktionen.

| Monitoring |

Geman § 4c in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs.4 und § 2a BauGB umfasst der Umwelt-
bericht die Beschreibung der geplanten MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Aus-
wirkungen des Planungsvorhabens auf die Umwelt. Diese Uberwachung wird als Monitoring
bezeichnet. Fur das Monitoring sind die Gemeinden zusténdig, wobei genauere Festlegungen
bzgl. der Uberwachungszeitpunkte, der Methoden oder der Konsequenzen den Gemeinden
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freigestellt sind. Zu solchen UberwachungsmaRnahmen kénnen z. B. gehéren: Artenkontrol-
len, Dauerbeobachtung von Flachen, Gewdassergltemessungen oder Erfolgs-/Nachkontrollen
von KompensationsmaRRnahmen. Der Schwerpunkt des Monitorings liegt It. Gesetz aber nicht
in der Vollzugskontrolle, sondern in der Erkennung von unvorhergesehenen nachteiligen Aus-
wirkungen.

Nach § 4c Satz 2 BauGB nutzen die Gemeinden beim Monitoring die Informationen der Be-
hoérden nach § 4 Abs.3 BauGB. Demnach sind die an der Bauleitplanung beteiligten Behérden
verpflichtet, die Gemeinden lber erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Um-
weltauswirkungen zu informieren.

Des Weiteren hat gemé&R § 4c im Zuge des Monitorings auch eine Uberwachung der Durch-
fuhrung von Darstellungen oder Festsetzungen gemaR § 1a Absatz 3 Satz 2 (Ausgleichsmal-
nahmen im Geltungsbereich) und von MaRnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4 (externe Kom-
pensationsmalRnahmen) zu erfolgen.

| Alternativen |

GemaR Punkt 2d der Anlage zu § 2 Abs.4 BauGB sind im Planungsprozess anderweitige Pla-
nungsmdglichkeiten (Alternativen) zu berlicksichtigen. Hierunter fallen alternative Bebauungs-
konzepte (inkl. Begriindung zur Auswahl aus Umweltsicht) unter Beriicksichtigung des Pla-
nungsziels sowie des rdumlichen Geltungsbereiches des Bauleitplanes. Die Angaben zu den
Planungsalternativen kénnen dem Kapitel 8 entnommen werden.

2.2 Fachziele des Umweltschutzes

Folgende Fachgesetze liegen der Bearbeitung des Umweltberichtes zu Grunde:

Beachtung

Kapitel 3, 4

Eingriffsregelung (§ 15 BNatSchG): Kapitel 5
Artenschutz (§ 44 BNatSchG): Kapitel 4.2.2, 5
Kapitel 4.2.4, 5

Fachgesetz

Baugesetzbuch (BauGB)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) / Nieder-
s#chsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) / Nieder-
séchsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG)
Bundeswaldgesetz (BWaldG) / Niedersachsisches
Gesetz Uber den Wald und die Landschaftsordnung
(NWaldLG)

Fur das vorliegende Vorhaben nicht relevant

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
(UVPG) / Niedersé&chsisches Gesetz uber die Um-
weltvertraglichkeitsprofung (NUVPG)

Gemal § 2 (4) BauGB wird eine Umweltpri-
fung durchgefthrt, in der die voraussichtlichen
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt
und im vorliegenden Umweltbericht beschrie-
ben und bewertet werden. Hiermit wird auch
der Pflicht zur Umweltvertraglichkeitspri-
fung/strategischen Umweltprifung geman
UVPG nachgekommen.

' zu weiteren AusfOhrungen vgl.: Stiler/Sailer ,Monitoring in der Bauleitplanung”

(www.stueer.business.t-online.de/aufsatz/baur04.pdf )
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Fachgesetz Beachtung
Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwir- | Kapitel 4.2.1, 4.5
kungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Er-
schitterungen und ahnliche Vorgange (BImSchG)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) / Niedersachsi- | Kapitel 4.2.5
sches Wassergesetz (NWG)

Konkretere Zielvorstellungen ergeben sich aus der >Raumlichen Gesamtplanung< und aus
der >Landschaftsplanung<?.

| Rdumliche Gesamtplanung ]

Regionales Raumordnungsprogramm (RROP):

Fur den Landkreis Emsland liegt ein RROP aus dem Jahre 2011 vor. GemaR der zeichneri-
schen Darstellung des RROP befindet sich der Standort in einem Vorbehaltsgebiet fir die
Landwirtschaft. Weitere Aussagen werden fir den vorliegenden Standort in der zeichnerischen
Darstellung nicht getroffen.

Fldchennutzungsplan (FNP):
Im wirksamen Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Lathen wird das Plangebiet als Son-
derbauflache dargestelit.

| Landschaftsplanung B

Landschaftsrahmenplan (LRP):

Far den Landkreis Emsland liegt ein LRP aus dem Jahre 2001 vor. Gema0 der zeichnerischen
Darstellung des LRP befindet sich der Standort in einem Raum mit sekundérer Planungsprio-
ritdt. Weitere Aussagen werden fur den vorliegenden Standort in der zeichnerischen Darstel-
lung nicht getroffen.

Landschaftsplan (LP):
Fur die Samtgemeinde Lathen liegt ein Landschaftsplan aus dem Jahre 1994 vor. Dieser trifft
in den zeichnerischen Darstellungen folgende Aussagen, die Uber die aktuell verfugbaren
Map-Server und die Ergebnisse der Vorortbegehung hinausgehen:
Karte 2 ,Arten und Lebensgemeinschaften — Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht: Das
Plangebiet wird weder als ,wichtiger Bereich mit groRer Bedeutung” noch als ,wichtiger
Bereich mit mittlerer Bedeutung“ dargestelit.
Karte 3 ,Vielfalt, Eigenart und Schénheit — Wichtige Bereiche als lokaler Sicht“: Fur das
Plangebiet werden keine Darstellungen getroffen. Angrenzend ist eine ,Beeintrachtigung /
Gefahrdung“ (Hochspannungsleitung) verzeichnet.

2 Explizit betont das Gesetz [§ 1 Abs.6 Punkt 7.g)], dass vorhandene Landschaftspline oder sonstige umweltrechtliche Fach-

plane fur die Bestandsaufnahmen und -bewertungen heranzuziehen sind.
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3 Bestandsaufnahme und —bewertung

3.1 Menschen, menschliche Gesundheit, Emissionen (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7c
BauGB)

Innerhalb des Plangebietes sind keine Bereiche mit einer besonderen Bedeutung als Woh-
numfeldstruktur vorhanden. Ebehso wenig ist Freizeit- oder Tourismusinfrastruktur vorhanden.
Aufgrund umliegender landwirtschaftlicher Nutzflachen ist innerhalb des Plangebietes mit
landwirtschaftlich spezifischen Larm-, Staub- und Geruchsimmissionen zu rechnen. Diese
werden hervorgerufen durch den landwirtschaftlichen Verkehr auf den Stralen sowie durch
die Bearbeitung der landwirtschaftlich genutzten Fléchen. Sie kénnen jahreszeitlich und wit-
terungsbedingt auch an Sonn- und Feiertagen sowie in den Nachtstunden auftreten (z. B.
Mahdrusch, Bodenbearbeitung). Die Immissionen sind unvermeidbar, im l&ndlichen Raum
ortstiblich und miissen von den Anwohnern toleriert werden.

3.2 Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt, Arten sowie Schutzgebiete
und -objekte (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)

Im Folgenden werden Biotope und Schutzgebiete als Lebensrdume von Tieren und Pflanzen
behandelt und ggf. weiterflihrende Angaben zu z. B. gefdhrdeten Arten gemacht.

Biotoptypen

Die Erfassung der Biotoptypen der jeweiligen Gebiete wurde auf der Grundlage der zur Bio-
toptypenkartierung Niedersachsens erarbeiteten Methodik und Arbeitsanleitung mit Hilfe des
Kartierschlissels nach v. DRACHENFELS (2021) im Februar 2024 durchgefihrt.

Die Bewertung der vorhandenen Biotoptypen und die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung erfolgt
anhand der ,Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen in der Bauleit-
planung“.

Die Bestandsdarstellung (vgl. Anhang Kapitel 11.4) enthélt die jeweiligen Buchstabenkombi-
nationen der Biotoptypen (Codes) und eine fortlaufende Biotoptypennummerierung.

Ergebnis der Biotoptypenerfassung (01.02.2024):

11.1 Acker (A) Wertfaktor 1
Das Plangebiet bzw. der konkrete Planbereich zeigt sich als intensiv genutzter Acker.

Angrenzende Bereiche:
Das nahere und weitere Umfeld ist von landwirtschaftlich genutzten Fldchen geprégt. Nordlich,

ostlich, sudlich und westlich grenzen weitere Ackerflachen an. In geringer nordéstlicher Ent-
fernung ist eine Windkraftanlage (WKA) installiert, in westlicher Entfernung verlduft eine
Stromleitung.

3 NIEDERSACHSISCHER STADTETAG (2013). Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen in der Bauleitpla-
nung, 9. voliig Uberarbeitete Auflage. Hannover.
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Biologische Vielfalt (Biodiversitit)

Hierzu wurden auf dieser Planungsebene keine weitergehenden Untersuchungen durchge-
fuhrt. Angaben zu Rote-Liste-Arten bzw. streng geschitzten Arten liegen derzeit nicht vor und
wurden der Kommune auch nicht im Rahmen der Behérdenanhérung nach § 4 Abs. 1 BauGB
mitgeteilt. Wie oben schon angesprochen, sind folgende weitergehende Hinweise fur das Ein-
zelgenehmigungsverfahren zu beachten:

Der Begriff Biologische Vielfalt (Biodiversitat) umfasst neben der Vielfalt der Arten auch die
Genunterschiede zwischen den Organismen einer Art und die Vielzahl der Lebensraume der
Arten. Zur Operationalisierung der Biodiversitat werden folgende Kriterien berlicksichtigt:

» Rote Listen Biotoptypen und Rote Listen Pflanzen- und Tierarten

» Faunistische Funktionsbeziehungen / Faunapotential

» Naturschutzspezifische Schutzgebiete und sonstige bedeutende Objekte

Zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten sind auf europaischer und nationaler Ebene
zahlreiche Vorschriften erlassen worden. Die Bestimmungen des nationalen sowie internatio-
nalen Artenschutzes werden Uber die Paragraphen 44, 45 und 67 BNatSchG* erfasst. Der §
44 BNatSchG befasst sich mit Verbotsvorschriften in Bezug auf besonders geschitzte und
streng geschitzte Arten. Grundlagen bilden die FFH-Richtlinie (FFH-RL), die Vogelschutz-
Richtlinie (VS-RL), die EG-Artenschutzverordnung sowie die Bundesartenschutzverordnung
In § 44 (5) BNatSchG wird klargestellt, dass die dort aufgefihrten Verbotstatbestande inner-
halb von Planungs- und Zulassungsverfahren ausschlieBlich fir die FFH-Anhang-1V-Arten und
die europaischen Vogelarten gelten. Kommen entsprechende Arten im Plangebiet vor, ist eine
spezielle artenschutzrechtliche Prifung erforderlich. Es ist dann zu prifen, inwieweit die Ver-
botstatbestdnde nach § 44 BNatSchG méglicherweise erfillt werden.

Auf der Ebene des Einzelgenehmigungsverfahrens ist abzustimmen und zu prifen, ob aus
Sicht des speziellen Artenschutzes zwingende Ausschlusskriterien oder Versagungsgriinde
fur das Vorhaben in den Planbereichen erkennbar sind. Eine konkrete Abschatzung von Be-
eintrachtigungen und Herleitung erforderlicher MalRnahmen ist erst auf der Ebene des Einzel-
genehmigungsverfahrens méglich, zumal derzeit gar nicht absehbar ist, ob und ggf. wann ein
hier ausgewiesener Standort tatsachlich umgesetzt wird.

In einer (ersten) Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde® waren folgende Artgrup-
pen zu betrachten bzw. fir folgende Artgruppen faunistische Erfassungen erforderlich:
4 Begehungen Avifauna — Wiesenvégel.

4 In der Fassung vom 29.07.2009, BGBL. | S. 2542 (Inkrafttreten am 01.03.2010)
5 Abstimmung IPW-UNB-Samtgemeinde Lathen vom 29.02.2024 bzw. 01.03.2024
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Naturschutzspezifische Schutzgebiete und sonstige bedeutende Objekte:
Eine Sichtung des Map-Servers der Niederséchsischen Umweltverwaltung® liefert folgende

Ergebnisse:

Von der Planung sind keine Schutzgebiete und -objekte unmittelbar betroffen.

Ca. 380 m westlich befindet sich Naturschutzgebiet ,Kleingewéasser bei Kluse“ (Kennzeichen:
NSG WE 00309). In ca. 2,14 km nordwestlicher Entfernung liegt das Landschaftsschutzgebiet
,Natura 2000-Emsauen von Salzbergen bis Papenburg” (Kennzeichen: LSG EL 00032).

Das Plangebiet befindet sich in einem fiir die Gastvégel wertvollen Bereich (Gebietsnummer:
2.1.09; Gebietsname: W Renkenberge; Teilgebietsnummer: 2.1.09.03; Teilgebietsname: W
Renkenberge).

Avifaunistisch wertvolle Bereiche fur Brutvdgel, fir die Fauna wertvolle Bereiche oder Biotope
mit landesweiter Bedeutung sind fir das Plangebiet und seine ndhere Umgebung nicht darge-
stellt. Die nachstgelegene Flache dieser Art befindet sich ca. 400 m in westlicher Richtung
(Biotope mit landesweiter Bedeutung; Gebietsnummer: 310021).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die vorhandenen Strukturen und Funktionen auf

keine besondere biologische Vielfalt hinweisen. Es handelt sich um einen Bereich mit Grund-
funktionen bzgl. des Erhalts der Biodiversitét.

3.3 Flache, Boden, Wasser, Klima und Luft (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)

Zu den abiotischen Schutzglitern gehéren Flache, Boden, Wasser, Klima und Luft.

[ Flache |

Im wirksamen Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Lathen wird das Plangebiet als Son-
derbaufléche dargestelit. Im wirksamen Bebauungsplan Nr. 26 der Gemeinde Fresenburg ist
das Plangebiet als Flache fir die Landwirtschaft festgesetzt. Unversiegelte Flachen liegen in
Form landwirtschaftlich genutzter Bereiche (Acker). Versiegelte Flachen sind nicht vorhanden.

| Boden |

Die Sichtung des NIBIS®-KARTENSERVER (2023 a)’ des Landesamtes flr Bergbau, Energie
und Geologie (LBEG) hat ergeben, dass fur das Plangebiet der Bodentyp ,Mittlerer Tiefum-
bruchboden aus Gley-Podsol* ausgewiesen ist. Der Bodentyp ist in der Karte ,Suchraume fr
schutzwirdige Béden* (NIBIS®-KARTENSERVER 2023 b)® des LBEG nicht verzeichnet und so-
mit als nicht bedeutsam einzustufen. GemaR dem NIBIS®-KARTENSERVER (2023 c¢)° wird die
Bodenfruchtbarkeit (Ertragsfahigkeit) als ,mittel“ eingestuft. Darliber hinaus liegt innerhalb des
Plangebietes eine miaRige Gefahrdung der Bodenfunktionen durch Bodenverdichtung sowie

8  NIEDERSACHSISCHE UMWELTKARTEN, Map-Server des Niederséchsischen Ministeriums fir Umwelt, Energie und Kiimaschutz.
Abgerufen am 19.12.2023 von https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/

7 NIBIS®-KARTENSERVER (2023 a): Bodenkarte von Niedersachsen 1:50.000 (BK50). - Landesamt fur Bergbau, Energie und
Geologie (LBEG), Hannover. Abgerufen am 19.12.2023 von http://nibis.Ibeg.de/cardomap3/#

8 NIBIS®-KARTENSERVER (2023 b): Suchrdume fur schutzwiirdige Béden (BK50). - Landesamt fiir Bergbau, Energie und
Geologie (LBEG), Hannover. Abgerufen am 19.12.2023 von http://nibis.Ibeg.de/cardomap3/#

9 NIBIS®-KARTENSERVER (2023 c). Bodenfruchtbarkeit (Ertragsféhigkeif). - Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie
(LBEG), Hannover. Abgerufen am 19.12.2023 von http://nibis.lbeg.de/cardomap3/#
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eine mittlere standortabhéngige Verdichtungsempfindlichkeit vor (NIBIS®-KARTENSERVER
2023 d)'°.
Im NIBIS®-KARTENSERVER (2023 e)'! werden fur das Plangebiet keine Altlasten dargestellt.

I Wasser

Oberflaichengewaésser: Innerhalb des Plangebietes sind keine Oberflaichengewasser vorhan-
den.

Grundwasser: Geméal dem NIBIS®-KARTENSERVER (2023 f)'? lag die Grundwasserneubil-
dungsrate innerhalb des Plangebietes im 30-jahrigen Jahresmittelwert (1991-2020) bei wei-
testgehend >100-150 mm/a, anteilig bei >50-100 mm/a. Somit liegt kein Bereich mit besonde-
rer Bedeutung vor. Die Unterscheidung in Bereiche mit besonderer bzw. allgemeiner Bedeu-
tung erfolgt anhand der ,Anwendung der RLBP bei StraRenbauprojekten in Niedersachsen
(Stand Marz 2011)“. Dabei nehmen Grundwasserneubildungsraten > 250 mm/a eine beson-
dere Bedeutung, Grundwasserneubildungsraten < 250 mm/a eine allgemeine Bedeutung ein.
Das Schutzpotenzial der grundwasseriberdeckenden Schichten wird als ,gering” angegeben
(NIBIS®-KARTENSERVER 2023 g)', woraus eine hohe Empfindlichkeit des Grundwassers ge-
genuber Schadstoffeintrédgen resultiert.

Wasserschutzgebiete: Innerhalb des Plangebietes sind keine Wasserschutzgebiete vorhan-
den.

Uberschwemmungsgebiete: Innerhalb des Plangebietes sind keine Uberschwemmungsge-
biete vorhanden.

[Klima und Luft, Klimawandel / Klimaanpassung |

Das Plangebiet befindet sich in der Gemeinde Fresenburg, der konkrete Planbereich besteht
aus landwirtschaftlich genutzten Flachen (Acker). Solche Freilandbiotope dienen der Produk-
tion von Kaltluft. Kaltluftproduzierende Fldchen weisen dann eine besondere Bedeutung auf,
wenn sie eine gewisse GrolRe aufweisen und die Kaltluft in thermisch belasteten Bereichen
(gréRere Siedlungsbereiche mit hohen Versiegelungsgraden) temperaturausgleichend wirken
kann. Hierzu muss die Kaltluft Gber Abflussbahnen zu den Wirkrdumen transportiert werden.
Bei dem Plangebiet und seinem naheren Umfeld handelt es sich jedoch um keinen thermisch
belasteten Siedlungsbereich. Gehélzstrukturen als Produktion von Frischluft bzw. lufthygieni-
sche Wirkung sind im Plangebiet nicht vorhanden. Es ist daher kein Bereich mit besonderer
Bedeutung fur das Schutzgut Klima / Luft betroffen.

0 NIBIS®-KARTENSERVER (2023 d): Bodenverdichtung (Auswertung BK50). - Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie
(LBEG), Hannover. Abgerufen am 19.12.2023 von http://nibis.lbeg.de/cardomap3/#

" NIBIS®-KARTENSERVER (2023 e): Altlasten. - Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover. Abgerufen
am 19.12.2023 von http://nibis.lbeg.de/cardomap3/#

2 NIBIS®-KARTENSERVER (2023 f): Grundwasserneubildung mGrowa22 1:50.000. - Landesamt fur Bergbau, Energie und
Geologie (LBEG), Hannover. Abgerufen am 19.12.2023 von http://nibis.lbeg.de/cardomap3/#

3 NIBIS®-KARTENSERVER (2023 g): Schutzpotenzial der Grundwasseriiberdeckung. - Landesamt fiir Bergbau, Energie und
Geologie (LBEG), Hannover. Abgerufen am 19.12.2023 von http://nibis.lbeg.de/cardomap3/#
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3.4 Landschaft (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)

GemaR dem Landschaftsrahmenplan des Landkreises Emsland liegt das Plangebiet innerhalb
der Landschaftseinheit 2.1 ,Emsléandische Kistenkanalmoore®, jedoch nicht innerhalb eines
durch Vielfalt, Eigenart und Schénheit ausgezeichneten Gebietes (vgl. Abb. 70 auf S. 111 im
LRP).

Das Plangebiet selbst ist durch seine Lage im landwirtschaftlich genutzten Raum sowie die
vorhandenen landwirtschaftlich genutzten Fldchen gepréagt. Landschaftsbildspezifische Wer-
telemente im Plangebiet selbst liegen nicht vor. Durch die nérdlich gelegene Windkraftanlage
sowie die westlich verlaufende Stromleitung besteht bereits eine gewisse Vorbelastung des
Landschaftsbildes.

Insgesamt ist festzuhalten, dass dem Plangebiet aus Sicht des Landschafts-/Ortsbildes eine
eher durchschnittliche Bedeutung zukommt.

3.5 Kultur- und sonstige Sachgiiter (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7d BauGB)

Innerhalb des Plangebietes sind keine Vorkommen von Kultur- oder sonstigen Sachgttern vorhanden
bzw. bekannt.

3.6 Wechselwirkungen (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB)

Die einzelnen schutzgutiibergreifenden Wechselwirkungen im Sinne der Okosystemtheorie
kénnen an dieser Stelle nicht vollsténdig erfasst und bewertet werden. In der Praxis hat sich
bewahrt, nur die entscheidungserheblichen Umweltkomplexe mit ausgepragten Wechselwir-
kungen darzustellen; i. d. R. handelt es sich hier um Okosystemtypen oder auch Biotopkom-
plexe mit besonderen Standortfaktoren (extrem trocken, nass, nahrstoffreich oder —arm).
Gleichfalls kénnen zu den entscheidungserheblichen Umweltkomplexen, Bereiche mit hoher
kultureller oder religidser Bedeutung hinzugezahlt werden:

In dem Plangebiet kommen keine Biotop- oder Umweltkomplexe mit besonderer Empfindlich-
keit oder Bedeutung vor.

3.7 Européisches Netz — Natura 2000 (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB)

In der ndheren Umgebung des Plangebietes sind keine Natura 2000-Gebiete ausgewiesen.
Das niachstgelegene Natura 2000-Gebiet (FFH-Gebiet ,Stillgewésser bei Kluse*; 3010-331)
befindet sich ca. 340 m westlich des Plangebietes.
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3.8 Anfilligkeit fiir schwere Unfille / Katastrophen (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7j
BauGB)

Unter diesem Punkt erfolgt eine Erfassung von Umwelteinwirkungen, welche die Foige von
Unféllen oder Katastrophen sind, die von dem vorliegenden Bauleitplan ausgehen kénnen
bzw. denen der Bauleitplan ausgesetzt ist.

Im ndheren Umfeld des Plangebietes sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Betriebe
oder Anlagen vorhanden, die als Stérfallbetrieb im Sinne der 12. BImSchV / KAS 18 einzustu-
fen sind und innerhalb dessen angemessenen Sicherheitsabstandes sich das Plangebiet be-
findet.

Grundsatzlich ist dazu festzustellen, dass die Einhaltung von Schutzvorschriften ist durch den
Betrieb sicherzustellen sind. Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung sind Gefahrdungen
aus dem ordnungsgemalen Betrieb der Anlagen nicht zu erwarten.

Gefahrdungen durch Hochwasser sind nicht zu erwarten, das Plangebiet liegt auRerhalb von
Uberschwemmungsgebieten und in den fir das Land Niedersachsen vorliegenden Hochwas-
sergefahren- bzw. -risikokarten sind keine Darstellungen getroffen.
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4 Wirkungsprognose

4.1 Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen
des Vorhabens

4.1.1 Methodische Vorgehensweise

Basierend auf den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes werden die Auswirkun-
gen auf die Umwelt, in den nachfolgenden Unterkapiteln schutzgutbezogenen im Detail be-
schrieben und anschlieBend zusammengefasst bewertet. Hierbei ist zwischen bau-, anlage-
und betriebsbedingten Auswirkungen zu unterscheiden. Ein Uberblick iber mégliche Wirkfak-
toren wird in der nachfolgenden Tabelle gegeben.

Tabelle 1: Zu erwartende relevante Projektwirkungen

Baubedingte Wirkfaktoren

Flacheninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung und Lagerfi&chen
Schadstoffemissionen, Larm, Erschitterungen und Lichtreize durch Baubetrieb

Larm, Erschitterungen und ggf. Lichtreize durch Baubetrieb

| Ggf. Zwischenlagerung von Erdmassen (Bodenmieten)

Anlagebedingte Wirkungen

Versiegelung/ Teilversiegelung durch die geplante Bebauung (inkl. Nebenanlagen)
Beeintraéchtigung des Landschaftsbildes durch aufragende Geb&éude / Gebaudeteile
Flachenverluste durch Bodenauftrag oder —abtrag

Betriebsbedingte Wirkungen

Mit der Errichtung von Tierhaltungsanlagen sind in aller Regel Belange des Immissionsschutzes,
vorwiegend Gerliche und Stéube, ggf. Bioaerosole betroffen, ggf. treten auch noch Anforderun-
gen des Larmschutzes auf. Eine konkrete Beurteilung kann jedoch erst im jeweiligen Einzelfall
vorgenommen werden, da erst dann Art und Umfang der jeweiligen Tierhaltung festgelegt wer-
den.

L&rm und optische Stérreize bezogen auf die Fauna und auf Habitatfunktionen besitzen z.T. sehr
unterschiedliche Wirkintensitaten und -zonen und sind artgruppen- und artspezifisch. Zur
Ermittlung der nachteiligen Beeintrachtigungen wird der Stand des Wissens sowie die
allgemeine Art-/ und Ortskenntnis der Planer bertcksichtigt.

Die Aufgabe der Bauleitplanung ist nach § 1 BauGB, die bauliche und sonstige Nutzung von
Grundstiicken in der Gemeinde vorzubereiten und zu leiten. Es handelt sich hierbei um eine
sogenannte Angebotsplanung. Die konkreten Bauabldufe (zeitlich sowie inhaltlich bspw. Im
Hinblick auf eingesetzte Maschinen) und spétere Realisierungen (z. B. Gebdude, Stralen /
Wege) gelten auf dieser Planungsebene nicht als definitiv gesetzt. Daher kénnen hinsichtlich
baubedingter Auswirkungen auf dieser Planungsebene nur bedingt detaillierte Aussagen ge-
troffen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die durch die vorliegende Planung vor-
bereiteten Bautatigkeiten (im Hinblick auf die Schaffung Sonderbaufléchen fiir die Tierhaltung),
Dauer, Art und AusmaR vergleichbarer Bautéatigkeiten nicht Uberschreiten werden. Zudem sind
baubedingte Auswirkungen lediglich zeitlich befristeter Art und die Bautétigen sind angehalten,
die anerkannten Regeln der Technik und Regelungsbereiche einschlégiger Gesetze und Ver-
ordnungen (z. B. Umweltschadensgesetz, Gefahrstoffverordnung, Baustellenverordnung, Be-
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triebssicherheitsverordnung, Arbeitsstattenverordnung), u.a. zum allgemeinen Schutz der Um-
welt sowie speziell der Gewasser, des Bodens, der geschiitzten Arten und der natirlichen
Lebensrdume einzuhalten. Hierdurch werden Schaden an Schutzgiitern von Natur und Land-
schaft und auch die Risiken von Unféllen wahrend der Bauzeit vermindert.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass keine grundsétzlichen nachteiligen baubedingten Aus-
wirkungen zu erwarten sind. Soweit bspw. schitzenswerte bzw. zu erhaltende Biotop- oder
Gewasserstrukturen durch Bautétigkeiten beeintrachtigt werden kénnten und durch entspre-
chende MaBnahmen (z. B. Bauzaun) zu sichern sind, wird dieses im entsprechenden Schutz-
gutkapitel gesondert aufgefihrt.

Ebenso ist mit Blick auf betriebsbedingte Auswirkungen festzuhalten, dass auf Ebene einer
Angebotsplanung keine Angaben zu der tatsdchlichen Ausgestaltung der im Plangebiet er-
méglichten Bebauung bzw. Nutzung vorliegen. Daher kénnen ebenfalls keine detaillierten Aus-
sagen zu betriebsbedingten Auswirkungen getroffen werden. Daher werden zur Abschatzung
betriebsbedingter Auswirkungen allgemeingiiltige Annahmen zu Grunde gelegt.

Soweit erkennbare Beeintrachtigungen durch Gegenmal3nahmen vermieden oder, falls dies
nicht méglich ist, gemindert werden kénnen, wird dies erlautert. Neben den Ausfiihrungen zu
den negativen Auswirkungen der Planung werden, sofern vorhanden, auch die mit der Planung
verknipften positiven Auswirkungen auf die Umwelt aufgefuhrt.

MaBnahmen zur Vermeidung und Verminderung von nachteiligen Umweltauswirkungen bzw.
zur Reduzierung von Beeintrdchtigungen sind im Einzelnen in Kapitel 5 beschrieben. Der De-
tailierungsgrad der Wirkungsabschatzung sowie die Eintrittswahrscheinlichkeit der Verande-
rungen hangen von der jeweiligen Auswirkung ab.

Zur Bewertung der Umweltauswirkungen wird der Ansatz der Rahmenskala nach KAISER
(2013) verwendet.

Hierbei werden die zu erwartenden Umweltauswirkungen je nach Intensitat bzw. schwere der
Wirkung einer Bewertungsstufe zugeordnet. In der nachfolgenden Tabelle 2 werden die Be-
wertungsstufen sowie die jeweiligen Einstufungskriterien vorgestelit.

Tabelle 2: Rahmenskala fiir die Bewertung der Umweltauswirkungen (aktualisiert nach KAISER
2004)

Stufe und Einstufungskriterium

Bezeichnung

v Rechtsverbindliche Grenzwerte flr das betroffene Umweltschutzgut werden tber-
Unzulassigkeits- | schritten oder es findet eine Uberschreitung anderer rechtlich normierter Grenzen
bereich der Zulassigkeit von Eingriffen oder sonstigen Beeintrachtigungen statt, die nach

den einschlagigen Rechtsnormen nicht tberwindbar sind.

i Rechtsverbindliche Grenzwerte fur das betroffene Umweltschutzgut werden Uber-

Zulassigkeits- schritten oder es findet eine Uberschreitung anderer rechtlich normierter Grenzen
grenzbereich der Zulassigkeit von Eingriffen oder sonstiger Beeintrachtigungen statt, die nach

den einschlagigen Rechtsnormen nur ausnahmsweise aus Griinden des Uberwie-
(optionale Un- genden offentlichen Interesses oder des Allgemeinwohles bzw. aufgrund anderer

tergliederung) Abwégungen tberwindbar sind. In Abhéngigkeit vom Ausmaf} der zu erwartenden
Beeintrachtigung sowie der Bedeutung und Empfindlichkeit betroffener Schutz-
gutauspragungen kann der Zulédssigkeitsgrenzbereich untergliedert werden.

I Das betroffene Umweltschutzgut wird erheblich beeintrachtigt, so dass sich dar-
aus nach den einschléagigen Rechtsnormen eine rechtliche Verpflichtung ableitet,
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Stufe und Einstufungskriterium
Bezeichnung
Belastungsbe- geeignete Mallnahmen zu Kompensation zu ergreifen. Die Beeintrachtigungen

reich sind auch ohne ein Uberwiegendes 6ffentliches Interesse oder Allgemeinwohi
bzw. anderer Abwagungen zuléssig. In Abhangigkeit vom AusmalR der zu erwar-
(optionale Un- tenden Beeintréchtigungen sowie der Bedeutung und Empfindlichkeit betroffener

tergliederung) Schutzgutauspragungen kann der Belastungsbereich untergliedert werden.

| Die Beeintrachtigung des betroffenen Umweltschutzgutes erreicht nicht das MaR
Vorsorgebereich | der Erheblichkeit, ist aber unter Vorsorgegesichtspunkten beachtlich, beispiels-
weise auch bei der Berlcksichtigung von Vorkehrungen zur Vermeidung oder Ver-
minderung der Beeintrachtigung. Aufgrund der geringen Schwere der Beeintrach-
tigung fuhrt diese nicht zu einer rechtlich normierten Verpflichtung, geeignete
MaBnahmen zur Kompensation zu ergreifen.

0 Das betroffene Umweltschutzgut wird weder positiv noch negativ beeinflusst.
belastungsfreier

Bereich

+ Es kommt zu einer positiven Auswirkung auf das betroffene Umweltschutzgut bei-

Férderbereich spielsweise durch eine Verminderung bestehender Umweltbelastungen.

4.2 Beschreibung der Umweltauswirkungen
4.2.1 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Die nachfolgenden Ubersichten beschreiben die zu erwartenden Auswirkungen des Vorha-
bens auf das Schutzgut Mensch, einschlieRlich der menschlichen Gesundheit, aufgeteilt nach
bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen.

Bau- und Anlagebedingte Auswirkungen:

Da es sich im Falle der vorliegenden Bauleitplanung um eine sogenannte ,Angebotsplanung”
handelt, kénnen lediglich allgemeine Angaben zu baubedingten Auswirkungen sowie keine
detaillierten Angaben zu anlagebedingten Auswirkungen gemacht werden (vgl. Kapitel 4.1.1).
Wahrend der Bauphase im Zuge der Umsetzung der Planung ist der Einsatz von Transport-
und Baufahrzeuge sowie Maschinen mit Umweltauswirkungen verbunden. Dies kdénnen im
Einzelnen sein, Larm, Staubentwicklung, Erschitterungen, eingeschrénkte Nutzbarkeit der
Wege sowie Nah- und Fernsicht auf aufragende Geréte, wie z. B. Krane. Diese Beeintréchti-
gungen bestehen lediglich temporéar wéhrend der Bauphase und kénnen durch eine optimale
Zuwegungs- und Baustelleneinrichtung und zligige Bauabwicklung vermieden bzw. vermindert
werden.

| Betriebsbedingte Auswirkungen =

Mit der Errichtung von Tierhaltungsanlagen sind in aller Regel Belange des Immissionsschut-
zes, vorwiegend Gerliche und Stdube, ggf. Bioaerosole betroffen, ggf. treten auch noch An-
forderungen des Larmschutzes auf. Eine konkrete Beurteilung kann jedoch erst im jeweiligen
Einzelfall vorgenommen werden, da erst dann Art und Umfang der jeweiligen Tierhaltung fest-
gelegt werden.
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Unter Berlicksichtigung der Standortwahl/ -begrenzung sind derzeitig keine erheblichen be-
triebsbedingten Auswirkungen zu erwarten.

4.2.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Bau- und Anlagebedingte Auswirkungen

Die bau- und anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme stellt prinzipiell den wesentlichen
Eingriff in die Biotopfunktion dar. Hier ist vor allem die mégliche Uberplanung der landwirt-
schaftlichen Nutzflichen (Acker) zu nennen.

Die urspriinglichen Lebensraumfunktionen gehen damit an diesen Stellen vollsténdig verloren,
was je nach GroRe des Verlustes und des verbleibenden Tierlebensraumes zu einer mehr
oder weniger starken Veranderung der Tierlebensgemeinschaften fihren kann. Anlage- oder
baubedingte Flacheninanspruchnahmen sind in lhrer Auswirkung nicht unterscheidbar, da
auch bei baubedingten, d.h. zeitlich begrenzten Flacheninanspruchnahmen die Besténde voll-
sténdig zerstdrt werden.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte akustische und optische Stérreize kénnen sich auch auf angrenzende Fla-
chen auswirken. Konkrete Angaben Uber die kinftige Nutzung und damit verbundene betriebs-
bedingte Wirkfaktoren liegen nicht vor. Eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung und Ab-
leitung konkret erforderlicher MaRnahmen kann erst auf der Ebene des Einzelgenehmigungs-
verfahrens beurteilt werden. Die derzeitige Abschatzung kommt zu dem Schluss, dass keine
erheblichen betriebsbedingten Auswirkungen zu erwarten sind.

Zusammenfassende Auswirkungsprognose:

Von der Planung sind voraussichtlich Biotoptypen betroffen, die nach dem NIEDERSACHSI-
SCHEN STADTETAG (2013) eine ,sehr geringe” Bedeutung (Wertfaktor 1) aufweisen.

Inwieweit diese Bereiche dann tatséchlich betroffen sein werden, kann erst auf der Ebene des
Einzelgenehmigungsverfahrens beurteilt werden. Von der Planung sind keine empfindlichen
Biotope direkt betroffen. Jedoch fiihrt auch die Uberplanung von Acker zu einem Verlust von
Lebensraum fur Pflanzen und Tiere und ist somit als erheblicher Eingriff fir das Schutzgut
Tiere und Pflanzen einzustufen.

Die Planung filhrt nach derzeitigem Wissenstand zu keiner Uberplanung oder Beeintrachti-
gung von Rote-Liste- Biotopen 0, 1, 2 oder 3.

Auf der Ebene des Einzelgenehmigungsverfahrens ist ggf. auf Grundlage von Immissionsgut-
achten zu priifen, ob empfindliche Pflanzen oder Okosysteme betroffen sind.

Schutzgebiete oder -objekte nach NNatSchG bzw. BNatSchG sind von dem Vorhaben nicht
direkt betroffen.
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Die derzeitige Abschatzung zum Artenschutz kommt zu dem Ergebnis, dass aus Sicht des
speziellen Artenschutzes zurzeit keine zwingenden Ausschlusskriterien oder Versagungs-
griinde fur das Vorhaben in dem Plangebiet erkennbar sind. Eine spezielle artenschutzrecht-
liche Priifung und Ableitung konkret erforderlicher Manahmen kann erst kann erst auf der
Ebene des Einzelgenehmigungsverfahrens beurteilt werden.

In einer (ersten) Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde'* wéren folgende Artgrup-
pen zu betrachten bzw. fur folgende Artgruppen faunistische Erfassungen erforderlich:
Avifauna — Wiesenvégel

Unuberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisgriinde liegen nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht vor.

Insgesamt Iasst sich festhalten, dass nach derzeitiger Einschétzung keine erheblichen Beein-
trachtigungen der Biologischen Vielfalt verbleiben werden.

4.2.3 Flédche

Baubedingte Auswirkungen

Bei der vorliegenden Bauleitplanung handelt es sich um eine sogenannte ,Angebotsplanung”.
Daher kénnen lediglich allgemeine Aussagen zu den baubedingten Auswirkungen gemacht
werden. Mit Blick auf baubedingte Auswirkungen kann jedoch generell festgehalten werden,
dass im Zuge der Bauausfihrung neben der Flache des eigentlichen Baukdrpers ebenfalls
Baustelleneinrichtungsflachen, Lagerflichen sowie Transportwege in Anspruch genommen
werden, deren tatséchlicher Umfang jedoch erst auf der Ebene der Einzelgenehmigung weiter
konkretisiert werden kann. Diese Bereiche werden jedoch in der Regel nicht versiegelt und
lediglich temporér genutzt. Nach Beendigung der Bautétigkeiten sind diese Bereiche wieder-
herzurichten. Freiflachen werden ggf. gértnerisch angelegt.

Anlagebedingte Auswirkungen

Das Plangebiet besitzt eine FlédchengréRe von ca. 0,92 ha. Die vorliegende Planung bedingt
voraussichtlich in erster Linie die Inanspruchnahme einer unversiegelten, durch intensive Nut-
zung als Acker Uberpragten Fléche, die im wirksamen Flachennutzungsplan derzeitig als ,Fla-
che fiir die Landwirtschaft’ dargestelit und im wirksamen Bebauungsplan Nr. 26 der Gemeinde
Fresenburg als Flache fur die Landwirtschaft festgesetzt ist und nur begrenzt ékologische
Funktionen erfillen kann.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Wirkfaktoren kénnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, da es
sich bei der Planung um eine sogenannte ,Angebotsplanung“ handelt und Details zur spéteren
Bebauung nicht abschlieBend geklért sind.

Derzeitig sind keine erheblichen betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Fléche
erkennbar.

4 Abstimmung IPW-UNB-Samtgemeinde Lathen vom 29.02.2024 bzw. 01.03.2024
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4.2.4 Boden

Baubedingte Auswirkungen

Bei der vorliegenden Bauleitplanung handelt es sich um eine sogenannte ,Angebotsplanung*.
Daher kénnen lediglich allgemeine Aussagen zu den baubedingten Auswirkungen gemacht
werden. Mit Blick auf baubedingte Auswirkungen kann jedoch generell festgehalten werden,
dass durch die Anlage der Baustelleneinrichtungsflachen der Bodenluft- und Bodenwasser-
haushalt verandert sowie Boden verdichtet wird. Zu den baubedingt tangierten Flachen z&hlen
Baustelleneinrichtungsfléachen, Lagerflachen und Transportwege. Erhebliche Beeintrachtigun-
gen dieser temporér in Anspruch genommen Flachen sind jedoch durch ein entsprechendes
Baustellenmanagement sowie der Umsetzung bodenspezifischer VermeidungsmaRnahmen
(z. B. Einsatz von Baggermatratzen) und einer anschlieBenden Rekultivierung nicht zu erwar-
ten.

Anlagebedingte Auswirkungen

Durch die Planung wird eine (zusétzliche) Versiegelung vorbereitet. Die Versiegelung fihrt
zum Verlust aller Bodenfunktionen. Aus Sicht des Schutzgutes Boden liegen keine Bereiche
mit besonderer Bedeutung im Plangebiet vor. Die Eingriffe in das Schutzgut Boden werden
auf nachgeschalteter Genehmigungsebene (hier: Einzelgenehmigung) tiber die Kompensati-
onsmalinahmen fir die Lebensraumfunktionen ersetzt. Diesbezlglich ist zu beriicksichtigen,
dass die Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden Uber eine Aufwertung von Bodenfunkti-
onen im Rahmen der biotopspezifischen (multifunktional wirksamen) KompensationsmaRnah-
men nur in begrenztem Male ersetzt werden kénnen. Eine volistandige Wiederherstellung von
Bodenfunktionen ist jedoch nicht méglich.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Wirkfaktoren kénnen zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, da es
sich bei der Planung um eine sogenannte ,Angebotsplanung® handelt und Details zur spateren
Bebauung der Standorte nicht abschlieRend geklért sind.

Derzeitig sind keine erheblichen betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden
erkennbar.

4.2.5 Wasser

Baubedingte Auswirkungen

Bei der vorliegenden Bauleitplanung handelt es sich um eine sogenannte ,Angebotsplanung*.
Daher kénnen lediglich allgemeine Aussagen zu den baubedingten Auswirkungen gemacht
werden. Mit Blick auf diese kann jedoch generell festgehalten werden, dass eine Verunreini-
gung von Grund- oder Oberflachenwasser wéahrend der Bauphase durch den Eintrag von O,
Kraftstoff, Schmiermittel u.a. kann z. B. bei Unféllen nicht ausgeschlossen werden. VVon erheb-
lichen baubedingten Beeintrachtigungen des Grund- oder Oberflachenwassers wird jedoch
nicht ausgegangen.
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Anlagebedingte Auswirkungen

Durch die geplante Versiegelung kommt es zu einem Verlust von Infiltrationsraum. Innerhalb
des Plangebietes liegen keine Bereiche mit einer hohen (>250 mm/a)
Grundwasserneubildungsrate vor. Die Planung filhrt somit voraussichtlich zu einer Flachen-
versiegelung innerhalb eines Bereiches mit einer geringen bis mittleren Grundwasserneubil-
dungsrate.

Die ordnungsgemafe wasserwirtschaftliche Entsorgung wird im Rahmen der Einzelgenehmi-
gungsverfahren angezeigt.

Allgemein ist zu sagen, dass es sich bei der geplanten Nutzung nicht um eine Planung mit
besonders erh6hter Grundwasserverschmutzungsgefédhrdung handelt. Daher ist nicht mit er-
heblichen Beeintrachtigungen der Grundwasserqualitdt zu rechnen.

Wasserschutz- sowie Uberschwemmungsgebiete sind nicht betroffen.

Nach derzeitigem Stand sind keine erheblichen anlagenbedingten Auswirkungen auf das
Schutzgut Wasser zu erkennen.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Wirkfaktoren kénnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, da es
sich bei der Planung um eine sogenannte ,Angebotsplanung® handelt und Details zur spéteren
Bebauung der Standorte nicht abschlieBend geklart sind.

Derzeitig sind keine erheblichen betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser
erkennbar.

4.2.6 Klima und Luft

Bau- und Anlagebedingte Auswirkungen

Durch die Planung werden voraussichtlich kaltluftproduzierende Fléchen Uberplant. Diese ste-
hen aber nicht im Zusammenhang (Luftleitbahnen) mit stark beeintrachtigten Siedlungsbioto-
pen; es gehen nach derzeitigem Stand keine Elemente mit besonderer Bedeutung fir das
Schutzgut Klima / Luft verloren.

Allgemein: Durch den Betrieb von Baufahrzeugen und Maschinen bestehen temporér baube-
dingte Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft durch Eintrag von Schadstoffen (SO, NOx,
CO). Fur das geplante Vorhaben kénnen die Schadstoffeintrage wahrend der Bauphase nicht
erfasst werden und wirken sich aufgrund der zeitlichen Begrenzung nicht erheblich aus.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Wirkfaktoren kénnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, da es
sich bei der Planung um eine sogenannte ,Angebotsplanung” handelt und Details zur spateren
Bebauung der Standorte nicht abschlieRend geklart sind.

Derzeitig sind keine erheblichen betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Klima
und Luft erkennbar.
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4.2.7 Landschaft

Baubedingte Auswirkungen

Da es sich bei der vorliegenden Planung um eine Angebotsplanung handelt, kénnen konkrete
Aussagen zum Bauablauf und etwaiger daraus resultierender baubedingter Beeintrachtigun-
gen nicht getroffen werden. Generell kann jedoch festgehalten werden, dass wahrend der
Bauphase temporéar visuelle Beeintrachtigung durch Baufahrzeuge und Geréate (z. B. Krane)
sowie die Baustelleneinrichtung entstehen kénnen. Erhebliche Beeintrachtigungen kénnen je-
doch aufgrund der zeitlichen Beschrankung ausgeschlossen werden.

Anlagebedingte Auswirkungen

In Bezug auf das Plangebiet weist der Landschaftsrahmenplan nicht darauf hin, dass es sich
um einen Bereich mit besonderer Bedeutung handelt.

Das Plangebiet selbst ist durch seine Lage im landwirtschaftlich genutzten Raum sowie die
vorhandenen landwirtschaftlich genutzten Flachen gepragt. Landschaftsbildspezifische Wer-
telemente im Plangebiet selbst liegen nicht vor. Durch die nérdlich gelegene Windkraftanlage
sowie die westlich verlaufende Stromleitung besteht bereits eine gewisse Vorbelastung des
Landschaftsbildes.

Die Planung bereitet eine gewisse Neustrukturierung des Landschaftsbildes vor, da eine bau-
liche Nutzung als Stallanlagen ein auffélliges Stérelement in der Landschaft darstellt und Sicht-
beziehungen in der offenen/ halboffenen Landschaft verloren gehen kénnen. Dennoch ver-
bleiben unter Berlicksichtigung, dass im Umfeld des Plangebietes bereits Vorbelastungen des
Landschaftsbildes (Windkraftanlage, Stromleitung) besteht, nach derzeitigem Stand keine er-
heblich negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Wirkfaktoren bezuglich des Landschaftsbildes sind nicht zu erwarten.

4.2.8 Kultur- und sonstige Sachgiiter

Kultur und sonstige Sachguter sind nach derzeitigem Stand nicht betroffen.

4.2.9 Europédisches Netz — Natura 2000

FFH- oder EU-Vogelschutzgebiete sind von der Planung nach derzeitigem Stand nicht betrof-
fen.

Méglicherweise ist im Einzelgenehmigungsverfahren zu prifen, ob (nachteilige) Auswirkungen
auf das ca. 340 m entfernte FFH-Gebiet ,Stillgewésser bei Kluse“ zu erwarten sind.
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4.3 AbschlieBRende Bewertung der festgestellten Auswirkungen auf die Um-

weltschutzgiiter

In der folgenden Tabelle 3 erfolgt fur die betrachteten Schutzglter eine Bewertung der zu
erwartenden Umweltauswirkungen im Sinne eines Bewertungsvorschlags gem. § 12 UVPG.

Tabelle 3: Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Umweltschutzgiiter

Bewertung der

Auswirkungen
(Wertstufen gem.
Tabelle 2)

Schutzgut und Auswirkungen

Erlduterung zur Bewertung der Um-
weltauswirkungen

\

e Tiere, Pflanzen und biol. | Il
Vielfalt: Vorbereitende (di-
rekte) Zerstbrung des ur-
sprunglichen  Lebensrau-
mes von Tieren, hervorge-
rufen durch die volistandige
Entfernung ‘der Vegetation/
Beeintrachtigung oder Ver-
lust von weniger empfindli-
chen und unempfindlichen
Biotoptypen durch Flachen-
inanspruchnahme bzw. her-
anruckende Bebauung.

Die urspringlichen Lebensraumfunktio-
nen gehen damit vollstandig verloren, was

je nach GroRe des Verlustes und des ver-

bleibenden Tierlebensraumes zu einer
mehr oder weniger starken Veranderung
der Tierlebensgemeinschaften flhren
kann.

Unter Beachtung der auf Ebene des Ein-
zelgenehmigungsverfahrens noch festzu-
legenden, detaillierten umwelt- und arten-
schutzrechtlich relevanten Malnahmen ist
nach aktuellem Stand nicht mit erheblich
nachteiligen Auswirkungen im Sinne des
BauGB / UVPG zu rechnen.

e Tiere, Pflanzen und biol. | ()
Vielfalt: Betriebsbedingte
akustische und optische
Stdrreize kdnnen sich auch
auf angrenzende Flédchen
auswirken.

Betriebsbedingte akustische und optische
Storreize kénnen sich auch auf angren-
zende Flachen auswirken. Konkrete Anga-
ben Gber die kunftige Nutzung und damit
verbundene betriebsbedingte Wirkfakto-
ren liegen nicht vor. Eine spezielle arten-
schutzrechtliche Priifung und Ableitung
konkret erforderlicher MaRnahmen kann
erst auf der Ebene des Einzelgenehmi-
gungsverfahrens beurteilt werden. Die
derzeitice Abschatzung kommt zu dem
Schluss, dass keine erheblichen betriebs-
bedingten Auswirkungen zu erwarten sind.

o Boden: Die vorliegende | Il
Planung bereitet Eingriffe in
den Boden vor.

Die Beeintréchtigungen des Schutzgutes
Boden kénnen Gber die auf Ebene des
Einzelgenehmigungsverfahrens erforder-
lich werdenden biotopspezifischen (multi-
funktional wirksamen) Kompensations-
maRnahmen nur in begrenztem Male er-
setzt werden. Eine volistandige Wieder-
herstellung von Bodenfunktionen ist je-
doch nicht mdglich.
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Schutzgut und Auswirkungen

Bewertung der

Auswirkungen
(Wertstufen gem.
Tabelle 2)

Erlauterung zur Bewertung der Um-
weltauswirkungen

» Mensch: Mit der Errichtung
von  Tierhaltungsaniagen
sind in aller Regel Belange
des Immissionsschutzes,
vorwiegend Geriiche und
Staube, ggf. Bioaerosole
betroffen, ggf. treten auch
noch Anforderungen des
Larmschutzes auf.

Eine konkrete Beurteilung kann jedoch
erst im jeweiligen Einzelfall vorgenommen
werden, da erst dann Art und Umfang der
jeweiligen Tierhaltung festgelegt werden.

e Mensch: Larm, Staubent-
wicklung, Erschitterungen,
eingeschrankte Nutzbarkeit
der Wege sowie Nah- und
Fernsicht auf aufragende
Gerate, wie z. B. Krane.

Da es sich im Falle der vorliegenden Bau-
leitplanung um eine sogenannte ,Ange-
botsplanung” handelt, konnen lediglich all-
gemeine Angaben zu baubedingten Aus-
wirkungen sowie keine detaillierten Anga-
ben zu anlagebedingten Auswirkungen
gemacht werden. Wahrend der Bauphase
im Zuge der Umsetzung der Planung ist
der Einsatz von Transport- und Baufahr-
zeuge sowie Maschinen mit Umweltaus-
wirkungen verbunden. Diese Beeintrachti-
gungen bestehen lediglich temporar wah-
rend der Bauphase und kénnen durch eine
optimale Zuwegungs- und Baustellenein-
richtung und ztgige Bauabwicklung ver-
mieden bzw. vermindert werden.

o Flache: Die vorliegende
Planung bereitet Eingriffe in
bisher unversiegelte Fla-
chen vor.

Die vorliegende Planung bedingt in erster
Linie den Verlust unversiegelter, vorwie-
gend durch landwirtschaftliche Nutzung
Oberpragten Bodenflaichen, welche nur
begrenzt 6kologische Funktionen erflllen
kénnen.

e Wasser: Die vorliegende
Planung bereitet den anteili-
gen Verlust von Infiltrations-
raum innerhalb eines Berei-
ches mit einer geringen bis
mittleren Grundwasserneu-
bildungsrate vor.

Die wasserwirtschaftlichen Belange sind
auf Ebene des Einzelgenehmigungsver-
fahren zu betrachten.

o Wasser: Eine Verunreini-
gung des Grund- oder
Oberflachenwassers wah-
rend der Bauphase durch
den Eintrag von Ol, Kraft-
stoff, Schmiermittel u.a.
kann z. B. bei Unfallen nicht
ausgeschlossen werden.

Von erheblichen baubedingten Beein-
trachtigungen des Grund- oder Oberfla-
chenwassers wird nicht ausgegangen. Die
anstehenden Bautéatigkeiten sind nach
den anerkannten Regeln der Technik
durchzufuhren, dem allgemeinen Schutz
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Bewertung der
SehulzgutantAuswIHungen Auswirkungen Erléuteru!lg zur Bewertung der Um-

(Wertstufen gem. weltauswirkungen

Tabelle 2)
der Umwelt ist durch die Einhaltung ein-
schlagiger Gesetze und Verordnungen
nachzukommen.

e Wasser: Innerhalb des || Unter Berlcksichtigung des allgemeinen
Plangebietes besteht ein Stands der Technik, der gultigen Unfallver-
geringes  Schutzpotenzial hutungsvorschriften usw. sind keine
der  grundwasseriiberde- grundséatzlichen erheblichen negativen
ckenden Schichten. Auswirkungen auf die Grundwasserquali-

tat zu erwarten.

e Europiisches Netz — Na- Mdoglicherweise ist im Einzelgenehmi-
tura 2000: In ca. 340 m Ent- gungsverfahren zu prifen, ob (nachteilige)
fernung liegt ein FFH-Ge- Auswirkungen auf das FFH-Gebiet ,Still-
biet. gewdsser bei Kluse" zu erwarten sind.

e Landschaft: Die Planung | | Unter Berticksichtigung, dass im Umfeld
bereitet eine Veranderung des Plangebietes bereits Vorbelastungen
des Landschafts-/Ortsbildes des Landschaftsbildes (Windkraftanlage,
vor. Stromleitung) besteht, verbleiben nach

derzeitigem Stand keine erheblich negati-
ven Auswirkungen auf das Landschafts-
bild.

4.4 Wechselwirkungen

Erhebliche nachteilige Auswirkungen im Bereich komplexer schutzgutiibergreifender Wech-
selwirkungen werden durch die Planung nach derzeitigem Stand nicht bedingt.

4.5 Weitere Umweltauswirkungen

Art und Menge an Emissionen (Schadstoffe, Lirm, Erschiitterung, Licht, Wiérme, Strah-
lung, Belédstigungen) (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe cc BauGB)

Die Untersuchungstiefe der Umweltpriifung orientiert sich in Ubereinstimmung mit der Formu-
lierung in § 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB an den Festsetzungen der 2. Anderung des Bebauungs-
planes Nr. 26. Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine sog. Angebotsplanung.
Da konkretisierbare Vorhaben noch nicht bekannt sind, kénnen keine detaillierten Aussagen
zu Schadstoffen, Erschitterung, Licht, Warme und Strahlung getroffen werden.

Mit der Errichtung von Tierhaltungsanlagen sind in aller Regel Belange des Immissionsschut-
zes, vorwiegend Geriliche und Stéube, ggf. Bioaerosole betroffen, ggof. treten auch noch An-
forderungen des Larmschutzes auf. Eine konkrete Beurteilung kann jedoch erst im jeweiligen
Einzelfall vorgenommen werden, da erst dann Art und Umfang der jeweiligen Tierhaltung fest-
gelegt werden.

HALATHE-SG\219350\TEXTE\UP\B-PLAN\FRESENBURG\br_bp250522.docx IPW



Gemeinde Fresenburg, Bebauungsplan Nr. 26, 2. Anderung
— Umweltbericht — 28 /41

Menge und Verwertung erzeugter Abfille (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe dd BauGB)
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei vorliegender Planung um eine sogenannte ,Ange-
botsplanung” handelt, kdnnen zu jetzigem Zeitpunkt keine detaillierten Angaben zu ggf. er-
zeugten Abféllen gemacht werden.

Kumulative Wirkungen von Planungen in einem engen raumlichen Zusammenhang (An-
lage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe ff BauGB)
Im BauGB bzw. im ,Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Stadtebaurecht und
zur Starkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt* wird der Begriff ,Kumulation“ bzw.
~kumulative Wirkungen* nicht genauer definiert. Eine Annaherung an diesen Begriff kann unter
Bericksichtigung des § 3c UVPG erfolgen. Der § 3¢ UVPG spricht von ,Kumulierenden Vor-
haben“ und erlautert diese wie folgt: ..., wenn mehrere Vorhaben von derselben Art, die
gleichzeitig von demselben oder mehreren Tragern verwirklicht werden sollen und in einem
engen Zusammenhang stehen (kumulierende Vorhaben), zusammen die mafRgebliche Gro-
Ren- und Leistungswerte erreichen oder Gberschreiten.
Ein enger Zusammenhang ist gegeben, wenn diese Vorhaben
1. als technische oder sonstige Anlagen auf demselben Betriebs- oder Baugelénde liegen
und mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen Einrichtungen verbunden sind oder
2. als sonstige in Natur und Landschaft eingreifende MalRnahmen in einem engen raum-
lichen Zusammenhang stehen

und wenn sie einem vergleichbaren Zweck dienen.“

Nach aktuellem Kenntnisstand plant die Gemeinde Fresenburg als Trager des vorliegenden
Bauleitplanverfahrens im Untersuchungsraum kein weiteres Vorhaben im Sinne einer weiteren
Darstellung von Sondergebieten dhnlicher Zweckbestimmung im Zuge eines Bauleitplanver-
fahrens.

Fir das Plangebiet liegen derzeit keine Informationen zu Vorhaben anderer Planungstrager
(z. B. Fachplanungen) vor.

Auswirkungen auf das Klima / Anpassung gegeniiber den Folgen des Klimawandels
(Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe gg BauGB)

Durch die Planung ist kein erhéhter Aussto® von Luft-Schadstoffen (Staube, CO, NOx, SO,
etc.) zu erwarten. Mégliche Auswirkungen auf das Klima werden daher als nicht erheblich an-
gesehen.

Beschreibung der eingesetzten Techniken und Stoffe (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe
hh BauGB)

Detaillierte Angaben zu eingesetzten Techniken und Stoffen sind derzeit nicht bekannt. Es ist
jedoch davon auszugehen, dass die durch die vorliegende Planung vorbereiteten Bautatigkei-
ten nach den anerkannten Regeln der Technik durchgefiihrt werden und der allgemeine
Schutz der Umwelt durch Einhaltung einschlégiger Gesetze und Verordnungen (z. B. Umwelt-
schadensgesetz, Gefahrstoffverordnung, Baustellenverordnung, Betriebssicherheitsverord-
nung, Arbeitsstattenverordnung) eingehalten wird.
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Risikoabschitzung Unfélle und Katastrophen

Es erfolgt - soweit zum jetzigen Stand der Planung méglich - eine Risikoabschétzung bezliglich
méglicher, das Plangebiet betreffender oder vom Plangebiet ausgehender Unfélle und Kata-
strophen.

Darstellung der Auswirkungen von Risiken fir die menschliche Gesundheit, auf Kulturglter
oder die Umwelt durch Unfélle oder Katastrophen (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe ee
BauGB)

Die geplante landwirtschaftliche Nutzung (Tierhaltung) im Plangebiet sowie die bestehende
landwirtschaftliche Nutzung im Plangebiet sowie im néheren und weiteren Umfeld des
Plangebietes beinhaltet nach derzeitigem Kenntnisstand keine als Storfallbetrieb
einzustufende Nutzung. Innerhalb des Plangebietes befinden keine
Uberschwemmungsgebiete oder Risikogebiete im Sinne der
Hochwassermanagementrichtlinie. Derzeitig sind bei Umsetzung der Planung keine
besonderen Risiken fur die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt
aufgrund einer Anfalligkeit zuldssiger Vorhaben durch schwere Unfélle und Katastrophen
abzusehen.

Beschreibung von Bereitschafts- und Bek&mpfungsmaRnahmen der Auswirkungen von Krisen
(Anlage 1 Nr. 2e BauGB)

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei vorliegender Planung um eine sogenannte ,Ange-
botsplanung” handelt, kénnen zu jetzigem Zeitpunkt keine detaillierten Angaben zu Bereit-
schafts- und Bekdmpfungsmaflnahmen der Auswirkung von Krisen gemacht werden.

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB)

Bei der vorliegenden Planung kommen regenerative Energien (z. B. Solaranlagen) nicht expli-
zit zum Tragen. Die Anwendung weitergehender MaRnahmen bleibt dem zukinftigen Eigen-
tumer vorbehalten, wird seitens der Gemeinde aber nicht vorgeschrieben (vgl. auch Kapitel
1.4).

Darstellungen von Landschaftspldnen sowie von sonstigen Pléanen, insbesondere des
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts (§ 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB)

Die fur das Plangebiet relevanten Darstellungen des Landschaftsrahmenplanes sowie Land-
schaftsplanes werden, sofern vorhanden, in Kapitel 2.2 aufgefuhrt.

Erhaltung der bestmdglichen Luftqualitédt in Gebieten, in denen die durch Rechtsver-
ordnung zur Erfilllung von Rechtsakten der Europdischen Union festgelegten Immissi-
onsgrenzwerte nicht iiberschritten werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7h BauGB)

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine erheblichen Auswirkungen auf den Belang h zu
erwarten.
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5 Umweltrelevante MafBnahmen

| MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung |

Durch die Standortauswahl mit den in die Planung eingestellten Kriterien der Restriktionsana-
lyse sowie den weiteren Begrenzungen im Hinblick auf Lage und Gréf3e der festgelegten
Standorte wird dem Vermeidungsgrundsatz nach § 13 BNatSchG und dem § 1a (1) BauGB -
sparsamer Verbrauch von Boden- Rechnung getragen. Die Ausweisung des Standortes erfolgt
im Wesentlichen als Steuerung heute eher uneingeschrankter Nutzungsméglichkeiten zur Er-
richtung von Tierhaltungsanlagen im Au3enbereich.

Hierdurch wird eine Zersplitterung der freien Landschaft zumindest eingeschréankt, in Teilrau-
men auch vermieden. Die bestehende Infrastruktur kann genutzt werden, zuséatzliche Erschlie-
Rungsstrallen werden auf das Notwendigste reduziert.

Im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes ist zudem bereits eine erste grobe Abschét-
zung erfolgt; es ist anhand der vorgefundenen Biotopstrukturen eine Grobabschatzung vorge-
nommen worden, ob im Einzelgenehmigungsverfahren besondere Prifungen erforderlich wer-
den kénnten.

Es liegen aber keine Hinweise darauf vor, dass der Standort aus Griinden des Artenschutzes

nicht ausgewiesen werden kénnte. Dabei sind selbstverstandlich sdmtliche Vermeidungsmalf-

nahmen zu beachten, hierzu sind folgende Hinweise in der Planzeichnung von Bedeutung:

. Fur die Sondergebiete, bei denen sich der Betrieb der Stallanlagen auf FFH -Gebiete
auswirken kénnte, kann die Erklarung der Zuléassigkeit erst nach Durchfilhrung einer ent-
sprechenden FFH -Vertraglichkeitsprifung erfolgen. Diese ist mit Stellung eines Bauan-
trages durchzufuhren.

° Fur die Sondergebiete, die nicht als Erweiterung vorhandener Anlagenstandorte anzu-
sprechen sind, kann die Zulassigkeit erst nach Durchfiihrung einer speziellen arten-
schutzrechtlichen Prifung geklart werden. Diese ist mit Stellung eines Bauantrages
durchzufuhren.

° Fur die Sondergebiete, in deren Einflussbereich sich Biotoptypen befinden, die gegen
Stickstoffeintrage besonders empfindlich sind, kann die Zulassigkeit erst nach Ermittlung
der Vor- und Zusatzbelastung der Stickstoffdeposition geklart werden. Diese ist mit Stel-
lung eines Bauantrages durchzufiihren.

° Die Baufeldraumung/der Baubeginn ist zur Vermeidung der Verbotstatbestande nach
§ 44 BNatSchG nur auRerhalb der Brutzeit, also ab Ende August bis Mitte Februar zu-
lassig.

Insbesondere erhebliche Beeintrdchtigungen angrenzender Bereiche fiir den Naturschutz
mussen dabei vermieden werden. Grundsétzlich ist allerdings auch darauf hinzuweisen, dass
mit der Standortwahl (auRerhalb besonders geschitzter Bereiche sowie mit den in die Planung
eingestellten Abstanden) der Vermeidung und Minimierung von Eingriffen im Hinblick auf den
Artenschutz und die erfassten und betrachteten Umweltbelange insgesamt bereits umféanglich
Rechnung getragen worden ist.
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| MaRnahmen zur Kompensation (Ausgleich/Ersatz) |

Die Grundlage der Bewertung stellt die >Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Er-
satzmaBnahmen in der Bauleitplanung (2013)< dar. Eine Ermittlung der Eingriffs- und Kom-
pensationswerte kann erst im Einzelgenehmigungsverfahren erfolgen.

Gem. § 15 (2) BNatSchG sollen die durch den Eingriff zerstérten Funktionen und Werte des
Naturhaushaltes oder Landschaftsbildes ausgeglichen oder ersetzt werden. Ausgeglichen ist
eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintréchtigten Funktionen des Naturhaushalts
in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wie-
derhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die
beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwerti-
ger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist.

6 Monitoring

[ Uberwachung (Monitoring) erheblicher Auswirkungen |

Grundlage der zu treffenden Feststellung im Einzelgenehmigungsverfahren, dass keine er-
heblich nachteiligen Auswirkungen verbleiben, ist die Umsetzung der konkret dort zu benen-
nenden MaRnahmen. Dort ist auch festzulegen, ob ein weitergehendes Monitoring erforderlich
ist.

Diese Informationen bzw. Festlegungen werden, falls erforderlich, Grundlage fiir Umfang, Un-
tersuchungstiefe, Methode und der festzulegenden Untersuchungsabsténde fiir moglicher-
weise weitere Kontrollen sein.

7 Status-Quo-Prognose (Nichtdurchfiihrung der Planung)

Das Plangebiet wirde bei Nichtdurchfihrung der Planung vermutlich weiterhin als landwirt-
schaftlich genutzte Flache bestehen bleiben und seine schutzgutspezifischen Funktionen
wahrnehmen.

o
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8 Darstellung der wichtigsten gepriiften Alternativen aus Umweltsicht

Nach § 15 (1) BNatSchG sind Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu vermeiden.
Dazu zahlt auch die Prifung von zumutbaren Alternativen, des mit dem Eingriff verfolgten
Zweckes am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft.

Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens sind die nachfolgend genannten Umweltbelange wie
folgt in die Gesamtabwéagung im Hinblick auf die Standortauswahl und Standortfestlegung ein-
geflossen:

a. Im Rahmen einer Umweltpriifung sind entsprechend den Bestimmungen des BauGB fol-
gende Aspekte bzw. Schutzgliter zu beriicksichtigen:

e Tiere,

o Pflanzen,
s fladche

e Boden,

o Wasser,
o Luft

o Kiima,

o Wirkungsgefiige untereinander
e die Landschaft und
o die biologische Vielfalt;

b. die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes,

c. Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevélkerung insgesamt,
soweit diese umweltbezogen sind;

d. Auswirkungen auf Kulturgtiter und sonstige Sachgliter, soweit diese umweltbezogen sind;

e. die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abféllen und Ab-

wéassern;

die Nutzung erneuerbarer Energien sowie der sparsame und effiziente Umgang mit Ener-

gie;

g. die Darstellungen von Landschaftspldnen sowie von sonstigen umweltbezogenen Pldnen;

h. die Erhaltung der bestmdéglichen Luftqualitét in bestimmten Gebieten.

i

J

b}

. die Wechselwirkung zwischen den Belangen nach den Buchstaben a bis d

. unbeschadet des in § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkun-
gen, die aufgrund der Anfélligkeit der nach dem Bebauungsplan zuldssigen Vorhaben fir
schwere Unfélle oder Katastrohen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben
abisdundi

Im Rahmen der Erarbeitung des stadtebaulichen Konzeptes zur Steuerung von Tierhaltungs-
anlagen — im Gebiet der Gemeinde Fresenburg — und der damit verbundenen Standortfestle-
gungen von ,sonstigen Sondergebieten fiir Tierhaltungsbetriebe” werden die zuvor aufgefihr-
ten Belange und Schutzgiter dargestellt. Dies erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung. Sie flieRen folglich in die Planungs- und Abwéagungsentscheidungen ein. Die Belange
werden somit im Verfahren ausreichend berucksichtigt.
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In Folge der getroffenen Planungsentscheidung wird zunéchst erreicht, dass die Anzahl und
der Umfang kiinftig méglicher Tierhaltungsbetriebe — im Verhéltnis zur méglichen Ansiedlung
ohne planerische Steuerung — erheblich reduziert und damit beschrénkt werden. Umfang und
Intensitét méglicher Beeintréchtigungen der Schutzgiter werden erheblich minimiert. Hierbei
ist hervorzuheben (siehe oben), dass mit diesem Bauleitplanverfahren nur die Standortfestle-
gung an sich vorgenommen wird und damit auch nur Gegenstand der Abwagung und Beriick-
sichtigung der Umweltbelange sein kann, nicht jedoch die eigentliche bauplanungsrechtliche
Zulassung der Einzelanlage. Diese ist dem einzelnen Zulassungsverfahren vorbehalten.

Es ist in der Gesamtabwagung aller Belange festzustellen, dass in der Gegenuberstellung der
zu beriicksichtigen Schutzgiter entsprechend der o0.g. Auflistung gem. BauGB sowie der be-
rechtigten Interessen der 6rtlichen Landwirtschaft sowie der tierhaltenden Betriebe nach Si-
cherung der vorhandenen Standorte sowie angemessener Entwicklungsméglichkeiten die
Umweltbelange in angemessenem und dieser Planungsebene mit einer reinen Standortfestle-
gung gerecht werdenden Tiefenscharfe der Betrachtung Berlicksichtigung gefunden haben:

Durch

o die Standortentscheidung auRerhalb geschitzter Biotope und ausreichendem Abstand zu
geschutzten Biotopen und Schutzgebieten

¢ mit ausreichendem Abstand zu Wéldern und sonstigen geschitzten Biotopen,

e auf ausschlieBlich Acker- oder intensiv genutzten Griinlandfléchen,

o schutzwiirdige Béden mit einer besonders hohen Leistungsféhigkeit im Hinblick auf die
Lebensraum- und die Archivfunktion werden beachtet; hier ist im Einzelantragsverfahren
bei Hinweisen auf schutzwirdige B6den eine Einzelfallprifung in der dort vorzulegenden
Umweltvertréglichkeitspriifung vorzunehmen.

e mit ausreichendem Abstand zu Wohnsiedlungsgebieten und zu Gewéssern,

e Jetztlich durch die Begrenzung der Anzahl der méglichen Tierhaltungsbetriebe im Verhélt-
nis zum Zuléssigkeitsumfang der méglichen Anlagen ohne planungsrechtliche Steuerung

e Berticksichtigung méglicher Auswirkungen auf Menschen (Gesundheit, Immissionsschutz)
durch ausreichend bemessene Absténde zu Wohnsiedlungsbereichen, ggf. durch den Ein-
satz entsprechender Filtertechnik

e Standortentscheidung ohne Beeintréchtigung von Kulturgttern,

e Beriicksichtigung der Belange des Immissionsschutzes (Abschétzung der mdglichen Im-
missionsradien, Hinweis auf potenzielle Immissionskonflikte sowie Optimierung der Stall-
technik)

ist den genannten Belangen umfanglich Rechnung getragen worden.
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9 Darstellung der Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Es traten keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben auf.

10 Allgemein verstindliche Zusammenfassung

Nach § 2a BauGB (i. d. F. vom 3. November 2017) hat die Gemeinde im Aufstellungsverfahren
dem Entwurf des Bauleitplanes eine Begriindung beizufligen. Gesonderter Bestandteil der Be-
grundung ist der Umweltbericht.

Die primére Aufgabe des Umweltberichtes besteht darin, fur Planungstrager, Trager éffentli-
cher Belange und die betroffene bzw. interessierte Offentlichkeit, die fur das Planungsvorha-
ben notwendigen umweltspezifischen Informationen so aufzuarbeiten, dass die Auswirkungen
des Vorhabens auf die Umwelt zusammenfassend dargestellt werden.

Die Inhalte des Umweltberichtes ergeben sich aus dem § 2a des Baugesetzbuches.

Gesamthafte Beurteilung:

Unter Berlicksichtigung der eingestellten VermeidungsmafRnahmen, im Einzelgenehmigungs-
verfahren noch festzulegender KompensationsmafRnahmen sowie ggf. der dort zu beriicksich-
tigenden sensiblen Punkte in den weiteren Planungsschritten innerhalb und auBerhalb der je-
weiligen Plangebiete ist die Abschatzung auf Ebene der Bauleitplanung zu treffen, dass fir
keines der betrachteten Schutzglter negative Auswirkungen verbleiben.

Festzustellen ist derzeit, dass durch die festgesetzten Uberbaubaren Flachen ein Eingriff in
Natur und Landschaft nicht unmittelbar vorbereitet wird, da sich die tatséchlichen Baumaglich-
keiten erst nach § 35 BauGB ergeben. Die tiberbaubaren Flachen dienen nach MaRgabe der
textlichen Darstellungen lediglich dazu, zu klaren, dass ein Bauvorhaben im AuRenbereich
nicht auferhalb der Uberbaubaren Flachen zulassig ist. Ein konkret definiertes Baurecht, das
mit einer Eingriffsregelung zu flankieren wére, wird nicht begriindet. Das Abarbeiten der Ein-
griffsregelung bleibt dem Einzelgenehmigungsverfahren tberlassen, zumal die Ausformung
beabsichtigter Vorhaben zurzeit nicht einmal bekannt ist.

Die Bestimmungen des nationalen sowie internationalen Artenschutzes werden tber die Pa-
ragraphen 44, 45 und 67 BNatSchG erfasst.

Die weiteren Prufschritte wie Erfassung tatséchlich vorkommender Arten, Priifung auf Verbots-
tatbestéande und die ggf. notwendigen VermeidungsmaRnahmen (inkl. der sog. ,vorgezogenen
AusgleichsmaRnahmen* = CEF-MaRnahmen gem. Europaischer Kommission) werden unter
Kenntnis der konkreten Planungen und der damit verbundenen spezifischen Wirkfaktoren auf
der Planungsebene des Baugenehmigungsverfahrens vollzogen bzw. ermitteit. Im Rahmen
dieses Bauleitplanverfahrens beschrénken sich die Ausfiihrungen zum Artenschutz auf allge-
meine Aussagen, da eine konkrete Abarbeitung erst dann erfolgen kann, wenn eine konkrete
Planung durchgefihrt wird.

.
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11  Anhang
11.1 Checkliste der méglichen Beeintrachtigungen auf die Umweltgiiter

Checkliste der méglichen Beeintrachtigungen auf Tiere und Pflanzen:

= Verlust von Lebensrdumen fir Tiere und Pflanzen

= Funktionsverlust von Lebensrdumen fur Tiere und Pflanzen durch z. B. Nutzungsénderung,
Lebensraumzerschneidungen oder emissionsbedingte Beeintrachtigungen wie Schadstoffe,
optische sowie akustische Stérreize

= Beeintrachtigung von Schutzgebieten und —objekten (Naturschutzgesetzgebung)

Checkliste der méglichen Beeintrachtigungen auf die Biologische Vielfalt:

= Uberplanung oder Beeintréchtigung von Arten oder Biotopen der Rote Listen
= Uberplanung oder Beeintrachtigung von streng geschiitzten Arten nach BNatSchG
= Zerstérung oder Beeintrachtigung von faunistischen Funktionsrdumen oder -beziehungen

Checkliste der méglichen Beeintréchtigungen auf Fldche, Boden, Wasser, Klima, Luft:
Flachenversiegelung und Flachenverbrauch
Flacheninanspruchnahme

Verlust aller Bodenfunktionen durch Versiegelung

Funktionsverlust von Bodenbereichen — speziell mit besonderer Bedeutung — durch Uberpla-

nung oder Schadstoffeintrag

Mobilisierung von Schadstoffen durch Inanspruchnahme belasteter Fidchen (Altlasten, Depo-

nien usw.)

=> Beeintrachtigung von Oberflachengew&ssern —speziell mit besonderer Bedeutung — durch
Verlust, Verlegung, Veranderung, Einleitung oder Schadstoffeintrag

= Beeintrachtigung von grundwasserspezifischen Funktionsbereichen ~ speziell mit besonderer

Bedeutung — durch Versiegelung, GW-Absenkung, Anstau, Umleitung oder Schadstoffeintrag

Beeintréchtigung von Schutzausweisungen nach Niederséchsischem Wassergesetz

Beeintréchtigung von bedeutsamen Fl&chen der Kalt- oder Frischluftentstehung durch Versie-

gelung, sonstige Uberplanung oder Schadstoffeintrag

= Beeintrachtigung von klimatisch oder lufthygienisch wirksamen Abfluss- oder Ventilationsbah-
nen durch Schaffung von Barrieren oder Schadstoffeintrag

408 488

34

43

Checkliste der mdglichen Beeintrachtigungen auf die Landschatt:

= Uberplanung von Bereichen mit bedeutsamen Landschaftsbildqualitéten (inkl. der nattirlichen
Erholungseignung) bzw. von kulturhistorischen oder besonders landschaftsbildprégenden
Strukturelementen

= Beeintrachtigung von Bereichen mit bedeutsamen Landschaftsbildqualitéten (inkl. der nattirli-
chen Erholungseignung) durch Verlarmung, Zerschneidung oder visuelle Uberpragung

= Beeintréchtigung von landschaftsbildspezifischen Schutzgebieten oder -objekten

Checkliste der méglichen Beeintrachtigungen auf den Menschen:

= Beeintrachtigungen der menschlichen Gesundheit durch Emissionen

= Verlust oder Funktionsverlust von Wohn- und/oder Wohnumfeldflachen (siedlungsnaher Frei-
raum)

= Verlust oder Funktionsverlust von bedeutsamen Fléachen der Freizeit- bzw. Tourismusinfra-
struktur

= Auswirkungen auf die Bevélkerung insgesamt
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Checkliste der méglichen Beeintrachtigungen auf Kultur- und Sachgdter:

= Beeintréchtigung geschutzter Denkméler oder sonstiger schitzenswerter Objekte / Bauten z.
B. durch Verlust, Uberplanung, Verlarmung, Besch&digung (Erschitterungen, Schadstoffe)

= Beeintrachtigung von Sachgutern durch Uberplanung

Anfalligkeit der Schutzgiter aufgrund von Unféllen oder Katastrophen

-
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11.3 Eingriffsregelung

Zur Eingriffsregelung ist in der Planbegriindung ausgefiihrt:

Festzustellen ist derzeit, dass durch die festgesetzten Uberbaubaren Flachen ein Eingriff in
Natur und Landschaft nicht unmittelbar vorbereitet wird, da sich die tatsachlichen Bauméglich-
keiten erst nach § 35 BauGB ergeben. Die Uberbaubaren Flachen dienen nach MaRgabe der
textlichen Darstellungen bzw. Festsetzungen (Bebauungsplan) lediglich dazu, zu klaren, dass
ein Bauvorhaben im Au3enbereich nicht auRerhalb der Uberbaubaren Flachen zuléssig ist. Ein
konkret definiertes Baurecht, das mit einer Eingriffsregelung zu flankieren ware, wird mit die-
sem Bebauungsplan nicht begriindet. Das Abarbeiten der Eingriffsregelung bleibt dem Einzel-
genehmigungsverfahren Uberlassen, zumal die Ausformung beabsichtigter Vorhaben zurzeit
nicht einmal bekannt ist.
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11.4 Bestandsplan
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Anlage 2)

Erlduterung der Standortfestlegung der Baufléchen
zur 25. Anderung FNP, Dezember 2011 (IPW)
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Samtgemeinde Lathen — FNP, 25. Anderung - Standortfestiegung — 1/24

1 Veranlassung

Die Samtgemeinde Lathen fuhrt zur Steuerung der Zuléssigkeit von Tierhaltungsanlagen im
Samtgemeindegebiet die 25. Anderung des Flachennutzungsplanes mit dem Titel: ,Sonder-
bauflachen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen® durch. Der Aufstellungsbeschluss wurde
am 04. Dezember 2008 beschlossen und im Januar 2009 bekannt gemacht.

Das Bauleitplanverfahren wird im Parallelverfahren zur Aufstellung der Bebauungspléane in
den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Lathen aufgestelit.

Ziel der Aufstellung dieser Bauleitpléne ist die Steuerung der Zuldssigkeit von Tierhaltungs-
anlagen im Samtgemeinde- bzw. Gemeindegebiet. Es ist ein stadtebauliches Konzept fur die
planungsrechtliche Absicherung von Tierhaltungsbetrieben und ihrer Entwicklungsméglich-
keiten in Abstimmung mit der Gesamtentwicklung der Gemeinde entwickelt worden.

Auf die weitergehenden Ausfuhrungen in der Begriindung zur 25. Anderung des Flache-
nnutzungsplanes sowie der jeweiligen Bebauungspléne der Mitgliedsgemeinden wird ver-
wiesen. Folgende Bebauungspléne sind parallel dazu aufgestellt worden:

o Gemeinde Fresenburg, B-Plan Nr. 26, Aufstellungsbeschluss v. 30. Dezember 2008

¢ Gemeinde Lathen, B-Plan Nr. 56 Aufstellungsbeschluss v. 08. Dezember 2008

o Gemeinde Niederlangen, B-Plan Nr. 26, Aufstellungsbeschluss v. 10. Dezember 2008
o Gemeinde Oberlangen, B-Plan Nr. 13, Aufstellungsbeschluss v. 09. Dezember 2008

o Gemeinde Renkenberge, B-Plan Nr. 11, Aufstellungsbeschliuss v. 30. Dezember 2008
¢ Gemeinde Sustrum: B-Plan Nr. 18, Aufstellungsbeschluss v. 10. Dezember 2008

alle mit der Bezeichnung ,Sonderbaufldchen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen®

Nach Formulierung grundsétzlicher Planungsziele (siehe Planbegriindung) wurden folgende
Planungsschritte durchgefihrt (siehe Punkt 6 der Begriindung):

6.1 Erfassung der vorhandenen Betriebsstandorte von Tierhaltungsanlagen
6.2 Erfassung der sonstigen Planungsgrundlagen

6.2.1 Wirksamer Flachennutzungsplan

6.2.2 Restriktionsanalyse

6.2.3 Entwicklungspotentiale - Nutzungsanspriiche

6.2.4 Anforderungen an die weitere Planung — stéddtebauliches Konzept
6.2.4.1 Umsetzung der Restriktionsanalyse — Planungsziele

6.2.4.2 Umsetzung der Betriebsbefragung und Planungsziele

6.2.5 Planung

6.2.6 Rechtliche Einordnung - Rechtsfolgen

6.2.7 Zusammenfassende Abwigung des Planungsergebnisses

Im Ergebnis wurden im Samtgemeindegebiet einschl. der schon vorhandenen Tierhaltungs-
standorte insgesamt 192 Betriebe bzw. Standorte erfasst und bearbeitet, letztlich wurden im
Ergebnis der Prifung und Abwéagung 144 Standorte ausgewiesen, entsprechend verteilt auf
die Mitgliedsgemeinden in der Summe durch Festsetzung in den Bebauungsplénen als Son-
dergebiet fur Tierhaltungsanlagen.

Die Flachen- und sonstigen Standortangaben sind dem jeweiligen Standortblatt zu entneh-
men (siehe Anlage).
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2 Erlauterung der Standortauswahl und Festlegung der Baufldchen
2.1 Betriebsbefragung

Beginnend in 2009 wurde zuné&chst auf Grundlage eines zuvor mit der Samtgemeindeverwal-
tung und den Burgermeistern der Mitgliedsgemeinden abgestimmten Fragebogens (siehe
Muster in der Anlage 1) eine Befragung aller in der Samtgemeinde bzw. in den Mitgliedsge-
meinden anséssigen tierhaltenden Betriebe durchgefihrt.

Diese Fragebdgen wurden anschlieBend ausgewertet und in eine Tabelle (je Mitgliedsge-
meinde) Ubertragen (siehe Anlage 2).

Im Rahmen dieser Befragung hatten die Betriebe insoweit nicht nur die Moglichkeit, ihre vor-
handene Tierhaltung hinsichtlich Art und Umfang zu beschreiben und zu erldutern, sondern
sie wurden auch gebeten, ihre Entwicklungsvorstellungen zeichnerisch darzulegen; dazu hat
jeder Betrieb eine Karte seines Betriebsstandortes erhalten (siehe Fragebogen: Platzhalter
fur Kartenausschnitt (Ubersichtskarte 1: 5.000).

Dem sind viele Betriebe durch entsprechende Darstellung im Fragebogen oder aber Uber ei-
ne gesonderte Planzeichnung nachgekommen.

1. Beispiel:

}l _.=—-““‘ﬂi ‘ .\ ///7 _ 4
In diesem Fall (und so in den meisten der Ubrigen zuriickgesandten Fragebdgen) wurde der
vorhandene Standort einschl. méglicher oder gewunschter zusétzlicher Standorte angege-
ben.

.
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2. Beispiel:

“BEZ/

Samtgemeinde Lathen
0000 [ *

Auch in diesem Fall wurden neben dem vorhandenen Standort Uber die Angaben im Frage-
bogen hinaus mégliche AuRenstandorte angegeben, hier lag zudem schon ein AuRenstand-

ort vor.

2.2 Restriktionsanalyse

Im Rahmen der Erstellung des Vorentwurfs wurde in einem weiteren Arbeitsschritt eine Rest-
riktionsanalyse des Planungsraums mit nachfolgenden Parametern durchgefthrt, um die be-
stehenden Nutzungsanspriiche an den Raum, vor allem aber auch die Standortwiinsche fir

Sonderbauflachen ermitteln und bewerten zu kénnen.
Folgende Parameter/Kriterien wurden eingestellt:

Restriktionsanalyse

Zone I: Vorsorgeabstand/Schutzabstand 400 m zu geschiossenen
Siedlungsbereichen, Ortslagen, Baugebieten inkl. Sonderbaufldchen mit
Ausnahme von Sonderbaufiichen fiir Windkrafianlagen

Zone II: erweiterter Vorsorgesbatand/Schutzabstand 800 m zu geschlossenen
Siedlungsbereichen, Ortslagen, Baugebiaten inkl. Sonderbaufisichen mit
Ausnahme von Sonderbaufiéchen fir Windkrafianlagen

Waldfliichen: Vorsorgeabstand/Schutzabstand 150 m

Naturschutz-, Landschaftsschutz-, FFH-, EU-Vogelschutzgebiste:
Vorsorgeabstand/Schuizabstand 150 m

Radwanderrouter/sonstige touristische Angebote:
Vorsorgeabstand/Schutzabstand 300 m

HALATHE-SG\208482\TEXTE\SG Lathen\Erlauterung_Standortfestiegung_111214.docx

IPW



4/24 Samtgemeinde Lathen — FNP, 25. Anderung — Standortfestlegung -

Weiter wurden erfasst:

Nachrichtliche Ubernahme

Uberschwemmungsgsebiet;
Stand: 25.08.2010

Schutzgebiet der Fauna Flora Habitatrichtlinie (FFH-Geblet);
Stand: 11.01.2010

Européisches Vogelschutzgebiet,
Stand: 11.01.2010

Natur- / Landschaftaschutzgebiet

+ o+ o+
\\\\ 380-kV-Planungskorridor Dérpen/West - Niederrhein

Ortiiche und Oberdrtiiche Radwanderrouten
Das Ergebnis dieser Analyse ist in Punkt 6.2.2 der Planbegriindung beschrieben.

23 Erstellung eines 1. Vorentwurfskonzepts Anderung FNP und Be-
bauungspldne

Die 1. Auswertung mit den dort vorgetragenen Entwicklungsabsichten bildete die Grundlage

eines 1. Vorentwurfskonzepts zur Darstellung von Bauflachensandorten (Sonderbaufiachen).

Dabei wurden zunéachst alle Standortwiinsche in die Ergebniskarte der Restriktionsanalyse

Ubertragen, allerdings bereits mit einer 1. grundsétzlichen Bewertung nach folgenden Kriteri-

en:

= Mafvolle Entwicklung im Verhéltnis zur vorhandenen GroRRe des Betriebes sowie zum
vorhandenen Umfang der Tierhaltung

= Konkretheit der Entwicklung: Die von den Betrieben mitgeteilten Entwicklungsabsichten
muissen hinsichtlich Art, Umfang und Zeitraum absehbar sein.

= Standortausweisung nur fiir vorhandene Tierhaltungsbetriebe; Entwicklungsabsichten, die
nur aus dem Eigentum heraus ohne Verknipfung zu einem vorhandenen Betrieb im Ge-
meindegebiet vorgetragen wurden, werden nicht berlicksichtigt.

= Standortausweisung nur fur (in der Regel) Haupterwerbsbetriebe. Bei Nebenerwerbsbe-
trieben erfolgt ein Darstellung nur der vorhandenen Tierhaltung sowie eine Erweiterung
nur dann, wenn die Absichten hinreichend konkret sind.

= Fir die vorhandenen Standorte von Tierhaltungsanlagen, die innerhalb bebauter Ortsla-
gen bzw. innerhalb einer vorhandenen Bauflachendarstellung liegen, wird keine Standort-
ausweisung einer Sonderbaufladche vorgenommen.

Im Ergebnis ergab sich ein 1. Planungsvorschlag im Rahmen der Vorentwurfsphase des
Aufstellungsverfahrens.

Dabei ist zu erwéahnen:
» Bei der Uberwiegenden Zahl der Standorte sind bereits Tierhaltungsanlagen vorhan-

den, es handelt sich insoweit nicht um die Begriindung bzw. Ausweisung eines neuen
Standortes.
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keine Erweiterung der baulichen Anlagen vorgesehen sind.

vorhandenen bauliche

Ergebnisauszug Beispiel:

| RE 3

y S
| #¢ [RE4

AT # :
<] | [RE7

| BT T

ey :

e

f,: 7

. ‘ —_’L‘____ ! | Jl:i'

n Anlagen ermdéglicht wird.

in der Ubersicht sind folgende grundsétzlichen Kriterien eingeflossen:

Es sind mehrere Standorte vorhanden, die nur in ihrem Bestand erfasst werden, also

Es sind Standorte vorhanden, an denen nur eine begrenzte Erweiterung der bereits

Art der Nutzung

Tabufldache (X) fiir neue Tierhal-
tungsanlagen

Nur in Ausnahmeféllen Standort
fiir neue Tierhaltungsanlagen

Alle Baugebiete It. wirksamer

Ausnahme: Darstellung Sonderbau-
flaiche Tierhaltung in SO-Fliche

Darstellung FNP X Windkraft bei vorhandenem Stand-
ort
Standortausweisung Sonderbaufl-
Vorsorgeabstand 400 m X che nur bei vorhandenem Tierhal-

tungsstandort

Vorsorgeabstand 800 m

Standortausweisung Sonderbau-
flache nur in Ausnahmefillen,
wenn kein alternativer Standort

Standortausweisung Sonderbaufis-
che nur bei vorhandenem Tierhal-
tungsstandort

‘ zur Verfligung steht
Waldflichen sowie Abstands- X
fliche 150 m -
Naturschutz-, Landschafts-
schutz-, FFH-, EU- X )
Vogelschutzgebiete sowie Ab-
standsflache 150 m

Radwanderrouten/sonstige tou-
ristische Angebote sowie Ab-
standsfldche 300 m

AuRerhalb vorhandener Ortslagen
oder vorhandener Tierhaltungs-
standorte = X

Standortausweisung Sonderbaufla-
che nur bei vorhandenem Tierhal-
tungsstandort

Standortausweisung Sonderbaufl-

einschl. der dargesteliten Such-
und Entwicklungsbereiche

Uberschwemmungsgebiete X che nur bei vorhandenem Tierhal-
tungsstandort

r:l:sdl;hwewiﬂrﬁ::r?rer Fléi'::zt:r:: Standortausweisung Sonderbauflé-

nutzungsblandarstellung X che nur bei vorhandenem Tierhal-

tungsstandort oder wenn kein alter-
nativer Standort zur Verfiigung steht
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24 Erarbeitung des Vorentwurfs — Verfahren gem. §§ 3(1) und 4(1) BauGB

Zur FlachengréBe der dargestellten Baufldachen:

Zunachst wurden in einem 1. Arbeitsschritt die Standortwiinsche der Betriebe grundsétzlich
Ubertragen und dann anhand der vorgenannten Kriterien Uberprift.

Es wurde dabei allerdings auch im Einzelfall geprift, ob die gewinschte bzw. mitgeteilte
GroRe (neben der grundsétzlichen standortfrage) auch in einem angemessenen Verhaltnis
zur GroRe der vorhandenen Tierhaltungsanlage steht; zudem wurden Vergleichsgréf3en vor-
handener Stallanlagen herangezogen.

Hierzu wurde auf Grundlage des Planungsvorschlages der Verwaltung und des Planungsbi-
ros ein Erérterungstermin mit den Burgermeistern jeder Mitgliedsgemeinde durchgefiihrt, in
der jeder Planungsvorschlag erdrtert und bewertet wurde, anschlieRend festgelegt worden
ist.

Auf dieser Grundlage wurde das friihzeitige Beteiligungsverfahren gem. §§ 3(1) und
4(1) BauGB durchgefiihrt.

Auszug Vorentwurf — Beispiel:

In diesem Beteiligungsverfahren wurde allen Betrieben ein Standortprofil in Form einer Karte
als Auszug aus dem Vorentwurf (ibersandt. zudem wurden die vorgenommen Darstellungen

des Vorentwurfs in einer Anhérungsveranstaltung, zu der alle Betriebe geladen waren, in je-
der Mitagliedsgemeinde vorgestellt und erértert.

Beispiel libersandtes Standortprofil — Vorentwurf-

IPW H:\LATHE-SG\208482\TEXTE\SG Lathen\Erlauterung_Standortfestiegung_111214.docx
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7124

Gemeinde: Renkenberge

Type: Hofstelle + Aussenstandort

Betriebsnummer: RE3 + 3a

Bebauungsplannummer: 11

L

AT e (RE LR

2.5 Erarbeitung des Entwurfs — Verfahren gem. §§ 3(2) und 4(2) BauGB

Nach Abschluss des Vorentwurfsverfahrens wurde alle Stellungnahmen seitens der Betriebe
sowie der Trager 6ffentlicher Belange zu den dargesteliten Sonderbaufldchen erneut geprift.
Hierbei wurde nochmals die anliegende Betriebsbefragung ausgewertet und aktualisiert, alle
Standortentscheidungen wurden nochmals in 2 Abstimmungsrunden, zwischen Verwaltung,
den Birgermeistern der Mitgliedsgemeinden sowie dem beauftragten Planungsbiiro

hinterfragt und abschlieRend festgelegt.
Dabei wurden Anregungen der Betriebe in die Ergebnisfindung einbezogen.
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Beispiel:

RE 03a

Légermann, Hermann

29.07.2010

Nach meinem Kenntnisstand ist es nicht moglich das Baufenster (RE 3a)
zur dstiichen Seit zu vergroBern, da ich durch den anfiegenden Wald keine
Genehmigung f0r eine weilere Mastanlage erhalien werde. Daher ist es
meiner Sicht erforderlich, das vorhandene Baufenster in sdlicher Richtung
bis zur Grundsticksgrenze zu erweitem.

Hier ist eine Verlegung des Baufensters nach Stden vorzusehen da in
tbsllicheirr|t Richiung wegen der Waldnahe eine Baugenehmigung fraglich
erscheint.

Hier besteht das Problem, dass in den letzten Jahren angelegte Waldfia-

chen im FNP als Planungsgrundiage noch nicht volistandig erfasst sind.

Zwischen der allen Mastanlage muss ein genGgendsr Zwischenraum
vorhanden sein, um eine neue von mir beantragte Mastanlage zu errichten,
Daher bendtige ich bis zur Grundstiicksgrenze dieses Baufenster. Anhand
einer Skizze werde ich lhnen dieses aufzeichnen.

So wurden alle vorgetragenen Anregungen geprift und entsprechend der vorgenommenen
Abwégung wurde entschieden.

Beispiel: Auszug Entwurfsfassung zur 6ffentlichen Auslegun

Wie oben schon angesprochen, wurde im Rahmen der Prifung des Ausweisungsumfangs
vor dem Hintergrund der oben beschrieben Kriterien und Planungsgrundsétze aber auch ei-
ne erneute Prifung einzelner Standorte vorgenommen:

Sowohl fiir die 25. Anderung des Flachennutzungsplanes der Samtgen}einde Lathen
~Sonderbaufldchen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen® als auch fiir die entspre-
chenden Bebauungspléne der Mitgliedsgemeinden ist mit Schreiben vom 04.08.2010
die friihzeitige Beteiligung der Trager dffentlicher Belange gemé&R § 4 Abs. 1 BauGB
durchgefiihrt worden. Die TOB sind in dem Schreiben gebeten worden, evil. Beden-
ken, Anregungen und Hinweise bis zum 10.09.2010 einzureichen. Parallef hierzu ist
in der Zeit vom 31.08. bis 08.09.2010 die frithzeitige Offentlichkeitsbeteiligung zu den
Bebauungsplanen in den Mitgliedsgemeinden sowie zur Flachennutzungsplaninde-
rung durchgefiihrt worden. Die von den betroffenen Landwirten vorgebrachten Be-
denken, Anregungen und Hinweise sind von der Ing. Planung Wallenhorst zusam-
mengetragen und mit einem Abwagungsvorschlag versehen vorgelegt worden. Diese
Unterlagen sind am 13.09.2010 im Rathaus erortert worden. An diesem Termin ha-
ben teilgenommen: -

.
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- Birgermeister Bernhard Johanning, Fresenburg

- Birgermeister Heinrich Schwarte, Niederiangen

- Burgermeister Georg Raming-Freesen, Oberlangen

- Burgermeister Heiner Bojer, Renkenberge

- Blrgermeister Otto Bruns, Sustrum

- Von der Ing. Planung Wallenhorst: Dipl. ing. Eversmann und Herr Rechenberg

- Von der Samtgemeinde Lathen: .
Samtgemeindebiirgermeister Karl-Heinz Weber,
Erster Samtgemeinderat Hans Albers,
Samtgemeindeamtsrat Hans Liesen
Verwaltungsangestelite Christin Moritz.

Eingangs des Gespréchs wird die aligemeine Auffassung verireten, dass Haupter-
werbsiandwirten mit Tierhaltung eine Entwicklungsméglichkeit eingerdumt werden
misse.

Bezlglich Nebenerwerbsbetrieben mit Tierhaltung wird grundsétzlich die Auffassung
verireten, dass bel diesen Befrieben lediglich eine Bestandsiibernahme erfoigen
kénne.

Auf entsprechende Frage, wann ein Befrieb als Vollerwerbsbetrieb angesehen wer-
den kénne, wird die Auffassung vertreten, dass in soichen Féllen der Betriebsinhaber
bzw. der Péchter keiner weiteren Beschéftigung nachgehen diirfe.

Die im Einzelnen vorgebrachten Bedenken, Anregungen und Hinweise sowie Ande-
rungswiinsche sollen wie folgt behandelt werden.

Weiterer Auszug als Beispiel:

|
FR 23 / FR 23 a Wermes, Hermann
Eine Entwicklung an der Hofstelle ist vorzusehen. Weitere Ausweisungen sollen dann
erfolgen, wenn der Nebenerwerbsbetrieb sich zu einem Haupterwerbsbetrieb entwi-
ckeln sollte.

FR 29 / 29 a Griesen, Hermann-Hainrich

Wie von Herrn Griesen beschrieben, soll das bisher nérdlich vorgesehene Baufenster
entfallen. Dafiir ist eine Erweiterung sidlich des Hofes vorzusehen. Ebenfalls die be-
antragte dstliche Fléche.

FR 31 Schwering, Witheim, Tangestr. 50
Den beantragten geéinderten Zuschnitt des Baufensters wird entsprochen.

Die hierzu gefertigten Protokolle und Unterlagen sind Bestandteil der Verfahrensakte.

2.6 Vorbereitung der abschlieBenden Beschlussfassung

Im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung wurden wiederum verschiedene Anregungen von Be-
trieben vorgetragen, aus der Abwégungsvorlage ergaben sich jedoch keine weitergehenden
Anderungen der Darstellung von Bauflachen. In einem Fall wurde von einem (ehemaligen)
Betrieb mitgeteilt, auf eine Darstellung verzichten zu wollen. Dem wurde entsprochen.

LY
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2.7 Erneute 6ffentliche Auslegung

Die Samtgemeinde Lathen und ihre Mitgliedsgemeinden Fresenburg, Lathen, Niederlangen,
Oberlangen, Renkenberge und Sustrum beabsichtigen, durch die Bauleitplanung einer un-
kontrollierten und ungehinderten Entwicklung und Ansiedlung von Tierhaltungsanlagen im
AuBlenbereich planerisch entgegenzuwirken.

Hierzu wurden durch die 25. Anderung des Flachennutzungsplanes und Aufstellung von Be-
bauungsplédnen in den einzelnen Mitgliedsgemeinden die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen geschaffen. Nach dem umfangreichen Verfahren dieser Flachennutzungsplanénde-
rung hat der Rat der Samtgemeinde Lathen am 01.03.2011 nach vorheriger Beratung im
Bau- und Umweltausschuss und Samtgemeindeausschuss zu dieser Planung den Feststel-
lungsbeschluss gefasst.

AnschlieRend wurden die Verfahrensunterlagen dem Landkreis Emsiand zur Genehmigung
vorgelegt. Entgegen der im Planverfahren vertretenen Auffassung und der getroffenen Ab-
wégung kommt der Landkreis Emsland bei der Prifung der Verfahrensunterlagen zu dem
Ergebnis, dass auf einen Umweltbericht bzw. eine umfassendere Abwagung der Umweltbe-
lange als bisher im Planverfahren geschehen, nicht verzichtet werden kann. Es wird eine
umfassendere Abwéagung der Umweltbelange, als bisher geschehen, Uiber die Erstellung ei-
nes Umweltberichts als Bestandteil der Begriindung als erforderlich angesehen.

Begriindung:
Gem. § 2 a BauGB ist im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplanes eine Be-

grindung beizufugen. Zwingender Bestandteil der Begriindung ist der Umweltbericht. Dieser
umfasst die nach § 2 (4) BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes.
Danach ist fur die Umweltbelange nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB und § 1 a BauGB eine (férmli-
che) Umweltprufung durchzufuhren, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Das Ergebnis der Umweltprifung ist in
der Abwagung zu beriicksichtigen.

Hier war bisher die Auffassung vertreten worden, dass dieser Belang spéter im Baugeneh-
migungsverfahren fur die einzelnen Vorhaben bzw. in den Verfahren nach dem BimSchG
abzuarbeiten ist und im durchgefuhrten Verfahren der Aufstellung der Bauleitplane eine all-
gemeine Abwagung der Umweltbelange als ausreichend anzusehen sei.

Im wesentlichen wurde das damit begrindet, dass mit dieser Planung keine Vorhaben er-
méglicht werden, die aufgrund ihrer GréRe oder ihres Standortes erhebliche Auswirkungen
auf die Umwelt haben kénnen (siehe § 3 UVPG), es werden lediglich die Standorte im Rah-
men der Aufstellung der 25. Anderung FNP und der Bebauungspline festgelegt. Diese
Rechtsauffassung wird vom Rechtsamt des Landkreises nicht geteilt. Durch diese Ergan-
zung der Abwagungsgrundlagen und Inhalte mit Erstellung des Umweltberichts wird es er-
forderlich, die Verfahrensunterlagen zur 25. Anderung des Flachennutzungsplanes gem. § 4
a (3) BauGB i. V. m. § 3 (2) BauGB erneut fur die Dauer eines Monats 6ffentlich auszulegen.

Nach § 4a Abs.3 BauGB ist zu beachten:

3
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Wird der Entwurf des Bauleitplans nach dem Verfahren nach § 3 Abs. 2 oder § 4 Abs. 2 ge-
&ndert oder ergénzt, ist er erneut auszulegen und sind die Stellungnahmen erneut einzuho-
len.

Dabei kann bestimmt werden, dass Stellungnahmen nur zu den geénderten oder ergénzten
Teilen abgegeben werden kénnen; hierauf ist in der erneuten Bekanntmachung nach § 3
Abs. 2 Satz 2 hinzuweisen.

Da im vorliegenden Fall an den materiell rechtlichen Festlegungen bzw. Festsetzungen keine
Anderungen vorgenommen werden, sondern hier die Umweltbelange ausschlieBlich bezo-
gen auf die Standortauswahl und Standportfestlegung weitergehender untersucht und be-
wertet werden, sind die 0.g. Voraussetzungen fur eine Beschrankung auf die Einholung der
Stellungnahmen nur auf die ergénzten und geénderten Teile der 25. Anderung des Flache-
nnutzungsplanes gegeben.

An den Darstellungen und Festlegungen in der Planzeichnung werden gegeniiber der
bisherigen Planfassung keine Anderungen vorgenommen.

Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Lathen hat in seiner Sitzung am 10. Okto-
ber 2011 die erneute 6ffentliche Auslegung beschlossen, wobei bestimmt worden ist, dass
Anregungen und Bedenken nur zu den geénderten und ergénzten Teilen des Entwurfs vor-
getragen werden kénnen.

Diese Anderungen und Ergénzungen umfassen:

o) Die Erstellung des Umweltberichts als eigensténdiger Bestandteil der Begriindung zur
25. Anderung des FNP (siehe gesondertes Textdokument einschl. der zugehérigen
Standortblatter sowie dieser hier vorgelegten Begriindung der Standortfestlegung)

o) Die entsprechende Ergénzung in der Begriindung (siehe Punkt 10 der Begriindung zur
Anderung des FNP).

Diese Standortblétter des Umweltberichts wurden zudem mit den Standortprofilen aus dem
urspriinglichen Aufstellungsverfahren zusammengefasst, zudem wurde diesen Unterlagen
das Ergebnisprotokoll mit der Umsetzung in die Planung aus der Betriebsbefragung beige-
fugt (siehe Anlage 2).

3 Zusammenfassung — getroffene Abwégung

Als Ergebnis der Befragung der tierhaltenden Betriebe in der Samtgemeinde wurden seitens
der Betriebe umfangreiche Standortwlinsche zur Ausweisung von Sonderbauflachen bzw.
Sondergebieten vorgetragen und zur Prifung vorgelegt.

In 3 Prufungsabschnitten haben sich Gemeinden und Samtgemeinde mit den einzelnen
Standorten auseinandergesetzt und diese gepriift.

Folgende Anforderungen wurden an die Darstellung der kinftigen Sonderbauflachen (FNP)
bzw. Sondergebiete (Bebauungsplan) als Ergebnis der Betriebsbefragung und Auswertung
dieser Befragung in Gegeniiberstellung zu den o.g. Planungszielen formuliert:

o
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e Befragt und erfasst wurden alle im Gemeindegebiet anséassigen Betriebe, die derzeit
Tierhaltung betreiben. Voranzustellen ist dabei, dass tatsachlich Tierhaltung vorhanden
ist bzw. unmittelbar, also zeitnah, im Sinne einer konkreten Planung vorgesehen ist, Tier-
haltung zu betreiben.

o Die vorhandenen Betriebsstandorte mit Tierhaltungsbetrieben einschl. der schon vorhan-
denen AuRenstandorte auBerhalb der Hofstelle werden auf Ebene der 25. Anderung des
Flachennutzungsplanes als Sonderbauflachen fur Tierhaltungsbetriebe dargestellt.

» Im Bereich der bebauten Ortslagen (also Betriebsstandorte in einer gemischten Baufla-
che, innerhalb von im FNP bisher schon dargesteliten Bauflachen) erfolgt keine Darstel-
lung von Sonderbauflachen; hier ist eine Darstellung nicht erforderlich, in der Regel ist an
diesen Standorten auch eine Intensivierung der Tierhaltung ausgeschlossen, wg. der
unmittelbar benachbarten Wohnbebauung. Die bauordnungsrechtliche Beurteilung an
diesen Standorten wird in der Regel wie bisher Uber § 34 oder § 35 BauGB erfolgen.

e Fir Betriebe, deren Entwicklung an der Hofstelle aus Flachengrinden oder aufgrund der
unmittelbaren Nachbarschaft zu Wohnsiediungsbereichen dort nicht mehr méglich ist,
wird unter Berlicksichtigung der o0.g. Planungsziele sowie unter weitgehender Berucksich-
tigung der von diesen Betrieben mitgeteilten Entwicklungsabsichten im Auf3enbereich
(Grundung eines neuen AuRenstandortes auflerhalb der Hofstelle oder Entwick-
lung/Erweiterung eines schon bestehenden Auflenstandortes) liber die Hofstelle hinaus
ein AuRBenstandort als Sonderbauflache dargestelit.

» Hinsichtlich der Festlegung der Tierhaltungsstandorte/Sonderbauflache werden folgende

Prioritaten gesetzt:

o Darstellung und wenn méglich bzw. seitens der Betriebsinhaber geplant, Erweiterung
am vorhandenen Hofstandort bzw. am vorhandenen AuBRenstandort

o Festlegung eines neuen AuRenstandortes nur dann, wenn eine Entwicklung am vor-
handenen Hofstandort/Aulenstandort nicht mehr méglich ist

o AuBenstandort in der Regel nur fir derzeit tatige Vollerwerbsbetriebe

o Optionale Darstellungen flr etwaige Entwicklungen zu einem unbestimmten Zeitpunkt
oder im Hinblick auf eine pot. Wertsteigerung von Grundstiicken, wenn offensichtlich
ist, dass der Eigentiimer das Vorhaben nicht selber errichten oder betreiben will, wer-
den nicht vorgenommen.

e Lage und Umfang der Entwicklung an der Hofstelle oder einem vorhandenen oder neu zu
grindenden AuBenstandort sollen dabei dem Grundsatz einer angemessenen Entwick-
lung folgen. Hier ist im Zuge der weiteren Ausarbeitung bis zum Entwurf des Bebauungs-
planes sowie der Anderung des FNP ein umfassender Klarungs- und Abstimmungspro-
zess hinsichtlich der darzustellenden bzw. festzusetzenden GréRe der jeweiligen Baufla-
che bzw. des jeweiligen Gberbaubaren Bereichs (im Bebauungsplan) vorgenommen wor-
den. Der jetzt vorliegende Entwurf des Bauleitplanes ist aus den Erhebungen, Planungs-
restriktionen sowie einer Abstimmung zwischen den Blrgermeistern der Mitgliedsge-
meinden, der Samtgemeindeverwaltung sowie dem beauftragten Planungsbiro entwi-
ckelt worden. Die Betriebsinhaber wurden inzwischen in Informationsveranstaltungen und
Zusendung der fir sie jeweils vorgesehenen Darstellung/Festsetzung informiert. Sie ha-
ben Uber diesen Weg Gelegenheit zur Stellungnahme und Mitteilung etwaiger Ande-
rungswiinsche erhalten, als Grundlage fur die weitere Abwégung und Entscheidung der
Festsetzungen fir den Entwurf der Bauleitpléne.

¢ Auf Grundlage der Auswertung dieser erneuten Befragung und Beteiligung sowie der da-
zu eingegangenen Stellungnahmen wurde eine erneute intensive Prifung aller vorgetra-
genen Anderungen vorgenommen und protokolliert. Das Ergebnis ist die abschlieRend
beschlossene Planfassung mit den hierzu festgelegten Standorten der Sondergebiete.
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Im Ergebnis wurden verschiedene Standortalternativen geprift, einige Standorte wurden
verworfen bzw. in ihrer GréRe reduziert, weil sie nicht den 0.g. Planungsgrundsétzen ent-
sprachen.

Sowohl fur die 25. Anderung des Flachennutzungsplanes der Samtgemeinde Lathen ,Son-
derbauflachen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen® als auch fur die entsprechenden Be-
bauungspléne der Mitgliedsgemeinden ist mit Schreiben vom 04.08.2010 die fruhzeitige Be-
teiligung der Trager o6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB durchgefiihrt worden.
Die TOB sind in dem Schreiben gebeten worden, evtl. Bedenken, Anregungen und Hinweise
bis zum 10.09.2010 einzureichen.

Parallel hierzu ist in der Zeit vom 31.08. bis 08.09.2010 die friihzeitige Offentlichkeitsbeteili-
gung zu den Bebauungsplénen in den Mitgliedsgemeinden sowie zur Fldchennutzungsplan-
anderung durchgefiihrt worden. Die von den betroffenen Landwirten vorgebrachten Beden-
ken, Anregungen und Hinweise sind von der Ing. Planung Wallenhorst zusammengetragen
und mit einem Abwé&gungsvorschlag versehen vorgelegt worden. Diese Unterlagen sind am
13.09.2010 im Rathaus zwischen den Bilrgermeistern, der Samtgemeindeverwaltung und
dem Planungsbiro erértert worden.

Dabei wurden nach schon 2 vorab durchgefiihrten Abstimmungsrunden nochmals alle Stan-
dorte anhand der oben beschrieben Kriterien der Standortauswahl und Standortfestlegung
besprochen, gepriift, Anderungen (Reduzierungen der GréRe) sowie die Standorte, zu de-
nen noch Klarungsbedarf bestand, gesondert entschieden und protokolliert.

Letztlich standen als Alternativen schon mit den Aufstellungsbeschliissen zur Disposition:

o Ausweisung von Konzentrationszonen fur Tierhaltung analog der Standortplanung fur
Windkraftanlagen . Diese Planungen hatte die Gemeinde 2003 begonnen, aber 2005 wg.
Widerstéanden aus der értlichen Landwirtschaft eingestellt. Eine solche Planungsméglich-
keit ist daher auch in diesem Verfahren grundsétzlich verworfen worden bzw. hat zu der
hier verfolgten Planungskonzeption gefiihrt.

o Einstellung bzw. Verzicht auf die Planung grundsétzlich - entsprechende Anregungen der
Landwirtschaftskammer v. 07.09. 2010: ,Auch wenn Tierhaltungsanlagen nicht generell aus-
geschlossen werden, so werden sie hinsichtlich Standort, Anzahl und Gré3e begrenzt. Diese Ein-
grenzung der Bauvorhaben gemé&f § 35 BauGB auf Baufléchen stellt einen erheblichen Eingriff in
die Rechte der Flicheneigentimer, insbesondere der Landwirte dar.“ hat die Samtgemeinde
aber mit Hinweis auf die Darlegung der Planungsziele sowie die getroffene Gesamtab-
wéagung zuriickgewiesen und im Ergebnis an ihrer Planung festgehaiten.

Durch

. die Standortentscheidung auBerhalb geschitzter Biotope und ausreichendem Ab-
stand zu geschitzten Biotopen und Schutzgebieten

o mit ausreichendem Abstand zu Wéldern und sonstigen geschiitzten Biotopen

. auf ausschlieBlich Acker- oder intensiv genutzten Grinlandflachen

) mit (weitgehend) ausreichendem Abstand zu Wohnsiedlungsgebieten und zu Gewés-
sern
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e letztlich durch die Begrenzung der Anzahl der méglichen Tierhaltungsbetriebe im
Verhéltnis zum Zulassigkeitsumfang der méglichen Anlagen ohne planungsrechtliche
Steuerung

. Berlcksichtigung méglicher Auswirkungen auf Menschen (Gesundheit, Immissions-
schutz) durch ausreichend bemessene Abstédnde zu Wohnsiedlungsbereichen

. Oder aber Hinweis auf weitergehenden Untersuchungsbedarf und ggf. notwendiger

Optimierung der Immissionsschutztechnik im Einzelgenehmigungsverfahren durch
Darstellung der Uberschlaglich ermittelten Immissionsradien

° Standortentscheidung ohne Beeintrachtigung von Kulturgltern

° Beriicksichtigung der Belange des Immissionsschutzes (Abschétzung der méglichen
Immissionsradien, Hinweis auf pot. Immissionskonflikte sowie Optimierung der Stall-
technik)

ist im Rahmen der Standortfestlegung, aber auch im Hinblick auf die FlachengréRe der aus-
gewiesenen Standorte sowohl den Belangen der Betriebe aber auch den Umweltbelangen
umfénglich Rechnung getragen worden.

Mit der anliegenden Betrachtung der Einzelstandorte ist zudem ergénzend eine Prufung im
PlanungsmaRstab dieses Bauleitplanverfahrens erfolgt.

Zudem waren folgende Belange in die Abwagungsentscheidung einzustellen:

@ das Investitions- und Erweiterungsinteresse des einzelnen tierhaltenden Betriebes

. die Belange der Landwirtschaft und der értlichen Wirtschaft (z.B. Zulieferbetriebe und
Verarbeitungsbetriebe) nach Sicherung vorhandener Arbeitsplatze

® die Anforderungen der Naherholung und des Naturschutzes nach Sicherung von Frei-
raumfunktionen ohne bauliche Beeintrachtigung

. die Sicherung von nutzbaren Ackerflachen fur nicht-tierhaltende Betriebe.

Im Ergebnis erfolgt ausschlieRlich eine Standortfestlegung fur folgende Falle:

° Sicherung der bereits vorhandenen Standorte von Tierhaltungsbetrieben

. Sicherung von (angemessenen) Erweiterungsmaglichkeiten an bereits vorhandenen
Tierhaltungsstandorten

. Schaffung einer zusétzlichen (angemessenen) Entwickilungsméglichkeit auBerhalb

der beiden vorgenannten Standorte nur fir den Fall und die Betriebe, wo eine Ent-
wicklung am vorhandenen Standort nicht mehr méglich ist (fehlende Flache, entge-
genstehende Belange des Immissionsschutzes u.a.)

Dabei werden mit dieser Planungsentscheidung Umweltbelange nur bedingt betroffen, und
zwar in der Form, wie die eigentliche Standortentscheidung getroffen worden ist. Diese Be-
trachtung der Umweltbelange ist im Rahmen dieses Berichts erfolgt.

Eine unmittelbare Beeintrachtigung und damit Prufung der Umweltbelange kann aber erst
dann eintreten, wenn ein Standort tatsdchlich umgesetzt werden soll (wobei eine Vielzahl der
Standorte schon besteht) und dann die eigentliche Umweltprifung —soweit erforderlich -
stattfinden muss.

-
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Eine weitergehende Umweltprifung ist aber aus folgenden Grinden auf der Ebene der Bau-
leitplanung weder mdéglich noch sachgerecht:

Es wird im Rahmen der Bauleitplanung nur der mégliche Standort fur eine Tierhaltungs-
anlagen festgelegt. Weder GréRe, Art der Tierhaltung, Umfang noch die einzusetzende
Technik sind bekannt. Von daher kann eine sachgerechte Umweltpriifung zum derzeiti-
gen Zeitpunkt gar nicht durchgefiihrt werden.

Der Zeitpunkt far die Errichtung einer Tierhaltungsanlage ist nicht bekannt. Es wére da-
her mehr als spekulativ, wenn Uber die 0.g. grundsétzliche in die Abwagung eingestelite
Behandlung der Umweltbelange hinaus zum derzeitigen Zeitpunkt eine tiefergehende
Umweltpriifung durchgefuihrt wirde.

Es entspricht daher den 0.g. Anforderungen, die schwerpunkimaRige Ermittlung be-
stimmter Umweltauswirkungen einer nachfolgenden Planungsebene oder einem nach-
folgenden Zulassungsverfahren zu Uberlassen. soweit die Prifung aus fachlicher Sicht
dort angemessener erscheint. Erst in einem Einzelantragsverfahren (Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. Verfahren nach dem BimschG) kann daher die sachgerechte Um-
weltpriifung erfolgen, so wie auch in der Begriindung zur 25. Anderung des FNP und
den jeweiligen Bebauungsplénen der Mitgliedsgemeinden dargestelit.

Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass (ber die hier erfassten und bewerteten Um-
weltbelange hinaus sowie aufgrund der getroffenen Gesamtabwégung eine weiterge-
hende Umweltprifung als hier geschehen im Rahmen der Aufstellung dieses Bauleit-
planverfahrens nicht sachgerecht und nicht angemessen ist, sondern auf die Ebene des
nachgeordneten Zulassungsverfahrens zu verlagem ist.

Die artenschutzrechtliche Abschatzung kommt zu dem Ergebnis, dass aus Sicht des speziel-
len Artenschutzes zurzeit keine zwingenden Ausschlusskriterien oder Versagungsgriinde fir
das Vorhaben in den Anderungsbereichen erkennbar sind. Eine spezielle artenschutzrechtli-
che Prufung und Ableitung konkret erforderlicher MaRnahmen kann erst auf der Ebene der
Einzelfallgenehmigungsverfahren erfolgen.

Wallenhorst, 2011-12-14
IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG

10—

Johannes Eversmann

Y
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4 Anlagen

4.1 Anlage 1: Fragebogen

Befragung der landwirtschaftlichen Betriebe im Rahmen der
Bauleitplanverfahren der Samtgemeinde und der Gemeinde

Hinweis:

Die mit diesem Fragebogen erhobenen Daten werden ausschlieBlich zur Aufstellung
der o.g. Bauleitplanverfahren verwendet.

Die erhobenen Daten dienen der Gemeinde/Samtgemeinde als Anhaltspunkte fiir die
Darstellung der zukiinftigen Entwicklung Ihres landwirtschaftlichen Betriebes und zur
Festlegung der notwendigen bebaubaren Flachen (Baufenster) im Bebauungsplan.

Teil A: Erhebung der derzeitigen Betriebssituation

1. Allgemeine Angaben

1.1 Angaben zum Betrieb/ zum Betriebsleiter

Name, Vorname d. Betriebsleiters:

Strafle, Hs. Nr. des Betriebsstandortes:

PLZ, Ort, Ortsteil:

Telefon/ Mobil:

1.2. Angaben zum Betrieb

- Betriebsform -

O Haupterwerbsbetrieb im Eigentum

L] Haupterwerbsbetrieb, (langfristig) angepachtet

Laufzeit der Pacht (Beginn - Ende):
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[0  Nebenerwerbsbetrieb, Haupttétigkeit:

[0  aufgegebener Betrieb seit:
(soweit verpachtet, bitte gesonderte Angaben auf der nachsten Seite einfiigen)

- Rechtsform -

In welcher Rechtsform wird/werden der Betrieb / die Betriebe zurzeit gefiihrt:

[} Einzelperson

X mehrere Einzelpersonen ( ..... Anzahl)
GbR

[LJ mehrere GbR( ..... Anzahl)

[ SONStGE ...ceovvveeeceerrrerieee e

- Arbeitskréfte -

Familien AK Fremd AK Summe

- Alter des Betriebsleiters/ Hofnachfolge -

O <40 Jahre
> 40 Jahre

O
[0  Hofnachfolge gesichert, durch:
]

Hofnachfolge nicht gesichert

- Anmerkungen der Betriebsleitung oder bei Betriebsaufgabe zum Abschnitt 1.2 -
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2. Darstellung der vorhandenen Betriebsstandorte (Hofstelle und weitere Standorte)

Grole der Betriebsflache
Standort/ in m2
Gemarkung/ Flur/ Flurstiick (Hofraum, Geb&ude- u. Freiflache/

abgrenzbare Betriebsflache)

Hofstelle

ggf. AuRenstandort 1

ggf. AuBenstandort 2

gof. AuBenstandort 3

- Anmerkungen der Betriebsleitung zu den vorhandenen Betriebsstandorten -

3. Flichennutzung

davon Eigentum

Gesamt: ha ha
davon

Betriebsflache ha ha

Acker ha ha
Grunland ha ha
Wald/sonstige ha ha

.
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4. Tierbesatz (incl. genehmigter. noch nicht gebauter Stille)

Lfd. Standort/ Stallanlage Tiergruppe Genehmigte | Grundflache

Nr. Stallplatze des Stalles
in m?

Beispiel:

1. Hofstelle, Stall 1 Mastschweine 600 750,00

2. Aufienstandort 1, Stall 1 Masthahnchen etc. 45.000 2.100,00

- Anmerkungen der Betriebsleitung zum Tierbesatz -
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5. Gebidudezustand der Stallanlagen/ Einsatz von Filtertechnik

Standort | Einbau von Filtertechnik Einbau von Filtertechnik Art der
(Lfd. Nr. | f. die Stallanlage generell Filtertechnik vorhanden | Abluftbehandlung
aus Tab. | moglich nicht moéglich geplant
4)
Beispiel
1. X Luftwé&scher
2. X Staubfilter

(bitte ankreuzen)

- Anmerkungen der Betriebsleitung zum Zustand der Stallanlagen und zum Einsatz von Fil-
tertechnik -

6. Nebenanlagen zur Tierhaltung

Gillehochbehalter bzw. Lagune vorhanden (evtl. Karte nachtragen) ja [} nein [}
Héhe: ....... m Durchmesser: ....... m Fassungsvermdégen: ............... m?
Abdeckung: [} fest [J offen [} natirliche Decke

Gulleart: [J Schweine [} Rinder [} Mischgulle
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Teil B: Erfassung der Entwicklungsabsichten

1. Aligemeine Entwicklungsabsichten

[1 Ubergang zum Haupterwerb geplant, vorauss. ab:

Ubergang zum Nebenerwerb geplant, vorauss. ab:

Betriebsumstellung geplant, vorauss. ab:

von auf

Betriebsaufgabe geplant, vorauss. ab:

Keine grundsétzliche Anderung geplant

2. Entwicklungsabsichten des Betriebes in der Tierhaltung

- Entwicklungsabsichten in der Tierhaltung -

Standort Tiergruppe Stall- Ver- Jahr Bau-
(Lfd. Nr. aus Tab. 4, Teil A, oder ,Neu®) platze anderung zef flachen-
2 n-
(Ist) Stallplatze derung bedarf
(+ oder -) in m?

Beispiel
1. Hofstelle, Stall 1 Mastschweine 600 -100 2010
2. AuRenstandort 1, Stall 1 Masth&hnchen 45.000 0
Neu AuRenstandort 2, Stalle 1+2 Masth&hnchen 0 +90.000 2010 4.500

Y
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Sofern ein neuer Betriebsstandort erforderlich oder geplant ist, Angabe des vorauss. Stand-
ortes und der ungefahren FlachengréRe (ggf. Karte beifigen und/oder Angabe des Flur-
sticks und der Gemarkung):

(Gemarkung/ Flur/ Flurstiick)

- Anmerkungen der Betriebsleitung zu den Entwicklungsabsichten in der Tierhaltung -
(99f. Begriindung der Notwendigkeit eines neuen Betriebsstandortes)

. 2009
Ort Datum

Unterschrift des Betriebsleiters
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Weitere statistische Angaben — soweit méglich — ansonsten durch Gemeinde und Planungs-
biro zu ergénzen:

Entfernung zur néchstgelegenen Bebauung bzw. natiirlichen Restriktionen

landwirtschaftsfremde Wohngeb&ude ca.im............... m

landwirtschaftliche Tierhaltungsanlage (Hofstelle)

mit Wohngeb&ude ca.im............. m
landwirtschaftliche Tierhaltungsanlage ohne Wohngebé&ude ca.im.....c....... m
nattrliche Restriktionen (Wald, Biotope usw.) ca.im............. m

Priifung der Vorbelastung

Nachbarimmissionen innerhalb des ermittelten Abstandes (grobe Abschéatzung)

X nein L ja
Entwicklung / Aufstockung am alten Standort méglich (qrobe Abschétzung)?

2 ja [} nein [} eventuell [ _J nur mit Filteranlage

Immissionsschutzgutachten

Liegen Gutachten zur vorhandenen Immissionssituation vor?

[d nein 2 ja

Wenn ja, soweit méglich, Angabe von Datum/Gutachter:

Platzhalter fur Kartenausschnitt (Ubersichtskarte 1: 5.000)

Y
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4.2 Anlage 2: Tabellen Auswertung der Betriebsbefragung und Standort-
blitter

Siehe dazu nachfolgend beigefligte Tabellen je Mitgliedsgemeinde und Standortblatter jedes
ausgewiesenen Betriebsstandortes je Mitgliedsgemeinde (zu einem Dokument zusammen-
gefasst).

4.3 Anlage 3: Ergebnisprotokolle der Besprechungs- und Abstimmungs-
termine

Zwischen Samtgemeindeverwaltung, den Blrgermeistern der Mitgliedsgemeinden und dem
beauftragten Planungsbiro wurden 2 Abstimmungstermine durchgefuhrt, zu denen ein zu-
sammengefasstes Ergebnisprotokoll einzelner getroffener Standortfestlegungen gefertigt
wurde.

IPW H:\LATHE-SG\208482\TEXTE\SG Lathen\Erl4uterung_Standortfestlegung_111214.docx
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Zusammenfassung der Ergebnisse

_plant die Errichtung eines Legehennenstalles mit Freilandhaltung mit 14.990

Tierplatzen im AuRenbereich von Fresenburg. Eine Ubersichtskarte ist in der Anlage 1 dargestellt.

Fiar das geplante Bauvorhaben soll im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine
immissionsschutztechnische Untersuchung zur Ermittlung der Geruchsimmissionssituation, der
Gesamtzusatzbelastung an Ammoniakkonzentration und der Stickstoffdeposition sowie der
Gesamtzusatzbelastung an Staubimmissionen erfolgen.

Mittels Ausbreitungsrechnung wurde anhand der ermittelten Geruchsemissionen die
Gesamtzusatzbelastung an Geruchsimmissionen berechnet und als 2 %-Isolinie zusammen mit dem
600 m Radius um den Betriebsstandort in der Anlage 4 dargestellt. Entsprechend wurden alle
Immissionspunkte innerhalb des 600 m Radius und der 2 %-lsolinie betrachtet. Die
Geruchsimmissionen wurden unter Berlicksichtigung der tierartspezifischen Gewichtungsfaktoren
berechnet.

Wie das Ergebnis zeigt, ist die 2 %-Isolinie kleiner als der 600 m-Radius. Als Beurteilungsraum ist
somit der 600 m-Radius heranzuziehen. Innerhalb des 600 m-Radius befindet sich kein Wohnhaus
(Immissionspunkt).

Somit sind aus geruchstechnischer Sicht keine unzuldssigen Beeintrachtigungen der Nachbarschaft

durch die geplante Errichtung eines Legehennenstalles ||| GGG

in Fresenburg zu erwarten.

Anhand der aus dem gesamten Tierbestand des Betriebes ermittelten Ammoniakemissionen wurde
die Gesamtzusatzbelastung an Ammoniakkonzentration und Stickstoffdeposition berechnet.

In der Anlage 5 ist die Gesamtzusatzbelastung an Ammoniakkonzentration und Stickstoffdeposition
dargestellt. Die Darstellung erfolgt als Isolinie der Ammoniakkonzentration von 2 ug/m? sowie als
Isolinie der Stickstoffdeposition von 5 kg/(ha-a). Die Berechnung der Stickstoffdeposition erfolgt fur
Waldflachen unter Beriicksichtigung der Depositionsgeschwindigkeit von vq= 0,02 m/s.
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Sofern im Bereich der dargestellten 2 pg/m*-Isolinie keine empfindlichen Pflanzen und Okosysteme
vorhanden sind, gibt es gema3 TA Luft [1] keinen Anhaltspunkt auf das Vorliegen erheblicher
Nachteile durch Schadigung empfindlicher Pflanzen und Okosysteme aufgrund der Einwirkung von
Ammoniak.

Sofern im Bereich der dargestellten 5 kg/(ha-a)-Isolinie keine empfindlichen Pflanzen und
Okosysteme vorliegen, ist gemaR TA Luft [1] keine weitere Beurteilung der Stickstoffdeposition
erforderlich.

innerhalb der berechneten Isolinien der Ammoniakkonzentration und Stickstoffdeposition befinden
sich keine Waldfldchen oder sonstige ausgewiesene empfindliche Pflanzen und Okosysteme. Eine
weitergehende naturschutzfachliche Beurteilung der Ergebnisse ist nicht Bestandteil dieser
Untersuchung.

In der Anlage 6 ist der Einwirkbereich auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete)
hervorgerufen durch die Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition (entspricht in diesem konkreten
Fall der Gesamtzusatzbelastung) fur die Depositionsgeschwindigkeiten vd = 0,01 m/s und vd =
0,02 m/s dargestelit.

Wie das Ergebnis zeigt, betrdgt die Zusatzbelastung im Bereich der umliegenden Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung bzw. des FFH-Gebietes "FFH-Gebiet 265 Stillgewasser bei Kluse"
weniger als 0,3 kg/(ha-a). Eine erhebliche Beeintrachtigung kann demnach ausgeschlossen werden.

Eine weitergehende naturschutzfachliche Beurteilung der Ergebnisse ist nicht Bestandteil dieser
Untersuchung.

Anhand der ermittelten Staubemissionen wurde die Gesamtzusatzbelastung an Staubimmissionen
fur die Umgebung des geplanten Legehennenstalles berechnet.

In der Anlage 7 ist die Gesamtzusatzbelastung an Staubkonzentration und Staubniederschlag
dargestellt. Die jeweilige Darstellung erfolgt als Isolinie der als nicht relevant zu betrachtenden
Gesamtzusatzbelastung an Feinstaub PM 10 von 1,2 pg/m?, Feinstaub PM 2,5 von 0,8 pg/m? und
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Staubniederschlag von 0,0105 g/(m?-d). Wie die Ergebnisse zeigen, werden die nicht relevanten
Gesamtzusatzbelastungen an Feinstaubkonzentraton (PM 10 und PM 2,5) sowie an
Staubniederschlag an den umliegenden Immissionspunkten eingehalten.

Somit sind aus staubtechnischer Sicht keine unzuléssigen Beeintrachtigungen der Nachbarschaft

durch die geplante Errichtung eines Legehennenstalles—

in Fresenburg zu erwarten.

Der nachstehende immissionsschutztechnische Bericht wurde nach bestem Wissen und Gewissen
mit groter Sorgfalt erstellt und besteht aus 31 Seiten und 8 Anlagen (Gesamtseitenzahl: 64 Seiten).

Lingen, den 29.06.2023 UL/Co

Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH

(o,

geprift durch: i. V. Manuel Schmitz, B.Eng.

erstellt durch: i. V. Dipl.-Ing. Ursula Lebktcher

il | R

Geschaftsfiihrung:  Dipl.-ing. Thomas Drosten

P Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC Bekannt gegebene Messstelle
(( DAKKS 17025:2018 fur die Ermittlung der nach § 29b BImSchG fur die
> Deutsche Emissionen und immissionen von Gerlichen  Ermittiung der Emissionen und
ungsstelle N .o .
D-PL-21240-01-00 sowie Immissionsprognosen nach TA Luft Immissionen von Geriichen
und GIRL

(Nr. IST398)
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1 Aufgabenstellung

1.1 Aligemeine Angaben zum Vorhaben und zum Ziel der Immissionsprognose

B - - dic Errichtung eines Legehennenstalles mit Freilandhaltung mit 14.990
Tierplatzen im AuBenbereich von Fresenburg. Eine Ubersichtskarte ist in der Anlage 1 dargestelit.

Fur das geplante Bauvorhaben soll im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine
immissionsschutztechnische Untersuchung zur Ermittlung der Geruchsimmissionssituation, der
Gesamtzusatzbelastung an Ammoniakkonzentration und der Stickstoffdeposition sowie der
Gesamtzusatzbelastung an Staubimmissionen erfolgen.

In dieser Untersuchung wird die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Emissionen und
Immissionen erldutert. Dabei werden die Anforderungen an Immissionsprognosen gemiR den
Vorgaben der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13 [2] berlicksichtigt (Anlage 8).

1.2 Ortliche Verhéltnisse

An dem Standort ist noch keine Bebauung vorhanden, auch im Anlagenumfeld befinden sich keine
Geb&ude oder relevanter Bewuchs. Daher wurden die &rtlichen Gegebenheiten mittels
Inaugenscheinnahme von Luftbildern aufgenommen. Im unmittelbaren Umfeld des geplanten
Standortes befinden sich vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flachen. Dabei handelt sich
vorwiegend um ebene Flédchen, deren Hohenunterschiede fur die Ausbreitungsrechnung nicht
relevant sind.

1.3 Anlagenbeschreibung

An dem geplanten Standort sollen Legehennen gehalten werden. Die Emissionen entstehen
hauptséchlich durch die Tierhaltung in dem Stallgebdude. Des Weiteren sind Auslaufflachen sowie
eine Kotlagerhalle geplant.
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2 Beurteilungsgrundlagen

Begriffsbestimmungen

GemalR TA Luft [1] kennzeichnen die ImmissionskenngréfRen die H6he der Belastung durch einen
luftverunreinigenden Stoff. Dabei sind Vorbelastung, Zusatzbelastung, Gesamtzusatzbelastung und
Gesamtbelastung zu unterscheiden.

Diese werden in der TA Luft [1] wie folgt definiert:

- Vorbelastung ist die vorhandene Belastung
- Zusatzbelastung ist der Inmissionsbeitrag des Vorhabens

- Gesamtzusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag, der durch die gesamte Anlage
hervorgerufen wird. Bei Neugenehmigungen entspricht die Zusatzbelastung der
Gesamtzusatzbelastung.

- Gesamtbelastung ist die Summe der Vorbelastung und der Zusatzbelastung

Im Fall einer Anderungsgenehmigung kann der Immissionsbeitrag des Vorhabens
(Zusatzbelastung) negativ, d. h. der Immissionsbeitrag der gesamten Anlage
(Gesamtzusatzbelastung) kann nach der Anderung auch niedriger als vor der Anderung sein.

2.1 Geriiche

Geruchsimmissionen werden anhand des Anhangs 7 der TA Luft [1] ermittelt und beurteilt. Eine
Geruchsimmission ist zu beurteilen, wenn sie nach ihrer Herkunft aus Anlagen erkennbar, d. h.
abgrenzbar gegeniiber Geriichen aus dem Kraftfahrzeugverkehr, dem Hausbrandbereich, der
Vegetation, landwirtschaftlichen DingemaBnahmen oder &hnlichem ist. Als erhebliche Beldstigung
gilt eine Geruchsimmission dann, wenn die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen
Immissionswerte iberschritten werden. Die Immissionswerte werden als relative flichenbezogene
Haufigkeiten der Geruchsstunden bezogen auf ein Jahr angegeben.
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Tabelle 1 Immissionswerte [1]
Wohn-/Mischgebiete Gewerbe-/Industriegebiete Dorfgebiete

0,10 0,15 0,15

Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur voribergehend aufhalten, sind entsprechend
den Grundséatzen des Planungsrechtes den Nutzungsgebieten in der o. a. Tabelle zuzuordnen. Bei
der Geruchsbeurteilung im AuRenbereich ist es unter Prifung der speziellen Randbedingungen des
Einzelfalles méglich, Werte von 0,20 (Regelfall) bis 0,25 (begriindete Ausnahme) fir
Tierhaltungsgeriiche heranzuziehen [1].

Entsprechend kann fir den landwirtschaftlich geprégten AuRenbereich ein Immissionswert von 0,25
herangezogen werden. Bei Wohnhdusern mit Tierhaltung bleibt die eigene Tierhaltung
unberiicksichtigt.

Die Immissionswerte beziehen sich auf die Gesamtbelastung (IG) an Geruchsimmissionen, welche
sich aus der Summe der vorhandenen Belastung (IV) und der Gesamtzusatzbelastung (1Z) der
untersuchten Anlage ergibt:

16 =1V + 1Z

Wird die zu beurteilende Geruchsimmission durch Tierhaltungsanlagen verursacht, wird eine
beldstigungsrelevante Kenngrée 1G;, berechnet und mit den Immissionswerten aus Tabelle 1
verglichen. Die Berechnung der belédstigungsrelevanten KenngréRe IG, erfolgt durch die
Multiplikation der Gesamtbelastung /G mit dem Faktor fqsqm::

IGp = 1G % fgesamt

Der Faktor f;.sam: berechnet sich aus:

1
H1+H2+"‘+ Hn

fgesamt =( )X (Hyx fi+ Hy X f2+‘"+an )

Dabei ist n = [1; 2; 3; 4] und
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Hi=n
H, = min (r, ,7r — H,)
H3 = min (7"3,7‘—H1— Hz)

H4= min(r4,T—H1_ HZ_ H3)
mit

r 2 Geruchshéaufigkeit aus Summe aller Emissionen (unbewertete Geruchshéaufigkeit)
r; 2 Geruchshaufigkeit fur die Tierart Mastgefligel

r, £ Geruchshaufigkeit fur sonstige Tierarten

r3 2 Geruchshaufigkeit fur die Tierart Mastschweine; Sauen

rn, 2 Geruchshaufigkeit fur die Tierart Milchkiihe mit Jungtieren, Mastbullen, Pferde, Milch-
/Mutterschafe, Milchziegen

und

f1 £ Gewichtungsfaktor fur die Tierart Mastgefligel
f» £ Gewichtungsfaktor 1 (sonstige Tierarten)
fz & Gewichtungsfaktor fur die Tierart Mastschweine; Sauen

fi 2 Gewichtungsfaktor fir die Tierart Milchkiihe mit Jungtieren, Mastbullen, Pferde, Miich-
/Mutterschafe, Milchziegen

Die Gewichtungsfaktoren der einzelnen Tierarten sind in der folgenden Tabelle aufgefuhrt. Fur die
Tierarten, fur die in dieser Tabelle kein Gewichtungsfaktor dargestellt ist, ist die tierartspezifische
Geruchshaufigkeit ohne Gewichtungsfaktor zu beriicksichtigen.



IDES

Immissionsschutz &
Seite 11 zum Bericht Nr. GS18109.1+2/04 Umweltgutachter

Tabelle 2 Gewichtungsfaktoren f der einzelnen Tierarten [1]

Tierartspezifische Geruchsqualitét Gewichtungsfaktor f
Mastgefiligel (Puten, Masth&hnchen) 1,5
Mastschweine (bis zu einer Tierplatzzahl von 500 in qualitdtsgesicherten

Haltungsverfahren mit Auslauf und Einstreu, die nachweislich dem Tierwohl 0,65
dienen)

Mastschweine, Sauen (bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschweinen
bzw. unter Berlcksichtigung der jeweiligen Umrechnungsfaktoren fur eine 0,75
entsprechende Anzahl von Zuchtsauen)

Milchkiihe mit Jungtieren, Mastbullen (einschlieBlich Kélbermast, sofern diese

0,5
zur Geruchsimmissionsbelastung nur unwesentlich beitragen)
Pferde 0,5
Milch-/Mutterschafe mit Jungtieren (bis zu einer Tierplatzzahl von 1.000 und oe
Heu/Stroh als Einstreu) '
Milchziegen mit Jungtieren (bis zu einer Tierplatzzahl von 750 und Heu/Stroh 05
als Einstreu) '
Sonstige Tierarten 1

Fur Gdullebehédlter, Maissilage und Festmistlager wird der jeweilige tierartspezifische
Gewichtungsfaktor berticksichtigt. Aufgrund der Néhe zu den Stallgeb&uden ist eine Uberlagerung
der Geruchsfahnen zu erwarten, sodass keine Unterscheidung der Geruchsquellen méglich ist. Da
bei den Untersuchungen zur Festlegung der Gewichtungsfaktoren keine Angaben zum Vorkommen
von Grassilagen vorlagen, wird fir Grassilage kein tierartspezifischer Gewichtungsfaktor
bertcksichtigt.

Weiterhin ist unter Punkt 3.3 des Anhangs 7 der TA Luft [1] die Erheblichkeit der Immissionsbeitrage
beschrieben. Demnach soll eine Genehmigung der Anlage auch bei Uberschreitung der
Immissionswerte nicht wegen der Geruchsimmissionen versagt werden, wenn der von dem zu
beurteilenden Vorhaben zu erwartende Immissionsbeitrag (KenngréRe der Zusatzbelastung nach
Nummer 4.5 des Anhangs 7) auf keiner Beurteilungsflache, auf der sich Personen nicht nur
voribergehend aufhalten (vgl. Nummer 3.1 des Anhangs 7), den Wert 0,02 Uiberschreitet. Bei
Einhaltung dieses Wertes ist davon auszugehen, dass das Vorhaben die beldstigende Wirkung der
Vorbelastung nicht relevant erhdht  (lrrelevanzkriterium). Die tierartspezifischen
Gewichtungsfaktoren finden bei der Prifung auf Irrelevanz keine Anwendung.
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Im Fall einer Anderungsgenehmigung kann der Immissionsbeitrag des Vorhabens
(Zusatzbelastung) negativ sein, d. h. der Immissionsbeitrag der gesamten Anlage (Gesamtzusatz-
belastung) kann nach der Anderung auch niedriger als vor der Anderung sein [1].

In Féllen, in denen UbermaRige Kumulationen durch bereits vorhandene Anlagen befiirchtet werden,
ist zusatzlich zu den erforderlichen Berechnungen auch die Gesamtbelastung im Istzustand in die
Beurteilung einzubeziehen. D. h. es ist zu prifen, ob bei der Vorbelastung noch ein zusétzlicher
Beitrag von 0,02 toleriert werden kann. Eine Gesamtzusatzbelastung von 0,02 ist auch bei
UbermaBiger Kumulation als irrelevant anzusehen. Flr nicht immissionsschutzrechtlich
genehmigungsbedurftige Anlagen ist auch eine negative Zusatzbelastung bei UbermaRiger
Kumulation irrelevant, sofern die Anforderungen des § 22 Absatz 1 BImSchG [3] eingehalten werden

[1].

Das Beurteilungsgebiet wird gemal den Vorgaben der VDI-Richtlinie 3886, Blatt 1 [4] festgelegt.
Demnach ist das Beurteilungsgebiet aus einer Kreisflaiche um den Emissionsschwerpunkt zu
ermitteln, dessen Radius dem 30-fachen der Schornsteinhéhe bzw. mindestens 600 m entspricht
[1]. GemaR der VDI-Richtlinie 3886, Blatt 1 ist der Einwirkungsbereich zu ermitteln, in dem die
Anlage eine relative Haufigkeit an Geruchsstunden von 2 0,02 (2 %-Isolinie) hervorruft. Somit sind
mindestens alle im 600 m Radius gelegenen Immissionspunkte und alle Immissionspunkte innerhalb
der 2 %-Isolinie zu beriicksichtigen. Die 2 %-Isolinie wird unter Anwendung der tierartspezifischen
Gewichtungsfaktoren [4] berechnet.

Anlage 1 zeigt eine Ubersichtskarte. Immissionspunkte sind im Umkreis des geplanten Stalles nicht

vorhanden.

2.2 Ammoniak und Stickstoff

Die Beurteilung von Ammoniak- und Stickstoffimmissionen zum Schutz vor schédlichen
Umwelteinwirkungen erfolgt gemaR Punkt 4.8 der TA Luft [1].

Die Prufung, ob der Schutz vor erheblichen Nachteilen durch Schéadigung empfindlicher Pflanzen
und Okosysteme durch die Einwirkung von Ammoniak gewahrleistet wird, erfolgt anhand Anhang 1.
Die Prifung der Vertraglichkeit von Stickstoffeintragen erfolgt anhand der Anhdnge 8 (Gebiete
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gemeinschaftlicher Bedeutung) und 9 (sonstige empfindliche Pflanzen und Okosysteme) der
TA Luft [1].

Ammoniak (Anhang 1, TA Luft [1])

Anhand der Emissionsfaktoren fir Tierart, Nutzungsrichtung, Aufstallung, Futterung und
Wirtschaftsdiingerlagerung (Tabelle 8 und Tabelle 8) und der Anzahl der Tiere, werden die jéhrlichen
Ammoniakemissionen berechnet. Uber die Gleichung in Anhang 1 der TA Luft [1] kann dann der
Mindestabstand von Anlagen zu empfindlichen Pflanzen und Okosystemen bestimmt werden, wobei
F den Wert 60.000 (m?-a)/Mg einnimmt und Q die jéhrliche Ammoniakemission in Mg/a angibt.

Xmin=+ FX Q

Wird dieser Mindestabstand unterschritten, liegt ein Anhaltspunkt auf Vorliegen erheblicher
Nachteile durch Schadigung empfindlicher Pflanzen und Okosysteme aufgrund der Einwirkung von
Ammoniak vor. Mit einer Ausbreitungsrechnung nach Anhang 2 der TA Luft [1] kann unter
Berlicksichtigung der Ableitbedingungen in diesen Féllen die Gesamtzusatzbelastung an
Ammoniakimmissionen berechnet werden. Wird eine maximale Gesamtzusatzbelastung an
Ammoniakkonzentration von 2 ug/m?® tberschritten, gibt dies einen Anhaltspunkt auf Vorliegen
erheblicher Nachteile durch Schadigung empfindlicher Pflanzen und Okosysteme aufgrund der
Einwirkung von Ammoniak.

Stickstoffdeposition (Anhang 8 und Anhang 9, TA Luft [1])

Ist eine erhebliche Beeintréchtigung eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-
Gebiete) nicht offensichtlich ausgeschlossen, soll gemaR Anhang 8 der TA Luft [1] geprift werden,
ob sich dieses im Einwirkbereich um den Emissionsschwerpunkt befindet, in dem die
Zusatzbelastung mehr als 0,3 kg/(ha-a) betrégt. Liegen Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung
innerhalb des Einwirkbereichs, so ist mit Blick auf diese Gebiete eine Prifung gemaR § 34
BNatSchG durchzufihren.

AuRerhalb von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung ist fur die Priifung, ob der Schutz vor
erheblichen Nachteilen durch Schédigung empfindlicher Pflanzen und Okosysteme durch
Stickstoffdeposition gewahrleistet ist, Anhang 9 heranzuziehen. Dabei soll gepriift werden, ob die
Anlage in erheblichem MalRe zur Stickstoffdeposition beitragt [1].
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Zuerst ist daher zu priifen, ob sich empfindliche Pflanzen und Okosysteme im Beurteilungsgebiet
befinden Das Beurteilungsgebiet ist aus der Kreisflache um den Emissionsschwerpunkt zu ermitteln,
die dem 50-fachen Radius der tatsachlichen Schornsteinhéhe entspricht und in der die
Gesamtzusatzbelastung der Anlage mehr als 5 kg/(ha:- a) betragt. Bei Schornsteinhéhen von
weniger als 20 m iber Flur soll der Radius mindestens 1.000 m betragen. [1]

Weiterhin wird im Anhang 9 der TA Luft [1] folgendes aufgefiihrt:

“Liegen empfindliche Pflanzen und Okosysteme im Beurteilungsgebiet, so sind geeignete
Immissionswerte heranzuziehen, deren Uberschreitung durch die Gesamtbelastung
hinreichende Anhaltspunkte fiir das Vorliegen erheblicher Nachteile durch Schéadigung
empfindlicher Pflanzen und Okosysteme wegen Stickstoffdeposition liefert. Uberschreitet die
Gesamtbelastung an mindestens einem Beurteilungspunkt die Immissionswerte, so ist der
Einzelfall zu prtifen.

Betrégt die Kenngré3e der Gesamizusatzbelastung durch die Emission der Anlage an einem
Beurteilungspunkt weniger als 30 Prozent des anzuwendenden Immissionswertes, so ist in
der Regel davon auszugehen, dass die Anlage nicht in relevantem MalBe zur
Stickstoffdeposition beitrdgt. Die Priifung des Einzelfalles kann dann unterbleiben."

Zudem wird unter Punkt 4.6.1 der TA Luft beschrieben:

"Bei einer Anderungsgenehmigung kann dariber hinaus von der Bestimmung der
ImmissionskenngréBen fiir die Gesamtzusatzbelastung abgesehen werden, wenn sich die
Emissionen an einem Stoff durch die Anderung der Anlage nicht &ndern oder sinken und

— keine Anhaltspunkte dafiir vorliegen, dass sich durch die Anderung die Immissionen
erhéhen oder

— die Ermittlung der Zusatzbelastung ergibt, dass sich durch die Anderung die Immissionen
nicht erhéhen (vernachléssigbare Zusatzbelastung).”

Anlage 1 zeigt eine Ubersichtskarte mit Darstellung der umliegenden Waldflachen.
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2.3 Staub

Zur Bestimmung und Beurteilung von Staubimmissionen wird die TA Luft [1] herangezogen. Die
darin angegebenen Immissionsgrenzwerte gelten fur die Gesamtbelastung der jeweiligen
Staubimmissionen am Immissionsort. Die Gesamtbelastung wird aus der Vorbelastung an
Luftschadstoffen - hervorgerufen durch natirliche oder urbane Herkunft, vorhandene Betriebe im
Nahbereich oder Verkehrsemissionen - und der Gesamtzusatzbelastung oder Zusatzbelastung -
hervorgerufen durch zukinftige Betriebe, Anlagenerweiterungen o. &. - bestimmt.

GemafR TA Luft [1] werden beim Feinstaub die Staubfraktionen Feinstaub PM 10 und Feinstaub
PM 2,5 unterschieden. PM 10 sind per Definition Partikel, die einen gréRenselektierenden Luft-
einlass passieren, der fir einen aerodynamischen Durchmesser von 10 ym einen Abscheidegrad
von 50 % aufweist. Gleiches gilt fur PM 2,5 Partikel bei einem Durchmesser von 2,5 um. Die Konzen-
tration an PM 10 wird als Immissions-Jahresmittelwert und als Immissions-Tageswert, der an nicht
mehr als an 35 Tagen im Jahr {iberschritten werden darf, angegeben. Fir Feinstaub PM 2,5 ist ein
Immissions-Jahreswert festgelegt.

Tabelle 3 Immissionsgrenzwerte fir Feinstaub PM 10 und PM 2,5 [1]

Immissionsgrenzwerte fiir Feinstaub PM 10 und PM 2,5 zum Schutz vor Gesundheitsgefahren;
Gesamtbelastung
Komponente | Immissionskonzentration Mittelungszeitraum
40 pg/m?® Jahr
PM 10 50 pg/m* Tag, bei einer zulassigen Uberschreitung von 35 Tagen
pro Jahr
PM 25 25 pg/m® Jahr

Als weiterer Iuftverunreinigender Stoff ist fir den Staubniederschlag in der TA Luft [1] ein
Immissionswert festgelegt und in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Der Immissionswert fir
Staubniederschlag dient dem Schutz vor erheblichen Nachteilen und Beladstigungen.
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Tabelle 4 Immissionswert fur Staubniederschlag [1]

Immissionswert fiir Staubniederschlag zum Schutz vor erheblichen Nachteilen und
Belédstigungen; Gesamtbelastung

Komponente Deposition [g/(m?-d)] Mittelungszeitraum

Staubniederschlag 0,35 Jahr

In der TA Luft [1] ist zur Bewertung von Staubimmissionen eine Vereinfachung zur Bewertung
kleinerer Immissionsbeitrdge, die von einer einzelnen Anlage hervorgerufen werden, enthalten.
Sofern die Gesamtzusatzbelastung (Anteil aus vorhandener und geplanter Anlage an der
Gesamtemission) an Staubimmissionen PM 10, PM 2,5 und Staubniederschlag an einem
Immissionsort nicht mehr als 3 % des Immissions-Jahreswertes betrégt, gilt der Immissionsbeitrag
der Anlage an dem Immissionsort als irrelevant. Sofern der Immissionsbeitrag der Anlage
(Gesamtzusatzbelastung) am Immissionsort irrelevant ist, ist keine Ermittlung der Gesamtbelastung
erforderlich.

Ferner ist die Erweiterung einer Anlage genehmigungsfdhig, wenn die durch die Erweiterung
hervorgerufene Zusatzbelastung irrelevant ist und - sofern die Immissionswerte bereits durch die
Vorbelastung Uberschritten werden - durch eine Auflage sichergestellt wird, dass weitere
MaRnahmen zur Luftreinhaltung, insbesondere Mafinahmen, die lUber den Stand der Technik
hinausgehen, durchgefiihrt werden (siehe Nr. 4.2.2 der TA Luft [1]).

Die KenngréRen fiur die Gesamtzusatzbelastung oder Zusatzbelastung werden rechnerisch ermittelt
(Immissionsprognose). Dabei wird eine reprasentative Jahreszeitreihe von Windrichtung,
Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse fur den Anlagenstandort verwendet. In der folgenden
Tabelle sind die Immissionswerte fir die irrelevante (Gesamt-)Zusatzbelastung an

Staubimmissionen dargestellit.

Tabelle 5 Immissionswerte fiir die irrelevante (Gesamt-)Zusatzbelastung an Staubimmissionen

Komponente 3 % des Immissionswertes
Feinstaub PM 10 1,2 yg/m?®
Feinstaub PM 2,5 0,8 yg/m?
Staubniederschlag 0,0105 g/(m?-d)
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Anlage 1 zeigt eine Ubersichtskarte. Inmissionspunkte sind im Umkreis des geplanten Stalles nicht
vorhanden.
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3 Emissionsermittiung

Die Ermittlung der Geruchs-, Ammoniak- und Staubemissionen erfolgt auf Grundlage der TA Luft [1]
und der VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 [5]. Dort werden der Stand der Haltungstechnik und der
MaRnahmen zur Emissionsminderung bei der Haltung von Schweinen, Rindern, Gefligel und
Pferden beschrieben. Der Anwendungsbereich bezieht sich vor allem auf Emissionsquellen fiir
Stalle, Nebeneinrichtungen zur Lagerung und Behandiung von Fest- und Flussigmist sowie
Geflugelkot und zur Lagerung bzw. Aufbereitung bestimmter Futtermittel (Silagen) und auf Flachen
aulerhalb von Stéllen, auf denen sich Tiere bewegen kénnen [5].

Die Tierzahlen wurden vom Planer zur Verfigung gestellt. Die ermittelten Emissionen sind in der
Anlage 2 dargestellit.

3.1 Geriiche

Der Geruchstoffstrom einer Anlage wird aus der Anzahl der Tiere, der in der nachfolgenden Tabelle
angegebenen mittleren Tiermasse in Grof3vieheinheiten (GV/Tier) und dem spezifischen, auf die
Tiermasse bezogenen Emissionsfaktor, angegeben in GE/(s - GV) (siehe Tabelle 8) berechnet. Die
Emissionen der Flachenquellen werden aus dem Produkt aus Quellfliche (m?) und des auf die
Flache bezogenen Emissionsfaktors (GE/(s - m?)) gebildet.

Tabelle 6 Standardwerte fiir die Tierlebendmasse [5]

Tierart, Produktionsrichtung mittlere Tierlebendmasse in GV/Tier
Gefliigel
Legehennen 0,0034

Tabelle 7 Geruchsstoffemissionsfaktoren [5]

Tierart, Produktionsrichtung / Haltungsverfahren Geruchsstoffemissionsfaktor in GE/(s - GV)
Gefliigel

Legehennenhaltung, Bodenhaltung mit Volierengestellen, 30

Kotband

Ausliufe keine Angaben
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Alle Geruchsquellen werden mit einer kontinuierlichen Geruchemission (8.760 Stunden/Jahr) bei der
Ausbreitungsrechnung beriicksichtigt, sofern keine anderen Ansétze beschrieben werden.

An den Legehennenstall schlieBen sich die Auslaufflaichen (Wintergarten und Freiflichen) fir die
Legehennen in Freilandhaltung an. Die Auslaufflachen werden unterschiedlich stark durch den Kot
der Legehennen verschmutzt, sodass ggf. Geruchsemissionen von den verschmutzen
Auslaufflaichen ausgehen kénnen.

Analog zur VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 [5] wurden fir den Auslaufbereich des Legehennenstalls
zusétzlich 10 % der fur den Stall ermittelten Geruchsemissionen bericksichtigt und die Quelle als
Flachenquelle im Umkreis von 50 m um den Stall modelliert.

Der anfallende Huhnertrockenkot wird in einer dreiseitig geschlossenen Kotlagerhalle gelagert. Der
Kot trocknet durch die Zwischenlagerung auf den Kotb&ndern bereits innerhalb des Stallgebdudes
ab und wird anschlieBend in der Lagerhalle - vor Wiederverndssung geschitzt - gelagert. Aufgrund
der Trocknung und der feuchtigkeitsgeschitzten Lagerung des Kotes erfolgt eine Verkrustung der
Oberflachen, sodass die Entstehung von Geriichen minimiert wird. Durch die UmschlieBung der
Lagerhalle werden windinduzierte Geruchsimmissionen verhindert. Es sind lediglich im
unmittelbaren Nahbereich wahrnehmbare Gerliche zu erwarten, die keinen Einfluss auf die
Geruchsimmissionssituation an den umliegenden Wohnh&usern haben und somit nicht weiter
beriicksichtigt werden.

3.2 Ammoniak

Die Ammoniakemissionen werden aus der Anzahl der Tierpldtze und den in der nachfolgenden
Tabelle angegebenen Ammoniakemissionsfaktoren (kg/(Tierplatz - a) berechnet.

Tabelle 8 Ammoniakemissionsfaktoren Anhang 1, Tabelle 11 TA Luft [1] und VDI-Richtlinie 3894,
Blatt 1 [5]

Art der Flichenquelle Ammoniakemissionsfaktor
in kg/(a -m?)
Festmistlager 1,83

Kotlager keine Angaben
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Weiterhin werden in der TA Luft [1] mégliche AmmoniakminderungsmaBnahmen in der Schweine-

und Geflugelhaltung und damit einhergehende reduzierte Ammoniakemissionsfaktoren aufgefiihrt.
Diese sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefihrt.

Tabelle 9 Ammoniakemissionsfaktoren gemaR Teil 1 und Teil 2 des Anhang 11, TA Luft [1]

Tierart, Produktionsrichtung / Haltungsverfahren Ammoniakemissionsfaktor
in kg/(Tierplatz - a)

Gefliigel, Legehennenhaltung

Bodenhaltung mit Volierengestellen, unbeliftetes Kotband, Kotbandabfuhr 0,050
zweimal je Woche, nahrstoffangepasste Fitterung

Weiterhin wird in der TA Luft [1] beztglich der Ammoniakemissionsfaktoren ausgefihrt:

"Weichen Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Nutztieren wesentlich in Bezug auf
Tierart, Nutzungsrichtung, Aufstallung, Fiitterung oder Lagerung von Festmist und Giille von
den in Tabelle 11 genannten Verfahren ab, kénnen auf der Grundlage plausibler
Begriindungen (z. B. Messberichte, Praxisuntersuchungen) abweichende Emissionsfaktoren
zur Berechnung herangezogen werden. Weitere differenziertere Angaben kénnen auch der
Richtlinie VDI 3894 Blatt 1 (Ausgabe September 2011) entnommen werden. Neue
wissenschaftliche Erkenntnisse diirfen verwendet werden.”

Gemaf der VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 [5] wurden fir den Auslaufbereich des Legehennenstalls
zusétzlich 10 % der fur den Stall ermittelten Emissionen beriicksichtigt.

3.3 Staub

Die Staubemissionen werden aus dem Produkt des Emissionsfaktors fur Gesamtstaub und der
Anzahl der Tiere berechnet. Der PM 10-Anteil am Gesamtstaub ist ebenfalls in der nachfolgenden
Tabelle angegeben und wird anteilig beriicksichtigt.

Ist die KorngréBenverteilung nicht im Einzelnen bekannt, dann ist PM 10 aus diffusen Quellen wie
Staub der Klasse 2, PM 10 aus gefassten Quellen zu 30 Massenprozent wie Staub der Klasse 1 und
zu 70 Massenprozent wie Staub der Klasse 2 zu behandeln [1].
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Tabelle 10 Emissionsfaktoren fir Gesamtstaub und Anteil PM 10 [5]
Tierart, Produktionsrichtung / Emissionsfaktor fiir PM 10 Anteil am
Haltungsverfahren Gesamtstaub in kg/(Tierplatz -a) Gesamtstaub in %

Gefliigel, Legehennenhaltung

Bodenhaltung mit Volierengestellen, 0,26 60
freier Zugang zum Scharraum
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4 Ausbreitungsrechnung

Die Ausbreitungsrechnung wird mit dem Modell Austal [6] durchgefuhrt. Die Berechnung der
flachenbezogenen Haufigkeiten erfolgt mit dem Programm A2KArea (Programm AustalView,
Version 10.2.12 TG,l). Dabei handelt es sich um die programmtechnische Umsetzung des im
Anhang 2 der TA Luft [1] festgelegten Partikelmodells der VDI-Richtlinie 3945, Blatt 3 [7].

Gemal den Vorgaben der TA Luft [1] werden bei der Ermittlung von Staubimmissionen die Korn-
groBenklassen 1 bis 4 unterschieden. Fur die Berechnung des Staubniederschlags werden die
Staubemissionen der KorngréRBenklassen 3 und 4 zusammengefasst - da im Regelfall die Aufteilung
dieser beiden KorngroRenfraktionen nicht bekannt ist - und dem Luftschadstoffparameter pm-u
zugeordnet. Mit diesem Parameter sind gemaR der Vorgabe des Ausbreitungsprogramms die
deponierenden Staube erfasst.

Der Feinstaubanteii PM 10 (ohne den Anteil PM 2,5) wird im Berechnungsmodell dem
Luftschadstoffparameter pm-2 (Klasse 2) zugeordnet. Fur den Feinstaubanteil PM 2,5 wird der
Parameter pm-1 (Klasse 1) verwendet. Damit das Berechnungsergebnis der Feinstaubimmissionen
vom Modell in die beiden Feinstaubfraktionen PM 10 und PM 2,5 aufgesplittet werden kann, wird
der Feinstaubanteil zusatzlich dem Parameter pm25-1 zugeordnet.

4.1 Quellparameter

Gemal Anhang 2, Kapitel 11 TA Luft [1] sind Einflisse von Bebauung auf die Immissionen im
Rechengebiet zu berlicksichtigen. Dabei ist in der TA Luft fir gerichtete Quellen (Schornsteine)
festgelegt, dass Einflisse von Gebauden in einer Entfernung bis zum 6-fachen der Quellhéhe und
bis zum 6-fachen der jeweiligen Gebaudehdhe zu bericksichtigen sind.

"Betrédgt die Schornsteinbauhéhe dabei mehr als das 1,7-fache der Geb&dudehéhen, ist die
Berticksichtigung der Bebauung durch eine geeignet gewéhlte Rauigkeitsldnge und Verdrén-
gungshéhe ausreichend. Bei geringerer Schomsteinbauhéhe kann folgendermallen verfahren
werden:

Befinden sich die immissionsseitig relevanten Aufpunkte auBlerhalb des unmittelbaren
Einflussbereiches der quellnahen Gebé&ude (beispielsweise aullerhalb der Rezirkulationszonen,
siehe Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 (Ausgabe Juli 2017)), kénnen die Einfliisse der Bebauung auf das
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Windfeld und die Turbulenzstruktur mit Hilfe des im Abschlussbericht* zum UFOPLAN Vorhaben
FKZ 203 43 256 dokumentierten diagnostischen Windfeldmodells fir Gebé&udeumstromung
bertiicksichtigt werden. Anderenfalls sollte hierfiir der Einsatz eines prognostischen Windfeldmodells
fiir Geb&udeumstrémung, das den Anforderungen der Richtlinie VDI 3783 Blatt 9 (Ausgabe Mai
2017) gentigt, geprtift werden.”

Die néchstgelegenen Immissionspunkte befinden sich in einer Entfernung ab ca. 150 m und somit
auRerhalb der Rezirkulationszonen der quellnahen Gebaude, sodass der Einsatz eines
prognostischen Windfeldmodells nicht erforderlich ist.

Entsprechend der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13 [2] "kann in der Ausbreitungsrechnung unter
pragmatischen Gesichtspunkten der Einfluss der Gebé&ude auf die bodennahe Immission statt durch
explizite Modellierung durch Verwendung einer vertikal ausgedehnten Ersatzquelle abgeschétzt
werden. Hierbei wird der verstérkten vertikalen Durchmischung in Lee eines Gebé&dudes Rechnung
getragen. Eine in der Regel konservative Abschétzung der bodennahen Immission wird mit dem
Ansatz einer Ersatzquelle ohne Uberhéhung mit einer Vertikalausdehnung vom Erdboden bis zur
Quellhéhe hq erzielt. In vielen Féllen wird hiermit die Immission im Nahbereich stark (iberschétzt".

Der Einfluss der Bebauung auf die Quellen der landwirtschaftlichen Betriebe wird daher Uber die
Modellierung der Quellen als Volumen- bzw. vertikale Linienquellen berlicksichtigt. Dabei wird wie
folgt vorgegangen:
- Betrégt die Quellhéhe demnach weniger als das 1,2-fache der Geb&udehdhe, ist die Quelle
vom Erdboden bis zur Quellhéhe anzusetzen.

- Betrégt die Quellhéhe mehr als das 1,2-fache, ist eine Berlicksichtigung von der halben
Quellhéhe bis zur Quellhéhe ausreichend. Mehrere gleichartige benachbarte Quellen
werden zusammengefasst.

Betragt die Quellhéhe mehr als das 1,7-fache der Gebdudehodhe, besteht kein Gebdudeeinfluss und
es wird eine Punktquelle modelliert.

In Anlage 3 sind alle relevanten Quellparameter (Abmessungen, GréRe etc.) angegeben.
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4.2 Deposition

Bei der Berechnung der Luftschadstoffimmissionen wurden die Depositionsgeschwindigkeiten und
Auswaschraten gemaR Anhang 2 der TA Luft [1] berlicksichtigt.

Bei der Berechnung der Staubimmissionen wurden die Sedimentationsgeschwindigkeiten,
Depositionsgeschwindigkeiten, Auswaschfaktoren und Auswaschexponenten gemaR Anhang 2 der
TA Luft [1] bertcksichtigt.

Bei der Berechnung von Geruchsimmissionen wird die Haufigkeit einer definierten
Geruchsstoffkonzentration in der Luft bewertet. Eine Deposition wurde gemaR Anhang 2 der
TA Luft [1] bei der Berechnung von Geruchsimmissionen nicht berticksichtigt.

4.3 Meteorologische Daten

Die Ausbreitungsrechnung wurde gemaR Anhang 2 der TA Luft [1] als Zeitreihenberechnung ber
ein Jahr auf Basis einer reprasentativen Jahreszeitreihe durchgefiihrt. Fir den Standort Fresenburg
liegen keine meteorologischen Daten vor. Deshalb wird auf die Daten einer Messtation
zurickgegriffen, deren meteorologischen Bedingungen vergleichbar sind. Im Rahmen einer
Ubertragbarkeitspriifung wurde ermittelt, dass die Daten der Messstation Dérpen fiir den Standort
in Fresenburg angewendet werden kénnen [8].

Die zeitliche Reprasentanz fur die Station Dérpen wurde anhand einer SRJ (Selektion
Représentatives Jahr) ermittelt [9]. Flr die Station Dérpen wurde aus mehrjdhrigen Zeitreihen-Daten
(Bezugszeitraum 2012-2021) das reprasentative Jahr ermittelt. Anhand der Windrichtungssektoren
und der Windgeschwindigkeitsklassen erfolgt eine Normierung und Sortierung. Das Jahr, welches
den mittleren Verhaltnissen in Bezug auf die betrachteten Jahre am besten entspricht, kann
beziglich der Windrichtung bzw. Windgeschwindigkeit als reprasentativ angesehen werden. Fir die
Station Dérpen wurde aus dem o. g. Bezugszeitraum das Jahr 2012 als reprasentativ ermittelt. Die
Haufigkeitsverteilung der Windrichtungen ist in Anlage 3 grafisch dargestelit.

GemalR TA Luft [1] ist fur die Berechnung der nassen Deposition die Ausbreitungsrechnung als
Zeitreihenberechnung durchzufithren. Als Niederschlagszeitreihe sind die fur das Bezugsjahr der
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meteorologischen Daten und den Standort der Anlage vom Umweltbundesamt zur Verfiigung
gesteliten Daten zu verwenden.

Fur den Standort Fresenburg wurden die standortbezogenen Niederschlagsdaten als Zeitreihe fiir
das Jahr 2012 verwendet.

4.4 Rechengebiet

GemaR Anhang 2 der TA Luft [1] ist das Rechengebiet ausreichend groR und das Raster so zu
wiéhlen, dass Ort und Betrag der Immissionsmaxima mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden
kénnen. In dieser Untersuchung wurde ein Rechengebiet von 1.600 m x 1.600 m ber{icksichtigt. Die
Kantenléange des Austal Rechengitters wurde an die Lage der Immissionspunkte angepasst (16 m).

4.5 Rauigkeitslinge

Die Bodenrauigkeit des Gelandes wird durch die mittlere Rauigkeitslange z, beschrieben. Gemal
Anhang 2 der TA Luft [1] ist die Rauigkeitsldnge fir ein kreisférmiges Gebiet um den Schornstein
festzulegen, dessen Radius das 15-fache der Freisetzungshéhe (tatsdchlichen Bauhdhe des
Schornsteins), mindestens aber 150 m, betragt. Setzt sich dieses Gebiet aus Flachenstiicken mit
unterschiedlicher Bodenrauigkeit zusammen, so ist eine mittlere Rauigkeitslange durch arithme-
tische Mittelung mit Wichtung entsprechend dem jeweiligen Flachenanteil zu bestimmen und
anschlieRend auf den nachstgelegenen Tabellenwert zu runden.

Die Berechnung der Rauigkeitsldnge erfolgt anhand der Landnutzungsklassen des Landbede-
ckungsmodells Deutschliand (LBM-DE). Die Landnutzungsklasse wurde durch Inaugenscheinnahme
und Luftbildvergleich verifiziert. Da in diesem Fall die Bodenrauigkeit im Quellumfeld keinen
relevanten Schwankungen unterliegt, wurde fir den Emissionsschwerpunkt der Anlage die
Rauigkeitslange berechnet (Anlage 3). Fur die Ausbreitungsrechnung wird eine Rauigkeitslénge z,
von 0,20 m bericksichtigt.

4.6 Komplexes Gelinde

Das Beurteilungsgebiet ist eben. Die Beriicksichtigung eines Windfeldmodelles ist daher nicht
erforderlich.
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4.7 Statistische Sicherheit

Gemafl Anhang 2 der TA Luft [1] ist in einer Ausbreitungsrechnung sicherzustellen, dass die
modellbedingte statistische Unsicherheit, berechnet als statistische Streuung des berechneten
Werts, bei einem Jahres-Immissionskennwert maximal 3 % vom Jahres-Immissionswert und
maximal 30 % des Tages-Immissionswertes betragt. Um dies zu gewahrleisten, wurde bei der
Ausbreitungsrechnung eine ausreichende Partikelzahl (Qualitatsstufe gqs=2, entsprechend einer
Partikelzahl von 8 s™) berlicksichtigt. Zum Nachweis wurden im Bereich der umliegenden
Immissionspunkte Analysepunkte festgelegt, die u. a. die statistische Unsicherheit ausweisen
(Anlage 3).
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§ Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung

5.1 Geruchsimmissionen

Mittels Ausbreitungsrechnung wurde anhand der ermittelten Geruchsemissionen die
Gesamtzusatzbelastung an Geruchsimmissionen berechnet und als 2 %-Isolinie zusammen mit dem
600 m Radius um den Betriebsstandort in der Anlage 4 dargestellt. Entsprechend wurden alle
Immissionspunkte innerhalb des 600 m Radius und der 2 %-lIsolinie betrachtet. Die
Geruchsimmissionen wurden unter Beriicksichtigung der tierartspezifischen Gewichtungsfaktoren
berechnet.

Wie das Ergebnis zeigt, ist die 2 %-Isolinie kleiner als der 600 m-Radius. Als Beurteilungsraum ist
somit der 600 m-Radius heranzuziehen. Innerhalb des 600 m-Radius befindet sich kein Wohnhaus
(Immissionspunkt).

Somit sind aus geruchstechnischer Sicht keine unzuldssigen Beeintrachtigungen der Nachbarschaft

durch die geplante Errichtung eines Legehennenstalles _

in Fresenburg zu erwarten.

5.2 Ammoniakimmission und Stickstoffdeposition

Anhand der aus dem gesamten Tierbestand des Betriebes ermittelten Ammoniakemissionen wurde
die Gesamtzusatzbelastung an Ammoniakkonzentration und Stickstoffdeposition berechnet.

In der Anlage 5 ist die Gesamtzusatzbelastung an Ammeniakkonzentration und Stickstoffdeposition
dargestelit. Die Darstellung erfolgt als Isolinie der Ammoniakkonzentration von 2 ug/m?® sowie als
Isolinie der Stickstoffdeposition von 5 kg/(ha-a). Die Berechnung der Stickstoffdeposition erfolgt fir
Waldflachen unter Berlicksichtigung der Depositionsgeschwindigkeit von vqa= 0,02 m/s.

Sofern im Bereich der dargestellten 2 ug/m3-Isolinie keine empfindlichen Pflanzen und Okosysteme
vorhanden sind, gibt es gemaR TA Luft [1] keinen Anhaltspunkt auf das Vorliegen erheblicher
Nachteile durch Schadigung empfindlicher Pflanzen und Okosysteme aufgrund der Einwirkung von
Ammoniak.
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Sofern im Bereich der dargesteliten 5 kg/(ha-a)-Isolinie keine empfindlichen Pflanzen und
Okosysteme vorliegen, ist gemaR TA Luft [1] keine weitere Beurteilung der Stickstoffdeposition
erforderlich.

Innerhalb der berechneten Isolinien der Ammoniakkonzentration und Stickstoffdeposition befinden
sich keine Waldflachen oder sonstige ausgewiesene empfindliche Pflanzen und Okosysteme. Eine
weitergehende naturschutzfachliche Beurteilung der Ergebnisse ist nicht Bestandteil dieser
Untersuchung

In der Anlage 6 ist der Einwirkbereich auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete),
hervorgerufen durch die Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition (entspricht in diesem konkreten
Fall der Gesamtzusatzbelastung) fur die Depositionsgeschwindigkeiten vd = 0,01 m/s und vd = 0,02
m/s dargestellt.

Wie das Ergebnis zeigt, betragt die Zusatzbelastung im Bereich der umliegenden Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung bzw. des FFH-Gebietes "FFH-Gebiet 265 Stillgewasser bei Kluse"
weniger als 0,3 kg/(ha-a). Eine erhebliche Beeintrachtigung kann demnach ausgeschlossen werden.

Eine weitergehende naturschutzfachliche Beurteilung der Ergebnisse ist nicht Bestandteil dieser
Untersuchung.

5.3 Staubimmissionen

Anhand der ermittelten Staubemissionen wurde die Gesamtzusatzbelastung an Staubimmissionen
fur die Umgebung des geplanten Legehennenstalles berechnet.

In der Anlage 7 ist die Gesamtzusatzbelastung an Staubkonzentration und Staubniederschlag
dargestellt. Die jeweilige Darstellung erfolgt als Isolinie der als nicht relevant zu betrachtenden
Gesamtzusatzbelastung an Feinstaub PM 10 von 1,2 ug/m?, Feinstaub PM 2,5 von 0,8 ug/m® und
Staubniederschlag von 0,0105 g/(m?-d). Wie die Ergebnisse zeigen, werden die nicht relevanten
Gesamtzusatzbelastungen an Feinstaubkonzentration (PM 10 und PM 2,5) sowie an
Staubniederschlag an den umliegenden Immissionspunkten eingehalten.
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Somit sind aus staubtechnischer Sicht keine unzuléssigen Beeintrachtigungen der Nachbarschaft

durch die geplante Errichtung eines Legehennenstalles _

in Fresenburg zu erwarten.
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Anlage 1: Ubersichtslageplan
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Anlage 2: Ermittelte Geruchs-, Ammoniak- und Staubemissionen
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[GV] odor_050| odor_075| odor_100| odor_150} PM 1 PM2 | PM25| PMu
1 12| 11,7 |6,5]| 14.990 | Legehennen Bodenhaltung, Voliere, Kotband| 51 1529 0,02377 0,02225 | 0,05191 | 0,02225 | 0,04943
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Auslauf 2 0,0-0,2 14.990 Legehennen Auslauf beidseitig 76 0,00119
Kotlager 0,0-1,0 40 Kotlager 0,00023

FT.: diffus Ober Fenster und Turen

TF: Trauf-First-Liftung
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Lageplan mit Kennzeichnung der Quellen
Quellen-Parameter

Emissionen

Windrichtungs- und Geschwindigkeitsverteilung
Berechnung der Rauhigkeitslange

Ausziige der Quell- und Eingabedateien der Ausbreitungsrechnung mit allen
relevanten Quellparametern

Auswertung der Analysepunkte
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Quellen-Parameter

{ Volumen-Quellen
| Laenge Laenge Laenge | ) Emissions- Austritts- .
‘ Quelle X-Koord | Y-Koord. X-Richtung Y-Richtung Z-Richtung Drehwinkel hoehe geschw. Zeitskala
o ] 1 {e] [m] ] [m] \ [Grad] [m] [mis] <]
' QUE_2 38999081 I ~ 5861586,55 [ 110,00 50,00 ‘L 0,20 i -126,9 0,00 0,00 0,00
QUE_4 390012,51 | 5861546,77 14,81 9,32 | 1,00 ‘ 49,2 0,00 0,00 0,00
-Kotlager ==
— — . - -
QUE_3 390026,95 5861424,19 ! 104,38 [ 50,00 | 0,20 | 53,2 0,00 0,00 0,00 |
A siauf 2 |
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1D [m] tm] (m] {m] | o m] [m] . fmis] s
QUE_1 389981,63 5861468,36 90,00 ' 52,4 11,65 | 0,00 ' 0,00 0,00 |
Projektdatei: C:\ProjekteiProjekte_austals | R
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' Emissionen
Projekt: 2023 [N

Quelte: QUE_1 [
- NH3 ODOR_050 ODOR_ 075 ODOR_100  ODOR_150 PM PM25
o Emissionszeit [h]. | 8679 0 o 879 o 8679 8679 o
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/]: | 8,557E-2 0,000E+0 0,000E+0 5,504E+0 0,000E+0 4,449E1 8,010E-2
18,0% pm-1  100,0% pm25-1
I 42,0% pm-2
) | 40,0% pm-u
Emission der Quelle [kg oder MGEL: |  7,427E+2 0,000E+0 0,000E+0 4,777TE+4 0,000E+0 3,861E+3 6,952E+2
NH3 ODOR 050 ODOR_075  ODOR_100 ODOR_150 PM PM25
) ~ Emissionszeit[n: | 8679 0 0 8679 0 0 0 -
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: | 4,284E-3 0,000E+0 0,000E+0 2,736E-1 0,000E+0 0,000E+0 0,000E+0
[ 0,0% pm-1 0,0% pm25-1
0,0% pm-2
0,0% pm-u
Emission der Quelle [kg oder MGE]: |  3,718E+1 0,000E+0 0,000E+0 2,375E+3 0,000E+0 0,000E+0 0,000E+0
“quetle: oue_s - [
NH3 ODOR 050 ODOR 075  ODOR_100  ODOR_150 PM PM25
- o o Emissionszeit [h]: | 8679 0 0 8679 0 0 0 -
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: | 4,284E-3 0,000E+0 0,000E+0 2,736E-1 0,000E+0 0,000E+0 0,000E+0
0,0% pm-1 0,0% pm25-1
0,0% pm-2
0,0% pm-u
Emission der Quelle [kg oder MGE]: |  3,718E+1 0,000E+0 0,000E+0 2,375E+3 0,000E+0 0,000E+0 0,000E+0
Quetie: UE_4 - [ ’*
NH3 ODOR 050  ODOR 075  ODOR_100 ODOR 150  PM PM25
' - Emissionszeit [h]: 8679 0 0 0 0 0 0
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: |  8,280E-4 0,000E+0 0,000E+0 0,000E+0 0,000E+0 0,000E+0 0,000E+0
0,0% pm-1 0,0% pm25-1
0,0% pm-2
0,0% pm-u
Emission der Quelle [kg oder MGE]: | 7,186E+0 0,000E+0 0,000E+0 0,000E+0 0,000E+0 0,000E+0 0,000E+0
Gesamt-Emission [kg oder MGE]:  8,242E+2 0,000E+0 0,000E+0 5,252E+4 0,000E+0 3,861E+3 6,952E+2
Gesamtzeit [h]: 8679
Projektdate: CAProjete\Projee_Austars
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WINDROSEN-PLOT:

Dérpen (DWD 6159)

ANZEIGE:
Windgeschwindigkeit

Windrichtung (aus Richtung)

Windgeschw.
[m/s]

[] >0
B s5-100
I 70-s4
B 55-60
B 054
B 24-38
B s-2s
] 14-18
B <14
Windstille: 0,00%
Umlfd. Wind: 0,51%

BEMERKUNGEN:

Stationsdaten Koordinaten
(UTM, WGS84):

32U 387108
5868497

Windgeberhohe: 10,0 m ii.
Grund

DATEN-ZEITRAUM:

Start-Datum: 01.01.2012 - 00:00
End-Datum: 31.12.2012 - 23:00

GESAMTANZAHL: WINDSTILLE:

8648 Std. 0,00%

MITTLERE WINDGESCHWINDIGKEIT:

3,39 m/s

FIRMENNAME:

Fides Immissionsschutz &
Umweltgutachter GmbH
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Umweltgutachter

PROJEKT-NR.:

Meteo View - Lakes Envil
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Berechnung der Rauhigkeitslinge z0
Quellhdhe [m] 11,7
Radius um Quelle [m] (15-fache der Quellhthe bzw. mindestens 150 m) 175,5
bertcksichtigte Flache [m?] 96.762
berechnete Rauhigkeislange z0 [m] 0,22
20 [m] Klasse (LBM-DE) Fliche [m?]
0,01 Strande, Dunen und Sandflachen (331); Wasserflachen (512) 0

Flachen mit sparlicher Vegetation (333); Salzwiesen (421); in der
0,02 Gezeitenzone liegende Flachen (423); Gewasserldufe (511); 0
Mundungsgebiete (522)

Abbauflachen (131); Deponien und Abraumhalden (132); Sport- und
0,05 Freizeitanlagen (142); Gletscher und Dauerschneegebiete (335); 0
Lagunen (521)

Flughéfen (124); nicht bewé&ssertes Ackerland (211); Wiesen und
0,10 Weiden (231); Brandflachen (334); Sumpfe (411), Torfmoore (412), 88.662
Meere und Ozeane (523)

Stralen, Eisenbahn (122); stadtische Granflachen (141);
0,20 Weinbauflachen (221); natrliches Griinland (321); Heiden und 0
Moorheiden (322); Felsflaichen ohne Vegetation (332)

Hafengebiete (123); Obst- und Beerenobstbestande (222); Wald-

0,50 Strauch-Ubergangsstadien (324) 0
1.00 Nicht durchgangig stadtische Pragung (112); Industrie- und 0

! Gewerbeflachen (121); Baustellen (133)
1,50 Nadelwalder (312); Mischwalder (313) 8.100
2,00 Durchgangig stadtische Pragung (111); Laubwalder (311); 0
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2023-06-22 16:15:10 =======m == === = - mm o oo NP —

TalServer:C: \Projekte\Projekte_AustalB\UL_

Ausbreitungsmodell AUSTAL, Version 3.1.2-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoRlau, 2002-2021
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2021

Arbeitsverzeichnis: C: /Projekte/Projekte_Austa13/UL/2623—

Erstellungsdatum des Programms: 2021-08-09 08:20:41
Das Programm lauft auf dem Rechner "PC-WINMISKAM".

SRS L R Beginn der Eingabe EE S e

> 'Projekt-Titel

> 'x-Koordinate des Bezugspunktes
> 'y-Koordinate des Bezugspunktes
> 'Rauigkeitslédnge

> 'Qualitatsstufe

> az "C:\Projekte\Akterm\Doerpen_DWD_ 06159 2012.akterm” 'AKT-Datei

>ri?

> dd 16.0 'ZellengroBe (m)

> X0 -802.0 'x-Koordinate der 1l.u. Ecke des
Gitters

> nx 100 'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung
> yo -702.0 'y-Koordinate der 1l.u. Ecke des
Gitters

> ny 100 'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung
> xq -113.37 -104.19 -82.49 -68.05

> yq 148.36 266.55 226.77 104.19

> hq 11.65 0.00 0.00 0.00

> aq 90.00 110.00 14.81 104.38

> bg 9.00 50.00 9.32 50.00

> cq 0.00 0.20 1.00 0.20

> wq 52.40 -126.92 49.21 53.20

> dq 9.00 .00 ©.00 0.00

> vq 0.00 0.00 0.00 0.00

> tq 0.00 .00 2.00 .00

> 1q 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

> rq 9.00 ©.00 0.00 0.00

> Zq 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000

> sq 9.00 0.00 0.00 0.00

> nh3 0.02377 0.00119 0.00023 0.00119

> odor_05@ @ 7] 0 0

> odor_075 © (] 0 0

> odor_100 1529 76 ] 76

> odor_150 & 2 %] ]

> pm-1 0.02225 e 0 @

> pm-2 9.05191 e 0 2]

> pm-u 0.04943 ] 0 ]

> xx-1 0.02225 0 ] ]

> pm25-1 6.02225 (] 0 0

eSS sSSCSSS=Soooo=========s==ms Ende der Eingabe B E e R

Die H6he hq der Quelle 2 betrigt weniger als 10 m.
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Die H6he hq der Quelle 3 betrdgt weniger als 16 m.
Die Hohe hq der Quelle 4 betragt weniger als 10 m.

AKTerm "C:/Projekte/Akterm/Doerpen_DWD_06159_2012.akterm"” mit 8784 Zeilen,
Format 3

Niederschlags-Datei
C:/Projekte/Projekte_AustalB/UL/_niederschlag.dmna eingelesen
[1,8784].

Es wird die Anemometerhéhe ha=4.@¢ m verwendet.

Verfiigbarkeit der AKTerm-Daten 98.5 %.

Priifsumme AUSTAL 5a45c4ae
Priifsumme TALDIA abbd92el
Prifsumme SETTINGS d©929elc
Priifsumme AKTerm bedcd4d3
Gesamtniederschlag 797 mm in 996 h.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "nh3"
TMT: 366 Mittel (davon ungiiltig: @)

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 nh3-jeez"
ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 nh3-jees"
ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 nh3-depz"
ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 nh3-deps™
ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 nh3-wetz"
ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 nh3-wets"
ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 nh3-dryz"
ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 nh3-drys"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "pm”
TMT: 366 Mittel (davon ungiiltig: @)

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 pm-jeez"

ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 pm-jees”
ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 pm-t35z"
ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 pm-t35s"
ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 /pm-t35i"
ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 pm-teez"
ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 pm-tees"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 pm-teei”
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ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Datei “"C:/Projekte/Projekte_Austal3/uUL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Datei “C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023
ausgeschrieben,

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "pm25"
TMT: 366 Mittel (davon ungiiltig: 0)

TMT: Datei “"C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/uUL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "xx
TMT: 366 Mittel (davon ungiiltig: @)

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/uUL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/uUL/2023

Z201/pm~-depz"
Z01/pm-deps”
Z01/pm-wetz"
Z01/pm-wets”
Z201/pm-dryz"

Z201/pm-drys”

GZ01/pm25-jeez"

GZ01/pm25-j00s™

GZ01/xx-jeez"
GZ01/xx-jees"
GZ01/xx-depz"
GZO1/xx-deps"

GZO1/xx-wetz"

ausgeschrieben,
TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/uUL/2023 GZ01/xx-wets”
ausgeschrieben,
TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 GZe1/xx-dryz"
ausgeschrieben,

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/uL/2023
ausgeschrieben,

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "od
TMT: 366 Mittel (davon ungiiltig: )

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/uUL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/uUL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "od
TMT: 366 Mittel (davon ungiiltig: o)

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/uUL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "od
TMT: 366 Mittel (davon ungiiltig: o)

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/uUL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/uUL/2023

GZ01/xx-drys™

GZ01/odor-joez"

GZ01/odor-jees”

GZe1/odor_050-jeez"

GZ01/odor_050-jeos"

GZ01/odor_@75-j60z"

GZe1/odor_075-j00s"
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ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_100"
TMT: 366 Mittel (davon ungiiltig: 9)

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_150"
TMT: 366 Mittel (davon ungiiltig: @)

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023
ausgeschrieben.

TMT: Datei "C:/Projekte/Projekte_Austal3/UL/2023 GZo1/odor_150-joes”
ausgeschrieben.

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL_3.1.2-WI-X.

Z01/odor_100-j0ez"

Z01/odor_100-j00es"

GZ01/odor_150-j0ez"

DEP: Jahresmittel der Deposition

DRY: Jahresmittel der trockenen Deposition

WET: Jahresmittel der nassen Deposition

Joo: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit

Tnn: Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
snn: Héchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
moglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwerte, Deposition

NH3 DEP : 18.5744 kg/(ha*a) (+/- ©.1%) bei x= -74 m, y= 234 m ( 46, 59)
NH3 DRY : 18.4225 kg/(ha*a) (+/- ©.1%) bei x= -74 m, y= 234 m ( 46, 59)
NH3 WET : ©.2648 kg/(ha*a) (+/- ©.0%) bei x= -58 m, y= 218 m ( 47, 58)
PM DEP : ©.0119 g/(m2*d) (+/- ©.2%) bei x= -42m, y= 266 m ( 48, 61)
PM DRY : ©.0116 g/(m2*d) (+/- ©.2%) bei x= -42m, y= 266 m ( 48, 61)
PM WET : ©0.0007 g/(m2*d) (+/- ©0.0%) bei x= -74 m, y= 202 m ( 46, 57)
XX DEP : 5.327e-05 g/(m2*d) (+/- ©.3%) bei x= -42 m, y= 266 m ( 48,
61)

XX DRY : 4.784e-05 g/(m2*d) (+/- ©.3%) bei x= -26 m, y= 282 m ( 49,
62)

XX WET : 1.602e-05 g/(m2*d) (+/- ©.1%) bei x= -74 m, y= 202 m ( 46,
57)

NH3 Joo : 3.74 pg/m® (+/- 0.1%) bei x= -74 m, y= 234 m ( 46, 59)
PM Joo : 1.9 pg/m3® (+/- ©.2%) bei x= -42 m, y= 266 m ( 48, 61)
PM T35 : 4.6 pg/m® (+/- 2.2%) bei x= -26 m, y= 250 m ( 49, 60)
PM TOO : 9.4 pg/m® (+/- 1.9%) bei x= -186 m, y= 42 m ( 44, 47)
PM25 Jee : 0.6 ug/m?® (+/- 0.2%) bei x= -58 m, y= 266 m ( 47, 61)
XX Joo : 6.032e-07 g/m®* (+/- ©.2%) bei x= -42 m, y= 266 m ( 48, 61)
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Maximalwert der Geruchsstundenhaufigkeit bei z=1.5 m

ODOR J00 : 18.2 % (+/- ©.1 ) bei x=
ODOR_@50 100 0.0 % (+/- 0.0)
ODOR_075 100 0.0 % (+/- 0.0 )
ODOR_100 J00 : 18.2 % (+/- ©.1 ) bei x=
ODOR_150 100 0.0 % (+/- ©0.0)
ODOR_MOD J0@ : 18.2 % (+/- ? ) bei x=

2023-06-22 19:40:09 AUSTAL beendet.

C:\Projekte\Projekte_Austal3\
C:\Projekte\Projekte_Austal3\

C:\Projekte\Projekte_Austal3\
C:\Projekte\Projekte_Austal3\
C:\Projekte\Projekte_Austal3\

-26 m, y= 186 m ( 49, 56)
-26 m, y= 186 m ( 49, 56)
-26 m, y= 186 m ( 49, 56)

GZe1\nh3-depf.dmna. Scale=0,8235
GZo1\n-depf.dmna

GZ01\nh3-dryf.dmna. Scale=1,6471
GZ01\nh3-wetf.dmna. Scale=0,8235
GZ01\n[wald]-depf.dmna
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- Auswertung Analyse-Punkte

1 Analyse-Punkte: ANP_1

X [m]: 390226,95

Y [m]: 5861498,78

Vertikale Schichten [m]: 0- 3

| Stoff Kenngroesse Wert Einheit statistischer Fehler

N DEPF 0,555848 kg/(ha*a) :
NH3: Ammoniak Joo 0,23 ug/m? 03%

NH3: Ammoniak JOOF 023068 | pgm* |

NH3: Ammoniak DEP 0,6716 kg/(ha*a) | 05%
NH3: Ammoniak ; DEPF 0,674958 ‘ kg/(ha*a) |

INH3: Ammoniak J DRY 0,6538 \ kg/(ha*a) : 0.5 % |
NH3: Ammoniak DRYF 0,657069 ‘ kg/(ha*a) | ‘
!\IH3: Ammoniak WET 0,0178 \L kg/(ha*a) , 0.2 % ‘
NH3: Ammoniak WETF 0,0178356 kg/(ha*a) | |
N[FELD] DEPF 0,826362 3 kg/(ha*a) w

N[MESO] DEPF 0664027 |  kg/(ha*a) |

N[WALD] DEPF 109692 | kg/(ha'a) |

ODOR: Geruchsstoff (unbewertet) Joo 1 % \ 0%

ODOR: Geruchsstoff (unbewertet) JOOF 1 %

ODOR_050: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.50) Joo 0 % 0%
ODOR_050: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.50) JOOF 0 %

ODOR_075: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.75) Joo 0 | % 0%
ODOR_075: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.75) JOOF 0 ! % ‘

ODOR_100: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.00) Joo 1 ' % ‘ 0%
ODOR_100: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.00) JOOF 1 | % |

ODOR_150: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.50) Joo 0 % | 0%
ODOR_150: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.50) JOOF 0 ! % i

ODOR_MOD Joo 1 % W

Projektdatei: c:\Projekte\Projekte_Austala_

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft 28.06.2023 Seite 1 von 2
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Auswertung Analyse-Punkte

1 Analyse-Punkte: ANP_1

X [m]: 390226,95

Y [m]: 5861498,78

Vertikale Schichten [m]: 0- 3

Wert

Stoff Kenngroesse . Einheit statistischer Fehler
PM: Partikel S | Joo 06 ug/m? 03%
PM: Partikel JOOF 0,6018 , pg/m?®
PM: Partikel ) DEP 0,0032 - glmPd) 03%

PM: Partikel DEPF 0,0032096 g/(m2*d)
PM: Partikel - T0O 43 ug/m? i 29%
PM: Partikel TOOF 4,4247 pg/m® ' —
PM: Partikel . . T35 2 ; pgm* | 35%
PM: Partikel D | ~ T35F 2,07 pg/me ]
PM: Partikel - 1 DRY . 0,0031 g/(m*d) 0,3%
PM: Partikel | DRYF i 0,0031093 g/(m?*d) .
pﬂ I?artikf! 7 7 - J WET ' 0 g/(m?*d) 0,2 % ]
PM: Partikel \ WETF , 0 g/(m?*d)
PM25: Staub - - - Joo ' 02 Hg/m® 03%
PM25: Staub JOOF 0,2006 g/m® -
Auswertung der Ergebnisse:

J00/Y00: Jahresmittel der Konzentration

Tnn/Dnn:  Hchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Snn/Hnn:  Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

DEP: Jahresmittel der Deposition
Projektdatei: C:\Projekle\Projekte_Austala_
AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft 28.06.2023 Seite 2 von 2
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Anlage 4: Gesamtzusatzbelastung an Geruchsimmissionen



PROJEKT-TITEL:

ODOR_MOD J00: Max = 18,2 % ( X =390069,00 m, Y = 5861506,00 m )
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UTM X-Richtung in m
ODOR_MOD / J00z: Jahres-Haufigkeit von bewerteten Geruchsstunden /0 - 3m %

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft
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0 2

STOFF: FIRMENNAME:
Gesamtzusatzbelastung an ODOR_MOD Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH
Geruchsimmissionen

EINHEITEN: BEARBEITER:
2%-Isolinie und 600 m Radius
% uL F l D E S
QUELLEN: MARSTAB: 1:10.000 . »
immissionsschutz &
4 T —— Umweltgutachter
AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR.:
ODOR_MOD J00 26.06.2023 GS18109.1+2
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Immissionsschutz &
Umweltgutachter

Anlage 5: Gesamtzusatzbelastung an Ammoniakkonzentration und Stickstoffdeposition



PROJEKT-TITEL:
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389800 389900 390000 390100 390200 390300 390400
UTM X-Richtung in m
NH3 / J00z: Jahresmittel der Konzentration / 0 - 3m Hg/m?®
NH3 J0OO: Max = 3,74 ug/m* ( X = 390021,00 m, Y = 5861554,00 m )
1 2
STOFF: FIRMENNAME:
Gesamtzusatzbelastung an Ammoniak Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH
Ammoniakkonzentration
EINHEITEN: BEARBEITER:
pg/m* | UL F I D Es
QUELLEN: MARSTAB: 1:5.000 .
Immissionsschutz &
4 [ JE—— AT Umweltgutachter
AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR.:
NH3 J0O 26.06.2023 GS18109.1+2

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft C:Pmields\Projalde_Aus!aB_
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PROJEKT-TITEL:

1
e

UTM Y-Richtung in m
5861100 5861200 5861300 5861400 5861500 5861600 5861700 5861800 5861900 5862000 5862100

I[IIIllIIIEIfl\IIII|I|lIlI.lIIIl|l!Iflllllililllfl\l[ltlk

1 ma'p" data: © OpenStreetMap-contributors

i = = = o o i e () R T T T TR R T S

LI S AL LU |

T 1T T T T 1T

389600 389700 389800 389900 390000 390100 390200 390300 390400 390500 390600
UTM X-Richtung in m

N[WALD] / DEPf: Jahresmittel der Dep. inki. stat. Fehler / 0 - 3m
N[WALD] DEP: Max = 30,4984209 kg/(ha*a) ( X = 390021,00 m, Y = 5861554,00 m )

kg/(ha"a)

2 3 4 5
STOFF: FIRMENNAME:
Gesamtzusatzbelastung an N[WALD] Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH
Stickstoffdeposition
EINHEITEN: BEARBEITER:
vd = 0,02 m/s
kg/(ha‘a) | UL F I D Es
QUELLEN: MARSTAB: 1:7.500 .« »
Immissionsschutz &
4 0 s ——————— 0,2 km Umweltgutachter
AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR.:
N[WALD] DEP 28.06.2023 GS18109.1+2
AUSTAL View - Lakes I & Arg C:\Pro]alme\onjekts_Austal—

GS18109.1+2/04 Anlage 5.2
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Immissionsschutz &
Umweltgutachter

Anlage 6: Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition, bzgl. Gebieten mit gemeinschaftlicher
Bedeutung



PROJEKT-TITEL:

2023 S

YRR YT O (W T O N 0 ST O O
‘,_q___‘“j:ﬁ_

UTM Y-Richtung in m
5861100 5861200 5861300 5861400 5861500 5861600 5861700 5861800 5861900 5862000 5862100

\I\lIIJIiIILI

map data: © OpenStreetMap-contributors

T T | TarT T T T T T T T1TT LLELEL T T T T T 17T LI L T T 1T T T 1T 1 T 1T 1 T 1T 17
389600 389700 389800 389900 390000 390100 390200 390300 390400 390500 390600
UTM X-Richtung in m

N / DEPf: Jahresmittel der Dep. inkl. stat. Fehler / 0 - 3m
N DEP: Max = 15,3118613 kg/(ha*a) (X =390021,00 m, Y = 5861554,00 m )

kg/(ha*a)

0,0 3

STOFF: FIRMENNAME:
Zusatzbelastung an N Fides Inmissionsschutz & Umweltgutachter GmbH
Stickstoffdeposition

EINHEITEN: BEARBEITER:
vd =0,01 m/s
kg/(ha*a) | UL
bzgl. Gebieten mit
emeinschaftlicher Bedeutun, QUELLEN: MARSTAB: 1:7.500 . e
9 ¢ Immissionsschutz &
4 e — L Umweltgutachter
AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR.:
N DEP 28.06.2023 GS18109.1+2
AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft C:\Projeme\Pronk!e_AustaE—
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PROJEKT-TITEL:

2023

UTM Y-Richtung in m
5861100 5861200 5861300 5861400 5861500 5861600 5861700 5861800 5861900 5862000 5862100

e ey L e b b 1y

map data: © OpenStreetMap-contributors
IlilllllllllII|lI|Illllllllllllll!lll1lllf‘l-1ll‘lll

389600 38§700 389800 389900 390000 390100 390200 390300 390400 390500 390600
UTM X-Richtung in m

N[WALD] / DEPf: Jahresmittel der Dep. inkl. stat. Fehler / 0 - 3m kg/(ha*a)

0,0

STOFF: FIRMENNAME:
Zusatzbelastung an N[WALD] Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH
Stickstoffdeposition

EINHEITEN: BEARBEITER:
vd =0,02 m/s
kg/(ha*a) | UL E s
bzgl. Gebieten mit
emeinschaftlicher Bedeutun QUELLEN: MARSTAB: 1:7.500 P
¢ ? Immissionsschutz &
4 T Umweltgutachter
AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR..
N[WALD] DEP 28.06.2023 GS18109.1+2

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft C:\ijekte\ijekle_Austal_

GS18109.1+2/04 Anlage 6.2
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immissionsschutz &
Umweltgutachter

Anlage 7: Gesamtzusatzbelastung an Staubkonzentration und Staubniederschlag



PROJEKT-TITEL:

UTM Y-Richtung in m
5861200 5861300 5861400 5861500 5861600 5861700 5861800 5861900 5862000 5862100 5862200

\1\I[IIII|!|Il|l|l|||l|ll||ll|llll_]I\l‘l\l\l‘lll\[\ll\l\l

Kartendaten: € HERE.com
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389700 389800 389900 390000 390100 390200 390300 390400 390500 390600 390700
UTM X-Richtung in m

PM / J00z: Jahresmittel der Konzentration / 0 - 3m pg/m®
PM J0O: Max =1,9 pg/m*
0,5 1,2
STOFF: FIRMENNAME:
Gesamtzusatzbelastung an PM Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH
Staubkonzentration
EINHEITEN: BEARBEITER:
PM 10
pg/m?® uL F l D
QUELLEN: MARSTAB: 1:7.500 .
Immissionsschutz &
4 0 | 0,2 km umweltgutachter
AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR.:
PM J0O 27.06.2023 GS18109.1+2

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft C:\Projek‘te\Projekte_Austal_
GS18109.1+2/04 Anlage 7.1



PROJEKT-TITEL:

S,

UTM Y-Richtung in m
5861100 5861200 5861300 5861400 5861500 5861600 5861700 5861800 5861900 5862000 5862100
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map data: © OpehStfeetMap—coniﬁbutdrs»
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UTM X-Richtungin m
PM25 / J00z: Jahresmittel der Konzentration / 0 - 3m Ho/m?
PM25 J0O: Max = 0,6 pg/m®
03 0,8
STOFF: FIRMENNAME:
Gesamtzusatzbelastung an PM25 Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH
Staubkonzentration
EINHEITEN: BEARBEITER:
PM2,5
ugim* | UL FID Es
QUELLEN; MARSTAB: 1:7.500 . e
Immissionsschutz &
AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR.:
PM25 J0O 29.06.2023 GS18109.1+2
AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft C:\Projakte\ijekte_Amhla_
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PROJEKT-TITEL:
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map data: © OpenStreetMap-contributors

=1 3111

PM / DEPz: Jahresmittel der Deposition / 0 - 3m

- FFT 3 VT ET 3T T T T

389600 389700 389800 389900 390000 380100 390200 380300 390400 390500 390600

UTM X-Richtung in m

TT T V& 71T FT T T

g/(m2*d)

PM DEP: Max = 0,0119 g/(m#*d) ( X = 390053,00 m, Y = 5861586,00 m )

0,0030 0,0105

STOFF: FIRMENNAME:
Gesamtzusatzbelastung an PM Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH
Staubniederschlag

EINHEITEN: BEARBEITER:
gi(m?d) | UL F I D E s
QUELLEN: MARSTAB: 1:7.500 . .
Immissionsschutz &
4 T — Umweltgutachter
AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR.:
PM DEP 29.06.2023 GS18109.1+2

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft

C:\ijekte\Projelﬁe_Amtalh
(GS18109.1+2/04 Anlage 7.3
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Anlage 8: Prifliste fur die Immissionsprognose [2]



Normen-Downioad-Beuth-Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH-KdNr.8001374-LfNr.8515999001-2018-07-31 08:36

—44 —~ VDI 3783 Blatt 13/ Part 13 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Dusseldorf 2010

Priifliste fiir die Immissionsprognose

Titel: & A8A04 1 v VA Version Nr.: € (i
Vertasser: (L. Leb Sy Datum: 2 4.0, T %
Priifliste ausgefullt von: - C—Lﬁuu"‘é Profliste Datum: 2& X5 & ¢
Abschnitt in | Prifpunkt Entfallt Vorhanden Abschnitt/
VDI 3783 Seit&Tm
Blatt 13 Gutachten
Tar . Augabensieling
4.1.1 Allgemeine Angaben aufgefiihrt e -]
Vorhabensbeschreibung dargelegt > % A
Ziel der Immissionsprognose erldutert 1”3 A
Verwendete Programme und Versionen aufge- 8 e
fuhrt é
4.1.2 Beurteilungsgrundlagen dargestellt = 9 "
142 Ortliche Verha ' &
Ortsbesichtigung dokumentiert N 1
421 Umgebungskarte vorhanden =8 4—«0” A
Geldndestruktur (Orografie) beschrieben ' L,—
4.2.9 Nufczungsstruktur beschriebep " ,Z
(mit eventuellen Besonderheiten)
MaRgebliche Immissionsorte identifiziert nach R 2
Schutzgutern (z B Mensch Vegetatlon Boden) g
I i RN S R Anlagenbeschrelbung
Anlage beschrieben B A
Emlssmnsquellenplan enthalten 2 o Al -
4 4 S R Schornsteinhohenbestummung:;‘t_
441 Be| Ernchtung neuer Schornsteme bei Veran- [F [}

derung bestehender Schornsteine, bei Zusam-
menfassung der Emissionen benachbarter
Schornsteine: Schornsteinhhenbestimmung
gemé&R TA Luft dokumentiert, einschlieBlich
Emissionsbestimmung flir das Nomogramm

Bei ausgeflihrter Schornsteinhthenbestimmung: g ]
umliegende Bebauung, Bewuchs und Gelan-
deunebenheiten beriicksichtigt

443 Bei Gertichen: Schornsteinhdhe tiber Ausbrei- g [}
tungsrechnung bestimmt

45 i : : i Quellen und Emlssmnen
451 Quellstruktur (Punkt- Lm|en- Flachen-

Volumenquellen) beschrieben

Koordinaten, Ausdehnung und Ausrichtung und
Hohe (Unterkante) der Quellen tabellarisch auf-
gefuhrt

452 Bei Zusammenfassung von Quellen zu Ersatz- n]
quelle: Eignung des Ansatzes begrlindet
453 Emissionen beschrieben

Emissionsparameter hinsichtlich ihrer Eignung
bewertet

Emissionsparameter tabellarisch aufgefiihrt
4.5.3.1 Bei Ansatz zeitlich veranderlicher Emissionen: B
zeitliche Charakteristik der Emissionsparameter
dargelegt

Bei Ansatz windinduzierter Quellen: Ansatz 'y
begrundet

T

€
Uy

N e

olg| Rlg| «

0
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Abschnittin | Prifpunkt Entfélit Vorhanden Abschnitt/
VDI 3783
Blatt 13 Gutachten
4.53.2 Bei Ansatz einer Abluftfahnentberhthung: Vor- 3 0

aussetzungen fiir die Berlicksichtigung einer
Uberh8hung geprtift (Quellhdhe, Abluftge-
schwindigkeit, Umgebung usw.)
4533 Bel Berlicksichtigung von Stéuben: Verteilung o -8 ?
der Korngréfenklassen angegeben :
4534 Bei Beriicksichtigung von Stickstoffoxiden: Auf- e u}
teilung in Stickstoffmonoxid- und Stickstoffdi-
oxid-Emissionen erfolgt
Bei Vorgabe von Stickstoffmonoxid: Konversion -, g o
zy Stickstoffdioxid beriicksichtigt
454 Zusammenfassende Tabelle aller Emissionen ‘ j o
vorhanden ol A““’d .2
Dargelegt, ob Depositionsberechnung erforder- r. 8 l{
lich
Bei erforderlicher Depositionsberechnung: al r'g 6
rechtliche Grundlagen (z.B. TA Luft) aufgefithrt
Bei Betrachtung von Deposition: Depositions~ ] B

_geschwindigkelten dokumenti

Meteorélogische .I.Datenbasis beschrieben

Bei Verwendung Ubertragener Daten: Stations-
name, Héhe Uber Normaihéhennull (NHN),
Anemometerhéhe, Koordinaten und Hohe der
verwendeten Anemometerposition tiber Grund,
Messzeitraum angegeben

Bei Messungen am Standort: Koordinaten und
Héhe (iber Grund, Geratetyp, Messzeitraum,
Datenerfassung und Auswertung beschrieben

Bei Messungen am Standort: Karte und Fotos
des Standorts vorgelegt

Haufigkeitsverteilung der Windrichtungen
(Windrose) grafisch dargestellt

Al

Bei Ausbreitungsklassenstatistik (AKS): Jah-
resmittel der Windgeschwindigkeit und H&ufig-
keitsverteilung bezogen auf TA-Luft-Stufen und
Anteil der Stunden mit < 1,0 m-s™ angegeben

m]

4.7.1

Réumliche Représentanz der Messungen fir
Rechengebiet begriindet

Bei Ubertragungspriifung: Verfahren angegeben
und gegebenenfalls beschrieben

4.7.2

Bei AKS: zeitliche Représentanz begrindet

Bei Jahreszeitreihe: Auswahl des Jahres der
Zeitreihe begriindet

473

Einflisse von lokalen Windsystemen (Berg-/Tal-,
Land-/Seewinde, Kaltluftabfltisse) diskutiert

%| %|=| % <

Bei Vorhandensein wesentlicher Einflisse von
lokalen Windsystemen: Elnfliisse berlicksichtigt

m]

{Wohn-Misch-Gewerbegebiet, AuBenbereich)
angepasst

4.8.1 Bei Schornsteinen: TA-Luft-Rechengebiet: Ra- 0
dius mindestens 50 x gréfite Schornsteinbau-
héhe
Bei Gertichen: Grde an relevante Nutzung o B

GS18109.1+2/04 Anlage 8
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Abschnitt in Priifpunkt Entfalit Vorhanden Abschnitt/
VDI 3783 Seite’im
Blatt 13 Gutachten
Bei Schornsteinen: Horizontale Maschenweite & a
des Rechengebiets nicht gréfer als Schorn-
steinbauhthe {gemanr TA Luft)
48.2 Bei Rauigkeitsldnge aus CORINE-Kataster: & ]
Eignung des Werts gepriift
Bei Rauigkeitslédnge aus eigener Festlegung: ] B

Eignung begriindet

- Komplexes:Gelande. -

492

‘ Prufung auf vorhandene oder geplante Bebau-

ung im Abstand von der Quelle kleiner als das
Sechsfache der Geb&udehdhe, daraus die Not-
wendigkeit zur Berlicksichtigung von Gebdude-
einfliissen abgeleitet

Bei Berlicksichtigung von Bebauung: Vorge-
hensweise detailliert dokumentiert

Bei Verwendung eines Windfeldmodells: Lage
der Rechengitter und aufgerasterte Geb&ude-
grundflichen dargestelit

493

Bei nicht ebenem Gelénde: Geléndesteigung
und Héhendifferenzen zum Emissionsort gepriift
und dokumentiert

Aus Geldndesteigung und Héhendifferenzen
Notwendigkeit zur Berlicksichtigung von Gelén-
deunebenheiten abgeleitet

Bei Beriicksichtigung von Gelandeunebenhei-

410

ten Vorgehenswelse detallliert beschrieben
g Bt .. Statistische Siche

Statlstlsche UnS|cherhe|t der ausgeW|esenen

Sl

dAq

Immlssmnskenngrol&en angegeben

4.11.1

Ergebmsse kartograflsch dargesteilt

MaRstabsbalken, Legende, Nordrichtung ge-
kennzeichnet

- Darstéllung der Erg

Al i

Beurteilungsrelevante immissionen im Karten-
ausschnitt enthalten

ALl

W

Geeignete Skalierung der Ergebnisdarsteliung
vorhanden

s

T

4.11.2

Bei entsprechender Aufgabenstellung: Tabella-
rische Ergebnisangabe fiir die relevanten Im-
missionsorte aufgefithrt

4.11.3

Ergebnisse der Berechnungen verbal beschrie-
ben

4.11.4

Protokolle der Rechenléufe beigefligt

4115

Verwendete Messberichte, Technische Regeln,
Verordnungen und Literatur sowie Fremdgut-
achten, Eingangsdaten, Zitate von weiteren
Unterlagen vollstandig angegeben

gl
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5| Gemeinde
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; N !
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Fresenburg

Landkreis Emsland

Bebauungsplan Nr. 26
sSonderbauflachen zur Regelung
von Tierhaltungsanlagen®,

2. Anderung

Gesamtabwégung
zum Satzungsbeschluss
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Gemeinde
Fresenburg
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Landkreis Emsland

Bebauungsplan Nr. 26
»Sonderbauflaichen zur Regelung
von Tierhaltungsanlagen®,

2. Anderung

Abwiagungsvorschlage
im Einzelnen zu den Stellungnahmen

aus der friihzeitigen Beteiligung der Offentlich-
keit sowie der Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4
Abs. 1 BauGB
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Gemeinde Fresenburg

Auswertung der Stellungnahmen der Behodrden und sonstigen Trager dffentlicher Belange im Zuge der friihzeitigen Beteiligung gem. § 4(2) BauGB

B-Plan Nr. 26. ,.Sonderbauflichen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen®, 2. Anderung 1/14

Stand: 23.05.2025

| Stellungnahmen ohne Bedenken, Anregungen und Hinweise

lAm Verfahren beteiligt aber keine Stellungnahme abgegeben

06 Ericsson Services vom 27.03.2025

08 Zentrale Polizeidirektion vom 17.04.2025

09 Bundesnetzagentur vom 25.03.2025

11 Vodafone vom 30.04.2025

12 Nds. Landesbehorde fiir StraBenbau und Verkehr vom 25.03.2025
13 WasserstraBen- und Schifffahrtsamt vom 31.03.2025

16 Nds. Landesforsten Forstamt Ankum vom 25.03.2025
18 LGLN Katasteramt Meppen vom 02.04.2025

21 Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 08.05.2025
24 BAIUD Bundeswehr vom 26.03.2025

32 EWE Netz GmbH vom 26.03.2025

33 TenneT TSO vom 25.03.2025

35 Wasserverband Hiimmling vom 29.04.2025

36 Gasunie vom 26.03.2025

37 Exxon Mobil Productions vom 26.03.2025

39 Amprion vom 26.03.2025

41 SG Dorpen vom 31.03.2025

05 Glasfaser-Nordwest

07 Telefonica Germany — Miinchen

10 Deutsche Post AG

14 NLWKN Meppen

15 Unterhaltungsverband 102 Ems Hl

17 Amt fiir regionale Landesentwicklung

19 Staatl. Baumanagement OS-EL

20 Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Emden

22 Forstamt Weser Ems

23 Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben

25 Ev.-luth. Kirchenkreis EL-Benth., Meppen
26 Ev.-luth. Kirchengem. Lathen

27 Bischoéfl. Generalvikariat

28 Kath. Kirchengemeinde Lathen

29 IHK Osnabriick-Emsland- Grfsch. Bentheim
30 Handwerkskammer OS-EL-Grfsch. Bentheim
31 Vereinigung des Emsléndischen Landvolkes
38 E-Plus Service

40 SG Lathen

41 Samtgemeinde Sdgel

43 Gem. Fresenburg

44 Gem. Lathen

45 Gem. Niederlangen

46 Gem. Oberlangen

47 Gemeinde Renkenberge

48 Gemeinde Sustrum

H:\LATHE-SG\219350\TEXTE\BP\Fresenburg\abw_250523 §3(1) §4(1).docx
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Gemeinde Fresenburg

Auswertung der Stellungnahmen der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange im Zuge der frihzeitigen Beteiligung gem. § 4(2) BauGB

B-Plan Nr. 26. ., Sonderbauflichen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen®, 2. i&nderung

2/14

Stand: 23.05.2025

| Stellungnahme

I Abwidgungsvorschlag

01 Landkreis Emsland vom 09.05.2025

Zum Entwurf der 0. g. Bauleitplanung nehme ich als Trager 6ffentlicher Belange wie
folgt Stellung:

Stéidtebau

Das in der Planzeichenerklarung erlduterte Zeichen fur die Grenze des rdaumlichen
Geltungsbereichs des Bebauungsplanes ist als ,Grenze des rdumlichen Geltungs-
bereiches der 2. Anderung des Bebauungsplanes” zu bezeichnen.

Die Beiblatthummer sollte erlautert werden.

Da in dieser 2. Anderung des Bebauungsplanes keine Flachen fur die Landwirt-
schaft dargestellt werden, ist die Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 4 hier irrefiih-
rend.

In der Planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 7 ist im zweiten Satz richtigerweise auf
den Bebauungsplan Nr. 26 (nicht 18) hinzuweisen.

In der nachrichtlichen Ubernahme ist im ersten Hinweis eines der beiden Worter
,Bebauung” und ,Erdarbeiten” zu streichen.

Die Begriindung enthalt in groRBen Teilen sehr aligemeine und grundsatzliche Aus-
sagen, die sich auf die Anderungen des Flachennutzungsplanes sowie auf die Ur-
sprungsplanung beziehen und in der Aufstellung des Ursprungsplanes eine wesent-
liche Rolle spielten. Der konkrete Bezug zur aktuellen Anderung bleibt jedoch oft
unklar. Auf die hier geplante Anderung des Bebauungsplanes solite daher in der
Begrindung starker eingegangen werden. Der Bezug zu den Kriterien der Ur-
sprungsplanung solite starker herausgestellt werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird gefolgt und die Bezeichnung in der Planzeichenerklarung wird
klarstellend angepasst.

Hier wird klarstellend ergénzt, dass es sich bei der Beiblatt Nummer um die jeweilige
Standortbezeichnung handelt.

Der Anregung wird gefolgt und die aus dem Ursprungsbebauungsplan stammende
planungsrechtliche Festsetzung Nr. 4 wird fiir diese Anderung des Bebauungsplans
gestrichen.

Dies wird entsprechend korrigiert.

Der Hinweis bezieht sich sowohl auf die Bebauung als auch die Erdarbeiten und
wird daher lediglich klarstellend geringfugig umformuliert.

Die Anderung des Flachennutzungsplans sowie die Aufstellung der Ursprungspla-
nung spielen eine zentrale Rolle im Steuerungskonzept der Tierhaltungsanlagen in
der Samtgemeinde Lathen. Eine ausfuhrliche Darstellung dieses Planungsprozes-
ses mitsamt seinen Uberlegungen ist daher unabdingbar. Die Durchfiihrung der Fl&-
chennutzungsplananderung 25.4, in welcher der hier betroffene Standort FR 23b
erstmals als Sonderbauflache fur Tierhaltungsanlagen ausgewiesen wird, bildet die
Grundlage fir die Aufstellung dieser Anderung des Bebauungsplanes. Im Rahmen
der Flachennutzungsplananderung auf Samtgemeindeebene wird grundsétzlich
Uiber die Standorte zur Zulassigkeit von Tierhaltungsanlagen entschieden. Die hier
durchgefiihrte zweite Anderung des Bebauungsplans Nr. 26 berucksichtigt dieses
Ergebnis und ubertragt es auf den bestehenden vereinfachten Bebauungsplan. In
der Begrundung wird an den erforderlichen Stellen, z.B. Kapitel 4, auf die hier im
Fokus stehende Anderung eingegangen.

HALATHE-SG\219350\TEXTE\BP\Fresenburg\abw_250523 §3(1) §4(1).do~
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Gemeinde Fresenburg B-Plan Nr. 26. , Sonderbauflachen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen®, 2. l'inderung 3/14
Stand: 23.05.2025

Auswertung der Stellungnahmen der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange im-Zuge der frithzeitigen Beteiligung gem. § 4(2) BauGB

|fStellungnahme

[Abwiigungsvorschlag

01 Landkreis Emsland vom 09.05.2025

Naturschutz und Forsten
Artenschutz — Eingriffsregelung - Emissionen:

Aus Sicht der unteren Naturschutzbehorde (UNB) des Landkreises Emsland beste-
hen gegen die 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 26 keine grundsétzlichen Be-
denken. Bei geplanten Tierhaltungsanlagen innerhalb der festgelegten Baufenster
handelt es sich naturschutzfachlich jeweils um Einzelfallentscheidungen. Das be-
deutet, dass von Fall zu Fall bzw. von Bauvorhaben zu Bauvorhaben von der UNB
zu prufen ist, ob naturschutzfachliche Aspekte dem jeweiligen Bauvorhaben entge-
genstehen. Die Eingriffsregelung wird im Einzelgenehmigungsverfahren abgearbei-
tet. Die Bauvorhaben befinden sich im Aufenbereich und sind durch ausreichend
bemessene Anpflanzungsmaflnahmen einzugrinen und damit in die dortige freie
Landschaft einzubinden. Insbesondere weise ich ausdriicklich darauf hin, dass im-
missionsschutzfachliche und artenschutzrechtliche Aspekte in jedem Einzelgeneh-
migungsverfahren konkret beurteilt und beschieden werden. So sind z. B. die Ab-
stdnde zum Wald bei jeder einzelnen Priifung, aufgrund der unterschiedlich groen
Tierhaltungsanlagen und damit variierender Immissionsbelastungen, jeweils geson-
dert zu ermitteln. Dartiber hinaus kénnen sich z. B. jederzeit neue gesetzliche Rah-
menbedingungen ergeben, gemaf denen eine Zustimmung zu den jeweiligen Bau-
vorhaben seitens der UNB méglicherweise nicht erfolgen kann.

Die kunftig durch die Bauvorhaben (Tierhaltungsanlagen o. &. m.) entstehenden Ein-
griffe in Natur und Landschaft (§ 14 BNatSchG) sind nach dem Naturschutzrecht
abzuarbeiten und zu kompensieren. Dabei ist in der Regel neben der tblichen de-
taillierten Erfassung der Biotoptypen und der Erstellung einer Eingriffsbilanzierung
unter Berucksichtigung der angrenzenden Biotoptypen in der Regel auch eine spe-
zielle artenschutzrechtliche Prifung (saP) durchzufiihren und die Liste der streng
geschutzten Arten in Niedersachsen nach dem aktuellen Stand abzupriifen.

Biotoptypenkartierung:

Eine detaillierte Biotoptypenkartierung ist unter Verwendung des Biotoptypenschlis-
sels Drachenfels (Stand: 2021; dritte Ebene) durchzufuhren. Auch geféhrdete Farn-
und Blatenpflanzen sind zu erfassen. Besonders geschiitzte Biotope und Land-
schaftsbestandteile gemaR § 30 BNatSchG, § 24 NNatSchG und § 22 NNatSchG
sind darzustellen. Dasselbe gilt fir Lebensraumtypen des Anhangs der FFH-Richt-
linie. Dabei ist zu beachten, dass sich die Biotoptypenkartierung nicht allein auf den
eigentlichen Planbereich des 0. g. Vorhabens beschranken darf. MaRgeblich ist der

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

HALATHE-SG\219350\TEXTE\BP\Fresenburg\abw_250523 §3(1) §4(1).docx
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Gemeinde Fresenburg B-Plan Nr. 26. ,Sonderbauflichen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen®, 2. Anderung 4/14
Auswertung der Stellungnahmen der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange im Zuge der fruhzeitigen Beteiligung gem. § 4(2) BauGB Stand: 23.05.2025

Stellungnahme | Abwagungsvorschlag

01 Landkreis Emsland vom 09.05.2025

Wirkbereich der Planung, d. h. angrenzende Nutzungen sind ebenfalls zu erfassen
und darzustellen.

Gesundheit

Hinsichtlich des Immissionsschutzes sollten aus der Sicht des Fachbereichs Ge-
sundheit und auch des Niedersachsischen Landesgesundheitsamtes die MalRgaben
der TA Luft 2021 und im Zusammenhang mit Tierhaltungsstéllen auch die Richtli-
nien-Reihe VDI 4250, sowie der Erlass zu Abluftreinigungsanlagen in Schweinehal-
tungsanlagen und Anlagen fur Mastgefligel sowie Bioaerosolproblematik in
Schweine- und Geflugelhaltungsanlagen vom 02.05.2013 in der aktuell gultigen
Fassung angewendet werden. In der VDI 4250 (August 2014) wird der aus umwelt-
medizinischer Sicht aktuell bestehende Wissensstand adaquat berucksichtigt.

Einzelne Hinweise fur eine Priifung auf Bioaerosolbelastungen sind:

e ein geringer Abstand zwischen Wohnort/Aufenthaitsort und Anlage (Bei-
spiel: < 500 m zu Geflugelhaltungen, < 350 m zu Schweinehaltungen)
e unglnstige Ausbreitungsbedingungen (Kaltluftablasse in Richtung Wohn-
bebauung)
weitere bioaerosolemittierende Anlagen in der Nahe
empfindliche Nutzungen in der Umgebung (z. B. Krankenh&user)
gehaufte Beschwerden der Anwohner tiber gesundheitiche Beeintréchti-
gungen
s Die benachbarte Wohnbebauung liegt in Hauptwindrichtung in weniger als
1.000 m von der emittierenden Anlage entfernt.
o Es liegt eine gegenuber der naturlichen Hintergrundkonzentration an Bioae-
rosolen bereits erhdhte Bioaerosolkonzentration vor.
Fur die Bauleitplanung empfiehlt sich daher die o. g. Prufkriterien grundsatzlich zu
bericksichtigen.

Durch die Planung werden Anderungen der Umweltbedingungen nicht planungs-
rechtlich neu zugelassen, sondern geman § 35 BauGB zulassige Vorhaben lediglich
stadtebaulich hinsichtlich ihrer Lage gesteuert.

Die Eingriffe durch Bauvorhaben erfolgen au3erdem nur in der Weise, wie sie bisher
gemaR § 35 BauGB zulassig waren, daher ist die Einhaltung der MalRgaben der TA-
Luft 2021 und im Zusammenhang mit Tierhaltungsstéllen auch die Richtlinien-Reihe
VDI 4250, sowie der Erlass zu Abluftreinigungsanlagen in Schweinehaltungsanla-
gen und Anlagen fur Mastgeflugel sowie Bioaerosolproblematik in Schweine- und
Geflugelhaltungsanlagen vom 02.05.2013 in der aktuell guitigen Fassung erst auf
Ebene der Ausfiihrungsplanung zu beachten. Entsprechende Hinweise sind in der
Begriindung vorhanden.

In Anlehnung an die Grenzwerte sind Kriterien aufgestellt und eine Restriktionsana-
lyse durchgefuhrt worden, damit es im Umfeld von Restriktionen (z.B. Wohnbebau-
ung) zu keiner Uberschreitung kommt. Dartiber hinaus ist in der nachfolgenden Aus-
fuhrungsplanung die Einhaltung der Grenzwerte, durch ein Immissionsschutzgut-
achten, aufzuzeigen (s.0.).
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Gemeinde Fresenburg

B-Plan Nr. 26. ., Sonderbaufldchen zur Regelung von Tierhaltungsanilagen*, 2. Anderung 5/14

Auswertung der Stellungnahmen der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange im Zuge der friihzeitigen Beteiligung gem. § 4(2) BauGB Stand: 23.05.2025

I Stellungnahme

I Abwigungsvorschlag

02 Deutsche Bahn AG vom 07.05.2025

Die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Energie GmbH bevollméachtigtes Unter-
nehmen, tbersendet lhnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Trager 6f-
fentlicher Belange zum o.g. Verfahren.

Aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen stehen bei Beachtung und
Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen / Auflagen und Hinweise keine Beden-
ken.

Innerhalb des Gebietes verlauft die planfestgestellte 110-kV-Bahnstromleitung 542
Haren - Leer, Mast 3560 - Mast 3561 der DB Energie GmbH. Eine entsprechende
Planunterlage befindet sich in der Anlage. Die 110-kV Bahnstromleitung ist eine
Bahnbetriebsanlage der DB und dient u.a. der Energieversorgung der Eisenbahn-
strecken.

3557 -3561

110-kV-Bahnstromleitung Nr. 542 Haren-Leer Lageplan Mast Nr.

[
ale

oty &
VY eg
<
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Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Lage der Leitung inklusive des Schutzstreifens wurde Uberpraft. Der nachste-
henden Abbildung ist zu entnehmen, dass sowohl die Leitung als auch der Schutz-
streifen auBerhalb des Standorts FR 23b (orange hervorgehoben) liegen, sodass
hier keine Betroffenheit zu erwarten ist. In. der Begriindung ist ein Hinweis auf die
Leitung vorhanden.

rEstoinge gy
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Stellungnahme

[ Abwagungsvorschlag

02 Deutsche Bahn AG vom 07.05.2025

Als Betreiber der 0.g. Hochspannungsleitung ist die DB Energie GmbH in der Ga-
rantenpflicht den betriebssicheren Zustand der elektrischen Anlagen zu verantwor-
ten. Diese Verantwortung ist im Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) § 4 festge-
schrieben. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) Uberwacht als Aufsichtsbehérde die
Erfullung bzw. Durchsetzung dieser Aufgabe und macht uns nach Verwaltungsver-
fahrensgesetz ggf. haftbar. Es sind stets die gultigen Normen und Vorschriften zu
beachten.

o Die Leitung und insbesondere die Maststandorte mussen fur Wartungs-, In-
spektions- und Beschichtungsarbeiten durch Mitarbeiter der DB bzw. durch
von der DB beauftragte Fremdfirmen jederzeit, ggfs. auch mit Fahrzeugen,
erreichbar sein.

e Bei einer Anderung der Flurstiicke (Teilungen, Zusammenlegungen o. A.)
sind alle Rechte des alten Bestandes auf den neuen Bestand zu Uberneh-
men. Dies trifft fur alle Flurstiicke zu, die im Schutzstreifenbereich der 110-
kV- Bahnstromleitung liegen.

s Fur etwaige Schaden bzw. Folgeschaden am Eigentum der DB Energie
GmbH haftet der Verursacher.

o In der Nahe von stromfliihrenden Hochspannungsleitungen ist mit elektro-
magnetischen Beeinflussungen zu rechnen. Die DB Energie erstattet weder
Entschadigungen noch die Kosten fir evtl. erforderliche Abschirmungen.
Die DB Energie GmbH haftet nicht fiir Schaden an Personen oder Objekten,
die infolge Witterungseinfliisse z.B. von den Stromseilen herabfallendes Eis
auftreten.

Schutzstreifen

» Die Bahnstromleitung verfuigt tber einen Schutzstreifenbereich beiderseits
der Trassenachse (die genaue Breite ist abhangig von der jeweiligen Mas-
tentfernung zueinander). Die genaue Schutzstreifenbreite entnehmen Sie
bitte dem entsprechenden Lageplan.

s Es sind nur Bauwerke zulassig, bei denen die Schutz-/ Mindestabstéande
laut DIN VDE 0210 / EN 50341 zu den bei tiefstem Durchgang ruhenden
und / oder ausschwingendem Leiterseil eingehalten werden mussen.

s Vor Beginn von BaumaBnahmen innerhalb des Schutzstreifens ist eine Un-
terweisung des Arbeitsverantwortlichen erforderlich. Es ist eine Mindestvor-
laufzeit von 21 Werktagen zu beachten. Hierzu wendet sich der Antragstel-
ler friihzeitig direkt an den zusténdigen Netzmeister:

Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sofern erforder-
lich im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungs- und Ausfuhrungsplanung be-
achtet.
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[ Stellungnahme

] Abwiégungsvorschlag

02 Deutsche Bahn AG vom 07.05.2025

Bei einem Einsatz von Baumaschinen im Schutzstreifen ist stets ein Sicher-
heitsabstand von 3 m einzuhalten. Falls dieser Sicherheitsabstand nicht ein-
gehalten werden kann, ist eine kostenpflichtige Abschaltung der Leitung er-
forderlich. Diese Abschaltung ist mit einer Mindestvorlaufzeit von 6 Wochen
vor Arbeitsbeginn zu beantragen.

Das Lagemn von Baustoffen aus dem Straenbau (Beton, Asphalt, Erde
usw.) ist innerhalb des Schutzstreifen nur moglich, wenn dabei die laut DIN
VDE 0210 / EN 50341 geforderten Sicherheitsabstande von mindestens 6
m der Oberkante des Materialhaufens zu den stromfilhrenden Leiterseilen
nicht unterschritten werden.

Im Schutzstreifenbereich darfen generell keine feuergefahrlichen / leicht
entflammbaren und zum Zerknall neigenden Stoffe gelagert werden.

Bei Grabungen im Schutzstreifen ist ein Abstand von 10m zu den Mastfun-
damenten einzuhalten. Auf méglicherweise vorhandene Erdungsbander an
den Leitungsmasten ist bei jeglichen Erdbauarbeiten bzw. Baugrundunter-
suchungen oder anderen Bodeneingriffen im Radius von 25m von den je-
weiligen Fundamentaufenkanten zu achten.

Jegliche Erdverlegung, wie z.B. Gas- oder Wasserleitungen muss geman
den Richtlinien der ,Technischen Empfehlungen Nr. 7“ der Schiedsstelle fur
Beeinflussungsfragen — textgleich mit der Empfehlung Nr. 3 der Arbeitsge-
meinschaft fur Korrosionsfragen (AfK) erfolgen. Die Kosten fir erforderliche
SchutzmaBnahme tragt der Veranlasser. Die Erdleitung hat in ihrem Verlauf
bei einem Parallellauf innerhalb des Schutzstreifen der Bahnstromleitungen
an jeder Stelle zur Mittelachse der Leitung einen Mindestabstand von 10m
entsprechend einer aufzustellenden Liste der Bertihrungspunkte einzuhal-
ten. Bei Kreuzungen darf der lichte Abstand zwischen den Erdungsbandern
und der Rohrleitung nicht kleiner als 2m sein. Im Schutzstreifen dirfen sich
oberirdisch keine zuganglichen Armaturen und keine Gasausblasstutzen
befinden. Die Verlegung der Rohrleitung erfolgt im Schutzstreifenbereich
ausschlielich unterirdisch in einer Tiefe von ca. 1,2m - 2m.

Bauplanung / Bauausfiihrung

Bei einer Dachneigung von <=15° muss ein Sicherheitsabstand von 5 m
(gemessen vom hochsten Punkt des Gebaudes) zu den stromfihrenden
Leiterseilen in jedem Lastfall eingehalten werden, bei einer Dachneigung
von >15° ist ein Sicherheitsabstand von 3 m einzuhalten. Es ist eine harte
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] Stellungnahme

| Abwidgungsvorschlag

02 Deutsche Bahn AG vom 07.05.2025

Bedachung nach DIN 4102 Teil 7 vorzusehen. Alle am Gebaude befindli-
chen metallischen Objekte (z.B. Bleche, Dachrinnen, usw.) sind in einen
umfassenden Potentialausgleich einzubeziehen.

¢ Bei Biogasanlagen ist es unzulassig den Schornstein innerhalb des Schutz-
streifenbereichs zu bauen.

e Eine Anderung der Gelandeoberkannte bedarf unserer Genehmigung und
ist vorab abzustimmen. Zur Verfuigung gestellte Planunterlagen sind nur gul-
tig, sofern keine zwischenzeitliche Anderung der Gelandeoberkannte erfolgt
ist.

e Im Hinblick auf die durchzufihrenden Bauarbeiten wird ausdricklich darauf
aufmerksam gemacht, dass jede Annaherung an die stromfuhrenden Teile
der 110-kV-Bahnstromleitung, insbesondere mit Baukranen, Mobilkranen,
Geriiststangen usw. mit Lebensgefahr verbunden ist. Die DB Energie
GmbH iibernimmt keinerlei Haftung fur Schaden, die mit den noch auszu-
fihrenden Bauarbeiten in Zusammenhang stehen.

® .

Wir bitten Sie, uns das Abwagungsergebnis zu gegebener Zeit zuzusenden und uns
an dem weiteren Verfahren zu beteiligen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

03 Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) vom 10.04.2025

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben
folgende Hinweise:

Hinweise

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens BaumaBnahmen erfolgen, verweisen wir flr
Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhaltnissen am Standort auf den
NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhaltnissen
ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw.
einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersu-
chungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemaR der DIN
EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gultigen Fassungen
erfolgen.

Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdélaltvertragen fir Sie relevant
sind, beachten Sie bitte unser vom 04.03.2024 (unser Zeichen: LID.4-L67214-07-
2024-0001).

Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Entsprechend des NIBIS-Kartenservers bestehen fir das Plangebiet keine Salzab-
baugerechtigkeiten und Erdélaltvertrage.
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Stellungnahme

’ | Abwigungsvorschlag 1

03 Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) vom 10.04.2025

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren
Hinweise oder Anregungen.

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mégliche Konflikte gegentiber den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend beriicksichtigen zu
kénnen. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt.
Die verfugbare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch
erhebt sie Anspruch auf Vollstandigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige
nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Er-
laubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen.

Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

04 Deutsche Telekom Technik GmbH vom 30.04.2025

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigen-
tumerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Tele-
kom Technik GmbH beauftragt und bevoliméachtigt, alle Rechte und Pflichten der
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der
0. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom.

Bei der Bauausfuihrung ist darauf zu achten, dass Beschadigungen der vorhande-
nen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Griinden
(z. B. im Falle von Stérungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikati-
onslinien jederzeit méglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausfiih-
renden vor Beginn der Arbeiten Gber die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausfuhrung
vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren (Internet:
https://trassenauskunftkabel.telekom.de oder per Email: Planauskunft.Nord@tele-
kom.de). Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die nachfolgenden Hinweise werden im Rahmen der nachfolgenden Genehmi-
gungs- und Ausfithrungsplanung entsprechend beachtet.

21 Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 08.05.2025

Die Samtgemeinde Lathen plant die Anderung des Fl&chennutzungsplanes ,Son-
derbauflachen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen™. Die Anderung betrifft ledig-
lich die dargesteliten Sonderbaufiachen und Flachen fir Landwirtschaft. Die Aussa-
gen in der Begrundung zur 4. Anderung des FNP Nr. 25 sind weiterhin gltig. Die

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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| Stellungnahme

I Abwigungsvorschiag

21 Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 08.05.2025

Ausschlusswirkung fur Tierhaltungsanlagen auBerhalb der Sonderbaufiéchen bleibt
weiterhin bestehen.

Die Anderung ist notwendig geworden, weil:

- die Abgrenzung bzw. der Zuschnitt der Baufenster nicht mit den Bauvorhaben
Ubereinstimmt. da z.B. aus immissionsschutzrechtiicher Sicht eine Verschie-
bung erforderlich ist, das Bauvorhaben nicht so in dem Baufenster realisierbar
ist wegen Anforderungen bezuglich Tierwohl, Eingrinung und Brandgasse oder
aus anderen Grunden.

- Betriebe, die seinerzeit die Kriterien nicht erfullten, jetzt jedoch konkrete Bauab-
sichten haben, neue Baufenster zugeteilt bekommen.

Die Anderung 25.4 des Flachennutzungsplanes steht kurz vor dem Abschluss. Aus
dem Flachennutzungsplan wird der Bebauungsplan entwickelt. Damit in den Son-
derbauflachen Baurecht nach § 35 (1) Nr. 4 geschaffen wird, wird der Bebauungs-
planes Nr. 26 geéandert.

Der Betrieb FR 23 halt auf seiner Hofstelle Mastschweine. Zur Sicherung des Fami-
lieneinkommens ist der Bau eines Legehennstalles an dem AuRenstandort FR 23b
geplant, so dass dort ein Sonstiges Sondergebiet FR 23b fur Tierhaltungsanlagen
festgelegt wird.

Sudwestlich des Pangebietes liegt ein Elterntierstall in einer Nebenwindrichtung. Bei
Elterntieren bestehen hohe Hygieneanforderungen. Es kann u. E. nicht ausge-
schlossen werden, dass der Gesundheitsstatus dieser Herde beeintachtigt wird, ins-
besondere, da es sich um Freilandhaltung von Legehennen handelt. Eine quantita-
tive Bewertung kann von unserer Seite nicht vorgenommen werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die beiden nachstgelegenen Tierhaltungsanlagen zum angesprochenen Standort
FR 23b befinden sich ca. 300 m sudwestlich bzw. ca. 800 m westlich gelegen auf
dem Gebiet der Gemeinde Renkenberge. Diese umfassen die Standorte RE 24a
(AuRenstandort) und RE 26. Aufgrund der Entfernung zu den néchstgelegenen Tier-
haltungsanlagen sowie, dass diese nicht in Hauptwindrichtung liegen, ist derzeit
nicht von unzulassigen Beeintrachtigungen auszugehen. Grundsatzlich ist festzu-
halten, dass durch die hier anstehende Anderung des Bebauungsplanes kein un-
mittelbares Baurecht geschaffen wird. Eine abschlieBende Priifung der Belange des
Umwelt- sowie Immissionsschutzes erfolgt im Rahmen des jeweiligen Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. Verfahren nach dem BImSchG. Insgesamt ist festzuhalten,
dass mit der Errichtung von Tierhaltungsanlagen in aller Regel Belange des Immis-
sionsschutzes, vorwiegend Geriiche und Stiube, ggf. Bioaerosole betroffen sind,
ggf. treten auch Anforderungen des Larmschutzes auf. Eine konkrete Beurteilung
kann jedoch erst im jeweiligen Einzelfall vorgenommen werden, wenn die konkreten

baulichen und technischen Einzelheiten zur Tierhaltungsanlage feststehen. Derzeit
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[ Stellungnahme

| Abwzgungsvorschlag |

21 Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 08.05.2025

Grundséatzlich wird es positiv gesehen, dass die Sonderbauflachen Tierhaltung ent-
sprechend der sich &ndernden Gegebenheiten, die sich im Bauantragsverfahren er-
geben, angepasst werden. Auch die Festlegung von Sonderbauflachen fur Betriebe,
die die Kriterien urspriinglich nicht erfillt haben, wird beftrwortet.

Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die o. a. Planung.

ist nicht davon auszugehen, dass das Vorhaben aus Griinden des Immissionsschut-
zes nicht umgesetzt werden konnte. Zur Einhaltung der Grenzwerte, kénnen durch
den Einbau von neuster Filtertechnik (iber dem geforderten Mindeststandard) die
Emissionen stark reduziert werden, sodass Tierhaltungsanlagen auch bei einem
deutlich geringeren Abstand als dass hier der Fall ist zulassig sind.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

34 Avacon vom 07.04.2025

Gern beantworten wir lhre Anfrage. Das Anfragegebiet befindet sich innerhalb des
Leitungsschutzbereiches unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung.

Bei Einhaltung der im Anhang aufgefilhrten Hinweise, haben wir gegen das im Be-
treff genannte Vorhaben keine weiteren Einwande oder Bedenken.

Wir bitten Sie. uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. Anderungen der uns vorlie-
genden Planung bedirfen unserer erneuten Prifung.

Die Sicherheitsabstdnde zu unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung ,Dérpen-
Lathen", LH-14-057 (Mast 032 bis Mast 034) werden durch die DIN EN 50341-
1(VDE 0210-1) geregelt.

Arbeiten und geplante Bebauungen innerhalb des Leitungsschutzbereiches unserer
110-kV-Hochspannungsfreileitung sind grundsatzlich im Detail mit uns abzustim-
men. Innerhalb des Leitungsschutzbereiches ist die zulassige Arbeits- und Bauhdhe
begrenzt.

Die Breiten der Leitungsschutzbereiche betragen bis zu 80,00 m, d. h. je 40,00 m
von den Leitungsachsen (Verbindungslinie der Mastmitten) senkrecht nach beiden
Seiten gemessen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die genannten nachfolgenden Hinweise
habe keine Auswirkung auf diese Bauleitplanung. Die Hinweise sind insbesondere
im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungs- und Ausfilhrungsplanung zu beach-
ten. In der Begrindung ist ein Hinweis auf die 110-kV-Hochspannungsfreileitung
,Dorpen-Lathen", LH-14-057 (Mast 032-Mast 034) vorhanden.
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l Stellungnahme

| Abwidgungsvorschlag

i

34 Avacon vom 07.04.2025

Beim Betrieb von Hochspannungsanlagen entstehen elektrische und magnetische
Felder. Die Grenzwerte unserer Hochspannungsanlagen werden nach der Bun-
desimmissionsschutzverordnung (26. BimSchV, in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. August 2013) eingehalten. Sollte Ihr geplantes Vorhaben Einfluss
auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte haben, sind die dadurch entstehen-
den Kosten, z. B. durch betriebliche Anpassung bis hin zur Ertlchtigung unserer
Leitung, vom Verursacher zu tragen.

Der Einwirkungsbereich zur Einhaltung der Grenzwerte von elektrischen Anlagen ist
in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchfihrung der Verordnung uber
elektromagnetische Felder (26. BImSchVVwV, in der Fassung vom 26. Februar
2016) erganzend zur 26. BImSchV geregelt und umfasst bei Freileitungen mit einer
Spannung ab 110 kV einen Radius von 200,0 m um die jeweiligen elektrischen An-
lagen.

Nach Abschluss der BaumaRnahme ist der Avacon Netz GmbH vom Antragsteller
ein Nachweis zu erbringen, dass die Grenzwerte nach der 26. BImSchV und der 26.
BImSchVVwV eingehalten werden.

Wir weisen vorsorglich darauf hin. dass geplante Kranstellplatze immer einer Ein-
zelfalliberprufung unterliegen. Bitte senden Sie uns zur Prifung und Stellungnahme
einen Lageplan mit der Darstellung des Kranstandortes, den Schwenkbereich sowie
die Hohe des Auslegers.

Eine Freischaltung unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitungen ist aus unter-
schiedlichen Grinden nicht immer moglich. Ob eine Freischaltung unserer 110-kV-
Hochspannungsfreileitungen fur Arbeiten innerhalb der Leitungsschutzbereiche
durchgefiihrt werden kann, ist bereits in der Planungsphase bei unserem fachver-
antwortlichen Mitarbeiter Herr Florian Seeger (T.+ 49 151 1525 8467) zu erfragen.

Der Verursacher hat samtliche Kosten fur entgangene Einspeisevergutungen der
betroffenen EEG-Einspeiser, die mit einer Freischaltung in Verbindung stehen, zu
tragen. Informationen zur méglichen Héhe der anfallenden Kosten erfragen Sie bitte
unter dem Postfach windenergie@avacon.de.

Wiahrend der Arbeiten im Kreuzungs- und Naherungsbereich der Hochspannungs-
freileitung ist der Sicherheitsabstand nach DIN EN 50110-1 (VDE 0105 alt) zu be-
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I Stellungnahme

I Abwigungsvorschlag

34 Avacon vom 07.04.2025

achten. Die daraus resultierende Héhenbeschrankung erfordert eine ortliche Ein-
weisung und gegebenenfalls die Festlegung weiterer Sicherheitsmalinahmen. Bitte
setzen Sie sich dazu mindestens drei Wochen vor Baubeginn mit unserem oben
genannten Mitarbeiter in Verbindung.

Anschrift: Avacon Netz GmbH
Region West

Betrieb Spezialnetze Gas
Watenstedter Weg 75

38229 Salzgitter

Die angesprochene Leitung inkl. Schutzbereich befindet sich auRerhalb des
Standorts FR 23b (orange dargestellt).
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| Stellungnahme ] Abwagungsvorschlag

Seitens der Offentlichkeit wurden keine Stellungnahmen vorgetragen.
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ISteIIungnahmen ohne Bedenken, Anregungen und Hinweise

I Am Verfahren beteiligt aber keine Stellungnahme abgegeben

04 Deutsche Telekom Technik GmbH vom 26.08.2025

06 Ericsson Services vom 27.03.30.07.2025

08 Zentrale Polizeidirektion vom 12.08.2025

09 Bundesnetzagentur vom 22.07.2025

11 Vodafone vom 12.08.2025

16 Nds. Landesforsten Forstamt Ankum vom 25.07.2025
17 Amt fiir regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Meppen vom 22.07.2025
24 BAIUD Bundeswehr vom 24.07.2025

32 EWE Netz GmbH vom 28.07.2025

33 TenneT TSO vom 29.08.2025

35 Wasserverband Hiimmling vom 01.09.2025

36 Gasunie vom 28.07.2025

37 Exxon Mobil Productions vom 22.07.2025

39 Amprion vom 31.07.2025

41 SG Dorpen vom 05.08.2025

05 Glasfaser-Nordwest

07 Telefonica Germany — Miinchen

10 Deutsche Post AG

12 Nds. Landesbehorde fiir StraBenbau und Verkehr, Lingen
13 WasserstraBen- und Schifffahrtsamt Meppen
14 NLWKN Meppen

18 Landesamt fiir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
19 Staatl. Baumanagement OS-EL

20 Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Emden

22 Forstamt Weser Ems

23 Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben

25 Ev.-luth. Kirchenkreis EL-Benth., Meppen

26 Ev.-luth. Kirchengem. Lathen

27 Bischofl. Generalvikariat

28 Kath. Kirchengemeinde Lathen

29 IHK Osnabriick-Emsland- Grfsch. Bentheim
30 Handwerkskammer OS-EL-Grfsch. Bentheim
31 Vereinigung des Emslidndischen Landvolkes
38 E-Plus Service

40 SG Lathen

41 Samtgemeinde Sogel

43 Gem. Fresenburg

44 Gem. Lathen

45 Gem. Niederlangen

46 Gem. Oberlangen

47 Gemeinde Renkenberge

48 Gemeinde Sustrum
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Auswertung der Stellungnahmen der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange im Zuge der Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB Stand: 16.10.2025

Stellungnahme ] Abwigungsvorschlag

01 Landkreis Emsland vom 02.09.2025
Zum Entwurf der o. g. Bauleitplanung nehme ich als Trager &ffentlicher Belange wie
folgt Stellung: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Raumordnung .
Gemal dem Regionalen Raumordnungsprogramm - Sachliches Teilprogramm | Seitens des Windparkbetreibers bestehen keine Bedenken zum geplanten Vorha-

Windenergie 2024, das mit Veréffentlichung im Amtsblatt 22/2025 des Landkreises | ben.
Emsland am 13. Juni 2025 in Kraft getreten ist, liegt der nordéstliche Bereich des
Vorhabenstandortes in einem ,Vorranggebiet Windenergienutzung" (VR WEN 18
.Renkenberge"). Bei Vorranggebieten handelt es sich nach § 3 Raumordnungsge-
setz (ROG) um verbindiich und abschlieBend abgewogene Ziele der Raumordnung.
GemaR § 4 ROG sind Ziele der Raumordnung bei allen raumbedeutsamen Planun-
gen und MaRnahmen zu beachten. Die in den Vorranggebieten festgelegten Nut-
zungsfunktionen (im vorliegenden Fall Windenergienutzung) haben Vorrang vor al-
len anderen Nutzungen. Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Bedenken ge-
gen das geplante Vorhaben, wenn sichergestellt ist, dass das ,Vorranggebiet Wind-
energienutzung" dauerhaft erhalten bleibt und in seiner Funktionsfahigkeit nicht be-
eintrachtigt wird. Das geplante Vorhaben ist deshalb mit dem Windparkbetreiber ab-
zustimmen.

Naturschutz und Forsten

Artenschutz - Eingriffsregelung - Emissionen:
Aus Sicht der unteren Naturschutzbehérde (UNB) des Landkreises Emsland beste- | Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
hen gegen die 0.g. Bauleitplanung keine grundsatzlichen Bedenken. Bei geplanten
Tierhaltungsaniagen innerhalb der festgelegten Baufenster handelt es sich natur-
schutzfachlich jeweils um Einzelfallentscheidungen. Das bedeutet, dass von Fall zu
Fall bzw. von Bauvorhaben zu Bauvorhaben von der UNB zu priifen ist, ob natur-
schutzfachliche Aspekte dem jeweiligen Bauvorhaben entgegenstehen. Die Ein-
griffsregelung wird im Einzelgenehmigungsverfahren abgearbeitet. Die Bauvorha-
ben sind durch ausreichend bemessene Anpflanzungsmafinahmen einzugriinen
und damit in die dortige freie Landschaft einzubinden. Insbesondere weise ich aus-
drucklich darauf hin, dass immissionsschutzfachliche und artenschutzrechtliche As-
pekte in jedem Einzelgenehmigungsverfahren konkret beurteilt und beschieden wer-
den. So sind z. B. die Abstdnde zum Wald bei jeder einzelnen Priifung, aufgrund
der unterschiedlich groen Tierhaltungsanlagen und damit variierender Immissions-
belastungen, jeweils gesondert zu ermittein. Dariiber hinaus kénnen sich z. B. je-
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| Stellungnahme

[ Abwigungsvorschlag

01 Landkreis Emsland vom 02.09.2025

derzeit neue gesetzliche Rahmenbedingungen ergeben, geman denen eine Zustim-
mung zu den jeweiligen Bauvorhaben seitens der UNB méglicherweise nicht erfol-
gen kann.

Die kunftig durch die Bauvorhaben (Tierhaltungsanlagen o. 4. m.) entstehenden Ein-
griffe in Natur und Landschaft (§ 14 BNatSchG) sind nach dem Naturschutzrecht
abzuarbeiten und zu kompensieren. Dabei ist in der Regel neben der ublichen de-
taillierten Erfassung der Biotoptypen und der Erstellung einer Eingriffsbilanzierung
unter Berlicksichtigung der angrenzenden Biotoptypen in der Regel auch eine spe-
zielle artenschutzrechtliche Priifung (saP) durchzufuhren und die Liste der streng
geschutzten Arten in Niedersachsen nach dem aktuellen Stand abzuprufen.

Biotoptypenkartierung:

Eine detaillierte Biotoptypenkartierung ist unter Verwendung des Biotoptypenschlis-
sels Drachenfels (Stand: 2021; dritte Ebene) durchzufuhren. Auch geféhrdete Farn-
und Bliutenpflanzen sind zu erfassen. Besonders geschutzte Biotope und Land-
schaftsbestandteile gemaR § 30 BNatSchG, § 24 NNatSchG und § 22 NNatSchG
sind darzustellen. Dasselbe gilt fir Lebensraumtypen des Anhangs der FFH-Richt-
linie. Dabei ist zu beachten, dass sich die Biotoptypenkartierung nicht allein auf den
eigentlichen Planbereich des o.g. Vorhabens beschrénken darf. MaRgeblich ist der
Wirkbereich der Planung, d. h. angrenzende Nutzungen sind ebenfalls zu erfassen
und darzustellen.

Abfall und Bodenschutz

Die IPW Ingenieurplanung GmbH & Co. KG wurde mit E-Mail vom 26.08.2019 (Az.
6727/734/2019) daruber informiert, dass das Flurstuck 14 sowie Teile des Flur-
stiicks 13 der Flur 44 in der Gemarkung Fresenburg (ehemals Flurstiicks 63/49,
63/50) im Altlastenverzeichnis registriert sind.

Weitere Unterlagen zur Verortung wurden der NBS Bauernsiediung GmbH am
18.10.2019 zur Verfugung gestellt. Seinerzeit wurde darauf hingewiesen, dass tiber
die im Rahmen des niedersachsischen Altlastenprogramm 1994 durchgefuhrten ge-
zielten Nachermittlungen bis heute keine sachverstandigen Untersuchungen der bo-
denschutzrechtlich relevanten Wirkungspfade (Boden/Bodenluft/Grundwasser) -
wie es fur eine Gefahrdungsabschatzung nach BBodSchG/BBodSchV erforderlich
ware - vorliegen. Dementsprechend seien Bodeneingriffe ohne eine Gefahrdungs-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird gefolgt und der Hinweis in der Begriindung und Planzeichnung
redaktionell ergénzt.
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Stellungnahme

I Abwigungsvorschlag

01 Landkreis Emsland vom 02.09.2025

abschéatzung durch einen geeigneten Sachversténdigen mit Referenzen in der Be-
arbeitung abfall- und bodenschutzrechtlicher Fragestellungen grundsatzlich unzu-
lassig.

Zur Flache mit der Bezeichnung ,Renkenberge, Siedl. Melstrup” Anlagen-Nr. 454
404 408 liegt u. a. folgende Unterlage vor:

[01] Altlastenprogramm des Landes Niedersachsen - Altablagerungen Gezielte
Nachermittlungen, Altablagerung Samtgemeinde Lathen Renkenberge, Siedlung
Melstrup Anlagen-Nr.: 454 404 408, Geonova GmbH, 15.12.1995]

Demnach wurde die heutige Altablagerung als maximal ca. 2 m tiefe Grubenverfil-
lung in einem ehemaligen Sandabbau auf einer Flache von 700 m? angelegt. Die
Einlagerung von Abfallen erfolgte etwa von 1965 bis 1975. Es sollen Hausmill und
Bauschutt abgelagert worden sein. Die Deponiesohle wird etwa 0,8 m unter dem
Grundwasserspiegel erwartet.

Bereits im Rahmen der frilhzeitigen Beteiligung ist im Bebauungsplan unter B als
nachrichtliche Ubernahme unter Punkt 5 folgender Passus aufgenommen werden:
,Eine Uberbauung oder Umnutzung der ggf. im Plangebiet befindlichen und im Alt-
lastenverzeichnis des Landkreises Emsland registrierten Altlastenverdachtsflachen
ist nicht zulassig. Sollten sich bei BaumaRnahmen visuelle/geruchliche Hinweise auf
Bodenverfillungen mit Abfallstoffen oder schadliche Bodenverénderungen (Boden-
verunreinigungen) ergeben, ist der Landkreis Emsland, Fachbereich Umwelt, dar-
aber unverziglich in Kenntnis zu setzen und die weitere Vorgehensweise mit dem
Landkreis Emsland abzustimmen.*

In Bezug auf die Beriicksichtigung des Wirkungspfades Boden Grundwasser wird
gebeten den Passus wie folgt zu ergénzen: ,Grundwasserentnahmen zum Zwecke
der Nutzung als Brauchwasser oder auch im Rahmen von Grundwasserabsenkun-
gen sind nur zulassig, wenn dieses Wasser vorher auf mégliche Verunreinigun-
gen/Kontaminationen untersucht und durch ein entsprechendes Gutachten nachge-
wiesen wird, dass das Wasser unbelastet ist. Antrage auf wasserrechtliche Erlaub-
nis sind zwingend unter Einbindung eines geeigneten Sachversténdigen mit Refe-
renzen in der Bearbeitung abfall- und bodenschutzrechtlicher Fragestellungen zu
fertigen.

Gesundheit

Hinsichtlich des Immissionsschutzes soliten aus der Sicht des Fachbereichs Ge-
sundheit und auch des Niedersachsischen Landesgesundheitsamtes die MaRgaben
der TA Luft 2021 und im Zusammenhang mit Tierhaltungsstallen auch die Richtli-

Durch die Planung werden Anderungen der Umweltbedingungen nicht planungs-
rechtlich neu zugelassen, sondern geman § 35 BauGB zulassige Vorhaben lediglich
stadtebaulich hinsichtlich ihrer Lage gesteuert.
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| Stellungnahme

| Abwagungsvorschiag

l

01 Landkreis Emsland vom 02.09.2025

nien-Reihe VDI 4250, sowie der Erlass zu Abluftreinigungsanlagen in Schweinehal-
tungsanlagen und Anlagen fur Mastgefligel sowie Bioaerosolproblematik in
Schweine- und Geflugelhaltungsanlagen vom 02.05.2013 in der aktuell gultigen
Fassung angewendet werden. In der VDI 4250 (August 2014) wird der aus umwelt-
medizinischer Sicht aktuell bestehende Wissensstand adéquat berticksichtigt.

Einzelne Hinweise fiir eine Prifung auf Bioaerosolbelastungen sind:

e ein geringer Abstand zwischen Wohnort/Aufenthaltsort und Anlage (Bei-
spiel: < 500 m zu Geflugelhaltungen, < 350 m zu Schweinehaltungen)
¢ unginstige Ausbreitungsbedingungen (Kaitluftablasse in Richtung Wohn-
bebauung)
weitere bioaerosolemittierende Anlagen in der Nahe
empfindliche Nutzungen in der Umgebung (z. B. Krankenhauser)
gehaufte Beschwerden der Anwohner Uber gesundheitliche Beeintrachti-
gungen
e Die benachbarte Wohnbebauung liegt in Hauptwindrichtung in weniger als
1.000 m von der emittierenden Anlage entfernt.
o Esliegt eine gegeniiber der naturlichen Hintergrundkonzentration an Bioae-
rosolen bereits erhohte Bioaerosolkonzentration vor.
Fur die Bauleitplanung empfiehlt sich daher die o. g. Prifkriterien grundsatzlich zu
berlcksichtigen.

Die Eingriffe durch Bauvorhaben erfolgen auerdem nur in der Weise, wie sie bisher
geman § 35 BauGB zulassig waren, daher ist die Einhaltung der MaRgaben der TA-
Luft 2021 und im Zusammenhang mit Tierhaltungsstéllen auch die Richtlinien-Reihe
VDI 4250, sowie der Erlass zu Abluftreinigungsanlagen in Schweinehaltungsanla-
gen und Anlagen fur Mastgeflugel sowie Bioaerosolproblematik in Schweine- und
Geflugelhaltungsanlagen vom 02.05.2013 in der aktuell giiltigen Fassung erst auf
Ebene der Ausfiihrungsplanung zu beachten. Entsprechende Hinweise sind in der
Begriindung vorhanden.

In Anlehnung an die Grenzwerte sind Kriterien aufgestellt und eine Restriktionsana-
lyse durchgefuhrt worden, damit es im Umfeld von Restriktionen (z.B. Wohnbebau-
ung) zu keiner Uberschreitung kommt. Daruber hinaus ist in der nachfolgenden Aus-
fuhrungsplanung die Einhaltung der Grenzwerte, durch ein Immissionsschutzgut-
achten, aufzuzeigen (s.0.).

02 Deutsche Bahn AG vom 11.08.2025

Die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Energie GmbH bevolimachtigtes Unter-
nehmen, Ubersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Trager 6f-
fentlicher Belange zum o.g. Verfahren.

Aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen stehen bei Beachtung und

Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen / Auflagen und Hinweise keine Beden-
ken.

Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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I Stellungnahme

J Abwigungsvorschlag

l

02 Deutsche Bahn AG vom 11.08.2025

Innerhalb des Gebietes verlauft die planfestgestelite 110-kV-Bahnstromleitung 542
Haren - Leer, Mast 3560 - Mast 3561 der DB Energie GmbH. Eine entsprechende
Planunterlage befindet sich in der Anlage. Die 110-kV Bahnstromleitung ist eine
Bahnbetriebsanlage der DB und dient u.a. der Energieversorgung der Eisenbahn-
strecken.

st Nr. 3557 -3561

] S —

Als Betreiber der o.g. Hochspannungsleitung ist die DB Energie GmbH in der Ga-
rantenpflicht den betriebssicheren Zustand der elektrischen Anlagen zu verantwor-
ten. Diese Verantwortung ist im Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) § 4 festge-
schrieben. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) tiberwacht als Aufsichtsbehorde die
Erfullung bzw. Durchsetzung dieser Aufgabe und macht uns nach Verwaltungsver-
fahrensgesetz ggf. haftbar. Es sind stets die guiltigen Normen und Vorschriften zu
beachten.

Die Lage der Leitung inklusive des Schutzstreifens wurde tberpriift. Der nachste-
henden Abbildung ist zu entnehmen, dass sowohl die Leitung als auch der Schutz-
streifen auRerhalb des Standorts FR 23b (orange hervorgehoben) liegen, sodass
hier keine Betroffenheit zu erwarten ist. In der Begriindung ist ein Hinweis auf die
Leitung vorhanden.

]

fraapeingee Berge

5 I
P i .
." ‘ b
: ’ ! t i 1
/L ,
Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sofern erforder-

lich im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungs- und Ausfithrungsplanung be-
achtet.
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[Stellungnahme | Abwéagungsvorschlag

02 Deutsche Bahn AG vom 11.08.2025

o Die Leitung und insbesondere die Maststandorte mussen fur Wartungs-, In-
spektions- und Beschichtungsarbeiten durch Mitarbeiter der DB bzw. durch
von der DB beauftragte Fremdfirmen jederzeit, ggfs. auch mit Fahrzeugen,
erreichbar sein.

e Bei einer Anderung der Flurstiicke (Teilungen, Zusammenlegungen o. A.)
sind alle Rechte des alten Bestandes auf den neuen Bestand zu Gberneh-
men. Dies trifft fur alle Flurstiicke zu, die im Schutzstreifenbereich der 110-
kV- Bahnstromleitung liegen.

¢ Fur etwaige Schaden bzw. Folgeschaden am Eigentum der DB Energie
GmbH haftet der Verursacher.

¢ In der Nahe von stromfithrenden Hochspannungsleitungen ist mit elektro-
magnetischen Beeinflussungen zu rechnen. Die DB Energie erstattet weder
Entschadigungen noch die Kosten fur evtl. erforderliche Abschirmungen.
Die DB Energie GmbH haftet nicht far Schaden an Personen oder Objekten,
die infolge Witterungseinfiiisse z.B. von den Stromseilen herabfallendes Eis
auftreten.

Schutzstreifen

« Die Bahnstromleitung verfugt iber einen Schutzstreifenbereich beiderseits
der Trassenachse (die genaue Breite ist abhangig von der jeweiligen Mas-
tentfernung zueinander). Die genaue Schutzstreifenbreite entnehmen Sie
bitte dem entsprechenden Lageplan.

o Es sind nur Bauwerke zulassig, bei denen die Schutz-/ Mindestabstande
laut DIN VDE 0210 / EN 50341 zu den bei tiefstem Durchgang ruhenden
und / oder ausschwingendem Leiterseil eingehalten werden mussen.

s Vor Beginn von Baumafinahmen innerhalb des Schutzstreifens ist eine Un-
terweisung des Arbeitsverantwortlichen erforderlich. Es ist eine Mindestvor-
laufzeit von 21 Werktagen zu beachten. Hierzu wendet sich der Antragstel-
ler frihzeitig direkt an den zustandigen Netzmeister:

s Beieinem Einsatz von Baumaschinen im Schutzstreifen ist stets ein Sicher-
heitsabstand von 3 m einzuhalten. Falls dieser Sicherheitsabstand nicht ein-
gehalten werden kann, ist eine kostenpflichtige Abschaltung der Leitung er-
forderlich. Diese Abschaltung ist mit einer Mindestvorlaufzeit von 6 Wochen
vor Arbeitsbeginn zu beantragen.

s Das Lagem von Baustoffen aus dem Stralenbau (Beton, Asphalt, Erde
usw.) ist innerhalb des Schutzstreifen nur méglich, wenn dabei die laut DIN
VDE 0210 / EN 50341 geforderten Sicherheitsabstdnde von mindestens 6
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| Steilungnahme | Abwigungsvorschlag |

02 Deutsche Bahn AG vom 11.08.2025
m der Oberkante des Materialhaufens zu den stromfiihrenden Leiterseilen
nicht unterschritten werden.

e Im Schutzstreifenbereich durfen generell keine feuergefahrlichen / leicht
entflammbaren und zum Zerknall neigenden Stoffe gelagert werden.

¢ Bei Grabungen im Schutzstreifen ist ein Abstand von 10m zu den Mastfun-
damenten einzuhalten. Auf méglicherweise vorhandene Erdungsbander an
den Leitungsmasten ist bei jeglichen Erdbauarbeiten bzw. Baugrundunter-
suchungen oder anderen Bodeneingriffen im Radius von 25m von den je-
weiligen Fundamentau3enkanten zu achten.

e Jegliche Erdverlegung, wie z.B. Gas- oder Wasserleitungen muss gemaf
den Richtlinien der , Technischen Empfehlungen Nr. 7“ der Schiedsstelle far
Beeinflussungsfragen — textgleich mit der Empfehiung Nr. 3 der Arbeitsge-
meinschaft fur Korrosionsfragen (AfK) erfolgen. Die Kosten fur erforderliche
Schutzmallnahme tragt der Veranlasser. Die Erdleitung hat in ihrem Verlauf
bei einem Parallellauf innerhalb des Schutzstreifen der Bahnstromleitungen
an jeder Stelle zur Mittelachse der Leitung einen Mindestabstand von 10m
entsprechend einer aufzustellenden Liste der Berihrungspunkte einzuhal-
ten. Bei Kreuzungen darf der lichte Abstand zwischen den Erdungsb&ndern
und der Rohrleitung nicht kleiner als 2m sein. Im Schutzstreifen dtrfen sich
oberirdisch keine zugéanglichen Armaturen und keine Gasausblasstutzen
befinden. Die Verlegung der Rohrleitung erfolgt im Schutzstreifenbereich
ausschlieBlich unterirdisch in einer Tiefe von ca. 1,2m - 2m.

Bauplanung / Bauausfiihrung

o Bei einer Dachneigung von <=15° muss ein Sicherheitsabstand von 5 m
(gemessen vom héchsten Punkt des Gebaudes) zu den stromfiihrenden
Leiterseilen in jedem Lastfall eingehalten werden, bei einer Dachneigung
von >15° ist ein Sicherheitsabstand von 3 m einzuhalten. Es ist eine harte
Bedachung nach DIN 4102 Teil 7 vorzusehen. Alle am Gebaude befindli-
chen metallischen Objekte (z.B. Bleche, Dachrinnen, usw.) sind in einen
umfassenden Potentialausgleich einzubeziehen.

e Bei Biogasanlagen ist es unzulassig den Schornstein innerhalb des Schutz-
streifenbereichs zu bauen.

e Eine Anderung der Gelandeoberkannte bedarf unserer Genehmigung und
ist vorab abzustimmen. Zur Verfugung gestellte Planunterlagen sind nur giil-
tig, sofern keine zwischenzeitliche Anderung der Gelandeoberkannte erfolgt
ist.
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| Stellungnahme

| Abwigungsvorschlag

02 Deutsche Bahn AG vom 11.08.2025

¢ Im Hinblick auf die durchzufiihrenden Bauarbeiten wird ausdricklich darauf
aufmerksam gemacht, dass jede Annaherung an die stromfiihrenden Teile
der 110-kV-Bahnstromleitung, insbesondere mit Baukranen, Mobilkranen,
Geriststangen usw. mit Lebensgefahr verbunden ist. Die DB Energie
GmbH ubernimmt keinerlei Haftung fir Schaden, die mit den noch auszu-
fuhrenden Bauarbeiten in Zusammenhang stehen.
[ ]
Wir bitten Sie, uns das Abwagungsergebnis zu gegebener Zeit zuzusenden und uns
an dem weiteren Verfahren zu beteiligen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

03 Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) vom 06.08.2025

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben
folgende Hinweise:

Hinweise

Sofern im Zuge des o0.g. Vorhabens BaumaBnahmen erfolgen, verweisen wir fur
Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhéitnissen am Standort auf den
NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhéitnissen
ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw.
einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersu-
chungen sowie die Ersteliung des geotechnischen Berichts sollten gemaR der DIN
EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gultigen Fassungen
erfolgen.

Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdoélaltvertragen fur Sie relevant
sind, beachten Sie bitte unser vom 04.03.2024 (unser Zeichen: LID.4-L67214-07-
2024-0001).

Sofern in diesem Verfahren Ausgleichs- und Kompensationsflachen betroffen sind,
gehen wir davon aus, dass fur alle Ausgleichs- und Kompensationsflachen die Fest-
legungen der Regionalen Raumplanung beachtet werden. In Rohstoffsicherungsge-
bieten sollten Ausgleichs- oder Kompensationsmafnahmen erst nach einer voll-
standigen Rohstoffgewinnung erfolgen, da sonst ein spaterer Rohstoffabbau er-
schwert bzw. verhindert werden kann. Die aktuellen Rohstoffsicherungskarten kon-
nen Uber den NIBIS® Kartenserver des LBEG eingesehen oder als frei verfligbarer

Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Entsprechend des NIBIS-Kartenservers bestehen fir das Plangebiet keine Salzab-
baugerechtigkeiten und Erddlaltvertrage.

Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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| Stellungnahme

I Abwidgungsvorschlag

03 Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) vom 06.08.2025

WMS Dienst abgerufen werden. Zudem ist im Bereich von Ausgleichs- und Kom-
pensationsflachen fur erdverlegte Hochdruckleitungen sowie bergbauliche Leitun-
gen ein Schutzstreifen zu beachten, der von jeglicher Bebauung und von tiefwur-
zelndem Pflanzenwuchs freizuhalten ist.

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren
Hinweise oder Anregungen.

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mogliche Konflikte gegeniiber den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend beriicksichtigen zu
kénnen. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstelit.
Die verfugbare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch
erhebt sie Anspruch auf Volisténdigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige
nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Er-
laubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen.

Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

15 Unterhaltungsverband 102 ,,.EMS IiI“ 02.09.2025

Gegen die 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 26 bestehen unter Berlicksichti-
gung nachfolgender Gesichtspunkte seitens des Unterhaltungsverbandes 102 ,Ems
lII* grundsatzlich keine Bedenken:

1. Soliten Kompensationsflachen an Gewassem Il. oder lll. Ordnung angelegt wer-
den, so ist ein Mindestabstand von 5 Metern (R&umstreifen) zur Béschungs-
oberkante einzuhalten.

Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Hinweis wird zur Kenntnis genommen und sofern erforderlich beachtet.

21 Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 26.08.2025

Die Samtgemeinde Lathen plant die Anderung des Flachennutzungsplanes ,Son-
derbauflichen zur Regelung von Tierhaltungsaniagen”. Die Anderung betrifft ledig-
lich die dargesteliten Sonderbaufidchen und Flachen fur Landwirtschaft. Die Aussa-
gen in der Begriindung zur 4. Anderung des FNP Nr. 25 sind weiterhin giiltig. Die
Ausschlusswirkung flr Tierhaltungsanlagen auBerhalb der Sonderbaufléchen bleibt
weiterhin bestehen.

Die Anderung ist notwendig geworden, weil:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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| Stellungnahme

] Abwagungsvorschlag

21 Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 26.08.2025

- die Abgrenzung bzw. der Zuschnitt der Baufenster nicht mit den Bauvorhaben
Ubereinstimmt. da z.B. aus immissionsschutzrechtiicher Sicht eine Verschie-
bung erforderlich ist, das Bauvorhaben nicht so in dem Baufenster realisierbar
ist wegen Anforderungen bezuglich Tierwohl, Eingriinung und Brandgasse oder
aus anderen Griinden.

- Betriebe, die seinerzeit die Kriterien nicht erflliten, jetzt jedoch konkrete Bauab-
sichten haben, neue Baufenster zugeteilt bekommen.

Die Anderung 25.4 des Flachennutzungsplanes steht kurz vor dem Abschluss. Aus
dem Flachennutzungsplan wird der Bebauungsplan entwickelt. Damit in den Son-
derbauflachen Baurecht nach § 35 (1) Nr. 4 geschaffen wird, wird der Bebauungs-
planes Nr. 26 geandert.

Der Betrieb FR 23 halt auf seiner Hofstelle Mastschweine. Zur Sicherung des Fami-
lieneinkommens ist der Bau eines Legehennstalles an dem Aufienstandort FR 23b
geplant, so dass dort ein Sonstiges Sondergebiet FR 23b fur Tierhaltungsanlagen
festgelegt wird.

Sudwestlich des Pangebietes liegt ein Elterntierstall in einer Nebenwindrichtung. Bei
Elterntieren bestehen hohe Hygieneanforderungen. Es kann u. E. nicht ausge-
schlossen werden, dass der Gesundheitsstatus dieser Herde beeintachtigt wird, ins-
besondere, da es sich um Freilandhaltung von Legehennen handelt. Eine quantita-
tive Bewertung kann von unserer Seite nicht vorgenommen werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die beiden nachstgelegenen Tierhaltungsanlagen zum angesprochenen Standort
FR 23b befinden sich ca. 300 m sudwestlich bzw. ca. 800 m westlich gelegen auf
dem Gebiet der Gemeinde Renkenberge. Diese umfassen die Standorte RE 24a
(AuRenstandort) und RE 26. Aufgrund der Entfernung zu den nachstgelegenen Tier-
haltungsanlagen sowie, dass diese nicht in Hauptwindrichtung liegen, ist derzeit
nicht von unzulassigen Beeintrachtigungen auszugehen. Grundsatzlich ist festzu-
halten, dass durch die hier anstehende Anderung des Bebauungsplanes kein un-
mittelbares Baurecht geschaffen wird. Eine abschlieRende Prifung der Belange des
Umwelt- sowie Immissionsschutzes erfolgt im Rahmen des jeweiligen Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. Verfahren nach dem BImSchG. Insgesamt ist festzuhalten,
dass mit der Errichtung von Tierhaltungsanlagen in aller Regel Belange des Immis-
sionsschutzes, vorwiegend Geriiche und Staube, ggf. Bioaerosole betroffen sind,
ggf. treten auch Anforderungen des Larmschutzes auf. Eine konkrete Beurteilung
kann jedoch erst im jeweiligen Einzelfall vorgenommen werden, wenn die konkreten
baulichen und technischen Einzelheiten zur Tierhaltungsanlage feststehen. Derzeit
ist nicht davon auszugehen, dass das Vorhaben aus Grinden des Immissionsschut-
zes nicht umgesetzt werden kénnte. Zur Einhaltung der Grenzwerte, kénnen durch
den Einbau von neuster Filtertechnik (Uber dem geforderten Mindeststandard) die
Emissionen stark reduziert werden, sodass Tierhaltungsanlagen auch bei einem
deutlich geringeren Abstand als dass hier der Fall ist zuléssig sind.
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| Stellungnahme

l Abwiagungsvorschlag

21 Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 26.08.2025

Grundsatzlich wird es positiv gesehen, dass die Sonderbauflachen Tierhaltung ent-
sprechend der sich &ndernden Gegebenheiten, die sich im Bauantragsverfahren er-
geben, angepasst werden. Auch die Festlegung von Sonderbauflachen fur Betriebe,
die die Kriterien urspriinglich nicht erfillt haben, wird befirwortet.

Aus landwirtschatftlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die o. a. Planung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

34 Avacon vom 11.08.2025

Unsere Stellungnahme mit der laufenden Nummer 25-000209/LR-ID 1421269-
AVA vom 7. April 2025 behalt weiterhin ihre Gultigkeit und ist zu beachten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In der Stellungnahme wurden insbeson-
dere Hinweise zur 110 kV Hochspannungsfreileitung ,Dérpen-Lathen” vorgetragen.
Die genannten nachfolgenden Hinweise habe keine Auswirkung auf diese Bauleit-
planung. Die Hinweise sind insbesondere im Rahmen der nachfolgenden Genehmi-
gungs- und Ausfiihrungsplanung zu beachten. In der Begriindung ist ein Hinweis
auf die 110-kV-Hochspannungsfreileitung ,Dérpen-Lathen”, LH-14-057 (Mast 032-
Mast 034) vorhanden.

Die dargestellte Leitung inkl. Schutzbereich befindet sich auRerhalb des Standorts
FR 23b (orange dargestelit).
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Auswertung der Stellungnahmen zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB Stand: 16.10.2025

I Stellungnahme | Abwdagungsvorschlag

Seitens der Offentlichkeit wurden keine Stellungnahmen vorgetragen.
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1 Vorbemerkung

In der Samtgemeinde Lathen besteht seit ca. 2011 ein Steuerungskonzept zur Zulassigkeit
von Tierhaltungsanlagen. Dazu wurden die 25. Anderung des Flachennutzungsplanes sowie
Bebauungsplane in den Mitgliedsgemeinden aufgestellt, in denen Baufenster fir die Sicherung
des Bestandes sowie fiir mégliche Erweiterungen von Tierhaltungsanlagen ausgewiesen wur-
den. Nunmehr liegt in der Gemeinde Fresenburg ein Antrag zur Errichtung eines neuen Stall-
gebdudes als AuRenstandort vor. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen
dieser Planung ist die Ausweisung eines entsprechenden Baufensters erforderlich. Die diesem
Verfahren zugehérige FNP-Anderung 25.4 ist bereits durchgefiihrt worden.

2 Beriicksichtigung der Umweltbelange

Entsprechend der gesetzlichen Anforderungen des Baugesetzbuchs (BauGB) wurde im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens eine Umweltprifung durchgefuhrt, die im Umweltbericht —
als Teil der Begrindung — dokumentiert ist.

Unter Beriicksichtigung der eingestellten VermeidungsmaRnahmen, im Einzelgenehmigungs-
verfahren noch festzulegender Kompensationsma3hahmen sowie ggf. der dort zu berticksich-
tigenden sensiblen Punkte in den weiteren Planungsschritten innerhalb und auerhalb der je-
weiligen Plangebiete ist die Abschatzung auf Ebene der Bauleitplanung zu treffen, dass fur
keines der betrachteten Schutzguter negative Auswirkungen verbleiben.

Festzustellen ist derzeit, dass durch die festgesetzten Gberbaubaren Fldchen ein Eingriff in
Natur und Landschaft nicht unmittelbar vorbereitet wird, da sich die tatsachlichen Bauméglich-
keiten erst nach § 35 BauGB ergeben. Die Uberbaubaren Flachen dienen nach MaRRgabe der
textlichen Darstellungen lediglich dazu, zu kldren, dass ein Bauvorhaben im AuRenbereich
nicht auBerhalb der Giberbaubaren Flachen zuldssig ist. Ein konkret definiertes Baurecht, das
mit einer Eingriffsregelung zu flankieren wére, wird nicht begriindet. Das Abarbeiten der Ein-
griffsregelung bleibt dem Einzelgenehmigungsverfahren Gberlassen, zumal die Ausformung
beabsichtigter Vorhaben zurzeit nicht einmal bekannt ist.

Die Bestimmungen des nationalen sowie internationalen Artenschutzes werden Uber das
BNatSchG erfasst.

Die weiteren Prifschritte wie Erfassung tatsachlich vorkommender Arten, Prifung auf Verbots-
tatbestande und die ggf. notwendigen VermeidungsmaRnahmen (inkl. der sog. ,vorgezogenen
AusgleichsmalBnahmen® = CEF-MaRnahmen) werden unter Kenntnis der konkreten Planun-
gen und der damit verbundenen spezifischen Wirkfaktoren auf der Planungsebene des Bau-
genehmigungsverfahrens vollzogen bzw. ermittelt. Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens
beschranken sich die Ausfihrungen zum Artenschutz auf allgemeine Aussagen, da eine kon-
krete Abarbeitung erst dann erfolgen kann, wenn eine konkrete Planung durchgefiihrt wird.
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3 Beriicksichtigung der Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung

Fur die Offentlichkeit bestand zu Beginn des Verfahrens und spater wahrend der einmonatigen
Veréffentlichung die Méglichkeit, sich im Rathaus sowie im Internet tiber die Planungsabsich-
ten der Gemeinde Fresenburg zu informieren.

Nach Auswertung der Ergebnisse aus der frithzeitigen Beteiligung und Erarbeitung des Be-
bauungsplanentwurfs der 2. Anderung wurden die Unterlagen gem. § 3 Abs.2 BauGB nach
vorheriger Beschlussfassung fir die Dauer eines Monats vom 30.07.2025 bis einschlieBlich
zum 02.09.2025 verdéffentlicht. Innerhalb dieses Zeitraums bestand erneut fir jedermann die
Mdglichkeit, Anregungen zur Planung vorzutragen. Hiervon wurde seitens der Offentlichkeit
kein Gebrauch gemacht. Parallel dazu wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB erneut die Behérden
und sonstigen Trager offentlicher Belange beteiligt, von deren Seite ebenfalls keine (grund-
satzlichen) Bedenken vorgetragen wurden.

Vor diesem Hintergrund hat der Rat der Gemeinde Fresenburg in seiner Sitzung am
28.10.2025 den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 26 ,Sonderbaufldchen zur Re-
gelung von Tierhaltungsanlagen®, 2. Anderung gefasst.

4 Planwahl nach Abwédgung mit den gepriiften, in Betracht kommenden an-
derweitigen Planungsméglichkeiten

Zur Beurteilung der Standortwahl wurden im Rahmen der 25. Anderung des Flachennutzungs-
planes Kriterien entwickelt, die auch in diesem Verfahren zugrunde gelegt wurden. Anhand
dieser Kriterien wurde das Entwicklungsvorhaben bewertet und anschlieRend politisch bera-
ten. Insbesondere bei der hier anstehenden Ausweisung eines neuen Standorts im AuRenbe-
reich wurde im Vorfeld intensiv geprift, ob die Entwicklungsabsichten auch auf der bestehen-
den Hofstelle bzw. in den bestehenden Baufenstern realisiert werden kénnen, was hier nicht
der Fall war.

Wallenhorst, 28.10.2025 Fresenburg, .0.5 0& 110 &6
IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG

+
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44 Gemeinde Fresenburg - Bekanntmachung iiber das Inkrafttreten des Bebauungsplans
Nr. 26 ,,Sonderbauflichen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen®, 2. Anderung

Der Rat der Gemeinde Fresenburg hat in seiner Sitzung am 28.10.2025 den Bebauungsplan Nr. 26
~Sonderbaufléchen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen®, 2. Anderung, einschlieRlich der Begriin-
dung mit Umweltbericht nebst Anlagen geméaR § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung be-
schlossen.

Der raumliche Geltungsbereich dieser Bauleitplanung ist im nachstehenden Planausschnitt gesondert
gekennzeichnet:

Ukersichiskarte M. 1:25.000 © OpenStreatMap-Mitwirkento

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 26 ,Sonderbaufléichen zur
Regelung von Tierhaltungsanlagen“ einschlieflich der Begriindung mit Umweltbericht nebst Anlagen
gemaR § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan Nr. 26 ,Sonderbaufldchen zur Regelung von Tierhaltungsanlagen*, 2. Anderung,
einschlieflich der Begriindung mit Umweltbericht nebst Anlagen liegen im Gemeindebiiro der Ge-
meinde Fresenburg, Schulstrale 6, 49762 Fresenburg, sowie im Rathaus der Samtgemeinde Lathen,
Fachbereich Planen & Bauen, Zimmer-Nr. O.17, Erna-de-Vries-Platz 7, 49762 Lathen, zu jedermanns
Einsichtnahme 6ffentlich aus und kénnen dort wéhrend der Offnungszeiten eingesehen werden. Die
vorgenannten Unterlagen sind ergénzend auch im Internet auf der Homepage der Samtgemeinde
Lathen unter http://sg-lathen.de/gemeinden/fresenburg/bauen-und-wohnen/bebauungsplaene-der-
gemeinde-fresenburg und zusétzlich iber das zentrale Internetportal des Landes Niedersachsen unter
https://uvp.niedersachsen.de verfiigbar.

Jedermann kann lber den Inhalt des Bebauungsplans Auskunft verlangen.
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB liber die Geltendmachung etwaiger Entschéa-
digungsanspriiche nach den §§ 39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB Uber das Erléschen von
Entschadigungsanspriichen bei nicht fristgerechter Geltendmachung wird hingewiesen.

GemaR § 215 Abs. 2 BauGB wird ferner darauf hingewiesen, dass eine beachtliche Verletzung der in
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter
Beriicksichtigung des § 214 Abs. 2 und Abs. 2a BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften {iber
das Verhaltnis des Bebauungsplans und des Flachennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mangel des Abwéagungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb
eines Jahres seit dem Verdffentlichungsdatum dieser Bekanntmachung schriftlich gegeniiber der Ge-
meinde Fresenburg, Schulstrale 6, 49762 Fresenburg, geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt,
der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder einen Mangel des Abwéagungsvorgangs begriinden soll,
ist darzulegen.

Fresenburg, 09.02.2026
GEMEINDE FRESENBURG

Gerhard Fihrs
Birgermeister

45 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Geeste fiir
das Haushaltsjahr 2026

ushaltssatzung der Gemeinde Geeste fiir das Haushaltsjahr 2026

112 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Ge-
der Sitzung am 19.01.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1
Der Haushaltsplan fir das Haushaltsjahr 2026 wird

Aufgrund de
meinde Geeste

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetra

1.1 der ordentlichen Ertrage auf 23.837.200, -- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 24.854.100, -- Euro
1.3 der auBBerordentlichen Ertrage 0, -- Euro
1.4 der aulRerordentlichen Aufwendung auf 0, -- Euro
2. imFinanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

22.922.700, -- Euro
23.520.800, -- Euro

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit

2.3 der Einzahlungen flr Investitionstétigkeit
2.4 der Auszahlungen fir Investitionstatigkeit 9.

831.800, -- Euro
.500, -- Euro

2.5 der Einzahlungen fiir Finanzierungstatigkeit
2.6 der Auszahlungen fiir Finanzierungstatigkeit

festgesetzt.
Amtsblatt des LK EL Nr. 08/2026 vom 13.02.2026



	Bebauungsplan
	Begründung
	Anlage 1 Umweltbericht
	Anlage 1 Bestandsplan

	Anlage 2 Erläuterung Standortfestlegung
	Anlage 3 Musterblatt Einmündung eines Wirtschaftsweges
	Anlage 4 Immissionsschutztechnischer Bericht
	Anlage 5 Abwägungsvorlage 1
	Anlage 6 Abwägungsvorlage 2

	Zusammenfassende Erklärung
	Amtsblatt

